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5.1. AUßENBEZIEHUNGEN DER EU
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5.1.1. EU-AUßENPOLITIK: ZIELE,
MECHANISMEN UND ERGEBNISSE

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP) wurde 1993
geschaffen und durch nachfolgende Verträge gefestigt. Inzwischen leistet das
Parlament einen regelmäßigen Beitrag zur Entwicklung der GASP, insbesondere
durch die Überprüfung der Aktivitäten ihrer institutionellen Akteure und Organe,
und zwar des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, des
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), der Sonderbeauftragten der EU (EUSB)
und der Delegationen der EU. Die Haushaltsbefugnisse des Parlaments können
ebenfalls den Umfang und die Tragweite der GASP prägen.

GASP: ENTWICKLUNG DURCH VERTRÄGE

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union
wurde durch den Vertrag über die Europäische Union (EUV) im Jahr 1993 mit dem
Ziel geschaffen, den Frieden zu erhalten, die internationale Sicherheit zu stärken, die
internationale Zusammenarbeit zu fördern und die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit
und die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten weiterzuentwickeln und
zu festigen.
Mit dem EUV wurde das „Drei-Säulen-System“ mit der GASP als zweiter Säule
eingeführt. Mit dem Vertrag von Amsterdam aus dem Jahr 1997 wurde ein effizienteres
Entscheidungsverfahren geschaffen, zu dem auch konstruktive Stimmenthaltungen
und Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit gehörten. Im Dezember 1999 führte
der Europäische Rat das Amt des Hohen Vertreters für die GASP ein. Mit
dem Vertrag von Nizza aus dem Jahr 2003 wurden weitere Änderungen zur
Optimierung des Entscheidungsfindungsverfahrens eingeführt, und das Politische
und Sicherheitspolitische Komitee (PSK), welches mittels eines Ratsbeschlusses im
Januar 2001 gegründet worden war, wurde beauftragt, die politische Kontrolle und die
strategische Ausrichtung von Krisenbewältigungsoperationen zu übernehmen.
Mit dem Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, bekam
die Europäische Union eine Rechtspersönlichkeit und eine institutionelle Struktur
für ihren auswärtigen Dienst. Außerdem wurde die 1993 mit dem EUV eingeführte
Säulenstruktur der EU abgeschafft. Durch den Vertrag wurde eine Reihe neuer
GASP-Akteure geschaffen, wie etwa der Hohe Vertreter der Europäischen Union für
Außen- und Sicherheitspolitik, der auch der Vizepräsident der Kommission ist (HR/
VP), und der neue ständige Präsident des Rates. Darüber hinaus wurde durch den
Vertrag von Lissabon der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) geschaffen und die
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) aufgewertet, welche ein
integraler Bestandteil der GASP ist (weitere Einzelheiten 5.1.2).
Die Rechtsgrundlage der GASP wurde im Vertrag über die Europäische Union (EUV)
festgelegt und im Vertrag von Lissabon überarbeitet. In den Artikeln 21-46, Titel V,
EUV wurden die „Allgemeinen Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union
und besondere Bestimmungen über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“
festgelegt. Die Artikel 205 bis 222, Teil 5, des Vertrags über die Arbeitsweise der
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Europäischen Union (AEUV) umfassen das auswärtige Handeln der Europäischen
Union. Artikel 346 und Artikel 347, Teil 7, finden ebenfalls Anwendung.
Mit Blick auf die Zukunft wird im Abschlussbericht zur Konferenz der EU zur Zukunft
Europas, der den Präsidentinnen und dem Präsidenten der drei EU-Organe am
9. Mai 2022 vorgelegt wurde, vorgeschlagen, „dass die EU ihre Fähigkeit verbessert,
insbesondere im Rahmen der GASP, zügig wirksame Entscheidungen zu treffen, und
dass sie mit einer Stimme spricht, als wahrhaft globaler Akteur auftritt, eine positive
Rolle in der Welt einnimmt und bei der Reaktion auf Krisen etwas bewirkt“.

AUßENPOLITISCHE BEFUGNISSE UND INSTRUMENTE DES
PARLAMENTS

Trotz seiner eingeschränkten formalen Rolle in der außenpolitischen
Entscheidungsfindung hat das Europäische Parlament das GASP-Konzept von Anfang
an unterstützt und nach Wegen gesucht, den Anwendungsbereich des Konzepts zu
erweitern.
Der Hohe Vertreter wird in Artikel 36 EUV dazu verpflichtet, das Parlament regelmäßig
zu den Hauptaspekten der GASP und den diesbezüglichen Entscheidungen zu
konsultieren und das Parlament über die Entwicklung dieser Politik zu informieren. Im
Parlament finden zweimal im Jahr Aussprachen über die Fortschrittsberichte zur GASP
statt, wobei das Parlament seine Fragen an den Rat oder den Hohen Vertreter richtet
und ihnen Empfehlungen gibt.
Das Recht des Parlaments, über die GASP und die GSVP unterrichtet und dazu
konsultiert zu werden, wurde durch die Erklärung zur politischen Rechenschaftspflicht,
die die damalige Hohe Vertreterin im Jahr 2010 abgegeben hat und die der
Entschließung des Parlaments zur Schaffung des EAD beigefügt ist, weiter gestärkt.
Die Erklärung beinhaltete unter anderem folgende Punkte:
— die Stärkung des Status der „Gemeinsamen Konsultationssitzungen“, die es

einer designierten Gruppe von Mitgliedern des Europäischen Parlaments
(MdEP) ermöglichen, sich mit ihren Kollegen aus dem Politischen und
Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) des Rates, dem EAD und der Kommission
zu treffen, um die laufenden und geplanten zivilen GSVP-Missionen zu erörtern;

— die Bestätigung des Rechts des Sonderausschusses des Parlaments auf Zugang
zu vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der GASP und der GSVP.
Dieses Recht basiert auf einer interinstitutionellen Vereinbarung aus dem Jahr
2002;

— den Meinungsaustausch mit Missionschefs, Delegationsleitern und anderen
hochrangigen EU-Beamten bei Sitzungen und Anhörungen der parlamentarischen
Ausschüsse, einschließlich des Meinungsaustauschs im Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten (AFET) mit ausgewählten neu ernannten EU-
Delegationsleitern oder EUSB, welche das Parlament als strategisch bedeutsam
betrachtet, bevor diese ihre Ämter antreten;

— die Beauftragung des Hohen Vertreters, mindestens zweimal im Jahr im Plenum
anwesend zu sein, um über den aktuellen Stand bezüglich der GASP und der
GSVP zu berichten und Fragen zu beantworten.
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Neben diesem politischen Dialog macht das Parlament seinen Einfluss durch
das Haushaltsverfahren geltend. Das Parlament als Teil der EU-Haushaltsbehörde
muss den Jahreshaushalt der GASP genehmigen. Mit der interinstitutionellen
Vereinbarung vom Dezember 2020 über die Haushaltsdisziplin werden der Rahmen
der jährlichen Genehmigung und die Grundstruktur des GASP-Haushalts sowie die
Berichterstattungsmechanismen festgelegt. Das Parlament und der Rat erlassen
Rechtsvorschriften, welche den Rahmen für die Finanzierung der internationalen
Zusammenarbeit und Hilfe der EU auf Grundlage eines Vorschlags der Kommission
festlegen.
Das Parlament unterzieht die Tätigkeiten des EAD regelmäßig einer eingehenden
Überprüfung und unterbreitet ihm Vorschläge zu Strukturfragen, welche von
seiner geografischen und geschlechtsbezogenen Ausgewogenheit bis zu seinem
Zusammenspiel mit anderen Institutionen der EU und den diplomatischen Diensten der
Mitgliedstaaten reichen. Das Parlament führt auch regelmäßige Diskussionen mit dem
Hohen Vertreter und den EU-Sonderbeauftragten (EUSB), die für bestimmte Regionen
oder Themen ernannt werden.
Außerdem wirkt das Parlament auch bei der Überwachung der Verhandlungen und der
Umsetzung internationaler Abkommen mit. Für den Abschluss derartiger Abkommen
bedarf der Rat der Zustimmung des Parlaments (siehe auch 5.2.1 und 5.2.3).

AN DER GASP BETEILIGTE INTERNE STRUKTUREN DES
PARLAMENTS

Ein Großteil der Arbeit des Parlaments in Bezug auf die GASP erfolgt durch
auf bestimmte Bereiche spezialisierte Ausschüsse, insbesondere den AFET
und seine beiden Unterausschüsse (für Sicherheit und Verteidigung (SEDE)
und für Menschenrechte (DROI)). Deren Arbeit wird durch den Ausschuss für
internationalen Handel (INTA) und den Entwicklungsausschuss (DEVE) ergänzt. Diese
Ausschüsse gestalten die GASP durch die von ihnen herausgegebenen Berichte
und Stellungnahmen, durch die Abgabe von Empfehlungen, den Meinungsaustausch
mit Kollegen aus Drittländern während Missionen sowie durch parlamentarische
Demokratie. Sie tauschen sich zudem regelmäßig mit Vertretern globaler und
regionaler multilateraler Organisationen (einschließlich der Vereinten Nationen),
anderen EU-Institutionen, den Ratspräsidentschaften und den nationalen Parlamenten
der Mitgliedstaaten aus.
Auch die Parlamentsdelegationen, deren Aufgabe darin besteht, die internationalen
Kontakte des Parlaments (vor allem durch interparlamentarische Zusammenarbeit)
zu pflegen und weiterzuentwickeln, übernehmen Aufgaben im Zusammenhang
mit der GASP und werben für die Grundwerte der Europäischen Union, zu
denen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit
zählen. Derzeit gibt es 45 ständige interparlamentarische Delegationen, zu denen
die Gemischten Parlamentarischen Ausschüsse (GPA), die Parlamentarischen
Kooperationsausschüsse (PKA), andere parlamentarische Delegationen, paritätische
parlamentarische Versammlungen und Delegationen multilateraler Versammlungen
gehören.
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EINFLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS AUF DIE GASP

Die Beteiligung des Parlaments an der GASP trägt zur Verbesserung der
demokratischen Rechenschaftspflicht dieser Politik bei. Das Parlament hat die
institutionelle Landschaft für die Zeit nach Lissabon nachdrücklich unterstützt und eine
größere Rolle für den HR/VP, den EAD, die EU-Delegationen und die EUSB sowie eine
kohärentere Politik und eine wirksamere GASP, einschließlich Sanktionen, befürwortet.
Zur Vermeidung von Doppelungen und Ineffizienz hat es auf eine größere Kohärenz
unter den politischen und finanziellen Instrumenten der EU für die Außenpolitik
gedrängt.
Das Parlament wird nicht nur zur GASP konsultiert, sondern übt auch die Kontrolle
darüber aus und leistet strategische politische Beiträge. Der Schwerpunkt der
Beteiligung des Parlaments liegt auf regelmäßigen Aussprachen zu außenpolitischen
Themen, insbesondere zum Jahresbericht über die Umsetzung der GASP, mit dem
HR/VP während der Plenarsitzung oder im Rahmen des Unterausschusses AFET.
In der jährlichen Entschließung zur Umsetzung der GASP für das Jahr 2022,
die am 18. Januar 2023 angenommen wurde, betonte das Parlament neben
weiteren internationalen, Herausforderungen, wie dem anhaltenden Anstieg des
weltweiten Autoritarismus, der Zusammenarbeit zwischen China und Russland, der
entschlossenen Außenpolitik Chinas, dem Klimanotstand und den Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie, „die durch den Krieg gegen die Ukraine verursachte tektonische
Verschiebung im geopolitischen Gefüge“. Diese Herausforderungen führten zur
„Forderung nach einer schnelleren Umsetzung des Konzepts der strategischen
Autonomie, nach Solidarität sowie nach einem geopolitischen Erwachen der EU“. Das
Parlament unterstützte die Verhängung von EU-Sanktionen (restriktiven Maßnahmen)
gegen Russland und drängte den Rat, Sanktionen gegen Länder zu verhängen, welche
die Invasion der Ukraine durch Russland unterstützt haben.
Nicht zuletzt werden in der jüngsten jährlichen Entschließung des Parlaments
zur Umsetzung der GASP von 2023 (weitere Informationen finden Sie
in Kurzdarstellung 5.1.2) und in der jährlichen Entschließung zum Thema
 „Menschenrechte und Demokratie in der Welt“ (weitere Informationen finden Sie
in Kurzdarstellung 5.4.1) weitere Standpunkte innerhalb ihrer jeweiligen Bereiche
dargelegt.
In seiner jüngsten Bekundung politischer Orientierungshilfe in Bezug auf den
institutionellen Rahmen der EU für außenpolitische Maßnahmen empfahl das
Parlament in seiner Entschließung vom 15. März 2023 zur Funktionsweise des EAD
und einer stärkeren EU in der Welt, dass der Rat, die Kommission und der HR/VP
„die Koordinierung und Integration der EU-Außenpolitik und der externen Dimension
der internen Politikbereiche der EU verbessert“. Es forderte zudem die Stärkung der
„strategischen Koordinierungsstruktur, die sich aus allen zuständigen Kommissaren,
dem HR/VP und den Dienststellen der Kommission und des EAD zusammensetzt, um
die Kohärenz, Synergie, Transparenz und Rechenschaftspflicht der außenpolitischen
Maßnahmen der EU zu wahren“. Das Parlament sprach sich auch für eine sinnvolle
Überarbeitung des Beschlusses des Rates zur Einrichtung des EAD von 2010 sowie
der Erklärung zur politischen Rechenschaftspflicht von 2010 des HR/VP aus. Das
Parlament empfahl wiederholt, in bestimmten Bereichen der Außenpolitik, wie z. B.
bei den globalen Sanktionsregelungen der EU im Bereich der Menschenrechte, mit
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Ausnahme der Einrichtung von militärischen Missionen oder Operationen mit einem
Exekutivmandat, die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit uneingeschränkt
anzuwenden, und sprach sich für die zwischenzeitliche Anwendung konstruktiver
Stimmenthaltungen im Einklang mit Artikel 31 Absatz 1 EUV aus.
Darüber hinaus forderte es die effiziente Bereitstellung von ausländischer Hilfe im
Rahmen der Initiative „Team Europe“, die als Reaktion auf die globalen Folgen von
COVID-19 eingerichtet wurde und sich aus EU-Organen, den Mitgliedstaaten und
europäischen externen Finanzierungsagenturen und Banken zusammensetzt.

DER STRATEGISCHE RAHMEN DER EU-AUßENPOLITIK UND DAS
EUROPÄISCHE PARLAMENT

Am 28. Juni 2016 wurde dem Europäischen Rat die Globale Strategie für die Außen-
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union von der damaligen Hohen Vertreterin
vorgelegt. Mit ihrem Schwerpunkt auf Sicherheit, ihrem Anspruch auf strategische
Autonomie und ihrem auf Prinzipien gegründeten, jedoch pragmatischen Konzept im
Hinblick auf den europäischen Kontext stellt die Globale Strategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union eine erhebliche Umorientierung gegenüber
der Europäischen Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2003 dar. Das Europäische
Parlament war zusammen mit den Mitgliedstaaten, den nationalen Parlamenten,
Sachverständigen und der breiten Öffentlichkeit am Konsultationsprozess für die
globale Strategie beteiligt.
Die Sicherheits- und Verteidigungsaspekte der Globalen Strategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union wurden durch den Strategischen Kompass
der EU, der am 24. und 25. März 2022 vom Rat gebilligt wurde, umfassend ergänzt.
Als Reaktion auf die strategischen Herausforderungen, die sich aus der russischen
Invasion der Ukraine für die europäische Sicherheit und die globale Stabilität ergeben,
hat die EU vor Kurzem einen Paradigmenwechsel vollzogen und mehrere neue
Initiativen zur GSVP und zur Verteidigungsindustrie ins Leben gerufen (weitere
Informationen finden Sie in Kurzdarstellung 5.1.2).
Um eine nachhaltige Option für globale Infrastrukturinvestitionen zu schaffen und der
geopolitischen Herausforderung durch Chinas Investitions- und Governance-Modell zu
begegnen, hat die EU im Jahr 2021 eine Global-Gateway-Strategie konzipiert. Diese
Initiative soll öffentliche und private Investitionen in Höhe von bis zu 300 Mrd. EUR
in verschiedenen Bereichen der Konnektivität auf der ganzen Welt aufbringen und
gleichzeitig die Werte der EU und ein globales Regelwerk fördern. Auch das Parlament
hat in seiner jüngsten Entschließung zur Umsetzung der GASP im Jahr 2022 die
„geopolitische Bedeutung“ des Konnektivitätskonzepts der Global-Gateway-Strategie
hervorgehoben. Diese Initiative stützt sich zum Teil auf Gelder aus dem Instrument
Europa in der Welt des EU-Haushalts (auch bekannt als Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – NDICI), das im
Zeitraum 2021-2027 mit rund 80 Mrd. EUR ausgestattet ist.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Ausschusses
für auswärtige Angelegenheiten (AFET).

Michal Malovec
10/2023
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5.1.2. GEMEINSAME SICHERHEITS-
UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist integraler
Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union (GASP).
Die GSVP ist der wichtigste politische Rahmen, über den die Mitgliedstaaten eine
europäische strategische Sicherheits- und Verteidigungskultur entwickeln, Konflikte
und Krisen gemeinsam angehen, die Union und ihre Bürgerinnen und Bürger
schützen und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken können.
Aufgrund des angespannten geopolitischen Kontexts gehörte die GSVP in den
letzten zehn Jahren zu den Politikbereichen, die sich am schnellsten entwickelt
haben. Der am 24. Februar 2022 begonnene russische Angriffskrieg gegen die
Ukraine bedeutet einen geopolitischen Rückschlag für Europa, durch den neue
Impulse für die Gründung einer EU-Verteidigungsunion gegeben wurden.

RECHTSGRUNDLAGE

Die GSVP wird im Vertrag von Lissabon, auch bekannt als Vertrag über die Europäische
Union (EUV), beschrieben, der 2009 in Kraft trat.
Im Einzelnen wird die Arbeitsweise der GSVP unter Titel V (Allgemeine Bestimmungen
über das auswärtige Handeln der Union), Kapitel 2 (Besondere Bestimmungen über
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik), Abschnitt 2 (Bestimmungen über
die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik) des Vertrags von Lissabon
dargelegt. Abschnitt 2 umfasst fünf Artikel, nämlich Artikel 42 bis 46.
Die Rolle des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die GASP und die GSVP wird
unter Titel V, Kapitel 2, Abschnitt 1 (Gemeinsame Bestimmungen) und in Artikel 36
festgelegt, und die Finanzierungsregelungen für beide Strategien sind in Artikel 41
enthalten.
Die GSVP wird zusätzlich in den Änderungsanträgen zum Vertrag von Lissabon
näher beschrieben, hauptsächlich in Protokoll Nr. 1 (über die Rolle der nationalen
Parlamente in der Europäischen Union), Protokoll Nr. 10 (über die Ständige
Strukturierte Zusammenarbeit nach Artikel 42 EUV) und Protokoll Nr. 11 (Protokoll
zu Artikel 42 EUV) sowie den Erklärungen Nr. 13 (Erklärung zur Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik) und Nr. 14 (Erklärung zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik).

AUFBAU

Dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der auch als
Vizepräsident der Europäischen Kommission (HR/VP) fungiert, kommt die zentrale
institutionelle Rolle zu. Seit Dezember 2019 hat Josep Borrell das Amt des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und des Vizepräsidenten
der Europäischen Kommission inne. Er führt den Vorsitz im Rat „Auswärtige
Angelegenheiten“ in der Besetzung mit den Verteidigungsministern, der das
beschlussfassende Organ der EU für die GSVP ist. Ihm obliegt es, den Mitgliedstaaten
Vorschläge vorzustellen, die in den Rahmen der GSVP fallen. Der HR/VP leitet den
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Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Europäische Verteidigungsagentur
(EDA).
Die Beschlüsse zur GSVP werden vom Europäischen Rat und vom Rat der
Europäischen Union einstimmig gefasst (Artikel 42 EUV). Nur in einigen wichtigen
Ausnahmefällen, die die EDA (Artikel 45 EUV) und die Ständige Strukturierte
Zusammenarbeit (SSZ, Artikel 46 EUV) betreffen, wird mit qualifizierter Mehrheit
entschieden.
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde eine europäische Politik im Bereich der
Fähigkeiten und der Rüstung eingeführt (Artikel 42 Absatz 3 EUV) und festgelegt, dass
die EDA „ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der Kommission“ versieht
(Artikel 45 Absatz 2 EUV), vor allem in Bezug auf die Politik der EU in den Bereichen
Forschung, Industrie und Raumfahrt.
Darüber hinaus wird in Artikel 21 EUV darauf hingewiesen, dass der Multilateralismus
im Mittelpunkt des auswärtigen Handelns der EU steht. Dementsprechend können
sich auch EU-Partner an den GSVP-Missionen und -Operationen beteiligen. Die
EU setzt sich für eine vertiefte Abstimmung und Zusammenarbeit innerhalb
verschiedener multilateraler Rahmen ein, insbesondere mit den Vereinten Nationen
und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), aber auch mit anderen regionalen
Organisationen, wie etwa der Afrikanischen Union.

ENTWICKLUNG

Seit der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon hat sich die GSVP erheblich
weiterentwickelt, sowohl politisch als auch institutionell.
Im Juni 2016 legte die damalige HR/VP Federica Mogherini dem Europäischen Rat
eine „Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union“
vor, in der die Strategie für die GSVP dargelegt wurde. Mit der Strategie wurden fünf
Prioritäten festgelegt: die Sicherheit der Europäischen Union, die Widerstandsfähigkeit
von Staaten und Gesellschaften in der östlichen und südlichen Nachbarschaft der
EU, die Entwicklung eines integrierten Ansatzes zur Bewältigung von Konflikten, auf
Zusammenarbeit beruhende regionale Ordnungen, und eine globale Ordnungspolitik
für das 21. Jahrhundert. Die Umsetzung der Globalen Strategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union sollte jährlich in Abstimmung mit dem Rat,
der Kommission und dem Parlament überprüft werden.
Im November 2016 legte die HR/VP Federica Mogherini dem Rat außerdem
einen „Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung“ vor, mit dem die in
der Strategie festgelegte Vision operationalisiert werden sollte. Der Plan enthielt
13 Vorschläge, darunter eine Koordinierte Jährliche Überprüfung der Verteidigung
(Coordinated Annual Review on Defence, CARD) und eine neue einheitliche Ständige
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) für die Mitgliedstaaten, die bereit waren, weitere
Verpflichtungen im Bereich Sicherheit und Verteidigung einzugehen.
Gleichzeitig legte Federica Mogherini den Mitgliedstaaten einen Europäischen
Aktionsplan im Verteidigungsbereich (European Defence Action Plan, EDAP) vor, der
wichtige Vorschläge im Hinblick auf einen Europäischen Verteidigungsfonds mit dem
Schwerpunkt auf der Verteidigungsforschung und dem Kapazitätenaufbau umfasste.
Diese Pläne wurden in den letzten Jahren umgesetzt.
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Die EU stieß im Juni 2021 einen Reflexionsprozess hinsichtlich der künftigen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union an. Das Ergebnis dieses Prozesses
ist ein politisches Dokument zum Strategischen Kompass für Sicherheit und
Verteidigung, mit dem die Sicherheits- und Verteidigungsstrategien der EU für die
nächsten fünf bis zehn Jahre festgelegt werden. Mit dem Strategischen Kompass
wird ein Aktionsrahmen für die Entwicklung einer gemeinsamen Vision im Bereich
der Sicherheit und der Verteidigung geschaffen. Das Dokument wurde in drei
Etappen erarbeitet: Zunächst wurde eine Bedrohungsanalyse vorgenommen, der
ein strukturierter strategischer Dialog und zuletzt weitere Entwicklungsarbeiten und
Überarbeitungen vor der Annahme folgten. Hauptziel des Strategischen Kompasses
ist es, politische Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der strategischen
Autonomie in vier zentralen Bereichen zur Verfügung zu stellen: Krisenbewältigung,
Resilienz, Kapazitäten und Partnerschaften. Mit diesem Prozess soll der immer
dringlicheren Notwendigkeit Rechnung getragen werden, dass die EU für Sicherheit
sorgen kann. Der HR/VP Josep Borrell stellte den ursprünglichen Entwurf des
Dokuments im November 2021 während einer gemeinsamen Sitzung der Außen- und
Verteidigungsministerinnen und -minister der EU vor.
Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der am
24. Februar 2022 begonnen hat, mussten umfassende Änderungen an dem Dokument
vorgenommen werden, um der Destabilisierung der europäischen Sicherheitsordnung
und den sich daraus ergebenden Änderungen an der Position, den Zielen und den
Instrumenten der EU Rechnung zu tragen. Auf der Tagung des Europäischen Rates am
24. und 25. März 2022 während des französischen Vorsitzes im Rat der Europäischen
Union wurde die endgültige Version des Strategischen Kompasses gebilligt.
Infolge des Kriegs hat man in Dänemark den Verteidigungsvorbehalt im
Zusammenhang mit der Beteiligung an der Verteidigungspolitik der EU abgeschafft,
der dem Land im Jahr 1992 zugestanden wurde. Mit einer Volksabstimmung, die am
1. Juni 2022 stattfand, stimmten die Däninnen und Dänen (mit 66,9%) dafür, sich an
der GSVP zu beteiligen. Somit beteiligen sich nun alle 27 Mitgliedstaaten an der GSVP.
Missionen und Einsätze der Krisenbewältigung sind der sichtbarste und greifbarste
Ausdruck der GSVP. Mit dem Strategischen Kompass werden die Lücken der Globalen
Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union in Bezug
auf Krisenbewältigungsinstrumente und -institutionen geschlossen, zum Beispiel
durch die Schaffung einer neuen EU-Schnelleingreifkapazität. Im Jahresbericht 2021
über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprach
das Parlament seine Unterstützung für die vorgeschlagene sogenannte „schnelle
Eingreiftruppe“ aus. Ebenso gehört es zu den Zielen des Strategischen Kompasses,
einheitliche Ziele für andere Initiativen und einschlägige Prozesse (darunter SSZ,
Europäischer Verteidigungsfonds und CARD) festzulegen.
Das Europäische Parlament hat zwar keine direkte Rolle bei der Gestaltung des
Strategischen Kompasses gespielt, muss jedoch regelmäßig über den Stand der
Umsetzung informiert werden und die Gelegenheit haben, sich zu dem Prozess zu
äußern, insbesondere im Rahmen von Briefings für den Unterausschuss für Sicherheit
und Verteidigung (SEDE). Da der SEDE-Unterausschuss jährlich eigene Berichte zur
GSVP erstellt, nimmt er de facto eine beratende Funktion für die GSVP wahr.
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DAS GSVP-INSTRUMENTARIUM

Seit 2016 konnten dank der GSVP eine Reihe von Erfolgen verzeichnet werden,
darunter die Einführung der SSZ, eine ständige Befehls- und Führungsstruktur für
die Planung und Durchführung militärischer Missionen ohne Exekutivbefugnisse, des
Europäischen Verteidigungsfonds, der Pakt für die zivile GSVP, eine strategische
Überprüfung der zivilen Dimension der GSVP und eine haushaltsexterne Europäische
Friedensfazilität (EFF).
Der erste CARD-Bericht wurde den Verteidigungsministerinnen und -ministern der
EU im November 2020 vorgelegt, wobei die Europäische Verteidigungsagentur (EDA)
federführend war. In dem Bericht wurden 55 Kooperationsmöglichkeiten für das
gesamte Spektrum der Fähigkeiten ermittelt.
Im Dezember 2020 erzielte der Rat im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens
(MFR) für den Zeitraum 2021-2027 mit den Vertretern des Parlaments eine
vorläufige politische Einigung über eine Verordnung zur Errichtung des Europäischen
Verteidigungsfonds. Die für die sieben Jahre zugewiesenen Haushaltsmittel belaufen
sich auf 8 Mrd. EUR. Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds wird die europäische
Kooperation in der Verteidigungsindustrie gefördert. Am 30. Juni 2022 begrüßte die
Kommission die ersten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für den
Fonds.
Mit der Europäischen Friedensfazilität (EFF), einem haushaltsexternen Instrument,
wird die EU die gemeinsamen Kosten der militärischen GSVP-Missionen und -Einsätze
finanzieren und so die Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten verbessern.
Die EFF kann genutzt werden, um die Ausbildung und militärische Ausrüstung
(unter anderem letale Geräte) für die Sicherheits- und Verteidigungssektoren
der EU-Partnerländer zu finanzieren. Durch die Stärkung der Kapazitäten
friedensunterstützender Einsätze sowie von Drittländern und Partnerorganisationen
in militärischen und verteidigungspolitischen Angelegenheiten wird die EU die
Wirksamkeit ihres auswärtigen Handelns erhöhen. Bis März 2023 hat die EU der
Ukraine im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität militärische Unterstützung in
Höhe von rund 3,6 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, um sie bei der Abwehr der
russischen Invasion zu unterstützen. Die finanzielle Obergrenze der ursprünglichen
Fazilität für den Zeitraum 2021-2027 in Höhe von 5 Mrd. EUR wurde im Jahr 2023
um 2 Mrd. EUR erhöht (mit der Möglichkeit, die Grenze gegebenenfalls um weitere
3,5 Mrd. EUR anzuheben).
Am 19. Juli 2022 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur
Einrichtung des Instruments zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie
durch Gemeinsame Beschaffung (EDIRPA) vor, nachdem sie im Rahmen des Gipfels
in Versailles im März 2022 dafür ein Mandat erhalten hatte. Bei der EDIRPA handelt
es sich um ein Instrument im Wert von 500 Mio. EUR für die kurzfristige gemeinsame
Beschaffung im Verteidigungsbereich. Damit wird das Ziel verfolgt, die dringendsten
und kritischsten Lücken bei den Verteidigungsfähigkeiten zu schließen und Anreize
für die Mitgliedstaaten zu schaffen, gemeinsam Verteidigungsgüter bereitzustellen.
Nach interinstitutionellen Verhandlungen nahm das Parlament die Verordnung am
12. September 2023 im Plenum an. Am 3 Mai 2023 legte die Kommission einen
Vorschlag für eine Verordnung zur Förderung der Munitionsproduktion (ASAP) vor,
die zum Ziel hat, der Ukraine Munition zur Verfügung zu stellen, die gemeinsame
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Beschaffung zu steigern und die Produktionskapazität aufzustocken. Nach kurzen
interinstitutionellen Verhandlungen nahm das Parlament die Verordnung am 13. Juli
2023 im Plenum an. Außerdem wird die Kommission eine Verordnung über ein
Programm für Europäische Verteidigungsinvestitionen (EDIP) vorschlagen, die für
künftige gemeinsame Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben, die von hohem
gemeinsamen Interesse für die Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Union sind, als
Dreh- und Angelpunkt dienen könnte.

MISSIONEN UND OPERATIONEN DER GSVP

Seit 2003, das Jahr der ersten Maßnahmen in den westlichen Balkanstaaten, hat die
EU 37 Einsätze und Missionen auf drei Kontinenten gestartet und durchgeführt. Seit
Oktober 2023 laufen 22 Missionen und Operationen der GSVP, davon zwölf zivile
Missionen und neun militärische Operationen, einschließlich zweier Operationen im
Bereich See. Derzeit sind etwa 4 000 Militärangehörige und zivile Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der EU im Auslandseinsatz. Beschlüsse der EU über die Entsendung
von Missionen oder Einsätzen werden in der Regel auf Ersuchen des Partnerlandes
bzw. auf der Grundlage einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
gefasst.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament unterstützt die Integration und Zusammenarbeit im
Verteidigungsbereich auf EU-Ebene. Das Parlament kontrolliert die GSVP und richtet
auf eigene Initiative Anfragen dazu an den oder die VP/HR und den Rat (Artikel 36
EUV). Darüber hinaus hat es ein Kontrollrecht im Hinblick auf die Mittel für die GSVP
(Artikel 41 EUV). Das Parlament berät zweimal pro Jahr über den Fortschritt der
Umsetzung der GASP und der GSVP und nimmt Berichte an: einen über die GASP,
der vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten verfasst wird, und einen über die
GSVP, der vom SEDE-Unterausschuss verfasst wird.
Der Jahresbericht 2022 über die Umsetzung der GSVP wurde im Januar 2023
im Plenum angenommen. Schwerpunkte des Berichts sind die Verstärkung der
Unterstützung der EU für die Ukraine, die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen
Umsetzung des Strategischen Kompasses, die Bedeutung der Koordinierung der
Investitionen und der Erhöhung der Finanzierungsmöglichkeiten für die europäische
Verteidigungsindustrie, die Förderung der Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten
der EU, insbesondere durch die Europäische Friedensfazilität, die Verstärkung
der Komplementarität mit der NATO und die gleichzeitige Gewährleistung der
europäischen strategischen Autonomie, die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit
im Zusammenhang mit hybriden Kriegen, und die Annahme eines flexibleren
Beschlussfassungsprozesses. Insbesondere wird in dem Bericht gefordert, dass die
EU und die Mitgliedstaaten ihre Bemühungen verstärken und vorantreiben und der
Ukraine die finanzielle, humanitäre und militärische Hilfe bzw. Ausrüstung – auch
letale Ausrüstung und insbesondere schwere Waffen – bereitstellen. Zudem wird
die Einrichtung der militärischen Unterstützungsmission der Europäischen Union zur
Unterstützung der Ukraine begrüßt. Außerdem weist das Parlament darauf hin, „dass
der Strategische Kompass ein dynamischer Prozess sein muss“, der dazu beitragen
soll, die strategische Autonomie der EU auszubauen. Das Parlament bedauert, dass
es „nicht in der Lage ist, die SSZ-Projekte ordnungsgemäß zu kontrollieren“. Daher
wird die EU in dem Bericht aufgefordert, eine „verstärkte Kontrolle der GSVP durch das
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Parlament“ sicherzustellen. Ferner wird im Jahresbericht betont, dass das Parlament
aktiver in Entscheidungsprozesse im Bereich der GSVP und der Politik betreffend die
Verteidigungsindustrie eingebunden werden soll, „insbesondere im Hinblick auf die
Umsetzung des Strategischen Kompasses, den Europäischen Verteidigungsfonds, das
Instrument zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie durch gemeinsame
Beschaffung (EDIRPA), das Programm für Europäische Verteidigungsinvestitionen,
die Europäische Friedensfazilität und die zahlreichen Strategien“. In dieser Hinsicht
wird unter anderem die „Einrichtung eines eigenständigen Rates“, die „Nutzung
der Halbzeitüberprüfung des Europäischen Verteidigungsfonds und der anstehenden
Verhandlungen über die EDIRPA“ für die Einführung effizienter parlamentarischer
Kontrollrechte sowie die „Klärung des Rechts des Parlaments auf Information und
Zugang zu Informationen gemäß Artikel 36 EUV“ empfohlen. Seit 2012 veranstalten
das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten auf der
Grundlage von Protokoll Nr. 1 des Vertrags von Lissabon zwei interparlamentarische
Konferenzen pro Jahr, um über Aspekte im Zusammenhang mit der GASP zu beraten.
Allgemein wird es dem Parlament durch den Vertrag von Lissabon ermöglicht,
eine umfassende Rolle bei der Entwicklung der GSVP zu spielen, wodurch
das Parlament zu einem Partner bei der Gestaltung der Außenbeziehungen der
EU und der Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen wird. Gemäß seiner
Rolle hält das Parlament regelmäßig Beratungen, Anhörungen und Workshops
unter anderem zu folgenden Themen ab: zivile und militärische GSVP-Einsätze,
internationale Krisen mit Auswirkungen auf Sicherheit und Verteidigung, multilaterale
Rahmenwerke für Sicherheit, Rüstungskontrolle und Angelegenheiten in Bezug
auf die Nichtverbreitung von Kernwaffen, Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung
der organisierten Kriminalität, bewährte Vorgehensweisen zur Verbesserung der
Wirksamkeit von Sicherheit und Verteidigung sowie rechtliche und institutionelle
Entwicklungen der EU in diesen Bereichen.
Seit der Erklärung der damaligen HR/VP Catherine Ashton zur politischen
Rechenschaftspflicht aus dem Jahr 2010 nimmt das Parlament an regelmäßigen
gemeinsamen Konsultationssitzungen teil, um Informationen mit dem Rat, dem
Europäischen Auswärtigen Dienst und der Kommission auszutauschen.
Das Parlament stellt auch Fragen und unterbreitet dem Europäischen Auswärtigen
Dienste mündliche Vorschläge zur GSVP, und zwar insbesondere in den Sitzungen des
SEDE-Unterausschusses.

Oliver Krentz
10/2023
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5.2. AUßENHANDELSBEZIEHUNGEN
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5.2.1. DIE EUROPÄISCHE UNION
UND IHRE HANDELSPARTNER

Im Laufe der Jahre ist die Union von der Herstellung arbeitsintensiver Erzeugnisse
mit geringem Wert abgerückt, um sich auf hochwertigere Markenwaren zu
spezialisieren. Angesichts ihrer offenen Wirtschaft ist der Handel für die Union
von wesentlicher Bedeutung. Um Handelshemmnisse zu überwinden und gleiche
Wettbewerbsbedingungen für ihre Unternehmen zu schaffen, führt die Union
Verhandlungen über mehrere Freihandelsabkommen (FHA). Die Union gehört auch
zu den Gründern und wichtigsten Akteuren der Welthandelsorganisation (WTO).

RECHTSGRUNDLAGE

Gemäß Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) fällt die gemeinsame Handelspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der
Europäischen Union.

DIE ZENTRALE POSITION DER UNION

Die Europäische Union, China und die Vereinigten Staaten sind die größten
Volkswirtschaften der Welt. Auf die Union und China entfielen 2022 jeweils rund 17%
des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP), auf die Vereinigten Staaten rund 25%.
Die EU hat dank ihres BIP von etwa 16,6 Billionen EUR und der Offenheit ihres
Marktes bei der Gestaltung des Welthandelssystems eine zentrale Rolle gespielt,
unter anderem durch die Unterstützung der WTO. Die wirtschaftliche Offenheit hat für
die Union erhebliche Vorteile gebracht, zumal über 30 Millionen Arbeitsplätze in der
Union vom Außenhandel abhängen und das weltweite Wirtschaftswachstum in Zukunft
hauptsächlich außerhalb Europas erwirtschaftet werden dürfte. Neue wirtschaftliche
Akteure und technische Innovationen, insbesondere die Digitalisierung, haben die
Struktur und die Muster des internationalen Handels wesentlich verändert. Die heutige
Weltwirtschaft ist hochgradig verflochten, und an die Stelle des herkömmlichen
Handels mit Fertigwaren sind weitestgehend weltweite Lieferketten getreten.
Obwohl sich die globale Finanzkrise von 2009 negativ auf die Wirtschaftsleistung der
EU ausgewirkt hat, war die EU in der Lage, eine relativ starke Position im Warenhandel
beizubehalten und gleichzeitig ihre führende Rolle im Dienstleistungsverkehr zu
stärken. Die COVID-19-Pandemie verlangsamte das Wirtschaftswachstum und den
Handel weltweit und löste Diskussionen über die Verlagerung von Industriezweigen
nach Europa („Rückverlagerung“) aus. Die Rückverlagerung wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit selektiv in kritischen Sektoren Anwendung finden, während globale
Lieferketten aufgrund einer immer stärkeren Trennung von Anbietern von Waren und
Dienstleistungen ein gewisses Maß an Fragmentierung erleben, welches sie in einigen
Fällen sogar verlängert.
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ROLLE DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION UND DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Der internationale Handel war einer der ersten Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten
vereinbarten, ihre Hoheitsrechte zu bündeln. Infolgedessen erteilten sie der
Kommission das Mandat, sich in ihrem Namen mit Handelsfragen, einschließlich der
Aushandlung internationaler Handelsabkommen, zu befassen. Mit anderen Worten
führt die Union als eigene Rechtspersönlichkeit im Namen all ihrer Mitgliedstaaten
Verhandlungen sowohl über bilaterale als auch über multilaterale Handelsabkommen.
Wie ihre Erfolge im Streitbeilegungssystem der WTO belegen, ist die Union in der Lage,
in internationalen Handelsstreitigkeiten ihre eigenen Interessen zu vertreten. Auch
bedient sich die Union internationaler Handelsinstrumente, um ihre eigenen Werte
und politischen Ansätze zu fördern. Sie ist bestrebt, ihre eigenen ordnungspolitischen
Verfahren in der übrigen Welt zu verbreiten. Die Union tritt seit jeher für ein offenes und
gerechtes internationales Handelssystem ein.
Durch den Vertrag von Lissabon wurde die Rolle des Parlaments gestärkt, das
zur – dem Rat gleichgestellten – Rechtsetzungsinstanz bei Angelegenheiten im
Zusammenhang mit Handel und Investitionen wurde. Darüber hinaus wurde dem
Parlament durch den Vertrag eine aktivere Beteiligung an der Aushandlung und
Ratifizierung internationaler Handelsabkommen zuerkannt, da seine Zustimmung
nunmehr obligatorisch ist. Einige Aspekte der Handelspolitik fallen jedoch weiterhin in
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Am 16. Mai 2017 veröffentlichte der Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) ein Rechtsgutachten, das Klarheit über die Verteilung
zwischen nationalen Zuständigkeiten und Zuständigkeiten der Union schuf.

HANDELSPOLITIK UND HANDELSPOLITISCHE AUSRICHTUNG

Als die multilateralen WTO-Verhandlungen über die Doha-Entwicklungsagenda im
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zum Stillstand kamen, musste die Union
alternative Wege finden, um für einen besseren Zugang zu Märkten außerhalb der
EU zu sorgen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Generation von umfassenden FHA
eingeführt, die weit über Zollsenkungen und den Handel mit Waren hinausgehen. Das
erste solcher FHA „der neuen Generation“ wurde mit Südkorea abgeschlossen und
trat nach der Ratifizierung durch das Parlament offiziell im Dezember 2015 in Kraft.
Das multilaterale Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Peru,
Kolumbien und später auch mit Ecuador (seit 2016), das seit 2013 angewendet wird,
das Assoziierungsabkommen mit den Ländern Zentralamerikas, dessen Handelssäule
seit 2013 vorläufig Anwendung findet (mit Honduras, Nicaragua, Panama, Costa
Rica, El Salvador und Guatemala), das seit September 2017 vorläufig angewandte
Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada
(CETA), das FHA zwischen der EU und Singapur, das seit Ende 2019 in Kraft ist, und
das FHA zwischen der EU und Vietnam, das seit Mitte 2020 in Kraft ist, sind allesamt
Zeugnisse dieser neuen Politik. Ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Japan trat
am 1. Februar 2019 in Kraft.
Seit der Aussetzung der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über die
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) im Jahr 2016 hat sich
die EU auf Abkommen mit den Vereinigten Staaten in bestimmten Bereichen wie Zölle
auf Industriegüter oder Konformitätsbewertungen konzentriert. Die Verhandlungen
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über ein Handelsabkommen mit den Gründungsmitgliedern des Mercosur wurden
2019 abgeschlossen, der Entwurf des Abkommens muss noch ratifiziert werden. Der
Entwurf eines umfassenden und ehrgeizigen Handelsabkommens mit Neuseeland
wurde am 9. Juli 2023 vom Rat unterzeichnet und erwartet die Zustimmung des
Europäischen Parlaments zur Ratifizierung. Die Union hat außerdem Verhandlungen
über FHA mit Indonesien, Tunesien, den Philippinen und Australien aufgenommen. Die
Verhandlungen mit Indien und Thailand wurden 2021 bzw. 2023 wieder aufgenommen,
und die Verhandlungen mit Malaysia werden wieder aufgenommen, sobald die
Bedingungen günstig sind.
Die Strategie „Handel für alle“ aus dem Jahr 2015 zielte auf eine EU-Handelspolitik
ab, durch die die Förderung von Wachstum, Beschäftigung und Investitionen
mit der Durchsetzung eines fairen Handels im Hinblick auf die Achtung der
Menschenrechte und der Umwelt in Einklang gebracht wird. Außerdem wurde
darin eine Neubelebung und Reform der WTO gefordert. Im Februar 2021 legte
die Kommission ihre „Überprüfung der Handelspolitik“ mit dem Titel „Eine offene,
nachhaltige und entschlossene Handelspolitik“ vor, mit der der Kurs für die
Handelspolitik bis 2030 gesteckt werden soll. Die Überprüfung der Handelspolitik ist
die Nachfolgerin der Strategie „Handel für alle“ aus dem Jahr 2015 und spiegelt
die geopolitischen Veränderungen wider, die seitdem stattgefunden haben, indem
zusätzlich zu den bekannten Konzepten „Fairness“ und „Nachhaltigkeit“ Begriffe
wie „Durchsetzungsfähigkeit“ und „Widerstandsfähigkeit“ in das Handelsvokabular
aufgenommen wurden. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Handelspolitik den
aktuellen Herausforderungen gewachsen ist, und den grünen und digitalen Wandel
durch eine „offene strategische Autonomie“ zu erleichtern.

WICHTIGSTE HANDELSPARTNER DER UNION

Europa ist der größte Exporteur von Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen
weltweit. Im Jahr 2022 waren die Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 20% der
Gesamtausfuhren Hauptziel von Unionswaren, gefolgt vom Vereinigten Königreich
(13%) an zweiter Position, welches damit China überholte, das einen Anteil von 9%
aller EU-Exporte ausmacht. Weitere wichtige Handelspartner für Waren sind 2022 in
absteigender Reihenfolge die Schweiz (7%), die Türkei (4%), Japan und Norwegen
(jeweils 3%), Südkorea (2,5%), Russland und Mexiko.
Beim Handel mit Dienstleistungen waren die Vereinigten Staaten 2021 der wichtigste
Handelspartner der Union, gefolgt vom Vereinigten Königreich und der Schweiz.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie ging der internationale Warenhandel, einschließlich
des Warenhandels der Union mit ihren wichtigsten Handelspartnern, 2020 und 2021
beträchtlich zurück. Russlands ungerechtfertigter und grundloser Krieg gegen die
Ukraine hat sich auf die Energie- und Lebensmittelmärkte ausgewirkt. Die EU-Länder
stimmen sich eng miteinander ab, um steigenden Preisen und Lieferengpässen
entgegenzuwirken.

INVESTITIONEN

Die Union ist der weltweit größte Investor und ein wichtiger Empfänger von
ausländischen Direktinvestitionen (ADI). Durch das Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon im Jahr 2009 wurden die in die ausschließliche Zuständigkeit der Union
fallenden Bereiche des internationalen Handels weiter ausgeweitet und umfassen
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seitdem ADI. Zur Klärung des genauen Umfangs ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf
Investitionen ersuchte die Kommission den EuGH um ein Gutachten über das FHA
zwischen der EU und Singapur. Im Gutachten des Gerichtshofs von 2017 wurde
bestätigt, dass die meisten Aspekte der ADI in die Zuständigkeit der Union fallen, mit
einigen Ausnahmen, insbesondere betreffend die Streitbeilegung[1].
Anteil an den weltweiten ADI im Jahr 2021 (in Mrd. USD und% der Gesamtsumme)

 ADI-Bestand im Inland ADI-Bestand im Ausland
Weltweit in Mrd. USD 47 079,311 (100%) 42 667,167 (100%)

EU 12 098,672 (25,7%) 13 993,717 (32,8%)
Vereinigte Staaten 13 056,382 (27,73%) 9 765,936 (22,9%)

Volksrepublik China 3 633,317 (7,72%) 2 785,15 (6,5%)
Kanada 1 442,334 (3,06%) 2 155,634 (5,05%)
Japan 241,125 (0,5%) 1 935,653 (4,5%)

Vereinigtes Königreich 2 689,966 (5,2%) 2 376,902 (5,6%)

Quelle: Berechnungen der Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union
des Europäischen Parlaments auf der Grundlage von Zahlen der Europäischen
Kommission/Eurostat.
Die Union hat die Verhandlungen über ein umfassendes Investitionsabkommen mit
China im Dezember 2020 grundsätzlich abgeschlossen, die Ratifizierung steht noch
aus. Investitionsschutzabkommen mit Singapur und Vietnam wurden jeweils 2019
und 2020 ratifiziert. Die EU hat darüber hinaus Verhandlungen über Investitionen mit
Myanmar/Birma eingeleitet und wird prüfen, ob ähnliche Verhandlungen mit Taiwan
und Hongkong aufgenommen werden können. Verhandlungen mit Iran werden nach
dem Beitritt des Landes zur WTO in Erwägung gezogen. Im Dezember 2020 hat die
EU auch ein Handels- und Kooperationsabkommen mit dem Vereinigten Königreich
geschlossen, dem das Parlament im Mai 2021 zugestimmt hat. Das Abkommen
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sieht Zollfreiheit für den Warenhandel
vor und deckt auch Investitionen und mehrere andere Politikbereiche ab.
Besuchen Sie die Website des Europäischen Parlaments zu Handel und
Globalisierung.

Wolfgang Igler
10/2023

[1]UNCTAD, World Investment Report (Weltinvestitionsbericht) 2013. ADI-Bestand im Ausland und
Inland aufgeführt in Mio. USD, in dieser Tabelle zu Mrd. USD geändert; Anteile wurden berechnet als:
(Landeswert/weltweiter Wert)*100.
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5.2.2. DIE EUROPÄISCHE UNION UND
DIE WELTHANDELSORGANISATION

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organisation, WTO) setzt sich für ein
regelgestütztes internationales Handelssystem ein. Trotz des Stillstands bei den
Handelsverhandlungen werden Möglichkeiten geprüft, die Bestimmungen der WTO
zu modernisieren und neuen globalen Herausforderungen zu begegnen. Gemäß
dem Vertrag von Lissabon erlässt das Europäische Parlament gemeinsam mit
dem Rat Rechtsvorschriften, muss Änderungen an WTO-Übereinkommen oder
neue Übereinkommen billigen und spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der
internationalen Handelspolitik.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führten Handelsfragen dazu, dass
die Beziehungen zwischen den Staaten immer komplexer wurden, sodass ein
Forum geschaffen werden musste, das die Vereinfachung und Regulierung der
Handelsbeziehungen ermöglichte. Infolgedessen wurde 1947 das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) abgeschlossen, mit dem nicht nur ein Diskussionsforum
und damit eine multilaterale Herangehensweise an Handelsfragen geschaffen wurde,
sondern auch ein System international anerkannter Handelsregeln. Das Abkommen
basierte auf der Idee, durch „eine wesentliche Herabsetzung der Zolltarife und anderer
Handelsschranken und […] die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiete
des internationalen Handels“[1] für alle Mitglieder gleiche Wettbewerbsbedingungen zu
schaffen.
Als nicht mehr nur materielle Güter, sondern zunehmend auch Dienstleistungen und
Ideen international gehandelt wurden, wurde das GATT in die Welthandelsorganisation
(WTO) umgewandelt und damit institutionalisiert. Die WTO, die 1995 infolge
der Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde gegründet wurde, ersetzte frühere
Handelsabkommen – darunter das GATT selbst, aber auch das Übereinkommen über
die Landwirtschaft und das Übereinkommen über Textilwaren und Bekleidung – sowie
weitere allgemeine Abkommen. Die wichtigsten neuen Abkommen waren das
Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) und das
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS). Im Februar 2017 trat das Übereinkommen über Handelserleichterungen – das
erste multilaterale Übereinkommen seit der Gründung der WTO – in Kraft. Im Jahr 2022
wurde auf der 12. Ministerkonferenz in Genf, die zuvor aufgrund der Beschränkungen
infolge der COVID-19-Pandemie zweimal verschoben worden war, eine Einigung über
Fischereisubventionen und eine Änderung des TRIPS-Übereinkommens in Bezug auf
COVID-19-Impfstoffe erzielt. Viele Mitglieder, einschließlich der EU, sind jedoch der
Auffassung, dass es einer grundlegenden Reform der WTO, etwa in den Bereichen
Handel und Gesundheit, Energie, elektronischer Geschäftsverkehr, Erleichterung von
Investitionen und Industriesubventionen, bedarf, um mit den jüngsten Entwicklungen
in einem sich rasch wandelnden Handelsumfeld Schritt zu halten.
Indem sie sich dafür einsetzt, dass die Länder in Handelsgesprächen weiterhin darauf
hinarbeiten, Handelshemmnisse abzubauen, fördert die WTO den freien Handel. Zwei

[1]GATT-Abkommen (1947), einleitender Absatz.
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Drittel ihrer Mitglieder sind derzeit Entwicklungsländer, und angesichts dessen ist der
offene Handel für die Schwellenländer und die am wenigsten entwickelten Länder
(Least Developed Countries, LDC) eine Möglichkeit, ihre Bemühungen um Entwicklung
zu verstärken.

DER MECHANISMUS FÜR DIE BEILEGUNG VON
HANDELSSTREITIGKEITEN

Eine der größten Errungenschaften der WTO ist die Stärkung ihres
Streitbeilegungsgremiums, das befugt ist, in Handelsstreitigkeiten zu entscheiden
und seine Entscheidungen durchzusetzen. Dieser Streitbeilegungsmechanismus stützt
sich auf im Vorfeld festgelegte Regeln, mit deren Hilfe WTO-Mitglieder ungeachtet
ihres politischen Gewichts oder ihrer wirtschaftlichen Macht Beschwerde gegen
mutmaßliche Verstöße gegen WTO-Regeln einlegen und Entschädigung verlangen
können. Mit diesem Verfahren wurde der Rückgriff auf einseitige Schutzmechanismen
verringert, die bis dahin gerne von den Ländern angewendet wurden und häufig
Gegensanktionen bei den davon betroffenen Ländern auslösten, was manchmal sogar
zu regelrechten Handelskriegen führte.
Bislang konnte mit dem Streitbeilegungsverfahren der WTO sichergestellt werden,
dass die stärkeren Mitglieder die schwächeren nicht dominieren. Zudem bot es klare
Regeln für Sanktionen. Allerdings ist das Berufungsgremium derzeit effektiv außer Kraft
gesetzt, da das Mandat einiger Mitglieder des Berufungsgremiums ausgelaufen ist und
die freien Posten nicht wieder besetzt wurden. Um diese Situation zu überwinden,
haben die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam mit 25 anderen WTO-Mitgliedern
eine Initiative für einen alternativen Mechanismus, das sogenannte interimistische
Mehrparteien-Berufungsverfahren (Multi-Party Interim Appeal Arrangement, MPIA),
eingeleitet. Im Rahmen des MPIA gibt es 10 Schiedsrichter, die über Berufungen gegen
WTO-Panelberichte entscheiden.
Seit der Gründung der WTO ist die EU einer der größten Nutzer des WTO-
Streitbeilegungsverfahrens. Im Zeitraum von 1995 bis 2022 war die Union an
203 Streitbeilegungsverfahren beteiligt, in 110 Fällen als Beschwerdeführerin und in
93 Fällen als Beklagte[2]. In 216 weiteren Fällen hat sie den Status einer Drittpartei
beantragt, durch den es WTO-Mitgliedern ermöglicht wird, bei Streitigkeiten zwischen
anderen Parteien als Beobachter zu fungieren. Die EU hat sich – vertreten durch
die Kommission – außerdem häufig dafür eingesetzt, die WTO-Übereinkommen
zu verbessern und zu präzisieren, indem sie die Sondergruppen und das
Berufungsgremium der WTO anrief.
Das Europäische Parlament verfolgt aufmerksam die Entwicklung von Streitigkeiten, an
denen die EU beteiligt ist. Der Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen
Parlaments nimmt im Rahmen von Berichten, öffentlichen Anhörungen und Anfragen
zur mündlichen Beantwortung an die Kommission und den Rat zu Handelsstreitigkeiten
Stellung.

RUND UM DIE DOHA-RUNDE

Seit 2001 führen die WTO-Mitglieder multilaterale Handelsverhandlungen im Rahmen
einer breit angelegten Runde, die als Doha-Runde bzw. Doha-Entwicklungsagenda

[2]Stand vom 1. Oktober 2023. Website der WTO.
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(Doha Development Agenda, DDA) bezeichnet wird. Das Hauptziel dieser
Handelsverhandlungen besteht darin, die Entwicklung in den Mittelpunkt des
Welthandelssystems zu rücken. Mit den Doha-Gesprächen wird angestrebt, den
Entwicklungsländern eine größere Rolle einzuräumen, ihre Möglichkeiten, vom
internationalen Handel zu profitieren, zu erweitern und sie bei der Armutsbekämpfung
zu unterstützen.
Die Doha-Entwicklungsagenda basierte von Anfang an auf dem Grundsatz eines
„Gesamtpakets“[3] und wurde immer noch nicht abgeschlossen.
Allerdings sind die Gespräche bei wichtigen Fragen, insbesondere im Zusammenhang
mit dem Marktzugang, zum Stillstand gekommen. Die größten Differenzen hinsichtlich
der Frage, wie das internationale Handelssystem neu gestaltet werden soll, finden sich
zwischen den Positionen der wichtigsten Schwellenländer und der Industrieländer bzw.
Gruppen von Industrieländern.
Die EU hat die Einberufung einer breit angelegten und ehrgeizigen Runde
befürwortet. Dies wurde als der beste Weg angesehen, Wirtschaftswachstum
und Entwicklungsgewinne für alle Teilnehmer zu erreichen und die notwendigen
Kompromisse zu ermöglichen. Doch trotz intensiver Bemühungen einer Reihe
von Teilnehmern (insbesondere der EU) scheint der erfolgreiche Abschluss der
Verhandlungen insgesamt nicht in Reichweite zu liegen. Auf der 11. Ministerkonferenz
im Dezember 2017 gaben gleichgesinnte Gruppen von WTO-Mitgliedern gemeinsame
Erklärungen dazu ab, die Gespräche über den elektronischen Handel voranzubringen,
einen multilateralen Rahmen für Investitionsförderung zu entwickeln, eine
Arbeitsgruppe zu Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen
(KKMU) einzusetzen und die laufenden Gespräche über die innerstaatliche
Regulierung des Handels mit Dienstleistungen voranzubringen. Diese plurilateralen
Verhandlungen über die Initiative für eine gemeinsame Erklärung stehen allen WTO-
Mitgliedern offen.
Am 17. Juni 2022 wurde bei der 12. WTO-Ministerkonferenz nach mehr als 20 Jahre
andauernden Verhandlungen eine historische Einigung über die Beendigung nicht
nachhaltiger Fischereisubventionen erzielt. Dabei handelt es sich um das erste
multilaterale Übereinkommen, bei dem der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit
liegt, und um das erste neue WTO-Übereinkommen seit 2013. Das Abkommen
ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass bei Fischereisubventionen
die Nachhaltigkeit als Ziel im Mittelpunkt steht, und eine Schädigung der
Ozeane und Fischbestände zu vermeiden, da diese für die Lebensgrundlagen der
Küstengemeinden weltweit unerlässlich sind.
Darüber hinaus wurden konkrete nächste Schritte im Hinblick auf eine Reform der
WTO vereinbart. Unter anderem soll die Organisation wieder eine voll funktionsfähige
Streitbeilegungsfunktion erhalten. Ferner wurde eine Ministererklärung zur Reaktion
der WTO auf die Pandemie und zur Vorbereitung auf künftige Pandemien
angenommen, zusammen mit einer Aufhebung bestimmter Verpflichtungen im
Bereich des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen.
Als gemeinsame Reaktion auf die derzeitige dramatische Nahrungsmittelsituation
infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine einigten sich die
Mitglieder der WTO darauf, bei Ausfuhrbeschränkungen Zurückhaltung zu üben und

[3]Der Grundsatz eines „Gesamtpakets“ bedeutet im Wesentlichen, dass „nichts vereinbart ist, solange
keine Einigung über alle Punkte erzielt wurde“.
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Ankäufe für humanitäre Zwecke im Rahmen des Welternährungsprogramms von
diesen Beschränkungen auszunehmen. Schließlich wurde eine Einigung über die
Verlängerung des Moratoriums für Zölle auf den elektronischen Geschäftsverkehr bis
zur nächsten WTO-Ministerkonferenz erzielt.
Auf Initiative der EU bekräftigten die meisten Mitglieder ihre Solidarität mit der Ukraine.
Auch die weitere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels wurde von
der EU gefördert. Die Parlamentarische Konferenz zur WTO, die vom Europäischen
Parlament gemeinsam mit der Interparlamentarischen Union ausgerichtet wird, bietet
regelmäßig Gelegenheit zur konstruktiven Beteiligung (weitere Informationen zu dieser
Konferenz weiter unten). Das Parlament hat unter Hinweis auf die Bedeutung der
Doha-Runde für den Welthandel und die wirtschaftliche Entwicklung wiederholt die
Wiederaufnahme der Verhandlungen gefordert.
Auch in die Verhandlungen über Abkommen mit geringerer Reichweite wurde
das Parlament eng eingebunden, etwa in die laufenden Verhandlungen über den
elektronischen Geschäftsverkehr. Es nimmt im Rahmen der EU-Delegation an den
WTO-Ministerkonferenzen teil. Das Parlament verfolgt weiterhin die Entwicklungen
in der WTO, insbesondere die Vorbereitungen für die 13. WTO-Ministerkonferenz,
die vom 26. bis zum 29. Februar 2024 in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
stattfinden soll.

DIE EU UND DIE WTO

Die EU hat seit dem Zweiten Weltkrieg stets eine zentrale Rolle bei der Entwicklung
des internationalen Handelssystems gespielt. Derzeit prüft die EU die Möglichkeit, die
WTO zu modernisieren[4].
Wie das GATT (und später die WTO) war auch die EU ursprünglich darauf
ausgelegt, Zollschranken abzubauen und den Handel zwischen ihren Mitgliedstaaten
zu fördern. Der EU-Binnenmarkt war teilweise an die Grundsätze und Verfahren des
GATT angelehnt. Die Union gehörte immer zu den Hauptförderern eines effizienten
internationalen Handels auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit. Dank eines solchen
Systems erhalten Unternehmen aus der EU einen fairen Zugang zu ausländischen
Märkten, was zum Wirtschaftswachstum innerhalb der EU und in Drittstaaten,
insbesondere in den weniger entwickelten, beiträgt.
Die gemeinsame Handelspolitik der EU ist einer der Bereiche, in denen die Union als
solche uneingeschränkt und ausschließlich zuständig ist. Mit anderen Worten: Die EU
tritt innerhalb der WTO als ein einziger Akteur auf und wird durch die Kommission und
nicht durch die Mitgliedstaaten vertreten. Im Namen aller 27 Mitgliedstaaten handelt die
Kommission Handelsabkommen aus und vertritt die Interessen der EU vor dem WTO-
Streitbeilegungsgremium. Die Kommission hält regelmäßig Rücksprache mit dem Rat
und dem Parlament und erstattet ihnen regelmäßig Bericht über die Inhalte und
Strategien für die multilateralen Gespräche. Dem Vertrag von Lissabon zufolge sind
der Rat und das Parlament gemeinsam Gesetzgeber und haben in Angelegenheiten
des internationalen Handels das gleiche Mitspracherecht.
Im Rahmen der WTO hat sich die EU außerdem dafür eingesetzt, einen multilateralen
Rahmen für Handelsverhandlungen zu fördern, mit dem bilaterale Verhandlungen

[4]Pressemitteilung über den umfassenden Ansatz der Europäischen Kommission für die Modernisierung
der WTO.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_de.htm


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 24
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

ergänzt werden sollen. Der Stillstand in der Doha-Runde und der Umstand, dass
andere Handelspartner nun bilaterale Abkommen schließen, haben die EU jedoch
veranlasst, ihre langjährige Strategie teilweise zu überdenken und ebenfalls wieder auf
regionale und bilaterale Verhandlungen zurückzugreifen.
Die derzeitige Pattsituation in der WTO ist darüber hinaus ein Zeichen dafür, dass sich
das internationale Handelssystem in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert hat.
Das System hat sich weiterentwickelt: Es gibt neue Akteure – vor allem Schwellen-
und Entwicklungsländer –, die nun eine zentrale Rolle spielen. Die Liberalisierung des
internationalen Handelssystems kam einigen Entwicklungsländern zugute, die eine
beispiellose Phase nachhaltigen Wirtschaftswachstums erleben. Die EU ist sich dieser
neuen Dynamik durchaus bewusst. Sie hat darauf hingewiesen, dass es notwendig
ist, über den Verhandlungsansatz der letzten Jahre hinauszugehen und innovative
Ansätze zu erproben, die der im Vergleich zu Zöllen gewachsenen Bedeutung
von Fragen der Regulierung gerecht werden. Im Februar 2023 schlug die EU drei
Schlüsselbereiche für gezielte Beratungen[5] auf der 13. Ministerkonferenz vor, nämlich
Handelspolitik und staatliche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftszweige,
Handel und globale Umweltherausforderungen sowie Handel und Inklusivität.

DIE PARLAMENTARISCHE KONFERENZ ZUR WTO

Die Parlamentarische Konferenz zur WTO wird gemeinsam vom Europäischen
Parlament und der Interparlamentarischen Union (IPU) ausgerichtet und soll dazu
dienen, die Demokratie auf internationaler Ebene zu stärken, indem sie der
multilateralen Handelszusammenarbeit eine parlamentarische Dimension verleiht.
Die erste offizielle Sitzung der WTO-Parlamentarier fand auf der WTO-
Ministerkonferenz im Dezember 1999 in Seattle statt. Im Jahr 2001 einigten
sich das Parlament und die IPU darauf, ihre Bemühungen zu bündeln und eine
parlamentarische Sitzung im Rahmen der WTO-Konferenz in Doha zu veranstalten. In
dieser Sitzung wurden die Grundlagen für die heutige Parlamentarische Konferenz zur
WTO gelegt.
Diese Konferenz bietet Parlamentariern aus der ganzen Welt ein Forum, um
Meinungen, Informationen und Erfahrungen im Bereich des internationalen Handels
auszutauschen. Die Aufgaben der Teilnehmer sind die Beobachtung der Tätigkeit
der WTO, die Förderung der Wirksamkeit und Fairness der WTO, der Einsatz
für Transparenz in WTO-Verfahren, das Engagement zur Verbesserung des
Dialogs zwischen den Regierungen, den Parlamenten und der Zivilgesellschaft, die
Einflussnahme auf die Ausrichtung der Debatten innerhalb der WTO und der Ausbau
der Kapazitäten der nationalen Parlamente in Fragen des internationalen Handels.
Die Parlamentarische Konferenz zur WTO tritt während der WTO-Ministerkonferenzen
zusammen. Aufgrund der Pandemie war es im begrenzten Rahmen der
12. Ministerkonferenz nicht möglich, zusammenzukommen, doch bei der
bevorstehenden 13. Ministerkonferenz wird dies hoffentlich der Fall sein.

Wolfgang Igler

[5]Siehe auch Kommission: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-calls-wto-address-current-policy-
challenges-through-focused-deliberation-2023-02-22_en#:~:text=A%20fully%20functioning%20WTO
%20dispute,ambitious%20outcomes%20in%20ongoing%20work
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5.2.3. HANDELSREGELUNGEN
FÜR ENTWICKLUNGSLÄNDER

Im Rahmen der Entwicklungspolitik der EU wird die Bedeutung des
Handels herausgestellt und der Schwerpunkt auf die bedürftigsten Länder
gelegt. Über das Allgemeine Präferenzsystem wird für einige Waren aus
Entwicklungsländern ein bevorzugter Zugang zum EU-Markt gewährt. Mit
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen werden afrikanischen, karibischen und
pazifischen Staaten Handelsvergünstigungen eingeräumt, während für die am
wenigsten entwickelten Länder (LDC) die Regelung „Alles außer Waffen“ gilt. Diese
Verfahren entsprechen den Regeln der Welthandelsorganisation.

RECHTSGRUNDLAGE

Die Rechtsgrundlage der gemeinsamen Handelspolitik ist Artikel 207 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). In Artikel 188 Absatz 2 AEUV
wird verfügt, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, bei dem die Zustimmung
des Parlaments erforderlich ist, auch auf die Durchführung der gemeinsamen
Handelspolitik anzuwenden ist.
Nach Artikel 218 AEUV bedarf der Abschluss von internationalen Handelsabkommen,
etwa von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA), der Zustimmung des
Parlaments.

EU-HANDEL UND ENTWICKLUNG

In der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2012 mit dem Titel „Handel,
Wachstum und Entwicklung – Eine maßgeschneiderte Handels- und Investitionspolitik
für die bedürftigsten Länder“[1] wird eine Veränderung des Paradigmas „Handel und
Entwicklung“ der EU deutlich. Der Handel wird in dieser Mitteilung zwar nach wie
vor in den Mittelpunkt der Entwicklungsstrategien gestellt, doch wird auch betont,
dass stärker zwischen den Entwicklungsländern differenziert werden muss, damit
der Schwerpunkt auf die bedürftigsten Länder gelegt werden kann. Auf diesem
Wege sollen die Synergieeffekte zwischen handels- und entwicklungspolitischen
Maßnahmen – darunter der EU-Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung und die Mitteilung aus dem Jahr 2011 zur Agenda für den Wandel[2] –
verstärkt werden. Zudem gilt es, die Bedeutung der zentralen Werte der EU, wie der
Menschenrechte, zu bekräftigen.
Auf multilateraler Ebene unterstützt die Union die in Doha im Jahr 2001 auf den
Weg gebrachte Entwicklungsagenda der Welthandelsorganisation (WTO). Im Oktober
2015 wurde das während der neunten WTO-Ministerkonferenz in Bali beschlossene
Übereinkommen über Handelserleichterungen ratifiziert, das für Entwicklungs- und
Binnenländer besonders bedeutsam ist. Bei der zehnten WTO-Ministerkonferenz
in Nairobi setzten sich die EU und einige andere Mitglieder der WTO aktiv
dafür ein, weitere Themen anzugehen, die für Entwicklungsländer von Belang

[1]COM(2012)0022.
[2]„Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“ (KOM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 27
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

sind. Die Ergebnisse der 11. WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires (2017) und
der 12. WTO-Ministerkonferenz in Genf (2022) haben jedoch nicht dazu geführt,
dass die bestehenden Bestimmungen über die Sonder- und Vorzugsbehandlung
präziser, wirksamer oder operativer gestaltet worden wären oder ein ausgewogeneres
regelbasiertes System geschaffen worden wäre.
Die Initiative für Handelshilfe wurde im Dezember 2005 auf der Ministerkonferenz
der WTO als Ergänzung zur Doha-Entwicklungsagenda aufgelegt. Sie ist darauf
ausgerichtet, den Aufbau von Handelskapazitäten zu unterstützen, und dient damit
der Wachstumsförderung und Armutsbekämpfung. Im Jahr 2007 hatte die Union
eine gesonderte Strategie für Handelshilfe festgelegt, die zwischenzeitlich aktualisiert
wurde, damit sie der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung,
dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik und der Globalen Strategie
der EU gerecht wird. Im Juli 2017 veröffentlichte die Kommission einen Bericht zu
dieser Thematik, an den sich im November 2017 eine neue Mitteilung anschloss. Im
August 2017 organisierte das Parlament eine Anhörung zu der neuen Strategie, und
der Rat nahm am 11. Dezember 2017 Schlussfolgerungen zu der Mitteilung an. Im
Fortschrittsbericht 2022 über die Handelshilfe der EU wird bestätigt, dass die EU und
ihre Mitgliedstaaten die weltweit führenden Anbieter von Handelshilfe sind, da sie im
Jahr 2020 mit 23 Mrd. EUR noch mehr als noch im Jahr 2019 beigesteuert haben,
als der Beitrag bei 17,9 Mrd. EUR lag, und sie etwa 140 Länder und Gebiete, die für
öffentliche Entwicklungshilfe in Betracht kommen, unterstützt haben. Dies entspricht
rund 38% der globalen Handelshilfefonds und einem Anstieg um 44% im Vergleich zu
2018.

DAS ALLGEMEINE PRÄFERENZSYSTEM

Der Zweck des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) besteht darin,
Entwicklungsländern und -gebieten durch eine Senkung der Zölle auf ihre Waren
den Zugang zum EU-Markt zu erleichtern. Die Union gewährte ursprünglich einseitige
Zollpräferenzen, damit Entwicklungsländer zusätzliche Exporterlöse erzielen, die dann
in ihre eigene nachhaltige Entwicklung investiert werden können. Im Zuge der
Reform[3] im Jahr 2012 wurde die APS-Regelung stärker auf die Länder ausgerichtet,
die besonders der Hilfe bedürfen, d. h. die am wenigsten entwickelten Länder.
Zugleich wurden aber auch die drei Komponenten der Regelung beibehalten. Die
erste Komponente ist die Standard-APS-Regelung. Dabei handelt es sich um eine
eigenständige Handelsregelung, anhand deren die EU mittels ermäßigter Zollsätze
oder Nullzollsätze für bestimmte ausländische Waren einen Präferenzzugang zum
EU-Markt ohne Gegenseitigkeitsbedingung gewährt. Die zweite Komponente (APS+)
ist eine als konkreter Anreiz konzipierte Sonderregelung: gefährdeten Ländern, die
internationale Übereinkommen in den Bereichen Menschen- und Arbeitnehmerrechte
sowie Umweltschutz und gute Regierungsführung ratifiziert und umgesetzt haben,
werden damit Zollvergünstigungen gewährt. Die dritte Komponente ist die Initiative
„Alles außer Waffen“ (Everything But Arms – EBA). Damit erhalten die 48 am wenigsten
entwickelten Länder einen zoll- und kontingentfreien Zugang zum EU-Markt für alle
Waren mit Ausnahme von Waffen und Munition.

[3]Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über
ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates
(ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1).
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Die Zulassungskriterien für die Standard-APS-Regelung, bei der die Zölle für etwa
66% aller Tarifpositionen reduziert werden, wurden strikter gefasst, damit sie nur noch
für die besonders gefährdeten Entwicklungsländer, die ein niedriges Einkommen oder
ein mittleres Einkommen im unteren Bereich aufweisen, Anwendung finden. Die Zahl
der Begünstigten wurde in der Folge wesentlich von vormals 176 auf 23 Länder im
Berichtszeitraum 2016-2017 verringert und belief sich 2020 auf lediglich 15 Länder.
Schrittweise aus der Regelung herausgenommen wurden Länder, die von der Weltbank
als Länder mit hohem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich
eingestuft wurden.
Bei der Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle
Regierungsführung, dem APS+, gibt es weiterhin Nullzölle auf rund 66% aller
Zolltariflinien, die von der Standard-APS-Regelung erfasst werden, sofern es sich um
hilfsbedürftige Entwicklungsländer handelt. Voraussetzung ist dabei jedoch, dass 27
internationale Übereinkommen ratifiziert und angewendet werden, die die nachhaltige
Entwicklung betreffen, darunter grundlegende Menschenrechtsübereinkommen,
Übereinkommen zu Arbeitnehmerrechten und bestimmte Übereinkommen zum
Umweltschutz sowie zur Bekämpfung von illegaler Drogenherstellung und illegalem
Drogenhandel. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Anforderungen hat eine
Aussetzung der Zollpräferenzen zur Folge. Die Liste der Begünstigten umfasst derzeit
acht Länder. Diese beiden APS-Regelungen sollten ursprünglich im Dezember 2023
auslaufen, wurden jedoch bis Dezember 2027 verlängert, da Parlament und Rat derzeit
über eine neue APS-Regelung beraten. Mit der neuen Verordnung soll die bisherige
Politik weiterverfolgt werden, d. h. die Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Entwicklung der begünstigten Länder, einschließlich einer
guten Regierungsführung und der Achtung der Menschenrechte, mit dem vorrangigen
Ziel der Beseitigung der Armut.
Mit der Initiative „Alles außer Waffen“ wird 48 Ländern, die als am wenigsten entwickelte
Länder gelten, für unbestimmte Dauer der zoll- und kontingentfreie Zugang für alle
Waren – mit Ausnahmen von Waffen und Munition – gewährt. Von diesen Ländern
befinden sich 34 in Afrika, acht in Asien, fünf im Pazifischen Ozean und eines im
karibischen Raum (Haiti). Alle Länder, die ein Freihandelsabkommen (FHA) mit der
EU unterzeichnet und ratifiziert haben, können die Präferenzregelung ungeachtet ihres
Entwicklungsstands automatisch nicht mehr in Anspruch nehmen.

WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTSABKOMMEN

Seit dem Cotonou-Abkommen aus dem Jahr 2000 sind die
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) das wichtigste Instrument, wenn es darum
geht, den Handel zwischen der EU und den afrikanischen, karibischen und pazifischen
Staaten (AKP-Staaten) zu fördern. Für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und
den AKP-Staaten sind die WPA grundlegend. Sie bilden eine der drei Säulen des
Cotonou-Abkommens und sind so angelegt, dass sie mit den WTO-Regeln vereinbar
sind. Sie ersetzen schrittweise die einseitige Präferenzhandelsregelung der EU.
Bei Beginn der Verhandlungen über die WPA im Jahr 2002 wurde ursprünglich
davon ausgegangen, dass diese bis 2008 abgeschlossen sein würden. Da der
Verhandlungsprozess jedoch wesentlich länger dauerte als erwartet, verabschiedete
die EU eine Marktzugangsverordnung. Solange der Abschluss, die Unterzeichnung
und Ratifizierung der WPA noch ausstand, sollten bis 2014 bzw. nach einer
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Verlängerung bis 2016 vorübergehende Regelungen für den Marktzugang gelten. Auf
diesem Wege sollte eine regionale Dimension geschaffen werden, die jedoch bis
zum Ende der Geltungsdauer der Marktzugangsverordnung (1. Oktober 2016) nicht
verwirklicht werden konnte. Bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt hatten lediglich
die Länder zweier Regionen ein WPA unterzeichnet (die beide noch nicht ratifiziert
wurden) und nur ein regionales WPA war in Kraft getreten. Mit Wirkung zum 28. Juli
2016 wurde die Marktzugangsverordnung aufgehoben und durch die Verordnung (EU)
2016/1076 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016[4] ersetzt.
Obwohl das Cotonou-Abkommen im Dezember 2020 ausgelaufen ist, werden die WPA
wahrscheinlich fortbestehen und für die künftige Partnerschaft auch weiterhin von
wesentlicher Bedeutung sein, insbesondere, da der Entwurf eines Abkommens am
20. Juli 2023 vom Rat gebilligt wurde und derzeit vom Europäischen Parlament geprüft
wird.

SACHSTAND

Das erste regionale WPA wurde mit dem Forum der karibischen AKP-Staaten
(CARIFORUM) geschlossen, das im Oktober 2008 unterzeichnet und am 25. März
2009 vom Parlament gebilligt wurde. Es ist derzeit vorläufig in Kraft und wurde 2015
zum ersten Mal überprüft. Die gemeinsamen WPA-Gremien kommen zudem seit 2010
regelmäßig zusammen. Beide Seiten richten ein gemeinsames Überwachungssystem
ein, um die Umsetzung und die Auswirkungen des WPA zu messen. Derzeit wird über
das Abkommen über den Schutz bestimmter geografischer Angaben verhandelt und
eine Ex-post-Evaluierung der ersten zehn Jahre der Umsetzung vorgenommen.
Westafrika: Die Verhandlungen zwischen der EU und 16 westafrikanischen
Staaten über ein regionales WPA wurden im Februar 2014 abgeschlossen. Mit
Ausnahme von Nigeria unterzeichneten 15 westafrikanische Länder und alle
Mitgliedstaaten der EU das WPA. Am 9. August 2017 unterzeichneten Mauretanien
und die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) ein
Assoziierungsabkommen, in dem die Beteiligung des Landes an der Handelspolitik
der ECOWAS festgelegt wurde, die auch das WPA einschließt. Côte d’Ivoire und
Ghana haben am 26. November 2008 bzw. am 28. Juli 2016 bilaterale Interims-
WPA unterzeichnet. Das Europäische Parlament erteilte am 1. Dezember 2016
seine Zustimmung. Beide Interims-WPA werden seither vorläufig angewandt. Ghana
und die EU haben das vollständige Marktzugangsangebot und den von Ghana
vorgeschlagenen Zeitplan gebilligt. Ghana hat 2020 mit der Liberalisierung seines
Marktes für EU-Produkte begonnen. Dieser Prozess soll bis 2029 abgeschlossen sein.
Die Vertragsparteien einigten sich ferner auf die endgültige Fassung des Protokolls
über Ursprungsregeln.
Zentralafrika: Kamerun ist das einzige Land Zentralafrikas, das das WPA zwischen
der EU und Zentralafrika unterzeichnet hat, und zwar am 15. Januar 2009. Das
Europäische Parlament erteilte im Juni 2013 seine Zustimmung. Im Juli 2014 ratifizierte
das Parlament von Kamerun das Abkommen, das seit dem 4. August 2014 vorläufig
angewandt wird. Derzeit werden die Kontakte zwischen der Region und der EU

[4]Verordnung (EU) 2016/1076 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 mit
Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten,
die zur Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) gehören (ABl. L 185 vom
8.7.2016, S. 1).
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gepflegt, in deren Rahmen der Beitritt weiterer zentralafrikanischer Länder diskutiert
wird. Die Unterzeichnung eines regionalen WPA steht allerdings noch aus.
Östliches und südliches Afrika: Im Jahr 2009 unterzeichneten vier Länder in der
Region – Mauritius, die Seychellen, Simbabwe und Madagaskar – ein WPA, das
seit dem 14. Mai 2012 vorläufig angewandt wird. Das Europäische Parlament
erteilte am 17. Januar 2013 seine Zustimmung. Das Abkommen steht anderen
Ländern offen und wurde von den Komoren im Juli 2017 unterzeichnet. Seit dem
7. Februar 2019 wird es vorläufig angewandt. Verhandlungen, die darauf ausgerichtet
sind, den Geltungsbereich des WPA auf alle handelsbezogenen Fragen wie den
Zusammenhang zwischen Handel und nachhaltiger Entwicklung auszudehnen und
zudem Beratungsgremien für die Zivilgesellschaft und die Parlamente zu schaffen,
dauern an. Die letzte Verhandlungsrunde fand im Juli 2023 statt.
Ostafrikanische Gemeinschaft: Die Verhandlungen über das regionale WPA
wurden am 16. Oktober 2014 erfolgreich abgeschlossen. Am 1. September 2016
unterzeichneten Kenia und Ruanda ebenso wie die EU und ihre Mitgliedstaaten das
WPA. Kenia hat das Abkommen ratifiziert und im September 2023 hat die Kommission
dem Rat ein Interims-WPA zur Genehmigung vorgelegt. Uganda und Burundi erwägen
gegenwärtig eine Unterzeichnung des WPA. In Tansania stimmten die Mitglieder des
Parlaments am 11. November 2016 bedauerlicherweise gegen die Ratifizierung des
WPA.
Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC): Die WPA-Verhandlungen
wurden nach zehnjähriger Verhandlungsdauer im Juli 2014 erfolgreich abgeschlossen.
Das Abkommen wurde im Juni 2016 von der EU und der SADC-WPA-Gruppe, die
aus sechs der 15 Mitgliedstaaten der SADC (Botsuana, Lesotho, Mosambik, Namibia,
Eswatini und Südafrika) besteht, unterzeichnet. Nachdem das Europäische Parlament
im September 2016 seine Zustimmung erteilte, kommt das Abkommen seit Oktober
2016 vorläufig zur Anwendung. Mosambik ratifizierte das Abkommen im April 2017; es
wird seit dem 4. Februar 2018 vorläufig angewandt. Südafrika ist im Jahr 2019 offiziell
vom SADC-Protokoll zurückgetreten. Angola hat Beobachterstatus und nahm im Jahr
2021 Verhandlungen über ein Abkommen über nachhaltige Investitionsförderung auf.
Im Juni 2023 übermittelte die Kommission dem Rat ihre Vorschläge.
Pazifikraum: Das entsprechende WPA wurde im Juli 2009 von der EU und Papua-
Neuguinea und im Dezember 2009 von Fidschi unterzeichnet. Das Europäische
Parlament erteilte im Januar 2011 seine Zustimmung. Im Mai 2011 ratifizierte das
Parlament von Papua-Neuguinea das WPA, während sich Fidschi im Juli 2014 zu
einer vorläufigen Anwendung des WPA entschloss. Im Juli 2018 bekundete Tonga
seine Absicht, dem WPA beizutreten. Im Dezember 2018 bzw. im Mai 2020 schließlich
schlossen Samoa und die Salomonen das Beitrittsverfahren hinsichtlich des WPA ab.

Wolfgang Igler
10/2023
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5.3. ENTWICKLUNGSPOLITIK
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5.3.1. ENTWICKLUNGSPOLITIK:
EIN ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Die Entwicklungspolitik nimmt in der Außenpolitik der Europäischen Union eine
Schlüsselstellung ein. Sie zielt darauf ab, die Armut zu verringern und letztlich
zu beseitigen, und ist ein zentrales Element der Reaktion der EU auf die
Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030).
Ihre Ziele beinhalten unter anderem die Förderung eines nachhaltigen Wachstums,
die Verteidigung der Menschenrechte und der Demokratie, die Gleichstellung
der Geschlechter, die Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften sowie
die Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Klima.
Die EU agiert auf internationaler Ebene und ist der weltweit größte Geber von
Entwicklungshilfe. Durch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der EU und
eine Ausrichtung an der Agenda 2030 wird die effiziente Bereitstellung der Hilfe
erleichtert.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union (EUV): allgemeines
Mandat und Leitlinien im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit der EU;

— Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 208 bis 211 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV);

— Artikel 312 bis 316 AEUV: Haushaltsfragen;

— Cotonou-Abkommen (für die Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen
Raum und im Pazifischen Ozean (AKP)[1]), das bis zum Inkrafttreten seines
Folgeabkommens – des noch zu ratifizierenden Partnerschaftsabkommens
zwischen der EU und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten –
weiterhin gilt.

STRATEGISCHER RAHMEN

Die Europäische Union unterstützt Entwicklungsländer, indem sie nachhaltige
Entwicklung und Stabilität fördert. Das langfristige Ziel besteht darin, die Armut zu
beseitigen. Dieses Ziel steht seit der Einrichtung des Europäischen Entwicklungsfonds
(EEF) im Rahmen des Vertrags von Rom im Jahr 1957 im Mittelpunkt der Außenpolitik
der EU. Der EEF wurde eingerichtet, um eine besondere Beziehung zu den ehemaligen
Kolonien in den AKP-Regionen zu unterstützen. Seit dem 1. Januar 2021 wird die
Entwicklungshilfe der EU über das breit angelegte Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – Europa
in der Welt geleistet (siehe Einzelheiten unten). Mit dem Instrument wurden mehrere
frühere Finanzierungsinstrumente der EU für das auswärtige Handeln, darunter der
EEF, zusammengeführt.

[1]Im April 2020 änderte die Gruppe ihren Namen zu „Organisation afrikanischer, karibischer und
pazifischer Staaten“.
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Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind zusammen der weltweit größte Geber von Hilfe
und stellten 2021 insgesamt 70,2 Mrd. EUR an öffentlicher Entwicklungshilfe bereit.
Bei der Entwicklungszusammenarbeit verfügt die EU über eine geteilte Zuständigkeit:
Sie kann eine gemeinsame Entwicklungspolitik betreiben, solange die Mitgliedstaaten
dadurch nicht daran gehindert werden, ihre eigenen Kompetenzen in diesem Bereich
auszuüben. Die Zusammenarbeit ist dergestalt, dass die Entwicklungseinrichtungen
der Mitgliedstaaten häufig Programme umsetzen, die von der EU finanziert werden.
Die EU hat sich 2005 zur Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE)
verpflichtet, was bedeutet, dass sie die Entwicklungsziele in all ihren Politikbereichen,
die die Entwicklungsländer betreffen, durchgängig berücksichtigen muss. 2009 wurde
diese Verpflichtung in fünf Bereiche unterteilt: 1) Handel und Finanzen, 2) Bewältigung
des Klimawandels, 3) Sicherstellung der globalen Ernährungssicherheit, 4) Nutzung
der Migration für die Entwicklung und 5) engere Verknüpfung und stärkere Synergien
zwischen Sicherheit und Entwicklung im Rahmen einer globalen Agenda für den
Frieden. Die Fortschritte der EU im Bereich der Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung werden in einem Bericht der Europäischen Kommission (im Folgenden
„die Kommission“) dargelegt, der früher als Zweijahresbericht veröffentlicht wurde und
jetzt in größeren Abständen erscheint. Der jüngste Bericht wurde im Januar 2019
veröffentlicht. Der Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments verfügt
seit 2010 über einen ständigen Berichterstatter für Politikkohärenz im Interesse
der Entwicklung. Diese Aufgabe wird derzeit von Janina Ochojska (Europäische
Volkspartei, Polen) wahrgenommen. Im März 2023 nahm das Parlament eine
Entschließung zur PKE an, in der die Kommission, der Europäische Auswärtige Dienst
und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ihre Bemühungen im Bereich der PKE
zu verstärken. Das Parlament betonte, dass die Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung ein zentraler Bestandteil der Außenbeziehungen der EU bleiben muss,
und forderte die Kommission auf, die Anwendung der PKE im Zusammenhang mit den
Zielen für nachhaltige Entwicklung zu klären.
Entwicklungshilfe ist eine begrenzte Ressource. Daher legt die EU größten
Wert auf die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe und fördert enge Beziehungen
mit den Partnerländern bei der Programmplanung und Umsetzung von
Entwicklungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck hat die EU 2007 einen „Verhaltenskodex
im Hinblick auf die Arbeitsteilung im Bereich der Entwicklungspolitik“ und 2011 einen
„operativen Rahmen für die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe“ verabschiedet. Diese
Bemühungen entsprechen den internationalen Maßnahmen aufgrund der „Erklärung
von Paris“ der OECD aus dem Jahr 2005, in der fünf Schlüsselkonzepte für
die Entwicklungshilfe festgelegt werden: Eigenverantwortung der Entwicklungsländer
für die Entwicklungsstrategien, Abstimmung der Geberländer mit Blick auf
lokal festgelegte Strategien, Harmonisierung der internationalen Entwicklungshilfe,
Überwachung der Ergebnisse und gegenseitige Rechenschaftspflicht der Geber und
Partner in Bezug auf die Entwicklungsergebnisse. Der internationale Rahmen für die
Wirksamkeit der Entwicklungshilfe wurde im Zuge des Aktionsplans von Accra (2008)
und der Partnerschaft von Busan für eine wirksame Entwicklungszusammenarbeit
(2011) überarbeitet. Nach der Verabschiedung der Ziele der Vereinten Nationen für
nachhaltige Entwicklung wurden im Abschlussdokument von Nairobi (2016) weitere
Verpflichtungen eingegangen.
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A. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
Die EU war aktiv an der Ausarbeitung der Agenda 2030 beteiligt, mit
der ein neuer globaler Rahmen für die Unterstützung bei der Beseitigung
der Armut und der Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung festgelegt
wurde und die die Grundsätze „niemanden zurücklassen“ und sich „bemühen,
diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen“ beinhaltet. Mit der
Agenda, die im September 2015 in New York verabschiedet wurde, werden die
Millenniumsentwicklungsziele abgelöst, und es wird ein neues Paket von 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung eingeführt, deren Schwerpunkt in den Bereichen Wirtschaft,
Soziales, Umwelt und Governance liegt und die bis 2030 erreicht werden sollen.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten legten zum hochrangigen politischen Forum der
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im September 2019 erstmals einen
gemeinsamen Synthesebericht vor. Der Schwerpunkt dieses Berichts, der zukünftig
alle vier Jahre erscheinen wird, lag dabei auf den Maßnahmen der EU, mit denen
die Agenda 2030 verwirklicht werden soll. Im Juli 2023 legte die EU zum diesjährigen
hochrangigen politischen Forum der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
ihren ersten freiwilligen Überprüfungsbericht über die Umsetzung der Agenda 2030 vor.
B. Der neue Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik und die „Agenda
für den Wandel“ der EU
Nach der Verabschiedung der Agenda 2030 einigte sich die EU auf eine
überarbeitete Fassung des Europäischen Konsenses über die Entwicklungspolitik
aus dem Jahr 2005. Im neuen Konsens sind die wichtigsten Grundsätze der Ziele
für nachhaltige Entwicklung und ein Konzept festgelegt, das der EU und ihren
Mitgliedstaaten bei der Verfolgung dieser Ziele in Bezug auf die Entwicklungsländer
als Richtschnur dienen wird. Obwohl der Schwerpunkt des Konsenses hauptsächlich
auf der Entwicklungspolitik liegt, bezieht er sich auch auf Maßnahmen in
anderen Politikbereichen unter Anwendung des Grundsatzes der Politikkohärenz im
Interesse der Entwicklung. Dabei ist die Beseitigung der Armut nach wie vor das
vorrangige Ziel der EU-Entwicklungspolitik. Der neue Europäische Konsens über
die Entwicklungspolitik wurde am 7. Juni 2017 vom Präsidenten des Europäischen
Parlaments, vom Ministerpräsidenten Maltas im Namen des Rates der Europäischen
Union und der Mitgliedstaaten, vom Präsidenten der Kommission und von der
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik unterzeichnet. Das Parlament äußerte sich in der Vergangenheit
kritisch mit Blick auf die Bemühungen der EU zur Erreichung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung bis 2030, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die COVID-19-
Pandemie, die Invasion der Ukraine durch Russland und andere Krisen einige
der seit 2015 erzielten Fortschritte zunichtegemacht haben. Das Parlament hat die
Kommission wiederholt aufgefordert, ihre Bemühungen um die Verwirklichung der Ziele
für nachhaltige Entwicklung zu verstärken, zuletzt in einer Entschließung aus dem Jahr
2023.
In der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Auf dem
Weg in eine nachhaltige Zukunft – Europäische Nachhaltigkeitspolitik“ werden die
Ziele für nachhaltige Entwicklung in den politischen Handlungsrahmen und die
aktuellen Prioritäten der EU integriert. Mit dem Blick über ihre Grenzen hinaus
hat sich die EU erneut dem Ziel verpflichtet, 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens
(BNE) für Entwicklungshilfe auszugeben, und zwar bis 2030 und mit einer

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_4250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_3801
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0250_DE.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_16_3886


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 35
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Komponente für die am wenigsten entwickelten Länder von 0,15% bis 0,20% des
BNE. Dies entspricht den Verpflichtungen, die in der Aktionsagenda von Addis
Abeba über Entwicklungsfinanzierung (die 2015 auf einer Konferenz der Vereinten
Nationen verabschiedet wurde) verankert sind, und ist ein integraler Bestandteil der
Agenda 2030. Im Jahr 2021 belief sich die kollektive öffentliche Entwicklungshilfe der
EU (von der EU und den EU-Mitgliedstaaten) auf 0,49% des BNE der EU.
C. Rechts- und Finanzrahmen
Das Finanzierungskonzept der EU für das auswärtige Handeln (siehe
Tabelle 1) hat sich durch die Schaffung des Instruments für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – Europa
in der Welt geändert. Auf Vorschlag der Kommission vom 14. Juni 2018 für
eine Verordnung zur Schaffung dieses Instruments und nach den anschließenden
dreijährigen Verhandlungen mit dem Rat und dem Parlament trat die Verordnung am
14. Juni 2021 in Kraft. Sie gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2021.
Als bedeutende Neuerung ist NDICI/Europa in der Welt derzeit das wichtigste
Finanzierungsinstrument für das auswärtige Handeln der EU und für den
Zeitraum 2021 bis 2027 mit insgesamt 79,5 Mrd. EUR ausgestattet. Mit
diesem Instrument wird die Architektur der EU-Außenfinanzierung vereinfacht
(indem die Vorgängerprogramme zusammengefasst werden, darunter das
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit, das Europäische
Nachbarschaftsinstrument, das Partnerschaftsinstrument, das Europäische Instrument
für weltweite Demokratie und Menschenrechte, der Europäische Fonds für
nachhaltige Entwicklung und das Stabilitäts- und Friedensinstrument). Es deckt
die Zusammenarbeit mit allen Nicht-EU-Ländern ab, mit Ausnahme der EU-
Heranführungsländer der überseeischen Gebiete und der Gebiete, die unter
geografische Programme fallen.
Dabei stützt sich NDICI/Europa in der Welt auf drei zentrale Säulen:

a. die geografische Komponente mit Programmen für die Länder in der
(östlichen und südlichen) Europäischen Nachbarschaft, in Subsahara-
Afrika, in Asien und im pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika und
im karibischen Raum. Der Schwerpunkt dieser Programme liegt neben
anderen Querschnittsthemen auf den Bereichen der Zusammenarbeit
wie gute Regierungsführung, Armutsbeseitigung, Migration, Umwelt und
Klimawandel, Wachstum und Beschäftigung oder Sicherheit und Frieden.
In diese Säule fließt der größte Teil der Mittel aus NDICI/Europa in der
Welt;

b. die thematische Komponente mit Programmen, die weltweit die Bereiche
Menschenrechte und Demokratie, Organisationen der Zivilgesellschaft,
Stabilität und Frieden sowie globale Herausforderungen abdecken;

c. die Krisenreaktionskomponente, die für die Finanzierung der schnellen
Ergreifung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung, der Konfliktverhütung
und der Friedenskonsolidierung eingesetzt wird. Diese Maßnahmen
zielen beispielsweise darauf ab, humanitäre und entwicklungspolitische
Maßnahmen zu verknüpfen, die Resilienz der von Krisen betroffenen
Länder zu stärken und außenpolitischen Prioritäten gerecht zu werden.
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Da NDICI/Europa in der Welt als flexibles Instrument konzipiert wurde, ist es auch
mit einem zusätzlichen Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen und Prioritäten
ausgestattet (um z. B. auf unerwartete Ereignisse, Migrationsdruck, Krisen- und
Nachkrisensituationen oder neue europäische oder internationale Initiativen reagieren
zu können).
D. Aufschlüsselung der Ausgaben von NDICI/Europa in der Welt
Mit NDICI/Europa in der Welt wird der größte Anteil der für das auswärtige
Handeln vorgesehenen Mittel der EU im Rahmen eines Gesamtbudgets von
79,5 Mrd. EUR (für den Zeitraum 2021-2027) gebündelt. Die geografischen Programme
erhalten rund 75% der Mittel und die thematischen Programme 8%. Zusätzlich
sind 12% als Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen und Prioritäten und
4% für Krisenreaktionsmaßnahmen vorbehalten. Der Rest, d. h. etwa 2%, ist für
Unterstützungsausgaben vorgesehen.
Weitere Einzelheiten sind dem Entwurf des Haushaltsplans für 2023 zu entnehmen.

Für die Drei-Säulen-Struktur von NDICI/Europa in der Welt sind
folgende Mittelzuweisungen vorgesehen. Zahlenangaben in Millionen

Geografische Programme 9 343,6
Thematische Programme 1 019,4
Krisenreaktionsmaßnahmen 484,4
Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen und Prioritäten 1 538,3

Durch NDICI/Europa in der Welt werden auch Großprojekte unterstützt, die im Rahmen
von Team Europa-Initiativen finanziert werden, die die finanziellen Beiträge der EU,
ihrer Mitgliedstaaten und von Finanzinstituten wie der Europäischen Investitionsbank
und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bündeln. Mithilfe des
am 8. April 2020 ins Leben gerufenen Hilfspakets werden die EU-Partnerländer durch
Team Europa bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie unterstützt.
Das NDICI/Europa in der Welt ist auch ein zentrales Element der neuen Global-
Gateway-Strategie der EU, eines Schlüsselprojekts, mit dem weltweit bis zu
300 Mrd. EUR an Investitionen in Infrastruktur in den Bereichen Nachhaltigkeit,
Digitales, Energie und Verkehr mobilisiert werden sollen. Global Gateway ist sowohl als
Beitrag der EU zur Verringerung der weltweiten Investitionslücke als auch als Antwort
der EU auf die geopolitische Herausforderung der globalen Investitionsstrategie Chinas
gedacht. Über Global Gateway getätigte Investitionen werden genutzt, um nachhaltige
Infrastrukturen zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Umwelt und zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der ganzen Welt zu finanzieren. Ein
wichtiges Beispiel ist das Global-Gateway-Investitionspaket Afrika-Europa, mit dem bis
2030 Investitionen in Höhe von 150 Mrd. EUR in Afrika mobilisiert werden sollen. Diese
Investitionen zielen darauf ab, den grünen und digitalen Wandel zu beschleunigen,
nachhaltiges Wachstum zu schaffen, die nationalen Gesundheitssysteme zu stärken
und die allgemeine und berufliche Bildung in den afrikanischen Ländern zu verbessern.
Das NDICI/Europa in der Welt wird mit seinen Mitteln und Garantiekapazitäten zur
Strategie beitragen.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

— Rechtlicher Rahmen: Das Europäische Parlament und der Rat erlassen laut
Artikel 209 AEUV „gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die
zur Durchführung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
erforderlichen Maßnahmen“.

— Kontrolle der Umsetzung der Politik durch das Parlament: Das Parlament
ist befugt, die Kommission zu befragen und gegen Durchführungsbeschlüsse
Einspruch zu erheben, wenn es der Ansicht ist, dass die Kommission ihre
Kompetenzen überschreitet. Darüber hinaus versucht das Parlament auch,
Einfluss zu nehmen, indem es sowohl in einem offiziellen als auch einem
inoffiziellen Rahmen die politischen Maßnahmen regelmäßig mit der Kommission
erörtert. Im Rahmen von NDICI/Europa in der Welt führt das Parlament zweimal
jährlich einen geopolitischen Dialog mit der Kommission.

— Haushaltsbehörde: Das Parlament und der Rat fungieren gemeinsam als
Haushaltsbehörde der EU. Was den auf sieben Jahre ausgelegten Mehrjährigen
Finanzrahmen der EU betrifft, so hat der Rat die Hauptentscheidungsbefugnis,
jedoch ist die Zustimmung des Parlaments erforderlich, um den Rahmen
zu verabschieden (Artikel 312 AEUV). Im Fall des jährlichen Haushaltsplans
ist in Artikel 314 AEUV ein Verfahren mit einer Lesung im Parlament und
einer Lesung im Rat vorgesehen. Nach Abschluss dieser Lesungen kann
das Parlament den Haushaltsplan annehmen oder ablehnen. Im Bereich
der internationalen Zusammenarbeit verfolgt der Entwicklungsausschuss des
Europäischen Parlaments die Haushaltsberatungen und formuliert konkrete
Vorschläge zu den Haushaltslinien, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.

Malte Frederik Hergaden
10/2023
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5.3.2. HUMANITÄRE HILFE

Die humanitäre Hilfe gehört zum auswärtigen Handeln der EU und dient dazu,
im Fall von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen
dem Hilfsbedarf gerecht zu werden. Die Generaldirektion Humanitäre Hilfe und
Katastrophenschutz der Kommission finanziert Hilfseinsätze und koordiniert die
Strategien und Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Das Parlament und der Rat
fungieren bei der Gestaltung des Politikbereichs der humanitären Hilfe der EU
als Gesetzgeber und beteiligen sich an der weltweiten Debatte für eine größere
Wirksamkeit der humanitären Einsätze.

RECHTSGRUNDLAGE

Die Grundsätze für das gesamte auswärtige Handeln der EU sind in Artikel 21
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) niedergelegt (Artikel 21 Absatz 2
Buchstabe g betrifft die humanitäre Hilfe).
Artikel 214 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bildet
die Rechtsgrundlage für die humanitäre Hilfe.
Artikel 214 Absatz 5 AEUV bildet die Rechtsgrundlage für die Einrichtung eines
Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe.

RECHTLICHE UND POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Vorschriften für die Bereitstellung von humanitärer Hilfe sowie
zu den entsprechenden Finanzierungsinstrumenten finden sich in der
Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre Hilfe.
Diese Verordnung wurde im Zuge der Überarbeitung anderer Instrumente bei der
Vorbereitung des mehrjährigen Finanzrahmens 2007-2013 nicht geändert.
Die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen für humanitäre Hilfe sind in
dem von den drei EU-Organen (Kommission, Rat und Parlament) unterzeichneten
„Europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe“ (2007) beschrieben. In
dem Konsens wurden die gemeinsamen Vorstellungen, die politischen Ziele
und Grundsätze der EU zu einer Reihe von Themen festgelegt, darunter
die internationale humanitäre Zusammenarbeit, eine verantwortliche Geberpraxis,
die Risikominderung und -vorsorge, der Katastrophenschutz und zivil-militärische
Beziehungen. Der Konsens bestätigt auch erneut die vier Grundsätze für humanitäre
Hilfe: Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. In dem Text
ist ein besser koordiniertes und kohärenteres Vorgehen bei der Bereitstellung der
Hilfe vorgesehen, in dessen Rahmen die humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe
miteinander verknüpft werden, damit die EU wirksamer auf den zunehmenden Bedarf
reagieren kann.
Die EU-Maßnahmen in diesem Bereich unterliegen dem Beschluss über ein
Katastrophenschutzverfahren der Union aus dem Jahr 2019. Mit diesem wurde
der Beschluss aus dem Jahr 2013 geändert, der sich auf Katastrophenverhütung,
Vorbereitung auf den Ernstfall, Notfallmaßnahmen und Finanzbestimmungen
erstreckte. In der Verordnung (EU) 2016/369 des Rates vom 15. März 2016 über die
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Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union sind die Bedingungen festgelegt,
unter denen die Mitgliedstaaten Soforthilfe von der EU beantragen können. Darin sind
die förderfähigen Maßnahmen und die Arten von finanziellen Interventionen aufgeführt.
Mit der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2021 mit dem Titel
„Humanitäre Maßnahmen der EU: neue Herausforderungen, unveränderte
Grundsätze“ (COM(2021)0110) wird darauf abgezielt, die globale Wirkung der
humanitären Maßnahmen der EU zu stärken, um der steigenden Nachfrage nach
humanitärer Hilfe gerecht zu werden, die sich durch die COVID-19-Pandemie noch
verschärft hat.

GENERALDIREKTION EUROPÄISCHER KATASTROPHENSCHUTZ
UND HUMANITÄRE HILFE DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
(ECHO)

A. Überblick und Wirkungsweise
Im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2021 bis 2027 wurden für das Instrument
für humanitäre Hilfe insgesamt 11,6 Mrd. EUR bereitgestellt. Damit ist die EU weltweit
der wichtigste Geber humanitärer Hilfe und stellt Opfern von Naturkatastrophen und
von durch Menschen verursachten Katastrophen einen Großteil der Gesamtmittel für
die Nothilfe zur Verfügung. Ein Teil dieser Finanzmittel wird von den Mitgliedstaaten
bereitgestellt, der Großteil stammt jedoch aus dem EU-Haushalt.
Die Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Kommission
(ECHO) ist für die humanitäre Hilfe und für Katastrophenschutzmaßnahmen zuständig.
Aktuell ist Janez Lenarčič EU-Kommissar für Krisenmanagement. Unter seiner Leitung
konzentriert sich die GD ECHO auf humanitäre Hilfe in den Bereichen Lebensmittel
und Ernährung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung und sanitäre
Einrichtungen sowie Bildung unter Notfallbedingungen. Seit ihrer Gründung ist die
GD ECHO erheblich gewachsen und erfüllt nun ihr Mandat mit Mitarbeitern in
40 Außenstellen in der ganzen Welt.
Der Großteil der EU-Haushaltsmittel für humanitäre Hilfe wird indirekt verwendet.
Die GD ECHO führt die Programme für humanitäre Hilfe nicht selbst durch, sondern
finanziert Maßnahmen, die von ihren Partnern, d. h. nichtstaatlichen Organisationen,
Organisationen der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen wie dem
Internationalen Roten Kreuz/Roten Halbmond durchgeführt werden. Die wichtigsten
Aufgaben der GD ECHO bestehen darin, Mittel bereitzustellen, die ordnungsgemäße
Mittelverwaltung zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass die Waren und
Dienstleistungen ihrer Partner die betroffenen Bevölkerungsgruppen effizient und
schnell erreichen, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.
Nach Eintritt einer Naturkatastrophe oder eines sonstigen Ereignisses, das humanitäre
Hilfsmaßnahmen erforderlich macht, nehmen die für humanitäre Hilfe zuständigen
Experten der GD ECHO eine erste Beurteilung der Lage vor Ort vor. Anschließend
werden auf der Grundlage dieser Beurteilung rasch Mittel freigegeben. Dieser
„bedarfsorientierte Ansatz“ bestimmt die Arbeit der GD ECHO. Die Hilfsmaßnahmen
werden von mehr als 200 Partnern erbracht, mit denen die GD ECHO Vorabverträge
geschlossen hat. Durch die Struktur der GD ECHO ist sichergestellt, dass die Mittel auf
transparente Weise verwendet werden und die Partner rechenschaftspflichtig bleiben.
Während die humanitäre Hilfe der EU im Allgemeinen weiterhin von den humanitären
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Partnern der EU geleistet wird, ermöglichen das Katastrophenschutzverfahren und
die Kapazität für europäische humanitäre Hilfe der GD ECHO, den Ländern
eingeschränkt direkte Katastrophenhilfe zu leisten, falls herkömmliche Mechanismen
der Bereitstellung humanitärer Hilfe über EU-Partner oder deren Kapazitäten
unzureichend oder unwirksam sein sollten.
Im Jahr 2023 kann die GD ECHO 1,7 Mrd. EUR zuweisen. In diesem Betrag zeigt
sich das fortgesetzte Engagement der Kommission, dem außerordentlich hohen
weltweiten Bedarf gerecht zu werden, der in erster Linie durch eine Reihe von
Langzeitkonflikten, den Folgen des Klimawandels, die Schädigung der Umwelt, das
weltweite Bevölkerungswachstum bzw. Regierungsversagen verursacht wird. In den
vergangenen Jahren wurden die ursprünglich veranschlagten Mittel der EU für die
humanitäre Hilfe regelmäßig durch zusätzliche Mittelübertragungen aufgestockt, wobei
die Mittel vorrangig aus der Solidaritäts- und Soforthilfereserve der EU und aus
Mittelumschichtungen aus anderen Haushaltslinien sowie aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds stammten.
In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2021 wies die Kommission mahnend auf eine
zunehmende Kluft zwischen dem steigenden humanitären Bedarf und den weltweit
verfügbaren Finanzmitteln hin (Schätzungen der VN zufolge waren im Dezember 2022
nur 47% der geschätzten 48 Mrd. EUR des Finanzierungsbedarfs für humanitäre Hilfe
2023 gedeckt). Sie hob ferner hervor, dass die humanitären Appelle für 235 Millionen
hilfsbedürftige Menschen im Jahr 2021 einen historischen Höchststand erreicht haben.
Darüber hinaus gibt es nur eine begrenzte Zahl der Geber, denn im Jahr 2020 kamen
83% der gemeldeten Mittel von den weltweit zehn größten Gebern.
B. Politische Prioritäten und Reaktion auf die COVID-19-Pandemie
Die GD ECHO bemüht sich, ihre Notfallmaßnahmen zu verbessern, und unterstützt
Drittstaaten bei der Verbesserung ihrer eigenen Fähigkeiten, auf Krisen zu reagieren
und zur langfristigen Entwicklung beizutragen. Die Koordinierung von humanitärer Hilfe
und Entwicklungshilfe sowie die Durchbrechung des Teufelskreises aus Klimawandel,
Hunger und Armut sind die wichtigsten Ziele der EU.
Auch die Katastrophenvorsorge bildet einen Teil der von der GD ECHO verfolgten
vorrangigen Zielsetzung, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Die EU ist ein sehr
wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft
im Bereich des Katastrophenrisikomanagements. Die EU unterstützt den Sendai-
Rahmen für Katastrophenvorsorge von 2015 und hat 2016 ihren Aktionsplan
zum Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge vorgelegt. Dieser Plan umfasst ein
Konzept zur Berücksichtigung des Katastrophenrisikos bei der Politikgestaltung
sowie Vorschläge für konkrete Maßnahmen in Bezug auf das Risikobewusstsein,
Investitionen in Zusammenhang mit dem Risiko, Katastrophenbereitschaft sowie
entsprechende Resilienz. 2012 hat die Kommission eine Mitteilung zur Resilienz
veröffentlicht, die 2017 überarbeitet wurde. Darin wird versucht, ein strategisches
Konzept für Resilienz zu entwerfen, mit dem die Wirkung des auswärtigen Handelns
der EU verstärkt wird.
Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen, für deren Lage häufig
keine rasche Lösung gefunden werden kann, hat die EU 2016 vereinbart, eine stärker
entwicklungsorientierte Strategie bezüglich der Vertreibung zu verfolgen. Die EU legt
vor dem Hintergrund des umfassenden Rahmens für Flüchtlingshilfe (Comprehensive
Refugee Response Framework) der Vereinten Nationen und des Engagements
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der Weltbank im Bereich der Vertreibung mehr Gewicht auf die Unterstützung
der sozioökonomischen Eingliederung von Vertriebenen und die Bekämpfung der
eigentlichen Ursachen lange andauernder Vertreibungen.
Die EU und die Mitgliedstaaten spielten bei dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe im
Mai 2016 in Istanbul eine wichtige Rolle. Die EU selbst hat 100 Zusagen gegeben,
um zu der vom Generalsekretär der Vereinten Nationen auf dem Gipfel vorgestellten
„Agenda für Menschlichkeit“ beizutragen und die umfassende Vereinbarung („Grand
Bargain“), eine innovative neue Abmachung zwischen verschiedenen Akteuren
der humanitären Hilfe zur Verbesserung der finanziellen Effektivität und Effizienz,
umzusetzen. In der Vereinbarung, die 2021 als „Grand Bargain 2.0“ aktualisiert wurde,
wird betont, wie wichtig gerechte und grundsatzorientierte Partnerschaften mit lokalen
Organisationen und die Rechenschaftspflicht im Bereich der Hilfe für die betroffenen
Menschen sind.
Auch die Einbeziehung von geschlechterspezifischen Fragen und die Bekämpfung der
geschlechtsspezifischen Gewalt gehören weiterhin zu den Prioritäten der GD ECHO,
die einen Marker für die Gleichstellung der Geschlechter für humanitäre Hilfseinsätze
eingeführt hat. Entsprechend der Notwendigkeit, den am meisten gefährdeten Gruppen
Priorität einzuräumen, ist außerdem die Unterstützung der Bildung für Kinder in
Notsituationen ein Schwerpunkt.
Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Kommission ihre humanitäre
Hilfe stetig aufgestockt; im Oktober 2020 belief sie sich auf 420 Mio. EUR. Dies
umfasst die Mobilisierung von Mitteln für die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation,
die Anpassung der Maßnahmen in Ländern wie Kolumbien, Nigeria und der Ukraine
an den pandemiebedingten Bedarf, Mittel zur Deckung des im Rahmen des Globalen
Plans der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe ermittelten Bedarfs und zusätzliche
Mittel zur Stärkung der humanitären Hilfe der EU in verschiedenen Ländern.
Der Entwicklungsausschuss hat mehrere Treffen mit Kommissar Lenarčič abgehalten,
um die humanitäre Arbeit der Kommission bei der Bekämpfung der Auswirkungen
der Pandemie in Entwicklungsländern zu überprüfen. Im Jahr 2023 verlagerte sich
der Schwerpunkt der EU auf Programme zur Unterstützung der weltweiten Erholung
von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die auch auf dem diesjährigen
hochrangigen politischen Forum für nachhaltige Entwicklung besonders in den Blick
genommen wird.
C. Andere Instrumente und die Reaktion der EU auf die Überschwemmungen in
Pakistan 2022
Die humanitäre Hilfe der EU umfasst drei weitere Instrumente: das
Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union, das Europäische
Solidaritätskorps und einen neuen Rechtsrahmen für die Bereitstellung von Soforthilfe
innerhalb der EU.
— Am Katastrophenschutzverfahren der EU, das ursprünglich im Jahr 2001

eingeführt wurde, sind inzwischen die Mitgliedstaaten der EU sowie sechs weitere
Länder beteiligt, nämlich Nordmazedonien, Island, Montenegro, Norwegen,
Serbien und die Türkei. Das Katastrophenschutzverfahren der EU baut auf
mehreren Instrumenten auf: 1) der Europäische Katastrophenschutz-Pool ist
ein freiwilliger Pool von vorab festgelegten Ressourcen der teilnehmenden
Staaten und ein strukturiertes Verfahren zur Ermittlung etwaiger Kapazitätslücken;
2) das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen ist die operative
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Zentrale und rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche einsatzbereit;
3) das Gemeinsame Kommunikations- und Informationssystem für Notfälle soll
die Notfallkommunikation durch ein webbasiertes Warn- und Mitteilungssystem
verbessern und 4) ein Netzwerk ausgebildeter Experten, die kurzfristig zur
Verfügung stehen. Das Katastrophenschutzverfahren wurde 2019 durch die
Schaffung von rescEU, einer neuen Kapazitätsreserve, die bereits in der
Waldbrandsaison 2019 einsatzbereit war, verstärkt. Voraussichtlich wird ihr
Einsatzgebiet auf andere Bereiche ausgedehnt werden, wie medizinische Notfälle
sowie chemische, biologische, radiologische und atomare Zwischenfälle. Dieser
Mechanismus wird als letztes Mittel zur Anwendung kommen, wenn ein
Mitgliedstaat seine Mittel erschöpft hat und auch andere Mitgliedstaaten ihm nicht
helfen können, z. B. weil sie selbst von Katastrophen derselben Art betroffen sind.

— Die Kapazität für europäische humanitäre Hilfe ist das neueste Instrument
für die humanitäre Hilfe der EU. Die Kapazität für europäische humanitäre
Hilfe erhöht im Wesentlichen die Kapazität des Katastrophenschutzverfahrens.
Sie wurde von der Kommission erstmals 2021 vorgeschlagen und im Jahr
2022 eingerichtet. Sie besteht aus einer Reihe operativer Instrumente für
eine rasche Unterstützung in Krisen, in denen die traditionellen humanitären
Hilfsmechanismen über EU-Partner oder deren Kapazitäten möglicherweise
unwirksam oder unzureichend sind. Die Kapazität verfügt über drei Instrumente:
gemeinsame Logistikdienste, abrufbereite Vorräte an humanitären Hilfsgütern
sowie Gesundheits- und Logistikexperten. Sie werden durch die Koordinierung
des Zentrums für die Koordination von Notfallmaßnahmen auf der Grundlage einer
vorherigen Bewertung und Bewertung der Krisen mobilisiert. Seit ihrer Gründung
hat die Kapazität auf mehr als ein Dutzend Krisen reagiert.

— Das Europäische Solidaritätskorps (2021-2027) ist ein neues Programm zur
Schaffung von Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der
humanitären Hilfe. Dazu gehört auch die frühere Initiative namens Europäisches
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe, die im März 2014 auf den Weg gebracht
wurde (und zwar auf der Grundlage von Artikel 214 Absatz 5 AEUV, in dem die
Einrichtung eines Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe gefordert
wird). Die Kommission stellt Mittel in Form von Finanzhilfen für Organisationen
bereit, die dann über das Portal des Europäischen Solidaritätskorps junge
Menschen (im Alter von 18 bis 30 Jahren) für ehrenamtliche Einsätze auswählen.
Zur Stärkung der Fähigkeit der EU, auf humanitäre Krisen zu reagieren, ermöglicht
das Europäische Solidaritätskorps jungen Menschen und Organisationen, die
Finanzhilfen erhalten, sich bei der Bewältigung gesellschaftlicher und humanitärer
Herausforderungen in Europa und anderswo einzubringen. Das Budget für den
Zeitraum von 2021 bis 2027 beläuft sich auf 1 Mrd. EUR.

— Am 15. März 2016 wurde vom Rat eine Verordnung über die Bereitstellung von
Soforthilfe innerhalb der Union angenommen, um auf die schwierige humanitäre
Lage infolge der Flüchtlingskrise zu reagieren. Mit der neuen Verordnung
wurde die EU in die Lage versetzt, Griechenland und anderen betroffenen
Mitgliedstaaten zu helfen, dem Bedarf an humanitärer Hilfe im Zusammenhang
mit Flüchtlingen gerecht zu werden. Die Verordnung könnte in Zukunft auch
herangezogen werden, um auf außerordentliche Krisen oder Katastrophen mit
schwerwiegenden humanitären Folgen zu reagieren, wie etwa bei nuklearen
Unfällen oder Terroranschlägen. Für die Umsetzung ist die GD ECHO zuständig.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/european-humanitarian-response-capacity-ehrc_en#:~:text=Through%20the%20EHRC%2C%20the%20EU,proactively%2C%20drawing%20from%20its%20resources.
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 43
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

Die Reaktion der EU auf die Überschwemmungen 2022 in Pakistan ist ein gutes
Beispiel dafür, wie einige dieser Instrumente in akuten Krisen eingesetzt werden. Von
Juni bis Oktober 2022 war Pakistan von schweren Sturzfluten betroffen. Die EU hat
auf drei Arten reagiert:

a. Im Oktober 2022 wurden Soforthilfemittel in Höhe von insgesamt
30 Mio. EUR freigegeben. Diese wurden in verschiedene humanitäre
Programme gelenkt, in denen Notunterkünfte, Nahrungsmittel und
sauberes Wasser, Geldtransfers für Notfälle und grundlegende
Gesundheitsdienste in den betroffenen Gebieten bereitgestellt wurden.

b. Sie koordinierte die von den Mitgliedstaaten im Rahmen des
Katastrophenschutzverfahrens bereitgestellte Hilfe, um die Hilfe für
Pakistan effizienter zu gestalten.

c. Sie hat 87 Mio. EUR als Beitrag zu den internationalen Bemühungen zur
langfristigen Rehabilitation und zum Wiederaufbau Pakistans mobilisiert.
Diese Mittel werden verwendet, um die Agrarketten zu verbessern, den
Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen und ein umweltverträgliches
integratives Wachstum in Pakistan zu fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt der humanitären Hilfe der EU war die Bereitstellung von Hilfe
für die Ukraine, um einige der durch die Invasion Russlands im Jahr 2022 verursachten
Härten zu bewältigen. Seit Februar 2022 hat die EU mehr als 650 Mio. EUR für die
Unterstützung der vom Krieg betroffenen Zivilbevölkerung bereitgestellt. Diese Mittel
wurden für die Deckung der Nahrungsmittel- und Grundbedürfnisse der Menschen, die
Bereitstellung von Unterkünften, die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen
usw. ausgegeben. Die Soforthilfe für die Ukraine ist die bislang größte im Rahmen des
EU-Katastrophenschutzverfahrens koordinierte Operation.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Was den Politikbereich der humanitären Hilfe betrifft, fungieren das Parlament
und der Rat gemeinsam als Gesetzgeber. Die Rechtsgrundlagen für die von
der Kommission vorgeschlagene Politik der humanitären Hilfe (in Form von
Verordnungen) werden mit dem Rat und dem Parlament gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren der EU verhandelt und von diesen genehmigt oder
abgelehnt. Auch die Durchführungsmaßnahmen der Kommission werden dem
Parlament unterbreitet, das Kontrollbefugnisse besitzt. Innerhalb des Parlaments fällt
die humanitäre Hilfe in den Zuständigkeitsbereich des Entwicklungsausschusses
(DEVE), wohingegen der Katastrophenschutz in den Zuständigkeitsbereich des
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) fällt.
Darüber hinaus überwacht das Parlament die Bereitstellung humanitärer Hilfe und
achtet darauf, dass die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel eher dem globalen
Bedarf an humanitärer Hilfe entsprechen. Das Parlament hat regelmäßig betont, dass
die Finanzmittel für humanitäre Hilfe aufgestockt werden müssen, und – zuletzt im März
2023 – darauf bestanden, die immer größer werdende Lücke zwischen den Mitteln für
Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen zu schließen.
Der Entwicklungsausschuss und das Parlament insgesamt haben ferner versucht,
die strategischen Entscheidungen und die politische Ausrichtung der Kommission
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beispielsweise hinsichtlich des Beitrags der EU zum Weltgipfel für humanitäre
Hilfe, der Bildung in Notsituationen und der Reaktion auf die Ebola-Epidemie
durch Stellungnahmen und Entschließungen, einschließlich Initiativberichten, zu
beeinflussen. Das Parlament prüft das Jahresarbeitsprogramm der Kommission
und die operative Strategie der GD ECHO. Das für Krisenmanagement
zuständige Kommissionsmitglied wird regelmäßig zu Aussprachen mit dem
Entwicklungsausschuss eingeladen. Der im Jahr 2007 angenommene Europäische
Konsens über die humanitäre Hilfe folgte zu einem großen Teil den vom
Parlament konsequent vertretenen Standpunkten. Das Parlament hat auch in anderen
politischen Fragen eine aktive Unterstützerrolle eingenommen, wie im Hinblick auf
Resilienz, Ernährungssicherheit und die Verknüpfung von humanitärer Hilfe und
Entwicklungshilfe.
Um die Kontrolle der humanitären Hilfe durch das Parlament zu stärken, ernennt
der Entwicklungsausschuss seit 2006 alle zweieinhalb Jahre einen ständigen
Berichterstatter für humanitäre Hilfe. Berichterstatter ist derzeit Carlos Zorrinho
(S&D, Portugal). Sein Mandat umfasst die Wahrung der Interessen hinsichtlich
der Haushaltsmittel für humanitäre Hilfe, die Überwachung der Programme zur
humanitären Hilfe und die Pflege guter Kontakte mit allen in diesem Bereich tätigen
Akteuren.

Malte Frederik Hergaden
04/2023
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5.4. MENSCHENRECHTE UND DEMOKRATIE
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5.4.1. MENSCHENRECHTE

Die Europäische Union ist in ihren Außenbeziehungen einer Politik der
Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten verpflichtet, was auf ihre
Gründungsprinzipien Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit zurückgeht. Ziel der EU ist es, in all ihren
Politikbereichen und Programmen Menschenrechtsbelange zu berücksichtigen.
Für konkrete Maßnahmen verfügt sie über verschiedene Instrumente der
Menschenrechtspolitik – beispielsweise kann sie einzelne Projekte aus ihren
Finanzierungsinstrumenten bestreiten.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV): die Werte der EU. Die
Werte, auf die sich die Union gründet, sind „die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehören“;

— Artikel 3 EUV: die Ziele der EU. In „ihren Beziehungen zur übrigen Welt“
leistet die EU einen Beitrag zur „Beseitigung der Armut und zum Schutz
der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten
Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung
der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“;

— Artikel 6 EUV: die Charta der Grundrechte und die Europäische
Menschenrechtskonvention. Zwar nimmt die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (Artikel 6 Absatz 1) ausdrücklich nur auf die Durchführung
des Unionsrechts Bezug, doch sind die Organe und Einrichtungen der
EU sowie die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, die Charta in den EU-
Außenbeziehungen einzuhalten. Auch Länder, die der EU beitreten, müssen die
Charta befolgen. Nach Artikel 6 Absatz 2 ist die EU verpflichtet, der Europäischen
Menschenrechtskonvention beizutreten (4.1.2);

— Artikel 21 EUV: die Grundsätze für das auswärtige Handeln der Union.
Diese Grundsätze sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit
und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der
Menschenwürde, die Gleichheit und die Solidarität sowie die Achtung der
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und des Völkerrechts. In
Artikel 21 bekräftigt die EU den Grundsatz der „Unteilbarkeit der Menschenrechte
und Grundfreiheiten“, und sie verpflichtet sich, wirtschaftlichen und sozialen
Rechten die gleiche Bedeutung wie bürgerlichen und politischen Rechten
beizumessen;

— Artikel 205 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV):
allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union. In diesem
Artikel heißt es, dass das auswärtige Handeln der EU von den in Artikel 21 EUV
festgelegten Grundsätzen bestimmt sein muss.
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MENSCHENRECHTSPOLITIK DER EU

Im Jahr 2012 verabschiedete der Rat einen Strategischen Rahmen für
Menschenrechte und Demokratie sowie einen Aktionsplan für die praktische
Umsetzung des Rahmens. In dem Rahmen werden die Grundsätze, Ziele und
Prioritäten dargelegt, mit denen die Wirksamkeit und die Kohärenz der EU-Politik in den
kommenden zehn Jahren verbessert werden sollen. Diese Grundsätze sehen vor, dass
die Menschenrechte in allen Politikbereichen der EU (als „roter Faden“) berücksichtigt
werden, und zwar auch dann, wenn sich Innen- und Außenpolitik überschneiden, und
dass ein bedarfsgerechterer Ansatz gefunden wird. Auf Vorschlag der Kommission und
des Vizepräsidenten/Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/
HR) nahm der Rat im November 2020 den dritten EU-Aktionsplan für Menschenrechte
und Demokratie an. Darin sind die Zielvorgaben und Prioritäten der EU für den Zeitraum
2020-2024 dargelegt, die in fünf Aktionsbereiche gegliedert sind:
— Schutz und Stärkung des Einzelnen,

— Aufbau widerstandsfähiger, inklusiver und demokratischer Gesellschaften,

— Förderung eines globalen Systems für Menschenrechte und Demokratie,

— neue Technologien: Nutzung der Chancen und Bewältigung der
Herausforderungen,

— Erzielen von Ergebnissen durch Zusammenarbeit.

Der Rat hat eine Reihe von thematischen Leitlinien zu den Menschenrechten
angenommen. Diese enthalten praktische Anweisungen für EU-Vertretungen weltweit
zu den folgenden Themen:
— Maßnahmen gegen die Todesstrafe,

— Menschenrechtsdialoge,

— Rechte des Kindes,

— Maßnahmen gegen Folter und andere Misshandlungen,

— Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten,

— Schutz von Menschenrechtsverteidigern,

— Einhaltung des humanitären Völkerrechts,

— Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen,

— Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit,

— Schutz der Rechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen
Personen (LGBTI),

— Förderung der freien Meinungsäußerung online und offline,

— Diskriminierungsfreiheit im Bereich des auswärtigen Handelns,

— unbedenkliches Trinkwasser und angemessene Sanitärversorgung.

Mit den länderspezifischen Strategien für Menschenrechte und Demokratie verfolgt die
EU einen von unten nach oben gerichteten Ansatz („Bottom-up“), dessen Ziel darin
besteht, die Leitlinien und Prioritäten der EU zu Menschenrechten in ein einziges,
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kohärentes Strategiedokument zu integrieren. Mit den Leitlinien und Prioritäten, die an
das jeweilige Land angepasst sind, werden die Ziele für einen Zeitraum von drei Jahren
festgelegt.
Die EU nimmt das Thema der Menschenrechte regelmäßig in die politischen Dialoge
mit Drittstaaten oder regionalen Organisationen auf. Außerdem führt sie mit rund
60 Staaten Dialoge zu Menschenrechtsangelegenheiten bzw. hält entsprechende
Konsultationen mit diesen Staaten ab.
Bilaterale Handelsabkommen und die zahlreichen Assoziierungs- und
Kooperationsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten oder regionalen
Organisationen enthalten eine Menschenrechtsklausel, in der die Pflicht zur Wahrung
der Menschenrechte als wesentliches Element festgelegt ist. Diese Klausel dient nicht
nur als Grundlage für das Engagement und den Dialog, sondern auch, um im Fall
einer schweren Verletzung der Menschenrechte oder der demokratischen Grundsätze
angemessene Maßnahmen ergreifen zu können, z. B. in Form einer Einschränkung
oder Aussetzung der Zusammenarbeit. In den Handelspräferenzregelungen der EU für
die Entwicklungsländer (5.2.3) werden Anreize zur Ratifizierung und Umsetzung von
Übereinkommen zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten vorgesehen.
Für die Erweiterungsländer wurde ein robuster Konditionalitätsmechanismus
eingeführt (5.5.1). Bevor diese Länder der EU beitreten, müssen sie
stabile Institutionen einrichten, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die
Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten gewährleisten.
Während dieses Prozesses werden sie aktiv von der EU unterstützt. Auch die
Europäische Nachbarschaftspolitik (5.5.5) gründet auf den gemeinsamen Werten der
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte. Die EU
unterstützt die Partnerländer bei der Durchführung von Reformen und wendet dabei
das Konzept „mehr für mehr“ an (mehr Integration und mehr Geldmittel als Belohnung
für Fortschritte).
Auch mit den Wahlbeobachtungsmissionen der EU wird das Ziel verfolgt, die
Menschenrechtslage zu verbessern, denn zum einen dienen sie bei Wahlen als
Hemmnis für Einschüchterung und Gewalt und zum anderen stärken sie die
demokratischen Institutionen.
Die EU fördert die Menschenrechte durch ihre Beteiligung an multilateralen Foren
wie beispielsweise dem Dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten
Nationen, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und dem Europarat. Die EU
unterstützt außerdem aktiv die internationale Justiz, beispielsweise durch den
Internationalen Strafgerichtshof.
Mit dem thematischen Programm für Menschenrechte und Demokratie im Rahmen
des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale
Zusammenarbeit – Europa in der Welt, das mit einem Haushalt von 1,511 Mrd. EUR
für den Zeitraum 2021-2027 ausgestattet wurde, werden hauptsächlich Akteure der
Zivilgesellschaft, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, unterstützt
und geschützt. Ein wichtiges Merkmal dieses Instruments besteht darin, dass
die Zustimmung der Regierung des jeweiligen Partnerlandes nicht erforderlich ist.
Außerdem hat die EU zugesagt, dass sie in all ihre Entwicklungsprogramme
schrittweise einen auf Rechte gestützten Ansatz einfließen lassen wird, der auf einem
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2014 von der Kommission entwickelten und 2021 aktualisierten Instrumentarium
beruht.
Der Rat hat im Dezember 2020 eine Verordnung zur Einführung einer weltweiten
Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte angenommen. Durch die
Verordnung wird es der EU möglich, gezielt gegen Einzelpersonen, Organisationen und
Einrichtungen – einschließlich staatlicher und nichtstaatlicher Akteure – vorzugehen,
die für schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße in der ganzen Welt
verantwortlich sind, daran beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen. Stand
Oktober 2023 hat der Rat restriktive Maßnahmen (Einfrieren von Vermögenswerten
und gegebenenfalls Reiseverbote) gegen 67 Einzelpersonen und 20 Organisationen
verhängt.
Angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Hinweise auf
Menschenrechtsverletzungen in den globalen Wertschöpfungsketten gibt und das
Bewusstsein dafür wächst, hat die Kommission im Februar 2022 einen Vorschlag
für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick
auf Nachhaltigkeit vorgelegt. Mit der Richtlinie würden Unternehmen gesetzlich
verpflichtet, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Menschenrechte und
die Umwelt zu ermitteln und erforderlichenfalls zu verhindern, zu beheben oder
abzuschwächen. Die interinstitutionellen Verhandlungen dauern zwar noch an,
Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag wurden jedoch bereits im Juni 2023
vom Plenum des Parlaments angenommen.
Am 14. September 2022 hat die Kommission einen ergänzenden Vorschlag für eine
Verordnung vorgelegt, mit der die Möglichkeit geschaffen würde, auf dem EU-Markt
ein Vermarktungsverbot für in Zwangsarbeit hergestellte Waren zu verhängen. Vom
Parlament geleitete Ausschüsse nahmen ihren Standpunkt am 16. Oktober 2023 an.
Ein vom VP/HR erstellter und vom Rat gebilligter Jahresbericht über die
Menschenrechte und Demokratie in der Welt gibt einen Überblick über die Lage
der Menschenrechte weltweit sowie über die im Berichtsjahr von der EU ergriffenen
Maßnahmen.

AKTEURE

Der Europäische Rat legt die strategischen Interessen der EU und die allgemeinen
Leitlinien ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) (5.1.1) fest.
Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) berät häufig über Menschenrechtsthemen
im Zusammenhang mit der GASP oder der Handels- oder Entwicklungspolitik
der EU. Die Gruppe „Menschenrechte“ des Rates, die hochrangig besetzte
Debatten und Beschlüsse zu Menschenrechtsthemen vorbereitet, setzt sich aus
Menschenrechtsexperten der Mitgliedstaaten sowie Vertretern des Europäischen
Auswärtigen Dienstes (EAD) und der Kommission zusammen.
Die EU-Delegationen verfügen jeweils über eine Anlaufstelle für
Menschenrechtsfragen. Die EU-Delegationen spielen eine wichtige Rolle bei
der Ausarbeitung und Umsetzung der Länderstrategien für Menschenrechte und
Demokratie, bei der Vorbereitung von Dialogen zu Menschenrechtsangelegenheiten,
beim Kontakt mit Menschenrechtsverteidigern und der Zivilgesellschaft sowie bei der
Festlegung der Prioritäten für Finanzierungshilfen der EU.
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Die Kommission handelt internationale Übereinkommen aus, steuert
den Erweiterungsprozess und die Nachbarschaftspolitik und verwaltet
Entwicklungsprogramme und Finanzierungsinstrumente (in enger Zusammenarbeit mit
dem EAD).
Die Aufgabe des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte besteht darin, die
Wirksamkeit und die Außenwirkung der Menschenrechtspolitik der EU zu fördern. Der
Sonderbeauftragte verfügt über ein breit angelegtes und flexibles Mandat und arbeitet
in enger Abstimmung mit dem EAD. Dieses Amt wird seit dem 1. März 2019 von Eamon
Gilmore bekleidet.
Das Parlament trägt zur Entwicklung der Politik der EU bei und überwacht die Arbeit
der anderen EU-Organe.
Gemäß den Artikeln 207 und 218 AEUV ist für das Inkrafttreten der meisten
internationalen Übereinkommen die Zustimmung des Parlaments erforderlich.
Beispielsweise blockierte das Parlament im Jahr 2011 in erster Linie aufgrund
von Unklarheiten im Zusammenhang mit Kinderarbeit das Textilprotokoll des
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA) zwischen der EU und Usbekistan.
Seine Zustimmung erteilte es erst 2016 im Anschluss an deutliche Verbesserungen mit
Blick auf Kinder- und Zwangsarbeit.
Gemäß Artikel 36 EUV muss der VP/HR das Parlament zu den wichtigsten Aspekten
und den grundlegenden Weichenstellungen der GASP anhören und es über die
Entwicklung der Politik in diesen Bereichen unterrichten. Das Parlament kann Fragen
stellen oder Empfehlungen an den Rat oder den VP/HR richten.
Mit den Entschließungen des Parlaments soll zur Sensibilisierung
in Sachen Menschenrechtsverletzungen beigetragen werden, es sollen
Menschenrechtsverteidiger unterstützt und die Menschenrechtspolitik der EU durch
konkrete politische Vorschläge gestaltet werden. Entschließungen können zum
Rechtsetzungsprozess gehören, sie können aber auch das Ergebnis eines
Initiativberichts eines parlamentarischen Ausschusses oder von Dringlichkeitsdebatten
sein, die üblicherweise auf jeder Plenartagung in Straßburg am Mittwoch stattfinden
und bei denen auf schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte auf der
ganzen Welt hingewiesen wird. Mit der jährlichen Entschließung des Parlaments
zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und der Politik der Europäischen
Union in diesem Bereich werden die Erfolge der EU-Politik und die sich stellenden
Herausforderungen analysiert.
Der Unterausschuss Menschenrechte des Parlaments (DROI) ist dem Ausschuss
für auswärtige Angelegenheiten (AFET) angegliedert und befasst sich mit
Angelegenheiten der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte –
einschließlich der Rechte von Minderheiten – in Drittstaaten sowie mit den
Grundsätzen des Völkerrechts. Er sorgt außerdem dafür, dass das auswärtige
Handeln der EU stets mit ihrer Menschenrechtspolitik vereinbar ist. Der
Unterausschuss kümmert sich darüber hinaus um die tägliche Arbeit im Bereich
der Menschenrechte, und seine Delegationen besuchen regelmäßig einschlägige
Länder und Institutionen. Der Unterausschuss überwacht die Folgemaßnahmen zu
den Dringlichkeitsentschließungen des Parlaments und tauscht sich mit dem EAD
regelmäßig über die Menschenrechtsdialoge der EU aus.
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Menschenrechtsfragen in den Außenbeziehungen der EU werden auch in folgenden
Ausschüssen behandelt: dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET),
dem Ausschuss für internationalen Handel (INTA), dem Entwicklungsausschuss
(DEVE) und dem Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der
Geschlechter (FEMM). Gleichermaßen machen Menschenrechte auch einen zentralen
Aspekt der Arbeit der ständigen Delegationen des Europäischen Parlaments aus,
die bilateral und im Zusammenhang mit parlamentarischen Versammlungen mit
Parlamenten außerhalb der EU interagieren.
Dank seiner Haushaltsbefugnisse (Artikel 14 EUV und Artikel 310 Absatz 1 AEUV) hat
das Parlament ein Mitspracherecht bei der Zuweisung von Mitteln für das Instrument
„Europa in der Welt“ und andere Finanzierungsinstrumente, die der Förderung der
Menschenrechte dienen. Ferner ist das Parlament eine der Rechtsetzungsinstanzen
bei den Finanzierungsinstrumenten im Bereich der Außenbeziehungen.
Jedes Jahr verleiht das Parlament den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an
Menschenrechtsaktivisten auf der ganzen Welt. Am 19. Oktober 2023 erhielten Jina
Mahsa Amini und die iranische Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ den Sacharow-Preis
2023. 2022 ging der Preis an das mutige Volk der Ukraine, das durch ihren Präsidenten,
gewählte Spitzenpolitiker und die Zivilgesellschaft vertreten wurde. Der ukrainische
Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach per Fernschaltung bei der Preisverleihung
am 14. Dezember 2022 in Straßburg. Im Jahr 2021 ging der Sacharow-Preis an
Russlands bekanntestes Oppositionsmitglied Alexei Nawalny, der für seinen Einsatz
gegen Korruption und Menschenrechtsverstöße bekannt ist. Ein Jahr zuvor erhielt die
demokratische Opposition in Belarus den Sacharow-Preis 2020. In der Vergangenheit
wurden unter anderem Nelson Mandela, Malala Yousafzai und Raif Badawi mit diesem
Preis ausgezeichnet. Das Parlament hat ein eigenes Netzwerk für die Sacharow-
Preisträger gegründet, das dazu vorgesehen ist, sie zu unterstützen, die Kontakte
zwischen ihnen auszubauen und gemeinsame Aktivitäten zu fördern.
Das Parlament fördert die Menschenrechte im Rahmen seiner umfassenderen
Aktivitäten zur Unterstützung der Demokratie. Diese beinhalten Wahlbeobachtung,
Maßnahmen vor und nach Wahlen, den Aufbau parlamentarischer Kapazitäten, die
Vermittlung und den Dialog zur Demokratieförderung (5.4.2).
Die Präsidentin des Parlaments unterstützt die Menschenrechte aktiv, indem sie
Erklärungen abgibt, Schreiben verfasst und Menschenrechtsanliegen bei Treffen mit
wichtigen Persönlichkeiten erörtert.

RASMA KASKINA
10/2023
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5.4.2. DEMOKRATIEFÖRDERUNG
UND WAHLBEOBACHTUNG

Die weltweite Förderung der Demokratie ist eine vorrangige Aufgabe der
Europäischen Union. Demokratie ist nach wie vor das einzige System der
Regierungsführung, in dem die Menschen ihre Menschenrechte vollständig
wahrnehmen können, und sie ist ein bestimmender Faktor für Entwicklung und
langfristige Stabilität. Als einziges direkt gewähltes Organ der EU setzt sich das
Europäische Parlament in besonderem Maße für die Demokratieförderung ein.

RECHTSGRUNDLAGEN

— Artikel 2 und 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

— Artikel 205 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

STRATEGISCHER RAHMEN UND POLITISCHE INSTRUMENTE

Der Ansatz der EU für die Unterstützung der Demokratie ergänzt ihre Arbeit im Bereich
der Menschenrechte (siehe Kurzdarstellung 5.4.1). Er gründet auf der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte sowie anderen internationalen und regionalen Normen
in den Bereichen Menschenrechte, demokratische Institutionen und Wahlen. Seit
2015 richtet die EU ihre Demokratieunterstützung außerdem an der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung aus, insbesondere Ziel 16 über rechenschaftspflichtige
Institutionen und inklusive, partizipative Entscheidungsfindung sowie Ziel 10 über die
Verringerung von Ungleichheiten.
Am 17. November 2009 hat der Rat Schlussfolgerungen zur Unterstützung
der Demokratie in den Außenbeziehungen der EU angenommen. Darin wird
eine neue Strategie zur Unterstützung der Demokratie umrissen, die auf einem
länderspezifischen Ansatz, einer größeren Kohärenz und der Einbindung aller
Interessenträger basiert. In der im Jahr 2011 von der Kommission vorgestellten
„Agenda für den Wandel“ wurde anschließend die Bedeutung der Unterstützung
der Menschenrechte, der Demokratie und der verantwortungsvollen Staatsführung
in der Entwicklungspolitik der EU hervorgehoben. Im Jahr 2012 einigte sich die EU
auf einen strategischen Rahmen für Menschenrechte und Demokratie und einen
Aktionsplan zur Umsetzung dieses Rahmens. Nach den arabischen Aufständen
im Jahr 2011 erneuerte die EU ihre Europäische Nachbarschaftspolitik. Es wurde
eine Herangehensweise nach dem Grundsatz „mehr für mehr“ angenommen und
die Unterstützung an demokratischen Wandel und eine „tiefgehende Demokratie“
geknüpft. Ländern, die bereit sind, politische Reformen durchzuführen, wurden Anreize
– wie eine tiefergehende wirtschaftliche Integration, mehr finanzielle Unterstützung,
eine größere Mobilität der Menschen und der Zugang zum EU-Binnenmarkt – geboten.
Im Oktober 2019 nahm der Rat Schlussfolgerungen zur Demokratie an, in denen
er die Grundsätze seiner Schlussfolgerungen von 2009 bekräftigte und gleichzeitig
neue Herausforderungen aufzeigte, denen sich die EU in ihrem auswärtigen Handeln
dringend und umfassend stellen muss. Zu diesen Herausforderungen gehören die
Aushöhlung demokratischer Prozesse und Institutionen, das geringe Vertrauen in
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Institutionen und Politiker, ein abnehmender demokratischer Handlungsspielraum
für die Zivilgesellschaft, zunehmende Verstöße gegen die Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowie Manipulationen mithilfe digitaler Technologien.
Die EU bekräftigte ihr Engagement zur Intensivierung ihrer Bemühungen um die
Demokratieförderung in dem im November 2020 vom Rat angenommenen dritten EU-
Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie. In dem Plan, in dem die Prioritäten
für den Zeitraum 2020-2024 festgelegt werden, wird die Demokratieunterstützung
entlang der fünf Aktionslinien, darunter die Aktionslinie „Aufbau resilienter, inklusiver
und demokratischer Gesellschaften“, durchgängig berücksichtigt.
In seinen 2012 angenommenen Schlussfolgerungen mit dem Titel „Die Wurzeln der
Demokratie und der nachhaltigen Entwicklung: Europas Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft im Bereich der Außenbeziehungen“ betonte der Rat die Rolle der
Zivilgesellschaft. In seinen Schlussfolgerungen vom 19. Juni 2017 zur Zusammenarbeit
der EU mit der Zivilgesellschaft im Bereich der Außenbeziehungen bekräftigte der Rat
das Bekenntnis der EU zu einer handlungsfähigen und resilienten Zivilgesellschaft,
die in jeder Demokratie ein entscheidender Faktor für die Unterstützung von
verantwortungsvoller Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit ist.
Mehrere der im Laufe der Zeit entwickelten Elemente der EU-Politik sind auf
die Menschenrechte und die demokratischen Grundsätze ausgerichtet. Dazu
gehören länderspezifische Strategien für Menschenrechte und Demokratie, anhand
derer die Prioritäten der Maßnahmen und Ziele festgelegt werden, die von
der EU in Partnerländern zu verfolgen sind, und die Menschenrechts- und
Demokratieklauseln in internationalen Abkommen, die es der EU erlauben, den
Handel oder die Zusammenarbeit auszusetzen, wenn ein Land schwere Verletzungen
der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze begeht. Ein weiteres
Element ist ein konkretes Finanzierungsinstrument, das auf die Unterstützung
zivilgesellschaftlicher Akteure im Bereich Demokratie und Menschenrechte (siehe
unten) ausgerichtet ist.
Die Wahlbeobachtung ist ein zentrales EU-Instrument für die Unterstützung
demokratischer Entwicklungen in Drittländern und die Förderung der Menschenrechte
und der Rechtsstaatlichkeit sowie für Friedenskonsolidierung und Konfliktprävention.
Im Rahmen der langfristigen Wahlbeobachtungsmissionen (Election Observation
Mission – EOM) bewertet die EU den Verlauf des gesamten Wahlprozesses. Das
Gastland muss eine Einladung aussprechen, bevor eine Wahlbeobachtungsmission
der EU entsandt werden kann. Langzeitwahlbeobachter nehmen ihre Arbeit
üblicherweise zwei Monate vor den Wahlen auf und verfolgen den gesamten
Wahlprozess bis zur Bekanntgabe der amtlichen Ergebnisse und zum
Einspruchsverfahren. Kurzzeitwahlbeobachter überwachen den Wahltag und die
Auszählung der Stimmen. Der leitende Beobachter ist in der Regel ein Mitglied
des Europäischen Parlaments. Nach der Mission veröffentlicht die EOM einen
Abschlussbericht mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu Wahlreformen und
einer möglichen künftigen Unterstützung der EU. Neben der Wahlbeobachtung kann
die EU Partnerländern unter Berücksichtigung des gesamten Wahlzyklus technische
und materielle Wahlunterstützung leisten, um die Bedingungen für demokratische
Wahlen zu verbessern, die Kapazitäten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren
auszubauen und die notwendigen Reformen zu unterstützen.
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Im November 2021 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten die Initiative Team Europa
Demokratie (TED) ins Leben gerufen. Um die Wirkung der weltweiten Unterstützung
der Demokratisierung zu erhöhen, besteht TED aus drei Säulen: Forschung im Bereich
bewährter Verfahren und Strategien der demokratischen Unterstützung, ein TED-Netz
(auf globaler Ebene), und die Bereitstellung von Fachwissen über die Unterstützung
der Demokratie auf Länderebene.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten beteiligen sich auch an multilateralen Foren wie
den Vereinten Nationen, dem Europarat oder der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), um die Demokratie zu fördern und zu schützen. Im
Dezember 2021 nahmen der Präsident des Europäischen Rates und die Präsidentin
der Europäischen Kommission an dem von den USA geleiteten Demokratiegipfel
teil, der darauf abzielte, die demokratische Erneuerung zu fördern und die Staats-
und Regierungschefs zu ermutigen, gemeinsam auf den weltweiten Trend zu
demokratischen Rückschritten zu reagieren. Die Kommission nahm an mehreren
„Demokratie-Kohorten“ teil, die geschaffen wurden, um ein Engagement über den
Gipfel hinaus zu ermöglichen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission nahm
auch am zweiten Demokratiegipfel teil, das vom 28. bis 30. März 2023 stattfand.

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE

Die wichtigsten Finanzierungsinstrumente der EU zur Unterstützung der Demokratie
in Drittstaaten sind das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit
und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – Europa in der Welt und das Instrument
für Heranführungshilfe (IPA) für den Zeitraum von 2020 bis 2027. Mit dem IPA
werden EU-Bewerberländer und mögliche EU-Bewerberländer bei der Erfüllung
der einschlägigen Beitrittskriterien unterstützt. Aus dem NDICI/Europa in der Welt
werden geografische Programme in den übrigen Ländern, die nicht unter das
IPA fallen, sowie thematische Programme mit globaler Reichweite finanziert. Zu
den allgemeinen Zielen des NDICI/Europa in der Welt gehören die Festigung,
Unterstützung und Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung
der Menschenrechte. Das thematische Programm für Menschenrechte und Demokratie
konzentriert sich auf Organisationen der Zivilgesellschaft, Demokratieverfechter und
Menschenrechtsverteidiger. Mit einem Anfangsbudget von 1,511 Mrd. EUR arbeitet
es unabhängig von der Zustimmung der Regierungen der Partnerländer. Aus
dem Programm werden darüber hinaus Wahlbeobachtungsmissionen der EU und
ergänzende Maßnahmen im Bereich Wahlen sowie die Zusammenarbeit mit wichtigen
internationalen Partnern im Bereich Demokratie und Menschenrechte finanziert.
Im Jahr 2013 wurde der Europäische Demokratiefonds als unabhängige
privatrechtliche Stiftung gegründet. Sein Ziel ist die Unterstützung politischer und
zivilgesellschaftlicher Akteure, die sich vornehmlich in den Ländern der östlichen und
südlichen Nachbarschaft der EU für den demokratischen Wandel einsetzen. Ihnen
bietet der Fonds individuelle Fördermittel, die schnell, flexibel und unbürokratisch
gewährt werden. Seinem Vorstand gehören unter anderem Vertreter aus den
Mitgliedstaaten und Organen der EU, einschließlich bis zu neun Mitglieder des
Europäischen Parlaments, sowie weitere Sachverständige an.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Als einziges von den Bürgern der Europäischen Union direkt gewähltes Organ
der EU setzt sich das Europäische Parlament nachdrücklich für die Förderung
tragfähiger Demokratien weltweit ein. In zahlreichen Entschließungen hat es sein
Engagement dargelegt. Jedes Jahr nimmt das Parlament eine Entschließung zum
Thema „Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der EU in diesem
Bereich“ an. Zu diesem Zweck analysiert es die wichtigsten Herausforderungen und
Errungenschaften des EU-Ansatzes für die Unterstützung der Demokratie und gibt
Empfehlungen für die Zukunft ab. Es ist geplant, dass das Parlament Im November
2023 eine Empfehlung zur Stärkung des Rechts auf Teilnahme an echten Wahlen
annehmen wird.
Darüber hinaus hat das Parlament eine Reihe von Instrumenten für eine direkte
Beteiligung an der Unterstützung der Demokratie weltweit entwickelt. Das Parlament
beteiligt sich dauerhaft an Wahlbeobachtungstätigkeiten sowie an Maßnahmen zur
Stärkung der Legitimität nationaler Wahlprozesse und zur Festigung des öffentlichen
Vertrauens in den Schutz von Wahlen und der Menschenrechte. Jedes Jahr entsendet
es mehrere parlamentarische Delegationen zur Beobachtung von Wahlen oder
Volksabstimmungen in Drittstaaten. Das Parlament kann solche Delegationen von
Mitgliedern des Europäischen Parlaments unter der Bedingung entsenden, dass
die Wahlen auf nationaler Ebene stattfinden, dass die nationalen Behörden die
EU oder das Europäische Parlament eingeladen haben und dass eine langfristige
Beobachtungsmission durchgeführt wird. Die Delegationen des Parlaments sind stets
in die Wahlbeobachtungsmissionen der EU oder langfristige Missionen des Büros für
demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa eingebunden. Das Europäische Parlament wird zu der
Feststellung und Planung von Wahlbeobachtungsmissionen der EU und den jeweiligen
Folgemaßnahmen gehört.
Seinem umfassenden Ansatz für die Unterstützung der Demokratie folgend
verbindet das Parlament die Wahlbeobachtung mit ergänzenden Tätigkeiten,
darunter Maßnahmen vor einer Wahl und Folgemaßnahmen nach einer Wahl,
Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte und Initiativen zur Unterstützung der
parlamentarischen Arbeit. Besonderes Augenmerk wird auf die Bewerberländer oder
mögliche Bewerberländer und die Länder der Europäischen Nachbarschaft gelegt. Das
Europäische Parlament unterstützt Parlamente außerhalb der EU bei der Stärkung
ihrer institutionellen Kapazitäten durch Konferenzen und Seminare, gemeinsame
Ausbildungsprogramme und Studienaufenthalte von Abgeordneten und Beamten
sowie durch Stipendien für Mitarbeiter der Parlamente von Drittstaaten. Es unterstützt
die Partnerparlamente bei der durchgängigen Berücksichtigung der Menschenrechte
in der Gesetzgebung und bei den Beziehungen zur Zivilgesellschaft. Das Parlament
erleichtert den Aufbau von Kapazitäten für Akteure des demokratischen Wandels,
darunter Menschenrechtsverteidiger, und fördert Medienfreiheit und unabhängigen
Journalismus. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Parlaments und die
Tätigkeiten der Träger des Sacharow-Preises sind in diesen Ansatz integriert.
Das Simone-Veil-Programm ist eigens auf die Unterstützung von Politikerinnen
und Parlamentarierinnen ausgerichtet. Das Parlament unterstützt und berät darüber
hinaus im Bereich der Mediation und des Dialogs durch gezielte Aktivitäten mit
Partnerparlamenten und mittels internationaler Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt
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auf Mediation und Konfliktprävention. Der Jean-Monnet-Dialog für Frieden und
Demokratie ist ein vom Parlament entwickeltes Mediationsinstrument, in dessen
Rahmen sich politische Führungskräfte treffen, um die Kommunikation zwischen
den Parteien und die Konsensbildung zu fördern. Das EP-Programm für junge
Spitzenpolitiker ist eine der Leitinitiativen, die den Dialog und das Verständnis
zwischen den künftigen politischen Führern außerhalb der EU fördern und so
zur Vertrauensbildung und zum Frieden beitragen sollen. In der im März 2019
angenommenen Entschließung des Europäischen Parlaments zum Aufbau von
EU-Kapazitäten für Konfliktverhütung und Mediation werden die Bedeutung von
Vermittlungs- und Dialogprozessen und die Rolle des Parlaments hierbei anerkannt.
Im Rahmen seines Programms Solidarität mit Parlamentariern erörtert das Parlament
regelmäßig die Lage der Menschenrechte von Parlamentariern in der Welt und setzt
sich dafür ein, gefährdete Parlamentarier durch Partnerschaften mit Mitgliedern des
Europäischen Parlaments zu schützen.
Die Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und Wahlen bietet politische Beratung
bei den unterschiedlichen Tätigkeiten des Parlaments. Die Gruppe besteht aus
16 Mitgliedern des Europäischen Parlaments und wird von den Vorsitzenden der
parlamentarischen Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten und für Entwicklung
gemeinsam geleitet. Die Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und Wahlen
entscheidet über die Wahlbeobachtungsmissionen des Europäischen Parlaments und
beschließt ein jährliches Arbeitsprogramm für die weiteren Tätigkeiten. Für 2023
bestätigte die Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und Wahlen erneut die
sechs vorrangigen Länder und Regionen (Ukraine, Georgien, Moldau, Tunesien, die
Westbalkanregion und das Panafrikanische Parlament sowie Belarus als politische
Ad-hoc-Priorität im Anschluss an die politischen Ereignisse im Frühsommer 2020)
sowie thematische Bereiche (vor und nach Wahlen durchgeführte Tätigkeiten,
parlamentarische Vermittlung und parlamentarischer Dialog, Tätigkeiten im Bereich
der Menschenrechte, einschließlich der Gemeinschaft der Sacharow-Preisträger und
des Sacharow-Stipendiums, sowie Parlamente und Innovationen auf dem Gebiet der
Demokratie).

RASMA KASKINA
10/2023
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5.5. ERWEITERUNG UND NACHBARN
DER EUROPÄISCHEN UNION
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5.5.1. DIE ERWEITERUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

Am 1. Juli 2013 trat Kroatien als 28. (jetzt 27.) Mitgliedstaat der Europäischen Union
bei. Seither sind keine weiteren Länder der EU beigetreten und das Vereinigte
Königreich hat die EU am 31. Januar 2020 verlassen. Mit Montenegro, Serbien
und der Türkei wurden Beitrittsverhandlungen und Verhandlungskapitel eröffnet.
Mit Albanien und Nordmazedonien wurden im Juli 2022 Beitrittsverhandlungen
aufgenommen. Im Dezember 2022 erhielt Bosnien und Herzegowina den Status
eines Bewerberlandes und das Kosovo stellte seinen Antrag auf EU-Mitgliedschaft.
Im Juni 2022 wurde der Ukraine und der Republik Moldau der Status von
Bewerberländern gewährt. Am 8. November 2023 empfahl die Kommission dem Rat
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Republik Moldau und der Ukraine
(5.5.6).

RECHTSGRUNDLAGE

— In Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) ist festgelegt, welche
Staaten einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen können.

— In Artikel 2 EUV sind die Werte niedergelegt, auf denen sich die EU gründet.

ZIELE

Ziel der EU-Erweiterungspolitik ist es, die europäischen Länder in einem gemeinsamen
politischen und wirtschaftlichen Projekt zu vereinen. Die Erweiterungen der EU gründen
sich auf ihren Werten und unterliegen strengen Auflagen. Dadurch haben sie sich
als eines der erfolgreichsten Instrumente zur Förderung politischer, wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Reformen und zur Konsolidierung von Frieden, Stabilität und
Demokratie auf dem gesamten Kontinent erwiesen. Die Erweiterungspolitik stärkt
zudem die Präsenz der EU auf internationaler Ebene.

HINTERGRUND

A. Beitrittsbedingungen
Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Union zu werden, sofern er die
gemeinsamen Werte der EU achtet und sich für deren Förderung einsetzt (Artikel 49
EUV). Die vom Europäischen Rat 1993 in Kopenhagen festgelegten Kopenhagener
Kriterien sind für den Prozess der Integration in die EU für alle Bewerberländer und
potenziellen Bewerberländer von grundlegender Bedeutung. Hierzu gehören:
— die institutionelle Stabilität als Garantie für die demokratische und rechtsstaatliche

Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz
von Minderheiten;

— eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck
und den Marktkräften innerhalb der EU standzuhalten;

— die Fähigkeit, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu
übernehmen und sich die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und
Währungsunion zu eigen zu machen und den die gemeinsamen Vorschriften,
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Normen und Maßnahmen umfassenden gemeinschaftlichen Besitzstand zu
übernehmen.

Im Dezember 2006 stimmte der Europäische Rat einem „neuen Erweiterungskonsens“
zu, der auf Konsolidierung, Konditionalität und Kommunikation sowie auf der Fähigkeit
der EU zur Integration neuer Mitglieder beruht.
B. Die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union: institutionelle Regelungen
Die einzelnen Erweiterungen waren ein wesentlicher Bestandteil der institutionellen
Verhandlungen, die zur Verabschiedung des Vertrags von Lissabon führten. Die EU
musste ihre Institutionen und Beschlussfassungsverfahren für die Aufnahme neuer
Mitgliedstaaten anpassen und sicherstellen, dass die Erweiterung nicht zulasten einer
effizienten, rechenschaftspflichtigen Politikgestaltung erfolgen würde. Mit dem Vertrag
von Lissabon wurden tiefgreifende Änderungen an der Zusammensetzung und der
Arbeit der wichtigsten EU-Institutionen vorgenommen. Mit einigen dieser Änderungen
wurde der Notwendigkeit eines nachhaltigen Regelungsrahmens entsprochen, damit
nicht bei jeder neuen Erweiterung neue Änderungen vorgenommen werden müssen.
C. Prozess
Ein Land, das der EU beitreten möchte, richtet einen Antrag an den Rat. Dieser
wiederum ersucht die Kommission um eine Stellungnahme. Das Parlament wird über
den Antrag unterrichtet. Wenn die Stellungnahme der Kommission positiv ausfällt,
kann der Europäische Rat (einstimmig) entscheiden, dem Land den Status eines
Bewerberlandes zu gewähren. Im Anschluss an eine Empfehlung der Kommission
entscheidet der Rat (wiederum einstimmig) darüber, ob Verhandlungen aufgenommen
werden sollen. Die gesamten Rechtsvorschriften der EU (der gemeinschaftliche
Besitzstand) sind in mehr als 30 Kapitel unterteilt. Vor Beginn der eigentlichen
Verhandlungen legt die Kommission einen Bericht über eine Vorprüfung („Screening“)
für jedes dieser Kapitel vor. Auf der Grundlage der Empfehlung der Kommission
entscheidet der Rat einstimmig, ob weitere Verhandlungskapitel oder ganze Cluster
eröffnet werden. Sobald der Fortschritt als zufriedenstellend eingestuft wird, kann die
Kommission die vorläufige Schließung eines Verhandlungskapitels oder eines Clusters
empfehlen. Auch hierüber entscheidet der Rat einstimmig unter Berücksichtigung
der Gesamtfortschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Nach dem Abschluss
der Verhandlungen über sämtliche Kapitel oder Cluster werden die Bedingungen,
einschließlich etwaiger Ausnahmeregelungen und Übergangsmaßnahmen, in einen
Beitrittsvertrag zwischen den Mitgliedstaaten und dem Beitrittsland aufgenommen.
Erst wenn das Parlament seine Zustimmung erteilt und der Rat ihn einstimmig
gebilligt hat, kann der Beitrittsvertrag unterzeichnet werden. Anschließend wird er allen
Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zur
Ratifizierung vorgelegt (d. h. Ratifizierung durch das Parlament oder im Rahmen eines
Referendums).

BISHERIGE ERWEITERUNGEN

Land Mitgliedstaat
seit Besonderheiten

Belgien
Frankreich
Deutschland
Italien

1958 Ursprüngliche Unterzeichnerstaaten der Römischen
Verträge von 1957
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Luxemburg
Niederlande
Dänemark
Irland
Vereinigtes
Königreich[1]

1973

Griechenland 1981 Mit dieser Erweiterung wurde die Demokratie in
Griechenland gefestigt.

Portugal
Spanien 1986 Mit dieser Erweiterung wurde die Demokratie in

Portugal und Spanien gefestigt.
Österreich
Finnland
Schweden

1995

Zypern
Tschechien
Estland
Ungarn
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Slowakei
Slowenien

2004

Diese Erweiterung sollte der Wiedervereinigung des
Kontinents nach dem Fall der Berliner Mauer und
dem Zusammenbruch der Sowjetunion dienen; sie
wurde auf der Tagung des Europäischen Rates
vom Dezember 1997 eingeleitet. Die Verhandlungen
wurden auf der Grundlage eines einheitlichen
Verhandlungsrahmens mit jedem Land getrennt
geführt.

Bulgarien
Rumänien 2007

Aufgrund der Geschwindigkeit ihres
Reformprozesses konnten Bulgarien und Rumänien
2004 noch nicht beitreten. Es wurde ein
Kooperations- und Überprüfungsmechanismus für
Schlüsselbereiche (Reform des Justizwesens,
Korruptionsbekämpfung und im Fall Bulgariens
außerdem die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens) eingeführt, mit dem die Fortschritte in
diesen Bereichen auch nach dem Beitritt überwacht
werden.

Kroatien 2013

Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien unterlagen
den strengeren Bedingungen, welche im Dezember
2006 mit dem neuen Erweiterungskonsens des
Europäischen Rates eingeführt wurden.

KÜNFTIGE ERWEITERUNGEN

A. Westlicher Balkan
Die Beziehungen zu den Ländern des westlichen Balkans fallen in den Rahmen des
1999 eingeleiteten Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses. Dieser stützt sich auf
bilaterale Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen.
Der EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 stellt einen wichtigen Anreiz für andere
Länder der Region dar. Aufbauend auf der Erfahrung mit Kroatien schlug die
Kommission in ihrer Erweiterungsstrategie 2011-2012 weitere Verbesserungen

[1]Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar 2020 (um 23 Uhr GMT) aus der EU ausgetreten.
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ihres Verhandlungsansatzes vor; unter anderem soll demnach der Schwerpunkt
verstärkt auf Fragen der Rechtsstaatlichkeit gelegt werden. Dies bedeutet, dass die
Verhandlungskapitel über Justiz und Grundrechte (Kapitel 23) und über Recht, Freiheit
und Sicherheit (Kapitel 24) in allen künftigen Verhandlungen bereits in einem frühen
Stadium eröffnet werden und die letzten Kapitel sind, die abgeschlossen werden.
Dieser Ansatz wurde in der Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 2020 mit dem
Titel „Stärkung des Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den
westlichen Balkan“, in der eine überarbeitete Methodik für die Erweiterung auf dem
westlichen Balkan eingeführt wurde, bekräftigt und gestärkt. Er ist auch ein integraler
Bestandteil der Wirtschafts- und Investitionsoffensive für den westlichen Balkan, die als
Teil des Erweiterungspakets der Kommission aus dem Jahr 2020 veröffentlicht wurde.
Am 8. November 2023 nahm die Kommission einen neuen Wachstumsplan im Wert
von 6 Mrd. EUR für den westlichen Balkan an, welcher auf vier Säulen basiert und den
Zeitraum 2024-2027 abdeckt. Der Plan soll einige der Vorteile einer EU-Mitgliedschaft
bereits vor dem Beitritt in die Region bringen, die mit strengen Ex-ante-Bedingungen
für Zahlungen einhergehen.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der im Juni 2022 von der EU gefasste
Beschluss, der Ukraine und der Republik Moldau den Status von Bewerberländern zu
gewähren, haben auch eine anhaltende Debatte über eine beschleunigte Integration
der Bewerberländer und potenziellen Bewerberländer des Westbalkans ausgelöst.
Bislang sind nach erfolgter Vorprüfung alle 33 Verhandlungskapitel mit Montenegro
eröffnet worden; es wurden bisher jedoch nur drei davon vorläufig abgeschlossen. Mit
Serbien wurden 22 von 35 Verhandlungskapiteln eröffnet, von denen zwei vorläufig
abgeschlossen wurden. Trotz der beträchtlichen Zahl der eröffneten Kapitel sind die
Reformen im Zusammenhang mit der EU-Integration in beiden Ländern in den letzten
Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen.
Im März 2020 gab der Rat schließlich grünes Licht für die Eröffnung der
Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien (im Falle Albaniens
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen). Im Juli 2020 legte die Kommission den
Mitgliedsstaaten den Entwurf des Verhandlungsrahmens vor – den ersten, in
dem die überarbeitete Methode für die Erweiterung auf dem westlichen Balkan
berücksichtigt wurde. Die Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern wurden nach
langen Verzögerungen, die hauptsächlich Problemen zwischen Nordmazedonien und
Bulgarien in Bezug auf Identität, Sprache und Geschichte geschuldet waren, im Juli
2022 offiziell aufgenommen.
Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Bosnien und
Herzegowina ist am 1. Juni 2015 in Kraft getreten. Im Februar 2016 reichte Bosnien und
Herzegowina seinen Beitrittsantrag ein. In ihrer Stellungnahme vom Mai 2019 führte
die Kommission 14 Schlüsselprioritäten auf, die Bosnien und Herzegowina erfüllen
muss, damit die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Obwohl Bosnien und
Herzegowina die meisten dieser Prioritäten nicht umgesetzt hat, wurde ihm im
Dezember 2022 der Status eines Bewerberlandes zuerkannt. Am 8. November 2023
empfahl die Kommission die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien
und Herzegowina, „sobald die Mitgliedschaftskriterien in hinreichendem Maße erfüllt
werden“.
Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo
trat am 1. April 2016 in Kraft. Im Dezember 2022 stellte das Kosovo einen
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Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Nach einer entscheidenden Abstimmung im Parlament
im April 2023 wird für das Kosovo spätestens ab Januar 2024 Visafreiheit für
Einreisen in den Schengen-Raum gelten. Das Kosovo führt darüber hinaus einen
von der EU moderierten Dialog mit Serbien, der zu einem rechtsverbindlichen
umfassenden Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen der beiden
Länder zueinander führen soll. Sowohl das Kosovo als auch Serbien haben
bisher noch nicht mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen begonnen, die aus
einer überarbeiteten Vereinbarung von Anfang 2023 hervorgehen, welche die
festgefahrenen Verhandlungen wiederbeleben sollte.
B. Türkei
Die Türkei stellte 1987 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft und wurde 1999 zum
Bewerberland erklärt. Im Oktober 2005 wurden Verhandlungen aufgenommen. Acht
Kapitel sind derzeit blockiert, und solange die Türkei das Zusatzprotokoll zum
Assoziierungsabkommen von Ankara nicht auf Zypern anwendet, wird kein Kapitel
vorläufig abgeschlossen. Einzelne Mitgliedstaaten haben sich gegen die Eröffnung
weiterer Kapitel ausgesprochen. Nach mehr als drei Jahren des Stillstands wurde
im November 2013 ein neues Verhandlungskapitel eröffnet. Ein weiteres wurde
im Dezember 2015 eröffnet. Am 18. März 2016 bekräftigten die Türkei und die
EU ihren Willen, den gemeinsamen Aktionsplan zur Eindämmung des Zustroms
irregulärer Migranten in die EU umzusetzen und den Beitrittsprozess wiederzubeleben.
Dies führte zu der Eröffnung eines weiteren Kapitels im Juni 2016, womit die
Gesamtzahl der eröffneten Kapitel bei 16 von 35 lag, von denen eines bereits vorläufig
geschlossen worden war. In Anbetracht dessen, dass sich die Lage im Bereich
der Rechtsstaatlichkeit insbesondere infolge des Putschversuchs vom Juli 2016
dramatisch verschlechtert hat, liegt der Beitrittsprozess mit der Türkei derzeit allerdings
de facto auf Eis. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei haben sich durch
die außenpolitischen Entscheidungen der Türkei, ihre unilateralen Maßnahmen im
östlichen Mittelmeerraum und ihre Befürwortung der „Zwei Staaten auf einer Insel“-
Lösung in der Zypernfrage weiter verschlechtert.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Laut Artikel 49 EUV muss das Parlament seine Zustimmung zu jedem EU-Beitritt
erteilen. Es spielt zudem eine wichtige Rolle in Bezug auf die finanziellen Aspekte des
Beitritts: Durch seine Haushaltsbefugnisse hat es direkten Einfluss auf die Beträge, die
dem Instrument für Heranführungshilfe zugewiesen werden.
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments benennt ständige
Berichterstatter für alle Bewerberländer und potenziellen Bewerberländer. Das
Parlament legt seinen Standpunkt zur Erweiterung in Form von jährlichen
Entschließungen zu den neuesten jährlichen Länderberichten der Kommission dar.
Am 23. November 2022 hat es Empfehlungen zu der neuen Strategie der EU für
die Erweiterung angenommen. Das Parlament unterhält über seine Delegationen,
die regelmäßig mit ihren Amtskollegen Fragen erörtern, die für ihre jeweiligen
Integrationspfade in die EU von Bedeutung sind, auch bilaterale Beziehungen zu
den Parlamenten aller Erweiterungsländer. Es hat in allen Erweiterungsländern
Wahlbeobachtungen durchgeführt, mit Ausnahme von der Türkei, deren Einladung
dafür noch aussteht.
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5.5.2. DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS

Die EU hat eine Politik zur Unterstützung der schrittweisen Integration der Länder
des westlichen Balkans in die EU entwickelt. Am 1. Juli 2013 trat Kroatien als
erstes der sieben Länder der Region bei. Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sind offizielle Bewerberländer. Mit
Montenegro und Serbien laufen bereits Beitrittsverhandlungen und es wurden
Verhandlungskapitel eröffnet. Im Juli 2022 wurden auch Verhandlungen mit Albanien
und Nordmazedonien aufgenommen, und im Dezember 2022 reichte das Kosovo
seinen Antrag auf Beitritt zur EU ein.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV): Auswärtiges Handeln der
Union;

— Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV):
Internationale Handelsabkommen;

— Artikel 49 EUV: Kriterien für die Bewerbung und Mitgliedschaft.

ZIELE

Das Ziel der EU besteht darin, Frieden, Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung in
den Ländern des westlichen Balkans zu fördern und eine Perspektive für die Integration
in die EU zu eröffnen.

HINTERGRUND

Im Jahr 1999 brachte die EU den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP)
als Rahmen für die Beziehungen zwischen der EU und den Ländern des westlichen
Balkans sowie den Stabilitätspakt als eine breiter angelegte Initiative, an der alle
wichtigen internationalen Akteure beteiligt sind, auf den Weg. Der Stabilitätspakt
wurde im Jahr 2008 durch den Regionalen Kooperationsrat ersetzt. Auf der Tagung
des Europäischen Rates in Thessaloniki im Jahr 2003 wurde erneut bestätigt, dass
alle SAP-Länder mögliche EU-Bewerberländer sind. Diese „europäische Perspektive“
wurde in der Strategie der Kommission für den westlichen Balkan vom Februar 2018
und in den Erklärungen im Anschluss an mehrere Gipfeltreffen EU-Westbalkan erneut
bestätigt.

INSTRUMENTE

A. Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP)
Seit seiner Einführung im Jahr 1999 ist der SAP der strategische Rahmen für die
Unterstützung der schrittweisen Annäherung der Länder des westlichen Balkans an
die EU. Er beruht auf bilateralen Vertragsbeziehungen, finanzieller Unterstützung,
politischem Dialog, Handelsbeziehungen und regionaler Zusammenarbeit.
Die vertraglichen Beziehungen bestehen in der Form von Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommen (SAA). Darin sind die politische und wirtschaftliche
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Zusammenarbeit und die Schaffung von Freihandelszonen mit den betreffenden
Ländern vorgesehen. Auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Grundsätze,
der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit werden in jedem SAA ständige
Strukturen der Zusammenarbeit festgelegt. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat, der
jährlich auf Ministerebene tagt, beaufsichtigt die Anwendung und Umsetzung dieser
Abkommen. Er wird durch den Stabilitäts- und Assoziationsausschuss unterstützt.
Schließlich wird die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten der Länder des
westlichen Balkans und dem Europäischen Parlament durch einen Parlamentarischen
Stabilitäts- und Assoziationsausschuss sichergestellt.
Seitdem das SAA mit dem Kosovo im April 2016 in Kraft getreten ist, bestehen nun
mit allen Bewerberländern und möglichen Bewerberländern des westlichen Balkans
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Bei dem SAA mit dem Kosovo handelt
es sich um ein reines EU-Abkommen, das von den Mitgliedstaaten nicht ratifiziert
werden muss (fünf Mitgliedstaaten erkennen das Kosovo nicht als unabhängigen
Staat an). Die den Handel und Handelsfragen betreffenden Aspekte der SAA werden
in Interimsabkommen aufgenommen. Sie treten im Allgemeinen kurz nach der
Unterzeichnung in Kraft, da der Handel in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt.
B. Der Beitrittsprozess
Die EU-Beitrittskandidaten müssen die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllen
(siehe Kurzdarstellung mit dem Titel „Die Erweiterung der Europäischen Union“ 5.5.1).
Sobald ein Land als Bewerber anerkannt wurde, durchläuft es die verschiedenen
Phasen des Prozesses, wobei das Tempo weitgehend von seinen eigenen Verdiensten
und Fortschritten abhängt.
Das Bewerberland muss sämtliche Rechtsvorschriften der EU (den gemeinschaftlichen
Besitzstand) annehmen und umsetzen. Die Kommission berichtet in ihren jährlichen
Länderberichten über den Fortschritt. Jeder wichtige Beschluss – von der Eröffnung
der Verhandlungen bis zu ihrem Abschluss – wird einstimmig vom Rat getroffen.
Der Beitrittsvertrag muss vom Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet
werden, bevor er von allen Vertragsstaaten ratifiziert wird.
Bewerberländer und mögliche Bewerberländer erhalten finanzielle Unterstützung,
damit sie die notwendigen Reformen durchführen können. Seit dem Jahr 2007
erfolgt die Heranführungshilfe der EU über ein einziges einheitliches Instrument: das
Instrument für Heranführungshilfe (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA).
Die meisten Bewerberländer und möglichen Bewerberländer können auch an EU-
Programmen teilnehmen.
C. Regionale Zusammenarbeit
Die europäische Integration und die regionale Zusammenarbeit sind eng miteinander
verbunden. Als eines der zentralen Ziele des SAP sollen die Länder der Region den
Anreiz erhalten, in einer Vielzahl von Bereichen, darunter bei der Verfolgung von
Kriegsverbrechen, Grenzangelegenheiten, Flüchtlingsfragen und der Bekämpfung der
organisierten Kriminalität, zusammenzuarbeiten. Ein spezifisches Element des IPA
betrifft die regionale Zusammenarbeit und grenzübergreifende Programme.
Der Regionale Kooperationsrat (Regional Cooperation Council, RCC) mit Sitz in
Sarajewo untersteht dem Südosteuropäischen Kooperationsprozess. Durch den RCC
sollen die europäischen und euroatlantischen Bestrebungen seiner Mitglieder, die
nicht in der EU sind, unterstützt werden. Außerdem soll die Zusammenarbeit in
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Bereichen wie wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, Energie und Infrastruktur,
Justiz und Inneres, Sicherheit, Entwicklung von Humankapital und parlamentarischen
Beziehungen ausgebaut werden. Die EU und zahlreiche einzelne Mitgliedstaaten
unterstützen den RCC und wirken darin mit.
Das Mitteleuropäische Freihandelsabkommen ist eine weitere wichtige Initiative in
der Region. Zudem beteiligen sich die Länder des westlichen Balkans auch an
verschiedenen regionalen Rahmenstrukturen.
D. Visumfreies Reisen
Die visumfreie Einreise in den Schengen-Raum wurde Bürgern aus der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien (nun Republik Nordmazedonien), Montenegro
und Serbien im Dezember 2009 und Bürgern aus Albanien sowie Bosnien und
Herzegowina im November 2010 gewährt. Im Januar 2012 wurde mit dem Kosovo
ein Dialog über die Liberalisierung der Visabestimmungen eingeleitet. Im Juli
2018 bestätigte die Kommission, dass das Kosovo alle Kriterien erfüllt hat. Nach
langwierigen interinstitutionellen Verhandlungen und einer endgültigen Abstimmung
des Europäischen Parlaments im April 2023 werden Bürgerinnen und Bürger des
Kosovo nun spätestens ab Januar 2024 visumfrei in den Schengen-Raum einreisen
können.

DERZEITIGER STAND

A. Albanien
Albanien beantragte am 28. April 2009 die EU-Mitgliedschaft. Im Oktober 2013 empfahl
die Kommission ausdrücklich, Albanien den Status eines EU-Bewerberlandes zu
gewähren, was im Juni 2014 geschah. Angesichts der Fortschritte Albaniens schlug
die Kommission wiederholt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen vor. Im Juni 2018
stimmte der Rat der möglichen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien im
Juni 2019 zu, sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Im März 2020
beschloss er schließlich, die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen – abhängig von
der Erfüllung mehrerer Bedingungen – zu billigen. Im Juli 2020 legte die Kommission
den Mitgliedstaaten den Entwurf des Verhandlungsrahmens vor. Dies war der erste
Entwurf, in dem die im Februar 2020 überarbeitete Methodik für die Erweiterung um
den westlichen Balkan berücksichtigt wurde. Die Beitrittsverhandlungen mit Albanien
und Nordmazedonien, die aufgrund einer parallel erfolgten Empfehlung durch die
Kommission gemeinsam behandelt werden, wurden nach langen Verzögerungen,
die hauptsächlich Problemen zwischen Nordmazedonien und Bulgarien in Bezug
auf Identität, Sprache und Geschichte geschuldet waren, im Juli 2022 offiziell
aufgenommen.
B. Bosnien und Herzegowina
Ein SAA mit Bosnien und Herzegowina wurde bereits ausgehandelt und im Juni
2008 unterzeichnet. Allerdings wurde sein Inkrafttreten hauptsächlich aufgrund
der Tatsache, dass das Land ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichthofs
für Menschenrechte nicht umgesetzt hat, ausgesetzt. Durch den von der EU
angenommenen neuen Ansatz für das Land, in dem die wirtschaftspolitische Steuerung
stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde, konnte das SAA am 1. Juni 2015 endlich
in Kraft treten. Am 15. Februar 2016 reichte das Land einen Antrag auf EU-
Mitgliedschaft ein. Die Kommission legte im Mai 2019 ihre Stellungnahme vor.
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Diese umfasste u. a. eine Liste mit 14 Schlüsselprioritäten, die Bosnien und
Herzegowina erfüllen musste, damit die Beitrittsverhandlungen eröffnet werden
konnten. Diese betreffen unter anderem die Sicherstellung des ordnungsgemäßen
Funktionierens des Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschusses, der
die parlamentarische Dimension des SAA verkörpert (Schlüsselpriorität Nr. 3). Am
30. und 31. Oktober 2023, fast acht Jahre nach der ersten, gescheiterten Sitzung
des Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschusses im November 2015,
wurde erfolgreich eine vollwertige dritte Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts-
und Assoziationsausschusses EU-Bosnien und Herzegowina in Sarajevo abgehalten.
Dies führte dazu, dass die Kommission in ihrem Länderbericht 2023 zu Bosnien und
Herzegowina zu dem Schluss kam, dass die Schlüsselpriorität Nr. 3 erfüllt ist. Infolge
des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und des Beschlusses der EU vom
Juni 2022, der Republik Moldau und der Ukraine den Status von Bewerberländern
zu gewähren, beschloss der Europäische Rat im Dezember 2022, auch Bosnien und
Herzegowina den Status eines Bewerberlandes einzuräumen. Am 8. November 2023
empfahl die Kommission, EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina
aufzunehmen, „sobald die Beitrittskriterien im erforderlichen Maß erfüllt sind“.
C. Republik Nordmazedonien
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (jetzt Republik Nordmazedonien)
beantragte im März 2004 die EU-Mitgliedschaft und erhielt im Dezember 2005 den
Status eines EU-Bewerberlandes. Das Land konnte jedoch – in erster Linie aufgrund
des Streits mit Griechenland über die Verwendung des Namens „Mazedonien“ –
über viele Jahre keine Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Dieser Streit wurde durch
das im Februar 2019 in Kraft getretene Prespa-Abkommen über den neuen Namen
des Landes – Republik Nordmazedonien (oder kurz: Nordmazedonien) – erfolgreich
beigelegt. Seit 2009 hat die Kommission beständig und mit der uneingeschränkten
Unterstützung des Europäischen Parlaments empfohlen, dass Beitrittsverhandlungen
eröffnet werden. Im Juni 2018 stimmte der Rat einer möglichen Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien im Juni 2019 zu, sofern die erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt würden. Im März 2020 beschloss er schließlich, die
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen ohne Festlegung weiterer Bedingungen zu
billigen. Im Juli 2020 legte die Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf des
Verhandlungsrahmens vor. Dies war der Erste Entwurf, in dem die überarbeitete
Methodik für die Erweiterung um den westlichen Balkan berücksichtigt wurde. Die
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien, die aufgrund einer parallel
erfolgten Empfehlung durch die Kommission gemeinsam behandelt werden, wurden
nach langen Verzögerungen, die hauptsächlich Problemen zwischen Nordmazedonien
und Bulgarien in Bezug auf Identität, Sprache und Geschichte geschuldet waren, im
Juli 2022 offiziell aufgenommen.
D. Das Kosovo
Das Kosovo ist ein möglicher Bewerber für den Beitritt zur EU. Im Februar
2008 erklärte das Land einseitig seine Unabhängigkeit. Fünf EU-Mitgliedstaaten
(Zypern, Griechenland, Rumänien, die Slowakei und Spanien) und zwei Länder in
der Region (Serbien und Bosnien und Herzegowina) haben die Unabhängigkeit
des Kosovo bislang nicht anerkannt. Im Juli 2018 – sechs Jahre nach der
Veröffentlichung eines Fahrplans für die Liberalisierung der Visabestimmungen –
bestätigte die Kommission, dass das Kosovo sämtliche Kriterien erfüllt habe. Nach
langwierigen interinstitutionellen Verhandlungen und einer endgültigen Abstimmung
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des Europäischen Parlaments im April 2023 werden Bürgerinnen und Bürger des
Kosovo nun spätestens ab Januar 2024 visumfrei in den Schengen-Raum einreisen
können. Im Anschluss an ein wegweisendes Abkommen über die Normalisierung
der Beziehungen, das im April 2013 zwischen Belgrad und Priština erzielt worden
war („Abkommen von Brüssel“), beschloss der Europäische Rat im Juni 2013, die
Verhandlungen über ein SAA mit dem Kosovo aufzunehmen, das am 1. April 2016 in
Kraft trat. Die künftige Integration des Kosovo in die EU bleibt – wie im Fall Serbiens –
eng mit dem von der EU moderierten Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien
verknüpft. Dieser soll in ein umfassendes, rechtsverbindliches Abkommen über die
Normalisierung ihrer Beziehungen münden. Das Kosovo muss (wie Serbien) erst mit
der Erfüllung seiner Verpflichtungen beginnen, die sich aus einem überarbeiteten
Abkommen vom Frühjahr 2023 ergeben, mit dem der Dialog wieder aufgenommen
werden soll.
E. Montenegro
Montenegro, das seine Unabhängigkeit 2006 erlangte, beantragte die EU-
Mitgliedschaft im Dezember 2008. Im Dezember 2010 wurde dem Land der Status
eines Bewerberlandes gewährt, und die Beitrittsverhandlungen wurden im Juni 2012
aufgenommen. Im Einklang mit dem neuen Ansatz der EU zum Beitrittsprozess
wurden die wesentlichen Kapitel zur Rechtsstaatlichkeit (Kapitel 23 über Judikative und
Grundrechte und Kapitel 24 über Justiz, Freiheit und Sicherheit) im Dezember 2013
in einer frühen Phase der Verhandlungen eröffnet. Seitdem sind alle 33 überprüften
Verhandlungskapitel eröffnet worden, und nur drei davon wurden bereits vorläufig
abgeschlossen. Das verbleibende zentrale Kapitel (zur Wettbewerbspolitik) wurde im
Juni 2020 eröffnet. Politische Unruhen und Instabilität in Montenegro haben jedoch
dazu geführt, dass der EU-Integrationsprozess des Landes in den vergangenen Jahren
ins Stocken geraten ist.
F. Serbien
Serbien stellte seinen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU im Dezember 2009 und
erhielt im März 2012 den Status eines Bewerberlandes, nachdem Belgrad und
Priština eine Einigung über die regionale Vertretung des Kosovo erzielt hatten. Die
Beitrittsverhandlungen wurden am 21. Januar 2014 förmlich aufgenommen. Die ersten
beiden Kapitel – darunter jenes über die Normalisierung der Beziehungen zum
Kosovo – wurden im Dezember 2015 eröffnet. Die beiden zentralen Kapitel über die
Rechtsstaatlichkeit (Kapitel 23 und 24) wurden am 18. Juli 2016 eröffnet. Seitdem
sind 22 der insgesamt 35 Verhandlungskapitel eröffnet worden; zwei davon wurden
bereits vorläufig abgeschlossen. Die vier Kapitel, die zusammen den „Cluster 4“ –
Grüne Agenda und nachhaltige Konnektivität – bilden, wurden im Dezember 2021
eröffnet, nachdem zwei Jahre lang keine neuen Kapitel eröffnet worden waren.
Seither wurden auch keine neuen Kapitel oder Cluster mehr eröffnet. Die künftige
Integration Serbiens in die EU bleibt – wie im Fall des Kosovo – eng mit dem
von der EU moderierten Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo verknüpft, der
in ein umfassendes, rechtsverbindliches Abkommen über die Normalisierung ihrer
Beziehungen münden soll. Serbien muss (wie das Kosovo) erst mit der Erfüllung seiner
Verpflichtungen beginnen, die sich aus einem überarbeiteten Abkommen vom Frühjahr
2023 ergeben, mit dem der Dialog wiederaufgenommen werden soll.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament wirkt in vollem Umfang am Stabilisierungs- und
Assoziierungsprozess mit, und seine Zustimmung ist für den Abschluss sämtlicher
SAA erforderlich (Artikel 218 Absatz 6 AEUV). Es muss außerdem jedem
neuen Beitritt zur EU zustimmen (Artikel 49 EUV). Zudem hat es durch
seine Haushaltsbefugnisse einen unmittelbaren Einfluss auf die Beträge, die
dem Instrument für Heranführungshilfe zugewiesen werden. Der Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten des Parlaments benennt ständige Berichterstatter für
alle Bewerberländer und möglichen Bewerberländer. Das Parlament legt seinen
Standpunkt zur Erweiterung in Form von jährlichen Entschließungen zu den neuesten
jährlichen Länderberichten der Kommission dar. Im Juni 2020 gab das Parlament im
Anschluss an das Gipfeltreffen EU-Westbalkan von Zagreb, das per Videokonferenz
stattfand, auch eine Reihe von Empfehlungen zu den Ländern des westlichen Balkans
ab. Am 23. November 2022 hat es zusätzliche Empfehlungen zu der neuen Strategie
der EU für die Erweiterung angenommen. Das Parlament unterhält außerdem über
seine Delegationen bilaterale Beziehungen zu den Parlamenten der Länder des
westlichen Balkans. Hierfür kommen die Mitglieder der Delegationen regelmäßig –
durchschnittlich zweimal im Jahr – mit ihren Amtskollegen aus den Ländern des
westlichen Balkans zusammen, um Themen zu erörtern, die für den SAP und den EU-
Beitrittsprozess von Bedeutung sind. Das Parlament beobachtet die meisten Wahlen
im westlichen Balkan, sofern es darum ersucht wird, was bereits in allen Ländern der
Region der Fall war. Es hat außerdem eine Reihe von Tätigkeiten und Programmen
in den Bereichen parlamentarische Demokratie und Kapazitätsaufbau entwickelt,
die auf die Bedürfnisse der Partnerparlamente der Länder des westlichen Balkans
zugeschnitten sind. In Nordmazedonien und Serbien hat das Europäische Parlament
darüber hinaus die Annäherung zwischen den politischen Parteien erleichtert.

André De Munter
11/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 70
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

5.5.3. DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSRAUM
(EWR), DIE SCHWEIZ UND DER NORDEN

Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) wurde 1994 mit dem Ziel eingerichtet,
die EU-Bestimmungen über den Binnenmarkt auf die Länder der Europäischen
Freihandelszone (EFTA) auszudehnen. Norwegen, Island und Liechtenstein
gehören dem EWR an. Die Schweiz ist Mitglied der EFTA, gehört aber nicht zum
EWR. Die EU und ihre nordischen EWR/EFTA-Partner (Norwegen und Island) sind
zudem durch verschiedene „nördliche Politikbereiche“ und Foren mit Schwerpunkt
auf den sich schnell entwickelnden nördlichen Ausläufern Europas und der gesamten
Arktis verbunden.

RECHTSGRUNDLAGE

Für den EWR: Artikel 217 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Assoziierungsabkommen).
Für die Schweiz: Versicherungsabkommen aus dem Jahr 1989, bilaterale Abkommen I
aus dem Jahr 1999, bilaterale Abkommen II aus dem Jahr 2004.

DER EWR

A. Ziele
Mit dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) soll der Binnenmarkt der EU auf Länder
der Europäischen Freihandelszone (EFTA) ausgedehnt werden. Die derzeitigen
EFTA-Länder wollen der EU nicht beitreten. Die EU-Binnenmarktvorschriften werden
Teil der Rechtsvorschriften der EWR/EFTA-Staaten, sobald diese ihrer Übernahme
zugestimmt haben. Die Verwaltung und Leitung des EWR werden zwischen der EU
und den EWR/EFTA-Ländern in einer Zwei-Säulen-Struktur aufgeteilt. Beschlüsse
werden von gemeinsamen EWR-Gremien gefasst (dem EWR-Rat, dem Gemeinsamen
EWR-Ausschuss, dem Gemeinsamen Parlamentarischen EWR-Ausschuss und dem
Beratenden EWR-Ausschuss).
B. Hintergrund
Im Jahr 1992 handelten die damals sieben EFTA-Staaten ein Abkommen aus,
das es ihnen ermöglichte, sich an dem 1985 auf den Weg gebrachten und Ende
1992 abgeschlossenen ehrgeizigen Projekt des Binnenmarktes der Europäischen
Gemeinschaft zu beteiligen. Das EWR-Abkommen wurde am 2. Mai 1992
unterzeichnet und trat am 1. Januar 1994 in Kraft.
Schon bald sank jedoch die Zahl der EWR/EFTA-Staaten: Aufgrund eines negativen
Referendums zu dieser Angelegenheit ratifizierte die Schweiz das Abkommen nicht,
und Österreich, Finnland und Schweden traten 1995 der EU bei. Im EWR verblieben
lediglich Island, Norwegen und Liechtenstein. Die zehn neuen Mitgliedstaaten, die der
EU am 1. Mai 2004 beitraten, wurden ebenso automatisch Teil des EWR, so auch
Bulgarien und Rumänien, die 2007 Mitglieder der Union wurden. Dies galt 2013 auch
für Kroatien, wobei in diesem Fall die Vereinbarung über die Beteiligung Kroatiens am
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EWR bereits seit April 2014 vorläufig angewandt wird. Sie tritt förmlich in Kraft, sobald
die Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten abgeschlossen ist.
Im Juni 2009 beantragte Island die EU-Mitgliedschaft als Ausweg aus der weltweiten
Finanzkrise der Jahre 2007-2008. Der Rat akzeptierte den Antrag Islands am 17. Juni
2010, und die entsprechenden Verhandlungen wurden im Juni 2011 aufgenommen.
Im März 2015 erklärte die isländische Regierung in einem an den Rat der EU
gerichteten Schreiben jedoch, Island möge nicht als Kandidatenland für den EU-Beitritt
betrachtet werden. Obwohl die Regierung den Antrag nicht offiziell zurückgenommen
hat, behandelt die EU Island derzeit nicht als Kandidatenland.
C. Der Geltungsbereich des EWR
Der EWR geht über Freihandelsabkommen im herkömmlichen Sinne hinaus, da er
die vollen Rechte und Pflichten des EU-Binnenmarkts auf die EWR/EFTA-Staaten
(mit Ausnahme der Schweiz) ausdehnt. Der EWR beinhaltet die vier Freiheiten
des Binnenmarkts (freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr)
sowie damit verbundene Politikbereiche (Wettbewerb, Transport, Energie und die
wirtschaftliche und währungspolitische Zusammenarbeit). Das Abkommen schließt
horizontale politische Maßnahmen ein, die sich ausschließlich auf die vier Freiheiten
beziehen: sozialpolitische Maßnahmen (einschließlich Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz sowie Arbeitsrecht und die Gleichbehandlung der Geschlechter),
politische Maßnahmen in den Bereichen Verbraucherschutz, Umwelt, Statistik
und Gesellschaftsrecht sowie verschiedene flankierende politische Maßnahmen,
beispielsweise im Bereich Forschung und technische Entwicklung, die nicht auf dem
EU-Besitzstand oder verbindlichen Rechtsakten beruhen, sondern durch Maßnahmen
der Zusammenarbeit umgesetzt werden.
D. Die Grenzen des EWR
Mit dem EWR-Abkommen werden keine verbindlichen Vorschriften für sämtliche
Bereiche des Binnenmarkts oder in anderen Politikbereichen der EU-Verträge
geschaffen. Insbesondere betreffen dessen verbindliche Vorschriften nicht:
— die Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik (allerdings

enthält das Abkommen Bestimmungen über den Handel mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Fischereierzeugnissen),

— die Zollunion,

— die Gemeinsame Handelspolitik,

— die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,

— die Bereiche Justiz und Inneres (obwohl alle EFTA-Staaten Mitglieder des
Schengen-Raums sind),

— die Wirtschafts- und Währungsunion.

E. Organe und Mechanismen des EWR
1. Übernahme der EU-Rechtsvorschriften
Neue, den Binnenmarkt der EU betreffende Texte werden vom Gemeinsamen
EWR-Ausschuss überprüft, der sich aus Vertretern der EU und der drei EWR/
EFTA-Staaten zusammensetzt. Dieser Ausschuss tritt einmal im Monat zusammen
und entscheidet, welche EU-Gesetzgebung und welche EU-Rechtsakte (Aktionen,
Programme usw.) in das EWR-Abkommen eingebunden werden sollen. Die

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 72
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

betreffenden Rechtsvorschriften werden anschließend formell durch Aufnahme der
jeweiligen Rechtsakte in das Verzeichnis der Protokolle und Anhänge zum EWR-
Abkommen übernommen. Auf diese Weise wurden bereits einige tausend Rechtsakte
in das EWR-Abkommen integriert. Der EWR-Rat, der sich aus Vertretern des Rates der
EU und den Außenministern der EWR/EFTA-Staaten zusammensetzt, tagt mindestens
zweimal pro Jahr. Er legt die politischen Leitlinien für den Gemeinsamen Ausschuss
fest. Das EWR-Abkommen enthält Bestimmungen, die die Beiträge der EWR/EFTA-
Staaten in verschiedenen Phasen des EU-Gesetzgebungsverfahrens erleichtern
sollen, bevor neue Rechtsvorschriften erlassen werden (Beschlussfassung).
2. Umsetzung
Wurde ein EU-Rechtsakt in das EWR-Abkommen integriert, muss er von den EWR/
EFTA-Staaten in nationales Recht umgesetzt werden, sofern das nationale Recht dies
erfordert. Dafür kann ein einfacher Regierungsbeschluss ausreichen, möglicherweise
muss aber auch die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden. Die Umsetzung
ist eine formelle Aufgabe; zu diesem Zeitpunkt sind nur Anpassungen rein technischer
Natur möglich.
3. Überwachung
Wurden Binnenmarktvorschriften auf die EWR/EFTA-Staaten ausgedehnt, wird
deren Umsetzung und Anwendung durch die EFTA-Überwachungsbehörde und
den EFTA-Gerichtshof überwacht. Die EFTA-Überwachungsbehörde führt einen
Binnenmarktanzeiger, um die Umsetzung der Rechtsvorschriften in den EWR-Staaten
verfolgen zu können.
4. Rolle der Parlamente
Sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen Parlamente der EWR/
EFTA-Staaten sind eng in die Überwachung des EWR-Abkommens einbezogen.
Gemäß Artikel 95 des Abkommens wurde ein Gemeinsamer Parlamentarischer
EWR-Ausschuss eingerichtet, der zweimal im Jahr zusammenkommt. Diese
Sitzungen werden abwechselnd vom Europäischen Parlament und den nationalen
Parlamenten der EWR/EFTA-Staaten ausgerichtet. Den Vorsitz des Ausschusses
übernimmt jeweils für ein Jahr abwechselnd ein Mitglied des Europäischen
Parlaments und ein Parlamentsmitglied aus einem der EWR/EFTA-Staaten.
Jede Delegation besteht aus zwölf Mitgliedern. Mitglieder der Schweizerischen
Bundesversammlung nehmen als Beobachter an den Sitzungen teil. Sämtliche für
den EWR geltenden EU-Rechtsvorschriften unterliegen der Kontrolle durch den
Gemeinsamen Parlamentarischen EWR-Ausschuss, dessen Mitglieder das Recht
haben, schriftliche und mündliche Anfragen an die Mitglieder des EWR-Rates und
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zu richten und ihre Standpunkte in Berichten
oder Entschließungen darzulegen. Dasselbe Verfahren gilt auch für die Kontrolle
der Umsetzung von Rechtsvorschriften. Der Gemeinsame Parlamentarischer EWR-
Ausschuss verabschiedet jedes Jahr eine Entschließung zum Jahresbericht des
Gemeinsamen Ausschusses über das Funktionieren des EWR-Abkommens, in der
er seine Ansichten zu den Fortschritten bei der Übernahme des EU-Rechts und zum
bestehenden Rückstand darlegt und Empfehlungen für das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarkts ausspricht.
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SCHWEIZ

Die Schweiz nahm als EFTA-Mitglied an den Verhandlungen über das EWR-
Abkommen teil und unterzeichnete dieses am 2. Mai 1992. Unmittelbar danach, am
22. Mai 1992, reichte die schweizerische Regierung einen Antrag auf Beitritt zur EU ein.
Da sich die Schweizer Bürgerinnen und Bürger in einem Referendum am 6. Dezember
1992 jedoch gegen die Mitgliedschaft im EWR ausgesprochen hatten, beendete der
Schweizerische Bundesrat die Bestrebungen des Landes, der EU und dem EWR
beizutreten. Seitdem hat die Schweiz ihre Beziehungen zur EU durch bilaterale
Abkommen weiterentwickelt, um ihre wirtschaftliche Integration mit der EU zu wahren.
Nach der eidgenössischen Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ im Februar
2014 waren die bilateralen Beziehungen belastet. Durch diese Initiative wurden die
Grundsätze der Freizügigkeit und des Binnenmarktes, die das Fundament dieser
Beziehungen bilden, in Frage gestellt. Das Schweizer Parlament hat am 16. Dezember
2016 das Ausländer- und Integrationsgesetz verabschiedet und dadurch das Ergebnis
des Volksentscheids von 2014 auf eine Weise umgesetzt, die weniger einschneidend
ist. Damit hat es einer Normalisierung der Beziehungen zwischen der EU und der
Schweiz den Weg geebnet.
Die EU und die Schweiz haben mehr als 120 bilaterale Abkommen unterzeichnet,
einschließlich eines Freihandelsabkommens 1972 sowie zwei großer Pakete
bilateraler Sektorvereinbarungen, durch die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung ein
Großteil des schweizerischen Rechts an das der EU angeglichen wurde. Das
erste Paket von Sektorvereinbarungen (bekannt unter dem Namen „Bilaterale
Abkommen I“) wurde 1999 unterzeichnet und ist 2002 in Kraft getreten. Diese
sieben Abkommen, nämlich freier Personenverkehr, Luft- und Landtransport,
Handel mit Agrarerzeugnissen, technische Handelshemmnisse, Vergabe öffentlicher
Aufträge sowie Forschungszusammenarbeit, decken die Themen Freizügigkeit und
gegenseitige Marktöffnung ab. Im Jahr 2004 wurde ein weiteres Paket von
Sektorvereinbarungen (Bilaterale Abkommen II) unterzeichnet, die nach und nach im
Zeitraum 2005-2009 in Kraft getreten sind. Diese Abkommen stehen im Wesentlichen
im Zusammenhang mit der Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie dem
Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Asyl und Reisefreiheit im Schengen-
Raum. Sie beziehen sich auch auf die Teilnahme der Schweiz am Dublin-System, die
Beteiligung an dem EU-Programm MEDIA und der Europäischen Umweltagentur sowie
auf Zinsbesteuerung, verarbeitete Agrarerzeugnisse, Statistik, Betrugsbekämpfung
und Finanzbeiträge der Schweiz zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in
den neuen EU-Mitgliedstaaten.
Die Abkommen haben zu einer Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen
beigetragen, und gleichzeitig entstand ein komplexes und bisweilen widersprüchliches
Netzwerk von Verpflichtungen. Bilaterale Abkommen müssen regelmäßig aktualisiert
werden und haben nicht den dynamischen Charakter des EWR-Abkommens. Es gibt
auch keine Überwachungsregelung oder wirksamen Streitbeilegungsmechanismen.
Zur Lösung dieser Probleme wurden am 22. Mai 2014 Verhandlungen zwischen
der EU und der Schweiz über ein institutionelles Rahmenabkommen aufgenommen.
Bei den Verhandlungen wurde versucht, mehrere schwierige Fragen zu lösen,
die von den Bedingungen für EU-Dienstleister in der Schweiz bis zur Rolle
des Gerichtshofs bei der Streitbeilegung reichen. Die Verhandlungen über das
institutionelle Rahmenabkommen wurden am 23. November 2018 auf politischer
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Ebene abgeschlossen. Der Schweizer Bundesrat konnte dem endgültigen Text
jedoch nicht zustimmen, da die Schweiz Bedenken hatte, dass die „flankierenden
Maßnahmen“[1] und die Übernahme des EU-Besitzstands im Bereich der Freizügigkeit
nicht angemessen reflektiert worden seien. Anschließend leitete sie eine umfassende
interne Konsultation mit den zuständigen Ausschüssen der Bundesversammlung,
Parteien, Kantonen, Sozialpartnern und der akademischen Welt bzw. der Wissenschaft
ein, die als Grundlage für die Entscheidung dienen wird, ob das Abkommen der
Schweizerischen Bundesversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden soll oder
nicht. Während der Konsultation, die im April 2019 abgeschlossen wurde, wurde
eine Reihe von Fragen aufgeworfen, zu denen die schweizerische Seite weitere
Klarstellungen forderte.
Während der Konsultation wurden Bedenken hinsichtlich des freien Personenverkehrs
zwischen der Schweiz und der EU geäußert. Am 27. September 2020 hielt die
Schweiz unter der Schirmherrschaft der Schweizerischen Volkspartei (SVP) eine
Volksabstimmung über die Beendigung des Abkommens mit der EU über den freien
Personenverkehr ab. Fast 62% der Wählerinnen und Wähler lehnten die Initiative der
SVP ab.
Nach der Volksabstimmung und sobald es die COVID-19-Pandemie erlaubte, wurden
die Beratungen über die Gespräche über ein Abkommen über einen institutionellen
Rahmen im Januar 2021 wieder aufgenommen. Am 26. Mai 2021 unterrichtete der
Schweizer Bundesrat die Europäische Kommission jedoch über seine Entscheidung,
die Verhandlungen zu beenden. Die Kommission gab eine Erklärung ab, in der sie die
Entscheidung des Schweizer Bundesrates bedauerte, und betonte, dass ohne dieses
Abkommen eine Modernisierung der bilateralen Beziehungen nicht möglich sei und
dass die bestehenden bilateralen Abkommen im Laufe der Zeit ausgehöhlt würden.
Am 23. Februar 2022 verabschiedete der Schweizer Bundesrat eine Reihe
von Leitlinien für sein Verhandlungspaket mit der EU. Die Chefunterhändler
der Europäischen Kommission und des Schweizer Bundesrats sind seit März
2022 mehrfach zusammengekommen, um den Umfang der neuen Vorschläge zu
präzisieren. Seitdem fanden eine Reihe von Treffen auf politischer und technischer
Ebene statt, um den Geltungsbereich der neuen Vorschläge zu klären.
Am 21. Juni 2023 billigte der Schweizer Bundesrat die Parameter für ein
Verhandlungsmandat mit der EU. Die Gespräche werden auf dieser Basis sowohl auf
politischer als auch auf technischer Ebene weitergehen, um die noch offenen Fragen
zu klären.

DIE POLITIK IN BEZUG AUF DEN NORDEN

Die EU beteiligt sich aktiv an verschiedenen politischen Aktivitäten und Foren mit
Schwerpunkt auf den sich schnell entwickelnden nördlichen Ausläufern Europas und
der gesamten Arktis. Insbesondere wurde nach dem Einmarsch Russlands in die
Ukraine am 24. Februar 2022 jegliche Zusammenarbeit mit Russland in diesem Bereich
eingestellt. Die EU ist in den folgenden Foren aktiv:

[1]„Flankierende Maßnahmen“: eine Reihe von Maßnahmen, die 2006 einseitig von der Schweiz eingeführt
wurden, um ihren Arbeitsmarkt zu schützen. Dazu gehören Meldepflichten für EU-Dienstleister, Beiträge
von Betreibern aus der EU zur Deckung der Kosten der schweizerischen dreigliedrigen Kommissionen,
die Verpflichtung für EU-Unternehmen, Einlagensicherungen zu stellen, und bestimmte Sanktionen. Nach
Auffassung der EU sind diese Maßnahmen mit dem freien Personenverkehr unvereinbar und stellen ein
Hemmnis für Handel und Dienstleistungen dar.
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— der Nördlichen Dimension, die seit 2007 als gemeinsame Politik für die
EU, Russland, Norwegen und Island dient. Diese Politik hat zu erfolgreichen
sektorspezifischen Partnerschaften für die Zusammenarbeit im Ostsee- und
Barentsseeraum geführt. Die Nördliche Dimension umfasst ein parlamentarisches
Gremium, das Parlamentarische Forum zur Nördlichen Dimension, dessen
Gründungsmitglied das Europäische Parlament ist;

— dem Ostseerat (Council of the Baltic Sea States, CBSS), der 1992 nach der
Auflösung der UdSSR von der EU und den Anliegerstaaten gegründet wurde. Alle
Mitgliedstaaten des Ostseerates sind an der Parlamentarischen Konferenz der
Ostseestaaten (BSPC), zu deren Mitgliedern auch das Europäische Parlament
gehört, beteiligt;

— der Zusammenarbeit im Barentsseeraum, welche die nördlichen Regionen
Finnlands, Norwegens, Schwedens und die nordwestlichen Regionen Russlands
vereint. Diese Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des substaatlichen Barents-
Regionalrats, des zwischenstaatlichen Euro-Arktischen Barents-Rats (dem auch
die Europäische Union angehört) und einer parlamentarischen Konferenz (zu
deren Mitgliedern auch das Europäische Parlament gehört);

— den Angelegenheiten im arktischen Polargebiet: die Politik der EU für die
Arktis beruht auf Mitteilungen der Kommission/des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) (2008, 2012, 2016 und 2021), Schlussfolgerungen des Rates
(2009, 2014, 2016 und 2019) und Entschließungen des Europäischen Parlaments
(2011, 2014, 2017 und 2021). Am 16. März 2017 nahm das Europäische
Parlament eine Entschließung zum Thema „Eine integrierte EU-Politik für die
Arktis“ an; seine jüngste Entschließung mit dem Titel „Die Arktis: Chancen,
Bedenken und Sicherheitsherausforderungen“ wurde am 7. Oktober 2021 im
Plenum angenommen.

— Am 13. Oktober 2021 stellten die Europäische Kommission und der EAD die
neue Politik der EU für die Arktis vor. Seit 2013 nimmt die EU an Tagungen
des Arktischen Rates teil, der jedoch immer noch nicht über den Antrag der EU
auf förmlichen Beobachterstatus im Jahr 2008 entschieden hat. Das Europäische
Parlament ist Mitglied der Konferenz der Parlamentarier des Arktischen Raums.

— Das Europäische Parlament wird regelmäßig zu den Jahrestagungen des
Nordischen Rates eingeladen und nimmt daran teil. Am 6. Oktober 2020 billigte
die Konferenz der Präsidenten des Parlaments den Antrag des Nordischen Rates,
förmlichere Beziehungen zwischen den beiden Organen aufzunehmen. Es finden
jährliche interparlamentarische Treffen zwischen der EU und dem Nordischen Rat
statt. Darüber hinaus kommen die Delegationen des Europäischen Parlaments
und des Westnordischen Rates, bestehend aus Parlamentsabgeordneten von den
Färöern sowie aus Grönland und Island, einmal im Jahr zusammen.

María Álvarez López / Algirdas Razauskas
10/2023
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5.5.4. DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH

Das Vereinigte Königreich trat der Europäischen Union 1973 bei, nachdem es bereits
seit ihrer Gründung eine langjährige Beziehung zu dem Staatenblock unterhielt.
Infolge eines Referendums im Jahr 2016 war es der erste Mitgliedstaat, der aus
der EU austrat. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wurde durch
ein am 17. Oktober 2019 unterzeichnetes Austrittsabkommen besiegelt. In dem
am 30. Dezember 2020 unterzeichneten Handels- und Kooperationsabkommen
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist der Rahmen für die künftigen
Beziehungen festgelegt.

Am 23. Juni 2016 hielt das Vereinigte Königreich ein Referendum ab, bei dem sich
51,9% der Wählerinnen und Wähler für den Austritt aus der EU aussprachen. Im
März 2017 teilte die britische Regierung dem Präsidenten des Europäischen Rats ihre
Absicht mit, aus der EU auszutreten, und leitete damit das in Artikel 50 des Vertrags
über die Europäische Union festgelegte Austrittsverfahren ein.
Das Vereinigte Königreich verließ die EU formell am 1. Februar 2020, verblieb aber
bis zum 31. Dezember 2020 im Binnenmarkt und in der Zollunion der EU. In dem
am 17. Oktober 2019 unterzeichneten Austrittsabkommen wurden die Regeln für den
geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU festgelegt. Insbesondere
wurde darin Folgendes geregelt:
— Bürgerrechte,

— die Finanzregelung,

— die Lenkstruktur des Austrittsabkommens,

— ein Protokoll zu Irland und Nordirland, um die Wiedereinführung einer harten
Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, die Wirtschaft aller Inseln und
das Karfreitagsabkommen zu schützen und gleichzeitig die Integrität des EU-
Binnenmarktes zu wahren,

— und Sonderregelungen für Gibraltar

Das Austrittsabkommen trat am 1. Februar 2020 in Kraft.
Am 1. Januar 2021 trat das Vereinigte Königreich aus dem Binnenmarkt und der
Zollunion der EU aus. Am gleichen Tag trat ein Handels- und Kooperationsabkommen
(TCA – Trade and Cooperation Agreement) zur Regelung der neuen Beziehungen
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vorläufig in Kraft. Am 1. Mai 2021
trat das TCA nach Zustimmung des Europäischen Parlaments formell in Kraft.
Das Austrittsabkommen und das Handels- und Kooperationsabkommen sind zwei
verschiedene Abkommen, die separat ausgehandelt wurden und unterschiedliche
Bereiche regeln, auch wenn eine gewisse Interdependenz besteht.
Mit dem TCA wird ein umfassender Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen
der EU und dem Vereinigten Königreich vorgegeben, der sich auf vier Hauptpfeiler
stützt:
— ein Freihandelsabkommen mit Nullzollsätzen und Nullkontingenten für alle Waren,

die den entsprechenden Ursprungsregeln genügen,
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— eine Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Fragen, wie Investitionen, Wettbewerb,
staatliche Beihilfen, Steuertransparenz, Luft- und Straßenverkehr, Energie und
Nachhaltigkeit, Koordinierung der sozialen Sicherheit und Fischerei,

— eine neue Partnerschaft für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, einschließlich Datenschutz und
Datenaustausch,

— und ein umfassendes Verwaltungssystem.

Das Herzstück des TCA ist ein „Partnerschaftsrat“, der von einem Vertreter der
Europäischen Kommission und einem Vertreter der britischen Regierung gemeinsam
geleitet wird. Der Partnerschaftsrat überwacht die Umsetzung des Abkommens und
wird von 19 Sonderausschüssen unterstützt.
Im Rahmen des TCA erhält auch die Zivilgesellschaft ein Mitspracherecht bei
der Umsetzung des Abkommens mittels interner Beratungsgruppen, die eine
wichtige Rolle für direkte Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von
Interessengruppen spielen.
Mit dem TCA wird ein institutioneller Rahmen für künftige Abkommen geschaffen,
da diese beiden Abkommen einige handelsrelevante Bereiche, wie beispielsweise
Standards für Finanzdienstleistungen oder Datenschutz, nicht abdecken. Da das
Vereinigte Königreich nun ein Drittland ist, unterliegt es in bestimmten Bereichen der
Genehmigung der Gleichwertigkeit von Drittländern.
Die Abkommen stellen einen soliden Rahmen für die Zusammenarbeit dar und bieten
Rechtssicherheit in einer bislang noch nie dagewesenen Situation. Dennoch haben
sich bei der Umsetzung Schwierigkeiten ergeben, insbesondere bei der Umsetzung
des Protokolls zu Irland und Nordirland.

DAS PROTOKOLL ZU IRLAND UND NORDIRLAND

Obwohl Nordirland gemäß dem Protokoll Teil des Zollgebiets des Vereinigten
Königreichs ist, können Waren, die in Nordirland frei zirkulieren, ohne Einschränkungen
oder Kontrollen in den EU-Binnenmarkt eingeführt werden. Letztlich zielt das
Protokoll darauf ab, Grenzkontrollen auf der irischen Insel zu vermeiden und das
Karfreitagsabkommen (Belfaster Abkommen) von 1998 zu schützen. Um den EU-
Binnenmarkt zu erhalten, unterliegen Waren aus Großbritannien bei der Überquerung
der Irischen See nach Nordirland den EU-Grenzkontrollen, da für Nordirland weiterhin
der Zollkodex der Europäischen Union gilt. Durch das Protokoll zu Nordirland
entfallen daher die Zollkontrollen auf der irischen Insel, es werden jedoch Regeln
für Waren festgelegt, die von Großbritannien nach Nordirland eingeführt werden.
Mit anderen Worten: Nach EU-Recht sind alle Waren, die von außerhalb der EU
nach Nordirland eingeführt werden, einschließlich derjenigen aus Großbritannien,
zollamtlich anzumelden.
Die Umsetzung des Protokolls hat sich seit seinem Inkrafttreten als äußerst schwierig
erwiesen. Das Vereinigte Königreich hat mehrfach einseitige Maßnahmen ergriffen, um
Teile des Protokolls außer Kraft zu setzen, was am 14. Juni 2022 in der Vorlage des
Gesetzentwurfs über das Protokoll zu Nordirland gipfelte.
Am 27. Februar 2023 legten die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula
von der Leyen, und der britische Premierminister Rishi Sunak nach monatelangen
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intensiven Verhandlungen eine politische Einigung über die Umsetzung des Protokolls
zu Irland/Nordirland (Windsor-Rahmen) vor.
Der Windsor-Rahmen umfasst ein umfassendes Paket gemeinsamer Lösungen,
um die Herausforderungen und Anliegen aller Gemeinschaften in Nordirland im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Protokolls anzugehen und gleichzeitig die
Integrität des EU-Binnenmarkts zu wahren. Diese Lösungen befinden sich im Rahmen
des Austrittsabkommens, dessen Bestandteil das Protokoll ist.
Die gemeinsamen Lösungen umfassen neue Regelungen für den zollrechtlichen
bzw. freien Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland, Agrar- und
Lebensmittelerzeugnisse, Arzneimittel, die Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern,
Zollkontingente für bestimmte Stahlsorten und Bedingungen, mit denen sichergestellt
wird, dass staatliche Beihilfen des Vereinigten Königreichs unter anderem den Handel
zwischen Nordirland und der EU nicht beeinträchtigen.
Diese Lösungen gehen mit Maßnahmen einher, die es der EU ermöglichen, das Risiko
zu analysieren und zu bewerten, dass Waren nicht in Nordirland verbleiben, da es
dort keine physische Grenze gibt. Wenn sich in der Praxis herausstellt, dass Waren
nach Irland verbracht werden, stehen strukturelle Schutzmaßnahmen zur Verfügung,
um Abhilfe zu schaffen. In seiner Entschließung vom 15. März 2023 zur Umsetzung
des Austrittsabkommens begrüßte das Europäische Parlament den Windsor-Rahmen.
Am 22. März 2023 stimmte das Unterhaus für eines der Elemente des Windsor-
Rahmens, die sogenannte „Stormont-Bremse“, wobei die Abstimmung gemeinhin als
Abstimmung über den Rahmen insgesamt betrachtet wird. Bei der Abstimmung gab es
515 Ja-Stimmen und 29 Nein-Stimmen. Während der Debatte im Unterhaus erklärte
Premierminister Rishi Sunak die Absicht der Regierung, sich mit dem Gesetzentwurf
über das Protokoll zu Nordirland nicht weiter zu befassen.

DIE PARLAMENTARISCHE PARTNERSCHAFTSVERSAMMLUNG

In Artikel 11 des TCA ist die Möglichkeit vorgesehen, eine Parlamentarische
Partnerschaftsversammlung einzurichten. Die beiden Parlamente haben sich auf die
Einrichtung eines solchen Gremiums geeinigt.
Die Partnerschaftsversammlung tritt zweimal im Jahr zusammen, abwechselnd im
Europäischen Parlament, an einem seiner üblichen Arbeitsorte, und im Parlament des
Vereinigten Königreichs. Die Versammlung ist ein Forum für den Meinungsaustausch
über Fragen, die sich aus dem TCA und ergänzenden Abkommen ergeben, sowie
über alle anderen Fragen von gegenseitigem Interesse. Die erste Sitzung der
Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung fand am 12. und 13. Mai 2022 in
Brüssel statt.

María Álvarez López
04/2023
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5.5.5. EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) bezieht sich auf Ägypten, Algerien,
Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Israel, Jordanien, den Libanon,
Libyen, Marokko, Moldau, Palästina, Syrien, Tunesien und die Ukraine. Ihr Ziel ist
es, den Wohlstand, die Stabilität und die Sicherheit aller zu stärken. Sie basiert
auf den Werten der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der
Menschenrechte und ist eine bilaterale Politik zwischen der EU und dem jeweiligen
Partnerland, zu der auch Initiativen der regionalen Zusammenarbeit zählen,
namentlich die Östliche Partnerschaft und die Union für den Mittelmeerraum[1].

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 8 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

— Titel V des Vertrags über die Europäische Union (auswärtiges Handeln),

— Artikel 206-207 (Handel) und 216-219 (Internationale Übereinkünfte) des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ALLGEMEINE ZIELE

Im Rahmen der ENP bietet die Europäische Union ihren Nachbarn eine privilegierte
Partnerschaft auf der Grundlage des beiderseitigen Bekenntnisses zu gemeinsamen
Werten (Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle
Regierungsführung, Grundsätze der Marktwirtschaft und nachhaltige Entwicklung)
an. Die ENP umfasst eine politische Koordinierung und eine vertiefte wirtschaftliche
Integration sowie verbesserte Mobilität und direkte persönliche Kontakte. Der
Umfang der Beziehungen hängt davon ab, inwieweit der jeweilige Partner sich
tatsächlich für diese gemeinsamen Werte einsetzt. Die ENP bleibt weiterhin von
dem Erweiterungsprozess getrennt, womit der möglichen künftigen Entwicklung der
Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten und der EU allerdings nicht vorgegriffen
wird. Im Jahr 2011 hat die EU infolge der Entwicklungen in arabischen Ländern
eine Überarbeitung der ENP vorgenommen und sie stärker auf tiefgreifende
und nachhaltige Demokratie und inklusives Wirtschaftswachstum ausgerichtet.
Tiefgreifende, nachhaltige Demokratie bedeutet insbesondere freie und faire Wahlen,
Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen, Unabhängigkeit der Justiz, demokratische
Kontrolle der Streitkräfte sowie Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.
Außerdem hat die EU die Rolle der Zivilgesellschaft im demokratischen Prozess
betont und den Grundsatz „mehr für mehr“ eingeführt, demzufolge die EU stärkere
Partnerschaften zu den Nachbarstaaten entwickelt, die größere Fortschritte bei
demokratischen Reformen machen. Die Kommission und der Europäische Auswärtige
Dienst (EAD) leiteten im März 2015 einen Konsultationsprozess zwecks einer
weiteren Überarbeitung der ENP ein. Eines der Hauptziele dieser Überarbeitung
war die Anpassung der ENP-Instrumente, um den Bestrebungen der einzelnen
Partnerländer besser Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang verabschiedete

[1]Weitere Informationen über die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und den Partnerländern der
Östlichen Partnerschaft und der Union für den Mittelmeerraum finden Sie in den Kurzdarstellungen zu
diesen Themen (5.5.6, 5.5.7 und 5.5.8).
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das Europäische Parlament am 9. Juli 2015 eine Entschließung, in der die
Notwendigkeit einer in höherem Maße strategischen, zielgerichteten, flexiblen und
kohärenten ENP hervorgehoben wird. Am 18. November 2015 veröffentlichte der EAD
und die Kommission eine entsprechende Mitteilung, die sich auf die Ergebnisse der
Konsultation stützte.
Am 18. Mai 2017 veröffentlichten der EAD und die Kommission einen Bericht über
die Umsetzung der Überprüfung der ENP. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass
die EU nun einen flexibleren, sensibleren Ansatz verfolgt, was die Zusammenarbeit
mit den ENP-Partnern angeht, und dass die entsprechenden Ressourcen effizienter
eingesetzt werden. Am 27. März 2019 nahm das Parlament eine Entschließung zum
weiteren Vorgehen in der MENA-Region nach dem Arabischen Frühling an, in der
eingeräumt wurde, dass in der Region einige demokratische Erfolge verzeichnet
werden konnten, in deren Rahmen aber auch weitere wirtschaftliche, demokratische
und gesellschaftliche Reformen gefordert wurden. Am 19. Juni 2020 verabschiedete
das Parlament eine Empfehlung an den Rat, die Kommission und den Vizepräsidenten
der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des Gipfeltreffens im Juni 2020, in der eine
Forderung nach einem „fortdauernden Impuls für eine wirksame Zusammenarbeit,
eine[m] intensiven Dialog und eine[r] enge[n] Partnerschaft im Rahmen der Östlichen
Partnerschaft“ gestellt wurde.
Die gemeinsame Mitteilung mit dem Titel „Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen
Nachbarschaft – Eine neue Agenda für den Mittelmeerraum“ und der dazugehörige
„Investitionsplan für die südliche Nachbarschaft“, die am 9. Februar 2021 von der
Kommission und dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
veröffentlicht und am 19. April 2021 vom Europäischen Rat angenommen wurden,
haben zum Ziel, eine erneuerte Agenda aufzustellen, um die strategische Partnerschaft
zwischen der EU und ihren Partnern in der südlichen Nachbarschaft neu zu beleben
und zu stärken.
In einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitze aller Delegationen des Europäischen
Parlaments, die für die Länder der südlichen Nachbarschaft zuständig sind,
vom 24. Februar 2021 wird vorgeschlagen, dass die EU und all ihre südlichen
Nachbarländer zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen, an dem Vertreter der
Zivilgesellschaft und der nationalen Parlamente beteiligt werden sollten, um
gemeinsam festzulegen, wie diese Agenda im Sinne einer echten Partnerschaft und
gemeinsamen Verantwortung am besten umgesetzt werden kann.

INSTRUMENTE

Die ENP baut auf den zwischen der EU und ihren Partnern bestehenden
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen bzw. den in jüngerer Zeit
abgeschlossenen Assoziierungsabkommen auf.
Zentraler Bestandteil der ENP sind die bilateralen Aktionspläne und
Partnerschaftsprioritäten, die von der EU und den meisten Partnerländern erstellt
wurden. Mit den Aktionsplänen wird die Agenda für politische und wirtschaftliche
Reformen, einschließlich der kurz- und mittelfristigen Prioritäten (drei bis fünf Jahre),
festgelegt. Die Aktionspläne und Partnerschaftsprioritäten der ENP spiegeln die
Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der EU und der jeweiligen Partnerländer
wider. Mit ihnen sollen demokratische, gerechte und inklusive Gesellschaften
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entwickelt, die wirtschaftliche Integration gefördert und der grenzüberschreitende
Personenverkehr verbessert werden.
Die EU unterstützt die Verwirklichung der ENP-Ziele durch finanzielle Zuwendungen
sowie durch politische und technische Zusammenarbeit. Mit einer Mittelausstattung
von 15,4 Mrd. EUR war das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) von 2014 bis
2020 das wichtigste Finanzierungsinstrument der EU für die bilaterale Zusammenarbeit
mit den südlichen Partnerländern für diesen Zeitraum. Das neue Instrument für
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit –
Europa in der Welt wird den Rahmen für die Zusammenarbeit der EU für den Zeitraum
2021-2027 bilden. Dieses Instrument sieht Finanzhilfen sowie die Kombination von
Finanzhilfen der EU mit Darlehen europäischer und internationaler Finanzinstitute vor.
Mit einer Mittelausstattung von insgesamt 79,5 Mrd. EUR wird das neue Instrument die
Zusammenarbeit der EU mit Nachbarländern und Ländern in Afrika, Asien, Amerika,
dem Pazifikraum und der Karibik abdecken. Neben einem Schwerpunkt auf der
nachhaltigen Entwicklung wird das Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ wichtige
thematische Aspekte der Außenpolitik der EU voranbringen, darunter Programme, die
die Menschenrechte, Demokratie und Zivilgesellschaft fördern. Die Mittel aus dem
Instrument werden ferner für globale Herausforderungen, einschließlich Klimawandel,
Migration, Frieden und Stabilität, sowie die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern
und die Förderung der eigenen außenpolitischen Initiativen der EU verwendet werden.
Am 9. Juni 2021 erteilte das Parlament nach zweieinhalbjährigen Verhandlungen
seine endgültige Zustimmung zur Schaffung des neuen Instruments „NDICI/Europa
in der Welt“. Das Parlament konnte eine stärkere Beteiligung an der Festlegung
der wichtigsten strategischen Ziele des Instruments sowie eine stärkere Rolle bei
der Kontrolle der Umsetzung des Instruments im Rahmen eines hochrangigen
geopolitischen Dialogs mit der Kommission durchsetzen.
Darüber hinaus wurden im Rahmen der ENP Instrumente entwickelt, um den
Marktzugang, insbesondere durch die Verhandlungen über tiefgreifende und
umfassende Freihandelszonen, zu erleichtern sowie die Mobilität und Steuerung der
Migration zu verbessern. Dementsprechend wurden Mobilitätspartnerschaften und
die Erleichterung bzw. Liberalisierung der Ausstellung von Visa in Aussicht gestellt
und mit einigen Partnern vereinbart, und im Jahr 2016 wurde dafür ein konkretes
Finanzierungsinstrument – die Mobilitätspartnerschaftsfazilität – eingeführt. Darüber
hinaus werden in der südlichen Region über die Nordafrika-Komponente des Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika verschiedene regionale und bilaterale Initiativen in
den Bereichen Migration und Mobilität finanziert.
Die ENP ist zwar als gemeinsames politisches Instrumentarium gedacht, sie ermöglicht
es der EU aber darüber hinaus, ihre Politik an die Besonderheiten des jeweiligen
Partners anzupassen und dabei unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen.

REGIONALE DIMENSIONEN

A. Östliche Partnerschaft
Die Östliche Partnerschaft wurde eingerichtet, um die Beziehungen der EU zu den
meisten ihrer östlichen Nachbarn aufzuwerten: Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Georgien, Moldau und die Ukraine. Die Östliche Partnerschaft wurde 2008 vereinbart
und 2009 eingeleitet. Sie baut auf der ENP auf.
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1. Ziele
Das wesentliche Ziel der Östlichen Partnerschaft ist die „Beschleunigung des
politischen Assoziierungsprozesses und die Vertiefung der wirtschaftlichen Integration“
zwischen der EU und ihren östlichen Nachbarländern. Der Umfang der Integration
und Kooperation wird von dem Engagement des jeweiligen Partnerstaats in
Bezug auf die Werte, Standards und Strukturen der EU sowie von seinen
diesbezüglichen Fortschritten bestimmt. Die Östliche Partnerschaft ist auf die
Förderung von Demokratie und guter Regierungsführung, die Stärkung der
Energieversorgungssicherheit, die Förderung sektoraler Reformen (einschließlich
Umweltschutz), die Stärkung direkter persönlicher Kontakte sowie die Unterstützung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ausgerichtet und bietet zusätzliche
Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte, um die sozioökonomische Ungleichheiten
reduzieren und die Stabilität zu erhöhen[2].
2. Strukturen
Alle zwei Jahre finden Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft statt, an denen die
EU und die Staats- bzw. Regierungschefs der Partnerstaaten sowie Vertreter des
Parlaments, der Kommission und des EAD teilnehmen.
Darüber hinaus sind Leitinitiativen ergriffen worden, darunter ein integriertes
Grenzschutzprogramm, eine Fazilität für kleine und mittlere Unternehmen, regionale
Strommärkte sowie Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur
Steigerung des Einsatzes von erneuerbaren Energiequellen, zur Förderung
einer verantwortungsbewussten Umweltpolitik und zur Verhütung von sowie
zur Vorbereitung und Reaktion auf natürliche und vom Menschen verursachte
Katastrophen.
Vor dem Hintergrund des 10. Jahrestags der Östlichen Partnerschaft im Jahr 2019
führte die Kommission eine breit angelegte und umfangreiche Konsultation aller
Interessenträger durch, um die zukünftigen Prioritäten dieses Projekts zu bestimmen
und somit sicherzustellen, dass die Menschen in Europa weiterhin einen spürbaren
Nutzen daraus ziehen.
Am 18. März 2020 veröffentlichten die Kommission und der Vizepräsident der
Kommission und Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik eine
gemeinsame Mitteilung mit dem Titel „Politik für die Östliche Partnerschaft nach
2020: Stärkung der Resilienz – eine Östliche Partnerschaft, die allen Vorteile
bringt“. In der Mitteilung werden fünf langfristige strategische Ziele für die zukünftige
Zusammenarbeit hervorgehoben:
— Eine Partnerschaft, die Konkretes schafft: Die EU und ihre Partnerländer werden

für resiliente, nachhaltige und integrierte Volkswirtschaften zusammenarbeiten.

— Eine Partnerschaft, die schützt: Die EU und ihre Partnerländer werden
ihr Engagement für das Fundament ihrer Partnerschaft, insbesondere für
rechenschaftspflichtige Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit erneuern.

— Eine Partnerschaft, die für Nachhaltigkeit steht: Die EU und ihre Partnerländer
werden für eine widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft zusammenarbeiten.

[2]Weitere Informationen über die Östliche Partnerschaft finden Sie auf der Website des Europäischen
Auswärtigen Dienstes.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/1_en_act_part1_v6.pdf
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en?etrans=de
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en?etrans=de


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 83
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

— Eine Partnerschaft, die verbindet: Die EU wird weiter in den digitalen Wandel in
den Partnerländern investieren und die Vorteile des digitalen Binnenmarkts auf die
Partnerländer ausweiten.

— Eine Partnerschaft, die stärkt: Die EU und ihre Partnerländer werden für
widerstandsfähige, faire und inklusive Gesellschaften zusammenarbeiten.

Diese Mitteilung bildete die Diskussionsgrundlage für die Videokonferenz der
Führungsspitzen der Östlichen Partnerschaft am 18. Juni 2020. Vor dem
Hintergrund der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden schweren
sozioökonomischen Auswirkungen auf den gesamten Kontinent betonten die
Führungsspitzen die strategische Bedeutung der Östlichen Partnerschaft und die
Notwendigkeit, ihr Engagement für die Schaffung eines gemeinsamen Raums der
Demokratie, des Wohlstands und der Stabilität, beruhend auf ihren gemeinsamen
Werten, auf der Grundlage einer regelbasierten Weltordnung und des Völkerrechts
fortzusetzen.
Im Anschluss daran wurden im Juli 2021 die Prioritäten der Östlichen Partnerschaft
für die Zeit nach 2020 bekannt gegeben. Die Politik der Östlichen Partnerschaft
wird weiterhin flexibel sein und eine substanzielle Differenzierung, maßgeschneiderte
Ansätze und eine auf Anreizen beruhende verstärkte Zusammenarbeit ermöglichen,
die den Ländern mit den größten Reformanstrengungen zugutekommt. Dabei wird
Folgendes hervorgehoben:
— „Gemeinsam für resiliente, nachhaltige und integrierte Volkswirtschaften“;

— „Gemeinsam für rechenschaftspflichtige Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und
Sicherheit“;

— „Gemeinsam für ökologische Resilienz und Klimaresilienz“;

— „Gemeinsam für eine resiliente digitale Transformation“;

— „Gemeinsam für resiliente, faire und integrative Gesellschaften“ und

— hinzu kommt ein übergeordnetes Ziel zur Stärkung der strategischen
Kommunikation.

Folglich wird im Programmplanungszeitraum 2021-2027 die Förderung der
Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit weiterhin unterstützt.
Die 2011 eingerichtete Parlamentarische Versammlung EURO-NEST ist die
parlamentarische Komponente der Östlichen Partnerschaft und zuständig für die
Beratung, Aufsicht und Überwachung der Partnerschaft. Sie dient vornehmlich der
Zusammenkunft der Parlamente der Länder der Östlichen Partnerschaft mit dem
Europäischen Parlament, damit persönliche Kontakte gestärkt werden, die aktive
Teilhabe der Zivilgesellschaft gefördert wird und es zu einem regeren kulturellen
Dialog kommt. Die Grundlage dafür sind gemeinsame Interessen und Verpflichtungen
sowie die Grundsätze der Differenzierung, der gemeinsamen Trägerschaft und der
Verantwortung. Eine der Aufgaben der Parlamentarischen Versammlung besteht
darin, die Unterstützung der EU für die Länder der Östlichen Partnerschaft zu
kontrollieren. Sie kann auch Empfehlungen bezüglich der zwischenstaatlichen
Strukturen der Östlichen Partnerschaft aussprechen, die zu einer vertieften politischen
und wirtschaftlichen Integration dieser Länder mit der EU führen sollen.
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Bisher fanden zehn ordentliche Tagungen der Parlamentarischen Versammlung statt,
zuletzt vom 19. bis 21. Februar 2023 in Chișinău. Ein Höhepunkt der Tagesordnung
war eine wichtige Debatte mit dem Titel „What future for the Eastern Partnership policy
in the aftermath of Russia’s war of aggression against Ukraine? New regional security
context, challenges and opportunities“.
Die Versammlung besteht aus 60 Mitgliedern des Europäischen Parlaments
und jeweils zehn Abgeordneten aus den einzelnen Partnerstaaten. Da das
Europäische Parlament die Nationalversammlung von Belarus jedoch nicht als
demokratisch gewählte Institution anerkennt, nehmen derzeit keine „Parlamentarier“
aus Belarus an EURO-NEST teil. Aufgrund außerordentlicher Umstände waren
jedoch Vertreter der demokratischen Kräfte aus Belarus eingeladen, an der neunten
und zehnten ordentlichen Tagung teilzunehmen. Die Parlamentarische Versammlung
EURO-NEST umfasst vier ständige Ausschüsse: den Ausschuss für politische
Angelegenheiten, Menschenrechte und Demokratie, den Ausschuss für wirtschaftliche
Integration, Angleichung der Rechtsvorschriften und Konvergenz mit der EU-
Politik, den Ausschuss für Energieversorgungssicherheit und den Ausschuss für
soziale Angelegenheiten, Beschäftigung, Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft. Die
Arbeitsgruppe „Geschäftsordnung“, die Arbeitsgruppe „Assoziierungsabkommen“, die
Arbeitsgruppe „Belarus“ und ein informelles Frauenforum sind ebenfalls Teil von
EURO-NEST.
Darüber hinaus spricht ein Forum der Zivilgesellschaft der Östlichen Partnerschaft[3]

Empfehlungen aus, um „Einfluss auf die Organe der EU und die nationalen
Regierungen der Östlichen Partnerschaft zu nehmen“.
B. Union für den Mittelmeerraum
Die Union für den Mittelmeerraum besteht aus den 27 Mitgliedstaaten der EU, der
Europäischen Union und 15 Mittelmeerstaaten (Ägypten, Albanien, Algerien, Bosnien
und Herzegowina, Israel, Jordanien, Libanon, Mauretanien, Marokko, Monaco,
Montenegro, Palästina, Syrien (dessen Mitgliedschaft aufgrund des Bürgerkriegs
ausgesetzt wurde), Tunesien und die Türkei). Seit 2008 hat die Liga der
Arabischen Staaten an allen Zusammenkünften teilgenommen, und Libyen hat einen
Beobachterstatus.
1. Ziele
Bei der Union für den Mittelmeerraum handelt es sich um eine zwischenstaatliche
Partnerschaft, die einen multilateralen Rahmen für politische, wirtschaftliche
und soziale Beziehungen zwischen der EU und den südlichen und östlichen
Mittelmeerstaaten bildet. Sie wurde 2008 während des Pariser Gipfels in
Fortführung der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft, auch als Barcelona-Prozess
bekannt, gegründet. Die Ziele der Union für den Mittelmeerraum sind an die Erklärung
von Barcelona von 1995 angelehnt, nämlich einen Raum des Friedens, der Stabilität,
der Sicherheit und des gemeinsamen wirtschaftlichen Wohlstands zu schaffen,
in dem demokratische Grundsätze, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten
uneingeschränkt geachtet werden, während gleichzeitig das Verständnis zwischen den
Kulturen und Zivilisationen der Region Europa-Mittelmeer gefördert werden soll.

[3]Weitere Informationen über das Forum der Zivilgesellschaft finden Sie auf der Website des Forums der
Zivilgesellschaft.
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2. Strukturen
Die Union für den Mittelmeerraum untersteht einem gemeinsamen Vorsitz, wodurch
die gemeinsame Verantwortung der Gruppe zum Ausdruck kommt. Seit 2012
hat die EU den Vorsitz für die nördlichen Staaten und Jordanien den Vorsitz
für die südlichen Staaten inne. Das wesentliche Lenkungsgremium der Union
für den Mittelmeerraum ist das Treffen hoher Beamter, das die Tätigkeiten der
Union für den Mittelmeerraum beaufsichtigt und koordiniert. Auf dem Treffen hoher
Beamter werden auch der Haushalt und das Arbeitsprogramm des Sekretariats
verabschiedet, die Außenministertreffen und Treffen anderer Ministerien vorbereitet
und der Generalsekretär und seine sechs Stellvertreter benannt. In diesem Gremium
werden auch die vom Sekretariat zur Genehmigung und Durchführung vorgelegten
Projektvorschläge diskutiert. Die Aufgabe des Sekretariats der Union für den
Mittelmeerraum besteht in erster Linie darin, technische Projekte in Bereichen
wie Transport, Energie, Wasser, Umweltschutz, Hochschulbildung und Mobilität,
Forschung, Soziales, Stärkung der Stellung der Frau in der Gesellschaft und
Beschäftigungs- und Unternehmensentwicklung zu bestimmen, durchzuführen, zu
fördern und zu koordinieren. Diese dienen einer besseren Zusammenarbeit und
nehmen einen direkten Einfluss auf die Lebensverhältnisse der Menschen aus den
Ländern der Union für den Mittelmeerraum. Die EU leistet den größten Beitrag zum
Haushalt des Sekretariats der Union für den Mittelmeerraum.
Die Parlamentarische Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (PV-UfM)
baut auf der Arbeit der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf und
besteht aus 280 Mitgliedern: 132 Mitglieder aus der EU (83 Mitglieder der nationalen
Parlamente der EU und 49 Mitglieder des Europäischen Parlaments), acht Mitglieder
der Partnerschaft Europa-Mittelmeer (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Monaco
und Montenegro), 130 Mitglieder aus den zehn Staaten des südlichen und
östlichen Mittelmeerraumes (Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko,
Palästina, Syrien (derzeit ausgesetzt), Tunesien und Türkei) und zehn Mitglieder aus
Mauretanien.
Die PV-UfM hält jährlich mindestens eine Plenarversammlung ab, zuletzt am
13./14. Februar 2019 in Straßburg. Die Plenarversammlung 2020, die ursprünglich
in Antalya (Türkei) am 7./8. März stattfinden sollte, wurde aufgrund der COVID-19-
Pandemie abgesagt.
Den Vorsitz der PV-UfM hat derzeit Marokko inne (2022-2023). Spanien wird ihn 2023
übernehmen. Die PV-UfM verabschiedet Entschließungen oder Empfehlungen zu allen
Themenbereichen der Europa-Mittelmeer-Zusammenarbeit, die die ausführenden
Organe der Union für den Mittelmeerraum, den Rat der Europäischen Union, die
Europäische Kommission und die nationalen Regierungen der Partnerländer betreffen.
Die PV-UfM hat fünf ständige Ausschüsse, denen jeweils 56 Mitglieder angehören:
— Ausschuss für politische Angelegenheiten, Sicherheit und Menschenrechte,

— Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Soziales und Bildung,

— Ausschuss für die Verbesserung der Lebensqualität, den Austausch zwischen den
Zivilgesellschaften und Kultur,

— Ausschuss für Energie, Umwelt und Wasser,

— Ausschuss für die Rechte der Frauen in den Mittelmeeranrainerstaaten.
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5.5.6. DREI NACHBARLÄNDER DER ÖSTLICHEN
PARTNERSCHAFT: UKRAINE, MOLDAU UND BELARUS

Die Politik der Östlichen Partnerschaft der EU, die 2009 in die Wege geleitet wurde,
betrifft sechs ehemalige Sowjetrepubliken: Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Georgien, Moldau und die Ukraine. Die Östliche Partnerschaft wurde begründet,
um in diesen Ländern die Bemühungen um politische, soziale und wirtschaftliche
Reformen zu unterstützen und so Demokratisierung, verantwortungsvolle
Regierungsführung, Energieversorgungssicherheit, Umweltschutz sowie die
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Mit Ausnahme von
Belarus sind alle Mitglieder der Östlichen Partnerschaft in der Parlamentarischen
Versammlung EURO-NEST vertreten.

UKRAINE

Im vergangenen Jahrzehnt war die Ukraine ein wichtiger Partner für die EU.
Diese Partnerschaft ist von enormer geopolitischer Bedeutung und hat beispiellose
Auswirkungen auf die Politik der EU. Das Europäische Parlament ist ein überzeugter
Befürworter des Wegs der Ukraine nach Europa und hat mit seinem ukrainischen
Partnerorgan, der Werchowna Rada, feste, enge Beziehungen geknüpft.
Die Ereignisse ab November 2013 in der Ukraine haben ihren Ursprung zum
großen Teil in dem proeuropäischen Protest gegen die Entscheidung des damaligen
Staatspräsidenten Wiktor Janukowytsch, das Assoziierungsabkommen mit der EU
nicht zu unterzeichnen. Die Euromaidan-Bewegung führte schließlich zu einem
Regierungswechsel und im Oktober 2014 zu einer Parlamentswahl, in deren Zuge
proeuropäische und reformfreundliche Parteien an die Macht kamen.
Im März 2014 annektierte Russland rechtswidrig die Krim, und im östlichen Teil der
Ukraine flammte ein bewaffneter Konflikt auf, der durch von Russland unterstützte
Separatisten weiter angeheizt wurde.
Trotz der 2015 vermittelten Minsker Vereinbarungen und der Einrichtung von
Verhandlungsformaten wie der trilateralen Kontaktgruppe (die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Russland und die Ukraine) und
dem Normandie-Format (Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich) wurde
die Tragfähigkeit des Waffenstillstands durch regelmäßig ausbrechende Kämpfe
infrage gestellt. Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland wurden an die
vollständige Einhaltung der Minsker Vereinbarungen durch Moskau geknüpft und
regelmäßig verlängert.
Im Juni 2017 wurde für ukrainische Staatsangehörige mit biometrischen Pässen die
Visumpflicht für Reisen in die EU von bis zu 90 Tagen Dauer aufgehoben, da die
Vorgaben aus dem Aktionsplan zur Visaliberalisierung erfüllt worden waren.
Das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine, das bereits seit dem 1. November 2014
vorläufig und teilweise angewandt wurde, trat am 1. September 2017 in Kraft. Einer
der Eckpfeiler des Abkommens, die vertiefte und umfassende Freihandelszone, ist seit
dem 1. Januar 2016 uneingeschränkt in Kraft.
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Zwischen 2014 und Februar 2022 haben die EU und ihre Finanzinstitutionen neben
ihrer politischen Unterstützung über 17 Mrd. EUR an Darlehen und Zuschüssen
zugewiesen, um den Reformprozess in der Ukraine zu unterstützen. Die EU hat
im Rahmen einer gemeinsam festgelegten Reformagenda sorgfältig die Fortschritte
in folgenden Schlüsselbereichen überwacht: Korruptionsbekämpfung, Justizreform,
Verfassungs- und Wahlreformen, Energieeffizienz, Reform der öffentlichen Verwaltung
und Verbesserung des Geschäftsumfelds.
Bei der Präsidentschaftswahl im April 2019 unterlag Präsident Petro Poroschenko dem
politischen Neuling Wolodymyr Selenskyj. Präsident Selenskyj löste das Parlament
auf und setzte für Juli 2019 vorgezogene Neuwahlen an, in der seine Partei
„Diener des Volkes“ die absolute Mehrheit der Sitze gewann. Infolgedessen erlangten
Mitglieder dieser Partei sowohl das Amt des Parlamentspräsidenten als auch des
Ministerpräsidenten. Im März 2020 nahm Präsident Wolodymyr Selenskyj eine
umfassende Regierungsumbildung vor, in deren Zuge Denys Shmyhal den Posten des
Ministerpräsidenten übernahm.
2021 leitete Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reihe weiterer
Regierungsumbildungen ein und stärkte die Rolle des Nationalen Verteidigungs-
und Sicherheitsrates der Ukraine. Gleichzeitig wurde Parlamentspräsident Dmytro
Rasumkow infolge der Kontroverse um den Erlass eines Gesetzes gegen den Einfluss
von Oligarchen, das der Präsident Anfang November 2021 schließlich mit seiner
Unterzeichnung in Kraft setzte, durch Ruslan Stefantschuk ersetzt.
Am 21. Februar 2022 erkannte die russische Staatsduma offiziell die Unabhängigkeit
der selbstproklamierten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk an. Nachdem über
Monate hinweg entlang der ukrainischen Grenzen die militärische Präsenz verstärkt
worden war, marschierten drei Tage später russische Truppen an mehreren Fronten
in die Ukraine ein. Zwischen dem 24. Februar 2022 – dem ersten Tag des groß
angelegten bewaffneten Angriffs der Russischen Föderation – und dem 12. März
2023 verzeichnete das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte (OHCHR) 22 400 zivile Opfer im Land: 8 400 getötete und 14 000
verletzte Zivilisten. Die tatsächlichen Zahlen sind jedoch wahrscheinlich wesentlich
höher.
Seit dem Beginn der Invasion hat die EU Russlands unprovozierte und
ungerechtfertigte militärische Aggression gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt.
Am 23. Februar 2022 hat der Rat der EU in Reaktion auf die Anerkennung der Regionen
Donezk und Luhansk als unabhängige Einheiten durch Russland und die Entsendung
russischer Streitkräfte in diese Gebiete ein neues Sanktionspaket gegen Russland
angenommen. Seit dem 24. Februar 2022 hat die EU die restriktiven Maßnahmen in
verschiedenen Bereichen durch die Annahme aufeinanderfolgender Sanktionspakete
stark ausgeweitet (zehn Sanktionspakete bis April 2023). Außerdem hat sie eine
bedeutende Anzahl von Einzelpersonen und Einrichtungen auf die Sanktionsliste
aufgenommen. Mit diesen Maßnahmen beabsichtigt sie, den Druck auf Russland, den
Krieg zu beenden, zu erhöhen.
Die Ukraine hat am 28. Februar 2022 ihren offiziellen Antrag auf EU-Mitgliedschaft
eingereicht, und am 23. Juni 2022 wurde ihr auf den einstimmigen Beschluss
der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten hin der Status
eines Bewerberlandes zuerkannt. Dieser historische Beschluss erfolgte auf der
Grundlage der am 17. Juni 2022 veröffentlichten Empfehlung der Europäischen
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Kommission, die dazu riet, der Ukraine den Status eines Bewerberlandes unter
der Voraussetzung zuzuerkennen, dass das Land sieben spezifische Reformen
durchführt. Die Kommission überwacht den Fortschritt der Ukraine im Hinblick
auf die Erfüllung der in ihrer Stellungnahme zum Mitgliedsantrag dargelegten
Voraussetzungen. Ihr umfassender Bericht an den Europäischen Rat, der Teil ihres
regulären Erweiterungspakets ist, wird für den Herbst 2023 erwartet.
Am 4. März 2022 setzte der Rat der Europäischen Union die Richtlinie über
den vorübergehenden Schutz in Kraft, um Menschen, die vor dem Krieg in
der Ukraine fliehen, schnell und wirksam zu helfen und dafür zu sorgen, dass
ukrainischen Flüchtlingen in allen EU-Mitgliedstaaten dieselben Standards und Rechte
gewährt werden, einschließlich der Rechte auf Unterkunft, medizinische Versorgung,
Arbeit und Bildung. Im Mai 2022 wurde die Initiative der Solidaritätskorridore EU-
Ukraine ins Leben gerufen, um es der Ukraine zu ermöglichen, landwirtschaftliche
Erzeugnisse auszuführen und die Waren, die sie braucht, einzuführen. Außerdem
haben die EU und das Europäische Parlament stets die von den VN vermittelte
Schwarzmeer-Getreide-Initiative unterstützt, mit der ein Rahmen dafür geschaffen
wird, dass erhebliche Mengen an Getreide und Nahrungsmittelvorräten von den
drei bedeutenden ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer über einen vereinbarten
Schwarzmeerkorridor auf die Weltmärkte gelangen können.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs haben die EU, ihre Mitgliedstaaten
und ihre Finanzinstitutionen im Rahmen der Initiative „Team Europa“ 37,8 Mrd. EUR
mobilisiert, um die wirtschaftliche, soziale und finanzielle Widerstandsfähigkeit der
Ukraine zu stärken und ihre schnelle Erholung zu unterstützen. Die Unterstützung
hat hauptsächlich die Form von Makrofinanzhilfe (mit langfristigen Darlehen in einer
Gesamthöhe von 25,2 Mrd. EUR in den Jahren 2022 und 2023), umfasst aber
auch Budgethilfe, Krisenreaktion, Soforthilfe und humanitäre Hilfe. Gleichzeitig wurden
17 Mrd. EUR an EU-Mitteln zur Verfügung gestellt, um den Mitgliedstaaten zu helfen,
die ukrainischen Flüchtlinge zu versorgen. Im Januar 2023 richtete die EU eine
Geberkoordinierungsplattform ein, um dafür zu sorgen, dass sich die internationalen
Geber eng untereinander abstimmen und der Wiederaufbau- und Erholungsprozess
auf kohärente, transparente und verantwortungsvolle Weise abgewickelt wird.
Am 16. März 2022 wurden die Stromnetze der Ukraine und der Republik Moldau
mit dem kontinentaleuropäischen Netz synchronisiert. Die EU hat eine Reihe von
Schritten unternommen, um dazu beizutragen, dass die Ukraine über eine stabile
Energieversorgung verfügt. So hat sie zum Beispiel dafür gesorgt, dass mithilfe
physischer Kapazitäten für den Umkehrfluss Gas an die Ukraine geliefert werden
kann, und der Ukraine ermöglicht, vom gemeinsamen Gas-, Flüssigerdgas- und
Wasserstoffeinkauf der EU zu profitieren.
Seit dem 24. Februar 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine
nahezu 12 Mrd. EUR an militärischer Unterstützung in Form von Waffen und
Ausrüstung zur Verfügung gestellt. 4,6 Mrd. EUR wurden im Rahmen der Europäischen
Friedensfazilität mobilisiert. Zudem wurde am 17. Oktober 2022 die militärische
Unterstützungsmission der Europäischen Union zur Unterstützung der Ukraine
(EUMAM Ukraine) eingerichtet, um die militärische Fähigkeit der ukrainischen
Streitkräfte durch groß angelegte Ausbildungsmaßnahmen zu verbessern. Am
20. März 2023 genehmigte der Rat der Europäischen Union einen dreigleisigen Plan
mit dem Ziel, der Ukraine kurzfristig Munition und, falls angefordert, Raketen zur
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Verfügung zu stellen, entweder aus vorhandenen nationalen Beständen oder durch die
gemeinsame Beschaffung neu produzierter Kampfmittel.
Die Beratende Mission der Europäischen Union (EUAM) für die Ukraine nahm im
Dezember 2014 ihre Arbeit im Land auf und koordiniert die internationale Unterstützung
für den zivilen Sicherheitssektors. Neben ihren operativen Tätigkeiten leistet sie
den ukrainischen Behörden strategische Beratung, einschließlich Ausbildung, für die
Entwicklung nachhaltiger, verantwortungsvoller und effizienter Sicherheitsdienste, mit
denen die Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird. Nach dem Einmarsch Russlands änderte
der Europäische Rat das Mandat der EUAM ab, um es ihr zu ermöglichen, die
Ukraine bei der Untersuchung und Verfolgung von Straftaten gegen das Völkerrecht
zu unterstützen.
A. Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Laufe des Jahres 2021 nahm das Europäische Parlament Entschließungen zum
militärischen Aufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine an (eine im April und
eine weitere im Dezember 2021). Außerdem entsandte es Ende Januar 2022 eine
Delegation von Mitgliedern seines Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und
seines Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung zu einem Besuch in die
Ukraine.
Nach dem Beginn des groß angelegten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine
am 24. Februar 2022 hielt das Europäische Parlament am 1. März 2022 eine
außerordentliche Plenarsitzung ab und nahm eine wichtige Entschließung an, in der
es seinen Standpunkt darlegte:
— Die rechtswidrige, unprovozierte und ungerechtfertigte militärische Aggression der

Russischen Föderation gegen die Ukraine sowie deren Einmarsch in das Land und
die Beteiligung von Belarus an dieser Aggression wurden aufs Schärfste verurteilt.

— Die Russische Föderation wurde aufgefordert, unverzüglich alle militärischen
Operationen in der Ukraine einzustellen, alle militärischen und paramilitärischen
Kräfte und sämtliche militärische Ausrüstung bedingungslos aus dem gesamten
international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine abzuziehen und die
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb
ihrer international anerkannten Grenzen uneingeschränkt zu achten.

— Es wurde betont, dass der militärische Überfall und der Einmarsch einen
schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht und insbesondere gegen
die Charta der Vereinten Nationen darstellen, und die Russische Föderation
wurde aufgefordert, wieder der Verantwortung eines ständigen Mitglieds des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für die Wahrung von Frieden und
Sicherheit nachzukommen und ihre Verpflichtungen im Rahmen der Schlussakte
von Helsinki, der Pariser Charta für ein neues Europa und des Budapester
Memorandums einzuhalten.

— Der russische Einmarsch in die Ukraine wurde nicht nur als Angriff auf ein
souveränes Land, sondern auch auf die Grundsätze und den Mechanismus der
Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa und die regelbasierte internationale
Ordnung betrachtet, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt sind.

— Die Organe der EU wurden aufgefordert, im Einklang mit Artikel 49 des
Vertrags über die Europäische Union und auf der Grundlage der bisherigen
Fortschritte der Ukraine darauf hinzuarbeiten, dass dem Land der Status
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eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird, und derweil nach dem Vorbild
des Assoziierungsabkommens weiter auf die Integration der Ukraine in den
Unionsbinnenmarkt hinzuwirken.

— Es wurde begrüßt, dass der Rat prompt Sanktionen erlässt, jedoch bestand das
Parlament darauf, dass zusätzliche harte Sanktionen verhängt werden.

Das Europäische Parlament hat die Lage in der Ukraine genau beobachtet und
in mehreren Entschließungen politisch Stellung bezogen, insbesondere in einer am
7. April 2022 angenommenen Entschließung, in der es unter anderem Folgendes
forderte:
— Zusätzliche Sanktionen, einschließlich eines vollständigen Embargos gegen

Einfuhren von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland mit sofortiger
Wirkung, flankiert von einem Plan, mit dem die Energieversorgungssicherheit der
EU gewahrt wird, und der vollständigen Aufgabe der Erdgasfernleitungen Nord
Stream 1 und Nord Stream 2;

— Russlands Ausschluss aus den G20 und anderen multilateralen Organisationen
wie dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Interpol, der
Welthandelsorganisation, der UNESCO und anderen Organisationen;

— den Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System sowie ein Verbot
für alle russischen Schiffe, in die Hoheitsgewässer der Mitgliedstaaten der EU
einzufahren und in Häfen in der EU anzulegen;

— die Beendigung der Zusammenarbeit mit russischen Unternehmen an
bestehenden und neuen Vorhaben im Nuklearbereich sowie die Beendigung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit russischen Energieunternehmen.

Zudem hat das Europäische Parlament unter anderem folgende einschlägige
Entschließungen angenommen:
— Die Entschließungen vom 5. Mai 2022 zu den Auswirkungen des Krieges gegen

die Ukraine auf Frauen und zu den Auswirkungen des rechtswidrigen russischen
Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Verkehrs- und Tourismusbranche in der
EU;

— die Entschließungen vom 19. Mai 2022 zu den Auswirkungen des russischen
Krieges in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in der
EU – Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU, zu dem Vorschlag für
eine Verordnung über die vorübergehende Liberalisierung des Handels in
Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische Waren im Rahmen des
Assoziierungsabkommens und zu dem Vorschlag für eine Verordnung hinsichtlich
der Erhebung, Sicherung und Analyse von Beweismitteln im Zusammenhang mit
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen durch
Eurojust;

— die Empfehlungen an den Rat vom 8. Juni 2022, in denen das Europäische
Parlament erneut forderte, der Ukraine den Status eines EU-Bewerberlandes
zuzuerkennen, und die Entschließung vom 23. Juni 2022 zum Status der
Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens als Bewerberländer, in der es diese
Forderung bekräftigte;
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— die Entschließung vom 15. September 2022 zu Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Zivilisten nach Russland und der
Zwangsadoption ukrainischer Kinder in Russland;

— die Entschließung vom 6. Oktober 2022 zu Russlands Eskalation seines
Angriffskriegs gegen die Ukraine;

— die Entschließung vom 23. November 2022 zur Einstufung der Russischen
Föderation als dem Terrorismus Vorschub leistender Staat – kurz nach der
Annahme dieser Entschließung war das Europäische Parlament Ziel eines
komplexen Cyberangriffs, zu dem sich eine kremlfreundliche Gruppierung bekannt
hat;

— die Entschließung vom 15. Dezember 2022, in der der Holodomor von 1932/1933
als Völkermord am ukrainischen Volk anerkannt wurde;

— die Entschließung vom 19. Januar 2023, in der gefordert wird, einen
Sondergerichtshof zur Ahndung von Russlands Verbrechen in der Ukraine
einzurichten und die militärische und politische Führung Russlands und Belarus’
zur Verantwortung zu ziehen;

— die Entschließung vom 2. Februar 2023 zu der Vorbereitung des Gipfeltreffens EU-
Ukraine, in der das Parlament sowohl die Unionsorgane als auch die staatlichen
Stellen der Ukraine aufforderte, auf die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen
hinzuarbeiten und einen Fahrplan zu unterstützen, in dem auf der Grundlage
eines Ansatzes mit einzelnen Schritten die nächsten Maßnahmen für den Beitritt
der Ukraine zum Unionsbinnenmarkt aufgezeigt werden und der Schwerpunkt
darauf gelegt wird, der Gesellschaft und den Bürgern der Ukraine von Beginn des
Prozesses an greifbare Vorteile zu bringen;

— die Entschließung vom 16. Februar 2023 zu dem Thema „Ein Jahr nach dem
Beginn von Russlands Invasion in und Angriffskrieg gegen die Ukraine“, in der
das Europäische Parlament betonte, dass der Ukraine so lange wie erforderlich
militärische Hilfe bereitgestellt werden sollte, die EU und ihre Mitgliedstaaten
aufforderte, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die internationale Isolation
der Russischen Föderation fortzusetzen, auch im Hinblick auf die Mitgliedschaft
Russlands in internationalen Organisationen und Gremien wie dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen, und die Ukraine, die Kommission und den Rat aufforderte,
auf den Beginn der Beitrittsverhandlungen in diesem Jahr hinzuarbeiten.

Darüber hinaus nahmen die Fraktionsleiter des Europäischen Parlaments (die
Konferenz der Präsidenten) am 9. Juni 2022 eine Erklärung an, in der sie
nachdrücklich an den Europäischen Rat appellierten, der Ukraine den Status eines EU-
Bewerberlandes zuzuerkennen.
Nachdem der prestigeträchtige Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen
Parlaments im Jahr 2018 bereits an den ukrainischen Filmregisseur Oleh Senzow
vergeben worden war, wurde er 2022 „dem tapferen ukrainischen Volk, vertreten
durch seinen Präsidenten, seine gewählten Mandatsträger und seine Zivilgesellschaft“
verliehen. Die Preisverleihung wurde am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 in
Straßburg abgehalten. Bei der Zeremonie waren die Menschenrechtsanwältin und
Vorsitzende der nichtstaatlichen Organisation „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“,
Olexandra Matwijtschuk (die 2022 auch den Friedensnobelpreis erhielt), die
Gründerin der medizinischen Evakuierungsgruppe „Tairas Engel“, Julija Pajewska,
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der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, und der Sprecher der zivilen
Widerstandsbewegung „Schofta Strytschka“ (Gelbes Band), Jaroslaw Boschko,
anwesend. Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt bei der Zeremonie eine Rede per
Videobotschaft.
Das Europäische Parlament hat dem ukrainischen Parlament, der Werchowna Rada,
technische und nichtfinanzielle Unterstützung geleistet, insbesondere in den Bereichen
IT, Kommunikation, Rechtshilfe und Übersetzung. Außerdem hat es eine Reihe von
Kommunikationsmitteln entwickelt wie die Website „Stand with Ukraine“, die auf
Englisch und Ukrainisch zur Verfügung steht, und ein Twitter-Konto des Europäischen
Parlaments in ukrainischer Sprache.
Darüber hinaus hat das Parlament eine Reihe konkreter Maßnahmen getroffen, um mit
der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung der Ukraine in Kontakt zu treten und sie zu
unterstützen. Zum Beispiel eröffnete es im Gebäude „Station Europe“ in Brüssel ein
Zentrum für die ukrainische Zivilgesellschaft und startete die Initiative Generatoren der
Hoffnung, in deren Rahmen es am 8. Dezember 2022 einen Generator spendete und
sieben Generatoren direkt an die Werchowna Rada lieferte.
B. Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten
Der Ausbruch des groß angelegten Krieges und die Zuerkennung des Status
eines offiziellen EU-Bewerberlandes an die Ukraine gingen auf allen Ebenen
mit einem intensiveren Dialog und einer höheren Zahl von persönlichen Treffen
einher, unter anderem zwischen den beiden Parlamentspräsidenten, Fraktionen,
Parlamentsausschüssen und anderen maßgeblichen Gremien sowie innerhalb des
Parlamentarischen Assoziationsausschusses EU-Ukraine.
Am 1. April 2022 war die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola,
die erste Führungspersönlichkeit der EU, die seit dem russischen Einmarsch in die
Ukraine reiste. Sie besuchte Kiew, wo sie eine Rede vor der Werchowna Rada hielt und
mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Ministerpräsident Denys Schmyhal und Vertretern
der Fraktionen der Werchowna Rada zusammenkam. Zum Tag der Staatlichkeit
der Ukraine am 28. Juli 2022 richtete sich Präsidentin Roberta Metsola mit einer
Videobotschaft an die Werchowna Rada, in der sie die Zusagen der EU im Hinblick
auf die Unterstützung des Wiederaufbaus und der Erholung der Ukraine bekräftigte.
Am 5. September 2022, besuchte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal
das Europäische Parlament und kam mit Präsidentin Roberta Metsola und den
Fraktionsvorsitzenden zusammen, und während der Plenarsitzung des Europäischen
Parlaments am 14. September 2022 in Straßburg nahm Olena Selenska, die Ehefrau
von Präsident Wolodymyr Selenskyj, an der Aussprache über die Rede zur Lage der
Union teil.
Der Generalsekretär des Europäischen Parlaments, Klaus Welle, besuchte auf
Einladung seines Amtskollegen in der Werchowna Rada vom 19. bis zum
22. September 2022 die Ukraine. Dort traf er sich mit Persönlichkeiten wie dem ersten
stellvertretenden Präsidenten der Werchowna Rada, Oleksandr Korniyenko, um die
Unterstützung des Europäischen Parlaments für die Rada zu erörtern.
Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt in der Plenarsitzung des Europäischen
Parlaments am 14. Dezember 2022 während der Verleihung des Sacharow-Preises
eine Rede. An demselben Tag sprach Präsidentin Roberta Metsola vor der Werchowna
Rada über den Fortschritt der Ukraine als EU-Bewerberland. Am 9. Februar 2023
hielt das Parlament eine außerordentliche Plenarsitzung (feierliche Sitzung) ab, an
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der Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich teilnahm. Am 4. März 2023 nahm
Präsidentin Roberta Metsola an der Konferenz „United for Justice“ in Lwiw teil und traf
sich mit Persönlichkeiten wie Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der
Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, und dem Generalstaatsanwalt der Ukraine,
Andrij Kostin. Gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj kam sie außerdem mit
Studierenden der Nationalen Iwan-Franko-Universität zusammen.
Am 2. Dezember 2022 besuchte eine Delegation von Mitgliedern des Ausschusses
für auswärtige Angelegenheiten und des Unterausschusses für Sicherheit und
Verteidigung des Europäischen Parlaments Kiew, um wichtige ukrainische Amtsträger
und Mitglieder der Werchowna Rada zu treffen. Am 20. Februar 2023 besuchten
sechs Mitglieder des Sonderausschusses zu Einflussnahme aus dem Ausland
auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich
Desinformation, und zur Stärkung der Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht
im Europäischen Parlament (ING2) Kiew. Dort hatten sie ein intensives
Sitzungsprogramm mit dem Schwerpunkt auf Einflussnahme aus dem Ausland,
Desinformation und EU-Unterstützung für die Ukraine im Zusammenhang mit dem
russischen Angriffskrieg und dem Status der Ukraine als EU-Bewerberland.
Seit dem Beginn des groß angelegten russischen Einmarschs ist der Parlamentarische
Assoziationsausschuss EU-Ukraine regelmäßig zusammengekommen. Die
13. Sitzung des Parlamentarischen Assoziationsausschusses EU-Ukraine –
eine außerordentliche Sitzung – fand am 24. März 2022 statt. Der
ukrainische Ministerpräsident nahm per Videokonferenz daran teil, und es
wurde eine gemeinsame Erklärung angenommen. Eine ordentliche Sitzung des
Parlamentarischen Assoziationsausschusses EU-Ukraine, bei der alle Teilnehmer
persönlich anwesend waren, wurde am 8./9. Juni 2022 in Straßburg abgehalten.
Auch in dieser Sitzung wurde eine gemeinsame Erklärung des Parlamentarischen
Assoziationsausschusses EU-Ukraine angenommen. Mehrere Ad-hoc-Delegationen
der Werchowna Rada besuchten das Europäische Parlament, während das
Präsidium des Parlamentarischen Assoziationsausschusses EU-Ukraine, bestehend
aus seinen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, ebenfalls mehrfach online
zusammenkamen.
Auf Initiative von Präsidentin Roberta Metsola und Präsident Ruslan Stefantschuk
hielten die beiden Parlamente am 12. April 2023 ihre erste interparlamentarische
Ausschusssitzung ab. Damit wurde beabsichtigt, vor dem Hintergrund des von
der Ukraine gewählten Wegs der europäischen Integration und ihrer Agenda
für die Harmonisierung der Rechtsvorschriften den Kontakt zwischen den
Parlamentsausschüssen zu stärken.
Der Rechtsrahmen für die Unterstützung und den Kapazitätsaufbau des Europäischen
Parlaments besteht aus der zusammen mit der Werchowna Rada am 3. Juli
2015 unterzeichneten und für die neue parlamentarische Wahlperiode erneuerten
Absichtserklärung sowie der Vereinbarung über die Verwaltungszusammenarbeit, die
von den Generalsekretären der beiden Legislativorgane im März 2016 unterzeichnet
wurde.
Das Europäische Parlament führt derzeit im Rahmen seiner Aktivitäten zur
Unterstützung der Demokratie in der Ukraine für die Werchowna Rada
ein umfassendes Programm zum Kapazitätsaufbau durch. Die Grundlage
für diese Anstrengungen sind die Empfehlungen, die im Rahmen einer
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Bedarfsermittlungsmission von September 2016 bis Februar 2017 ausgearbeitet
wurden. Diese Mission wurde von einem ehemaligen Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Pat Cox, durchgeführt, der nach wie vor intensiv an der Umsetzung der
Empfehlungen und den Folgemaßnahmen beteiligt ist.
Im Jahr 2017 rief das Europäische Parlament unter der Bezeichnung Jean-Monnet-
Dialog einen Prozess für politischen Dialog und Vermittlung ins Leben. Beim Jean-
Monnet-Dialog mit der Ukraine werden regelmäßig der Präsident der Werchowna
Rada und die Fraktionsvorsitzenden in Erörterungen über die Umsetzung dieser
Empfehlungen sowie über die interne Reform der Werchowna Rada einbezogen.
In der Erwartung, dass die Werchowna Rada sehr an einer Heranführungsagenda
interessiert ist, hat das Europäische Parlament vor Kurzem eine Online-Seminarreihe
für ukrainische Parlamentsabgeordnete eingeführt. Die Schwerpunkte dieser Seminare
liegen auf der Harmonisierung der Rechtsvorschriften, bewährten Verfahren in der
Gesetzgebung sowie Ethik und Interessenkonflikten. Außerdem arbeiten die beiden
Parlamente in den Bereichen Digitalisierungsagenda, Kapazität zur strategischen
Vorausschau und Übersetzungsdienste enger zusammen. Das Europäische Parlament
entwickelt derzeit einen wichtigen parlamentarischen Mechanismus, an den die
Kontrollbefugnisse der Werchowna Rada gekoppelt werden und mit dem die externen
Finanzmittel, die die Ukraine erhält, überwacht werden sollen. Die Tätigkeit in
diesem Bereich wird von Michael Gahler, der zum federführenden MdEP für die
Unterstützung der Demokratie ernannt wurde, beaufsichtigt. Programme zur Stärkung
von Parlamentarierinnen und zur Bekämpfung von Desinformation sind ebenfalls in
Vorbereitung.
C. Wahlbeobachtung
Freie und faire Wahlen sind der Grundpfeiler einer gefestigten Demokratie.
Das Europäische Parlament entsandte in den Jahren 2014 und 2015
Wahlbeobachtungsmissionen zu den Präsidentschafts-, Parlaments- und
Kommunalwahlen und im Jahr 2019 zur Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der
Ukraine.
Die EU und das Europäische Parlament haben die Wahlen in den unrechtmäßig
besetzten Gebieten aufmerksam beobachtet, insbesondere die Wahl zur russischen
Duma im September 2021, bei der auch auf der besetzen Krim abgestimmt wurde. In
seiner Erklärung vom 20. September 2021 betonte der Vizepräsident der Kommission
und Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dass die EU die
sogenannten Wahlen auf der besetzten Halbinsel Krim nicht anerkennt.
Gemäß der Verfassung der Ukraine sind im Herbst 2023 eine ordentliche
Parlamentswahl, im Frühling 2024 eine Präsidentschaftswahl und im Herbst 2025
Kommunalwahlen abzuhalten. Es können allerdings keine Wahlen durchgeführt
werden, während das Kriegsrecht gilt. Die erste Wahl nach dem Krieg wird mit
nie dagewesenen Herausforderungen einhergehen, da ein erheblicher Teil der
Wahlinfrastruktur beschädigt und Millionen von Wählern innerhalb des Landes oder
aus dem Land vertrieben wurden.
Es wurde bereits damit begonnen, die Auswirkungen des Krieges auf die Wählerschaft
und die Wahlinfrastruktur der Ukraine zu prüfen und Vorbereitungen für die
neue Wahllandschaft zu treffen. Die ukrainischen Wahlbehörden werden von der
internationalen Gemeinschaft dabei unterstützt, die Wahlteilnahme im Ausland zu
organisieren. Das Europäische Parlament beabsichtigte, Ende Mai 2023 einen
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parlamentarischen Wahldialog zu diesem Thema abzuhalten. Dafür war eine
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Demokratie und Wahlhilfe und
der Internationalen Stiftung für Wahlsysteme vorgesehen. Letzteres bietet der Ukraine
umfangreiche Wahlhilfe und unterstützt das Land dabei, das beste Modell für die
Wahlteilnahme im Ausland mit dem Schwerpunkt auf den ukrainischen Flüchtlingen im
Ausland zu ermitteln.

MOLDAU

Die EU und die Republik Moldau unterzeichneten am 27. Juni 2014
ein Assoziierungsabkommen, nach dem auch eine vertiefte und umfassende
Freihandelszone vorgesehen ist und das im Juli 2016 in Kraft trat. Durch das
Abkommen wurden die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Republik
Moldau zur EU gestärkt. Für Bereiche, die für eine verantwortungsvolle Staatsführung
und die Wirtschaftsentwicklung unentbehrlich sind, wird darin ein Reformplan
dargelegt. Die Zusammenarbeit wurde durch dieses Abkommen auf mehreren
Gebieten gefestigt. Mit der Unterzeichnung des Abkommens verpflichtete sich die
Republik Moldau, ihre internen Politikbereiche auf der Grundlage von Unionsrecht und
-praxis zu reformieren. Der Fahrplan für die Umsetzung des Assoziierungsabkommens
ist in der Assoziierungsagenda festgelegt, deren letzte Fassung – die überarbeitete
Assoziierungsagenda 2021-2027 – im August 2022 vereinbart wurde. Die EU ist
bei Weitem der größte Handelspartner der Republik Moldau und macht 52% ihres
Gesamthandels aus. Außerdem ist die EU der größte Investor im Land.
Seit dem Inkrafttreten der Visaliberalisierung für kurzfristige Aufenthalte im April 2014
sind mehr als 2,5 Mio. Bürgerinnen und Bürger der Republik Moldau mit biometrischem
Pass ohne Visum in den Schengen-Raum eingereist, wodurch der Tourismus,
Geschäftsbeziehungen und zwischenmenschliche Kontakte gefördert wurden.
Eine Zeit lang war in der Republik Moldau eine Verschlechterung der demokratischen
Standards zu beobachten, weshalb die EU die Auszahlung ihrer Makrofinanzhilfe im
Jahr 2018 aussetzte. Angesichts der erneuten Verpflichtung der Republik Moldau,
ihr Justizsystem zu reformieren und die Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, wurde die
Budgethilfe 2019 jedoch wieder aufgenommen.
Am 2. Juni 2021 veröffentlichte die Kommission das EU-Konjunkturprogramm für die
Republik Moldau, in dem 600 Mio. EUR für die Unterstützung der sozioökonomischen
Erholung des Landes nach COVID-19, die Förderung des grünen und digitalen
Wandels sowie die Freisetzung des ungenutzten wirtschaftlichen Potenzials des
Landes vorgesehen sind.
Die Partei Aktion und Solidarität (PAS) der EU-freundlichen Präsidentin Maia Sandu
erzielte bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 11. Juli 2021 einen überwältigenden
Sieg. Das von der PAS beherrschte Parlament genehmigte die Ernennung von Natalia
Gavrilița zur Ministerpräsidentin und billigte ihr ambitioniertes Programm, mit dem
das postsowjetische Land aus einer langwierigen politischen und wirtschaftlichen
Krise geführt und die Annäherung an die EU – ihre wichtigste außenpolitische
Priorität – verwirklicht werden soll, indem das Assoziierungsabkommen EU-Moldau
uneingeschränkt umgesetzt wird.
Durch die Nähe zur Ukraine ist die Republik Moldau durch den russischen Angriffskrieg
gegen die Ukraine besonders gefährdet. Dies hatte schwerwiegende Auswirkungen auf
das Land. Vor diesem Hintergrund vollzog die Republik Moldau am 3. März 2022 den
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historischen Schritt der offiziellen Beantragung der EU-Mitgliedschaft. Auf der Tagung
des Europäischen Rates am 23. Juni 2022 wurde ihr der Status eines Bewerberlandes
zuerkannt, wodurch eine neue strategische Phase in den Beziehungen zwischen der
EU und der Republik Moldau eingeleitet wurde.
Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat die EU der Republik Moldau solidarisch
zur Seite gestanden. Seit Oktober 2021 hat sie dem Land in Form von Zuschüssen
und Darlehen über 1,09 Mrd. EUR an Unterstützung bereitgestellt. Die EU strebt
an, die Widerstandsfähigkeit, Sicherheit, Stabilität, Wirtschaft und Energiesicherheit
der Republik Moldau zu stärken, die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit
und Verteidigung auszuweiten und die Anstrengungen der Republik Moldau bei der
Umsetzung von Reformen und im Hinblick auf den EU-Beitritt zu unterstützen. Im
Januar 2022 schlug die Kommission für die Republik Moldau ein Makrofinanzhilfepaket
in einem Umfang von 150 Mio. EUR vor, von dem zwei Tranchen 2022/2023 ausgezahlt
wurden. Am 24. Januar 2023 schlug sie dann vor, den Umfang um bis zu 145 Mio.
EUR zu erhöhen. Das Europäische Parlament nahm diesen Vorschlag am 9. Mai 2023
an, und der Rat beabsichtigte die Annahme bis Ende Mai 2023. Die Zahlung der
Makrofinanzhilfe wird davon abhängig sein, dass sowohl das IWF-Programm als auch
die in der Absichtserklärung vereinbarten politischen Maßnahmen umgesetzt werden.
Die staatlichen Stellen der Republik Moldau intensivieren derzeit ihre
Reformbemühungen, um die in der Stellungnahme der Kommission zum Antrag auf
EU-Mitgliedschaft der Republik Moldau dargelegten neun Bedingungen umzusetzen
und die in der Assoziierungsagenda EU-Moldau skizzierten Ziele zu erfüllen, die
weiterhin eine Triebfeder für Reformen und die Angleichung an den Besitzstand
der EU ist. Die im zusammenfassenden Bericht der Kommission vom Februar 2023
enthaltenen Empfehlungen sind ebenfalls eine Orientierungshilfe für die Reform- und
Annäherungsbemühungen des Landes.
Am 7. Februar 2023 fand in Brüssel die siebte Tagung des Assoziationsrates EU-
Moldau statt. Auf dieser Tagung bekräftigten die EU und die Republik Moldau
ihre Zusage für die Stärkung ihrer politischen Assoziierung und die Vertiefung
ihrer wirtschaftlichen Integration. Die Republik Moldau betonte außerdem, dass sie
entschlossen ist, die notwendigen Anforderungen zu erfüllen, um baldmöglichst mit den
Beitrittsverhandlungen beginnen zu können.
In ihrem nächsten Erweiterungspaket im Oktober 2023 wird die Kommission über die
Bereitschaft der Republik Moldau berichten.
Am 10. Februar 2023 trat Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița zurück, woraufhin
Dorin Recean, ein ehemaliger Berater von Präsidentin Maia Sandu, zum neuen
Ministerpräsidenten ernannt wurde. Ebenso wurde die Regierung umgebildet. Die neue
Regierung verfolgt eine EU-freundliche Agenda, mit einem neuen Schwerpunkt auf der
nationalen Sicherheit und einer beschleunigten Umsetzung der Reformen im Rahmen
des Prozesses für den EU-Beitritt.
Seit Februar 2023 hat Russland seine hybride Kriegsführung gegen die Republik
Moldau intensiviert und versucht nunmehr unverhohlen, die EU-freundliche Regierung
des Landes mithilfe ihrer Stellvertreter zu destabilisieren, indem Cyberangriffe
durchgeführt, Desinformation verbreitet, soziale Unruhen gesät und fingierte
Bombendrohungen ausgegeben werden. Präsidentin Maia Sandu hat öffentlich vor
einem möglichen von Russland unterstützten bewaffneten Staatsstreich gewarnt, der
als Protest der Opposition verschleiert werden könnte. Als Reaktion darauf verstärkt
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die EU ihre Zusammenarbeit mit der Republik Moldau im Bereich der Sicherheit
und Verteidigung und entsendet im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik eine EU-Partnerschaftsmission (EUPM Moldova) in das Land.
Die Republik Moldau war Gastgeber des zweiten Gipfels der Europäischen Politische
Gemeinschaft, der am 1. Juni 2023 in Chișinău stattfand. Die Entscheidung, den Gipfel
in der Republik Moldau abzuhalten, ist ein bedeutendes politisches Signal, mit dem
die Bedeutung des Landes für die EU betont wird. Die Ausrichtung eines Gipfels ist
allerdings für ein Land mit begrenzter verwaltungstechnischer Kapazität eine große
Herausforderung.
Eine weitere große Herausforderung für die Republik Moldau ist nach wie vor die
abtrünnige Region Transnistrien, die im Jahr 1990 einseitig ihre Unabhängigkeit
erklärte. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist diese Herausforderung noch
größer geworden, da in Transnistrien russische Truppen präsent sind und die Republik
Moldau von Strom aus Transnistrien abhängig ist. Die EU nimmt als Beobachterin
am 5+2-Verhandlungsprozess zur Beilegung des Konflikts in Transnistrien teil. Der
Verhandlungsprozess ist seit 2022 zwar de facto gestoppt, jedoch unterstützt die
EU nach wie vor eine umfassende und friedliche Lösung auf der Grundlage der
Souveränität und territorialen Integrität der Republik Moldau mit einem Sonderstatus für
Transnistrien. Darüber hinaus sind die bereits angespannten Beziehungen zwischen
der autonomen Republik Gagausien und der Zentralregierung in Chișinău durch den
russischen Einmarsch in die Ukraine noch weiter belastet worden und werden auch
weiterhin mit Herausforderungen einhergehen.
A. Standpunkt des Europäischen Parlaments
In seiner Entschließung vom 20. Oktober 2020 stellte das Europäische Parlament fest,
dass in der Republik Moldau Verbesserungen bei der Förderungen demokratischer
Standards und der Korruptionsbekämpfung erreicht wurden, bekräftigte aber auch
seine Forderung nach einer unabhängigen, unparteiischen Justiz. Einen Monat,
nachdem die Republik Moldau ihren Antrag auf den Beitritt zur EU eingereicht hatte,
nahm das Europäische Parlament am 5. Mai 2022 eine Entschließung an, in der es die
Unionsorgane aufforderte, der Republik Moldau den Status eines EU-Bewerberlandes
zuzuerkennen und das Land in den EU-Binnenmarkt zu integrieren. Außerdem forderte
das Parlament die Kommission auf, die finanzielle und technische Hilfe für die Republik
Moldau weiter aufzustocken, unter anderem durch einen neuen Vorschlag für eine
Makrofinanzhilfe, Maßnahmen zur Liberalisierung des Verkehrs und des Handels sowie
eine weitere Unterstützung des Flüchtlingsmanagements und der humanitären Hilfe.
Im Zusammenhang mit der Annahme seines Berichts über die Umsetzung des
Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau vom 19. Mai
2022 forderte das Europäische Parlament erneut, der Republik Moldau den Status
eines Bewerberlandes zuzuerkennen. In dem Bericht hob es hervor, dass einige
wichtige Schritte unternommen wurden, um die Reformen umzusetzen, dass jedoch
noch viel mehr Arbeit zu leisten ist, insbesondere, um die wichtigen staatlichen Organe
zu stärken. Diese Forderung wurde in der Entschließung des Parlaments vom 23. Juni
2022 zum Status der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens als Bewerberländer
wiederholt.
Nach der Zunahme der hybriden Bedrohungen, mit denen die Republik Moldau im
Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine konfrontiert ist, nahm
das Europäische Parlament am 19. April 2023 eine Entschließung an, in der es seine
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unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale
Unversehrtheit des Landes in diesen besonders schwierigen Zeiten bekräftigte.
B. Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten
Auf Einladung von Präsidentin Roberta Metsola hielt Präsidentin Maia Sandu am
18. Mai 2022 in Brüssel inmitten des Krieges in der Ukraine eine Rede in der
Plenarsitzung des Europäische Parlaments. Dies war ein starkes Zeichen der
Unterstützung des Landes, das in unverhältnismäßiger Weise von dem Krieg betroffen
ist. Am 11. November 2022 besuchte Präsidentin Roberta Metsola die Republik
Moldau, um Präsidentin Maia Sandu und Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița zu treffen
und eine Rede vor dem Parlament der Republik Moldau zu halten. Während ihres
Besuchs bekräftigte sie nachdrücklich, dass das Europäische Parlament die EU-
Mitgliedschaft der Republik Moldau unterstützt.
Gemäß Artikel 440 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik
Moldau wurde ein Parlamentarischer Assoziationsausschuss (PAA) eingerichtet. Das
erste Treffen des PAA fand am 16. Oktober 2014 statt, und am 23. März 2023 wurde
in Brüssel das 13. Treffen abgehalten. Der PAA hat den Weg der EU-Integration
der Republik Moldau entschieden befürwortet, seit das Land im März 2023 den
Antrag auf Beitritt zur EU gestellt hat. Im April 2023 forderte es die Unionsorgane
auf, der Republik Moldau den Status eines EU-Bewerberlandes zuzuerkennen. Auf
den letzten beiden Sitzungen des PAA wurden deutliche Erklärungen angenommen,
in denen die Unionsorgane aufgefordert wurden, die Beitrittsverhandlungen bis
Ende 2023 aufzunehmen, sobald die Republik Moldau die neun Empfehlungen der
Kommission umgesetzt hat, und die Republik Moldau schrittweise in den Binnenmarkt
zu integrieren. Das Europäische Parlament hat die Republik Moldau zu einem
vorrangigen Land im Hinblick auf seine Arbeit für die Förderung der Demokratie
bestimmt und setzt derzeit mit dem Parlament der Republik Moldau sowohl auf
politischer Ebene als auch auf Verwaltungsebene ein breites Spektrum von Aktivitäten
um. Der Rahmen für diese Aktivitäten wurde mit der Absichtserklärung geschaffen, die
im November 2021 vom Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli,
und dem Präsidenten des Parlaments der Republik Moldau, Igor Grosu, unterzeichnet
wurde. Diese Absichtserklärung wird von einem Fahrplan ergänzt.
Bei einer Reihe von Aktivitäten des Europäischen Parlaments in der Republik Moldau
liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung für Maßnahmen zur Bekämpfung von
Desinformation und Einflussnahme aus dem Ausland auf demokratische Prozesse (das
Programm „Triangle for Democracy“), der Förderung einer Kultur des Dialogs und der
politischen Debatte im Parlament der Republik Moldau (Jean-Monnet-Dialog) und dem
Kapazitätsaufbau sowohl auf politischer Ebene als auch auf Verwaltungsebene.
C. Wahlbeobachtung
Das Europäische Parlament entsandte eine Delegation zur internationalen
Wahlbeobachtungsmission unter der Leitung des Büros für demokratische Institutionen
und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE, um die Parlamentswahl in der Republik
Moldau am 11. Juli 2021 zu überwachen. Die Beobachter stellten fest, dass diese Wahl
im Großen und Ganzen gut organisiert, frei und von Wettbewerb geprägt war, wenn es
auch noch einige Defizite gab, die bei künftigen Wahlen behoben werden müssen.
Im Dezember 2022 nahm das Parlament der Republik Moldau ein neues Wahlgesetz
an, mit dem den wichtigsten Empfehlungen von internationalen und lokalen
Sachverständigenorganisationen, einschließlich der Venedig-Kommission, Rechnung
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getragen wird. Das neue Gesetz trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Es umfasst die
Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmission des Europäischen Parlaments unter
der Leitung des Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des
Europäischen Parlaments, David McAllister. Die internationale Gemeinschaft wird
jedoch erst wissen, ob die Empfehlungen in vollem Umfang umgesetzt wurden, wenn
die neuen Regelungen ordnungsgemäß umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird
das Europäische Parlament möglicherweise eine Wahlbeobachtungsdelegation in die
Republik Moldau entsenden, um während der Kommunalwahlen im Herbst 2023, der
ersten Wahlen, die nach den neuen Regelungen abgehalten werden, die Wirksamkeit
und die Durchsetzung des Gesetzes zu bewerten.

BELARUS

In den vergangenen Jahrzehnten waren die Beziehungen der EU zu Belarus wegen der
ständigen Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen in dem Land zuweilen schwierig.
Zwischen 2014 und 2020 zeigte sich Belarus jedoch anscheinend aufgeschlossener
gegenüber der EU und der Politik der Östlichen Partnerschaft. Die Beziehungen zu
westlichen Ländern hatten sich in gewisser Weise verbessert, und Belarus nahm
als Gastgeber der von der EU vermittelten Gespräche zur Beilegung der Krise in
der Ukraine eine wichtige Rolle ein. Daraufhin verpflichtete sich die EU gegenüber
Belarus zu einer Politik des „kritischen Engagements“, das in den Schlussfolgerungen
des Rates vom 15. Februar 2016 skizziert wurde, wonach konkrete Schritte seitens
Belarus zur Wahrung der Grundfreiheiten, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte
– einschließlich der Redefreiheit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der
Pressefreiheit – und der Arbeitnehmerrechte für die Gestaltung der künftigen Politik
der EU gegenüber Belarus weiterhin entscheidend sein werden. Die Verhandlungen
über eine Mobilitätspartnerschaft wurden 2017 abgeschlossen, und am 1. Juli 2020
traten Visaerleichterungs- und Rückübernahmeabkommen mit dem Ziel in Kraft, direkte
Kontakte zwischen den Menschen zu fördern.
Trotz der Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs EU-Belarus, der Einrichtung
einer aus hochrangigen Sachverständigen bestehenden Koordinierungsgruppe EU-
Belarus im Jahr 2016 und der Annahme eines Menschenrechtsaktionsplans für
2016-2019 und ungeachtet seiner aktiven Teilnahme an bilateralen und multilateralen
Treffen der Östlichen Partnerschaft ist Belarus seinen Verpflichtungen im Hinblick auf
die Menschenrechte bedauerlicherweise nicht nachgekommen. Es ist nach wie vor das
einzige Land Europas, in dem noch immer die Todesstrafe vollstreckt wird, wodurch
es de jure nicht Mitglied im Europarat werden kann. Es werden regelmäßig Debatten
über ein Moratorium mit dem Ziel der möglichen Abschaffung der Todesstrafe geführt,
die aber wohl eher als Nebelkerze wirken, denn bislang wurden noch keine konkreten
Maßnahmen ergriffen.
Die EU verurteilte das gewaltsame Vorgehen gegen friedliche Demonstranten im
Februar und März 2017 auf das Schärfste. Die vorgezogene Parlamentswahl vom
18. November 2019 war mit einer Reihe von Missständen und Mängeln behaftet,
durch die der Opposition jegliche parlamentarische Vertretung vorenthalten wurde. Die
Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 wurde von der internationalen Gemeinschaft
als weder frei noch fair eingestuft. Vorangegangen war eine systematische Verfolgung
von Oppositionsmitgliedern, auf die dann ein brutales Vorgehen gegen friedliche
Demonstranten, Oppositionsvertreter und Journalisten folgte, dessen Ausmaß in
der Geschichte des Landes beispiellos ist. Infolgedessen verhängte die EU
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neue Sanktionspakete (zuletzt im Juni 2022) gegen 195 Einzelpersonen und
35 Organisationen, die für Wahlbetrug und gewaltsame Unterdrückung verantwortlich
oder daran mitschuldig waren bzw. den ungerechtfertigten und unprovozierten
Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine unterstützt haben, und
bekräftigte ihre Bereitschaft, weitere restriktive Maßnahmen gegen Organisationen und
hochrangige Amtsträger des Regimes zu ergreifen. Zudem hat die EU die bilaterale
Zusammenarbeit mit der belarussischen Staatsmacht auf zentraler Ebene auf ein
striktes Minimum eingeschränkt, ihre Unterstützung für die belarussische Bevölkerung
und die Zivilgesellschaft ausgeweitet und ihre bilaterale Finanzhilfe entsprechend neu
ausgerichtet.
Als Gegenmaßnahme hat die belarussische Regierung ihre Beteiligung an der
Politik der Östlichen Partnerschaft sowie an bestehenden Formaten wie dem
Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Belarus und der Koordinierungsgruppe
EU-Belarus offiziell ausgesetzt und den EU-Botschafter für Belarus aufgefordert, das
Land zu verlassen.
A. Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschließungen angenommen, in
denen Belarus im Zusammenhang mit den dort aus politischen Gründen Inhaftierten,
den Einschränkungen der Medienfreiheit und der Zivilgesellschaft, der Missachtung
der Menschenrechte (darunter die Beibehaltung der Todesstrafe in dem Land) und der
mängelbehafteten Parlamentswahl kritisiert wird. Das Europäische Parlament brachte
in seiner Entschließung vom 19. April 2018 zum Ausdruck, dass es das kritische
Engagement der EU gegenüber Belarus unterstützt, sofern es daran geknüpft ist,
dass konkrete Demokratisierungsmaßnahmen ergriffen und die Grundfreiheiten und
die Menschenrechte geachtet werden. Insbesondere forderte es Belarus auf, sich in
einem ersten Schritt zur dauerhaften Abschaffung der Todesstrafe dem weltweiten
Hinrichtungsmoratorium anzuschließen. In seiner Entschließung vom 4. Oktober 2018
verurteilte das Parlament erneut die Drangsalierung und Inhaftierung von Journalisten
und Vertretern unabhängiger Medien und bekräftigte seine Forderung nach einer
stärkeren Achtung der demokratischen Grundsätze, der Rechtsstaatlichkeit sowie der
Menschenrechte und Grundfreiheiten.
Als Reaktion auf die manipulierte Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 und
das anschließende brutale Vorgehen gegen Mitglieder der Opposition, unabhängige
Medien und friedliche Demonstranten nahm das Europäische Parlament am
17. September 2020 und erneut am 26. November 2020 Entschließungen zur
Lage in Belarus an. In diesen Entschließungen stellten die Mitglieder fest, dass
die Wahl unter eklatanten Verstößen gegen sämtliche international anerkannten
Standards durchgeführt wurde und dass die Mehrheit der belarussischen Bevölkerung
in Swjatlana Zichanouskaja, der Kandidatin der vereinten Opposition, die eigentliche
gewählte Präsidentin des Landes sehen. Sie forderten sofortige EU-Sanktionen gegen
Amtsträger, die für Wahlbetrug und Repressionsmaßnahmen verantwortlich sind, auch
gegen den ehemaligen Präsidenten Aljaksandr Lukaschenka. Sie bekundeten ihre
Unterstützung für den von Swjatlana Zichanouskaja eingerichteten Koordinierungsrat
als Interimsvertretung der Bevölkerung, die einen demokratischen Wandel fordert. Die
Mitglieder bekräftigten diese grundsätzlichen Standpunkte in ihrer Empfehlung vom
21. Oktober 2020 zu den Beziehungen zu Belarus.
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Zudem gaben der Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die
Beziehungen zu Belarus und der ständige Berichterstatter für Belarus eine Reihe
gemeinsamer Erklärungen ab, in denen sie die anhaltende Verschlechterung der
Menschenrechtslage in dem Land bedauern und das Festhalten Lukaschenkas an
der Macht kritisieren. Im Dezember 2020 unternahm das Europäische Parlament
eine Informationsreise über Belarus, um zu ermitteln, was die belarussischen
demokratischen Kräfte nun brauchen und wie das Europäische Parlament sie
sowohl auf administrativer als auch auf politischer Ebene unterstützen kann.
Die Informationsreise fiel zu Ehren der demokratischen Opposition von Belarus
symbolträchtig mit der Woche des Sacharow-Preises 2020 zusammen. Als
Konsequenz hat das Europäische Parlament unter der Federführung seines
Unterausschusses Menschenrechte und in Zusammenarbeit mit seinem Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten und seiner Delegation für die Beziehungen zu Belarus (D-
BY) eine Plattform gegen Straffreiheit bei Menschenrechtsverletzungen in Belarus ins
Leben gerufen. Darüber hinaus hat die Koordinierungsgruppe Demokratieförderung
und Wahlen ein breites Spektrum von Maßnahmen zur Demokratieunterstützung
vorgeschlagen, die auf die belarussischen Demokratieaktivisten zugeschnitten sind.
In seiner Entschließung vom 10. Juni 2021 zu der systematischen Unterdrückung
in Belarus und ihren Folgen für die Sicherheit Europas nach den Entführungen
aus einem von den belarussischen Staatsorganen abgefangenen Zivilflugzeug
aus der EU verurteilt das Europäische Parlament zudem die weit verbreiteten
Menschenrechtsverletzungen in Belarus und die abscheuliche Instrumentalisierung
irregulärer Migration durch das Regime von Aljaksandr Lukaschenka, mit der
eine Destabilisierung der EU angestrebt wird. Diese prinzipientreuen Standpunkte
bekräftigte das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 7. Oktober
2021 zur Lage in Belarus ein Jahr nach dem Beginn der Proteste und ihrer
gewaltsamen Niederschlagung und, nach einer neuen Verhaftungswelle, in seiner
Entschließung vom 19. Mai 2022 zu der strafrechtlichen Verfolgung der Opposition und
zu der Festnahme von Gewerkschaftsführern in Belarus, seiner Entschließung vom
24. November 2022 zu der anhaltenden Unterdrückung der demokratischen Opposition
und der Zivilgesellschaft in Belarus und in seiner Entschließung vom 15. März 2023 zu
den fortgesetzten Repressionen gegen die Bevölkerung von Belarus, insbesondere in
den Fällen von Andrzej Poczobut und Ales Bjaljazki.
B. Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten
Das Europäische Parlament unterhält keine offiziellen Beziehungen zum Parlament
von Belarus, da es das Land wiederholt versäumt hat, freie und faire Wahlen
durchzuführen und internationale Normen in den Bereichen Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit zu erfüllen, wie an den neuen Wellen von Protesten und den
Maßnahmen der totalen Repression nach der gefälschten Parlamentswahl vom
18. November 2019 und der ebenso gefälschten Präsidentschaftswahl vom 9. August
2020 ersichtlich wurde. Ebenso wurden Mitglieder des Parlaments von Belarus noch
nicht zur Teilnahme an der Parlamentarischen Versammlung EURO-NEST eingeladen,
da die Einhaltung der OSZE-Wahlstandards eine Voraussetzung für die Aufnahme
ist. Vertreter der demokratischen Kräfte von Belarus wurden dagegen regelmäßig
eingeladen, an der Parlamentarischen Versammlung EURO-NEST teilzunehmen.
Ferner unterhält das Europäische Parlament über die D-BY einen aktiven und engen
Dialog mit Vertretern der demokratischen Kräfte des Landes, den unabhängigen
nichtstaatlichen Organisationen und den Akteuren der Zivilgesellschaft, einschließlich
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Mitgliedern des Koordinierungsrats und des Vereinigten Übergangskabinetts, die
von Swjatlana Zichanouskaja gegründet wurden. In Brüssel und Straßburg finden
regelmäßige Sitzungen der D-BY statt, um die Entwicklung der Beziehungen
zwischen der EU und Belarus zu erörtern und die politische und wirtschaftliche
Lage im Land sowie die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Demokratie,
Menschenrechtsverletzungen und Rechtsstaatlichkeit zu bewerten. Die D-BY reiste im
Juni 2015 und Juli 2017 nach Minsk, ihr Präsidium im Oktober 2018 und Februar 2020.
C. Wahlbeobachtung
Seit 2001 hat Belarus das Europäische Parlament nicht mehr zur Beobachtung
von Wahlen eingeladen. Wie in solchen Fällen üblich, stützt sich das Europäische
Parlament auf die Evaluierungen, die im Land von der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates und vom BDIMR der Parlamentarischen Versammlung
der OSZE durchgeführt werden. Bedauerlicherweise wurden auch diese
internationalen Beobachter trotz der vorherigen Einladungszusage des belarussischen
Regimes nicht zur Beobachtung der Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020
eingeladen.

Florian Carmona / Levente Csaszi / Vanessa Cuevas Herman
04/2023
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5.5.7. DREI NACHBARN DER ÖSTLICHEN
PARTNERSCHAFT IM SÜDKAUKASUS

Die Politik der Östlichen Partnerschaft der EU, die 2009 in die Wege geleitet wurde,
betrifft sechs ehemalige Sowjetrepubliken: Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Georgien, Moldau und die Ukraine. Die Östliche Partnerschaft wurde gegründet,
um die Bemühungen um politische, soziale und wirtschaftliche Reformen in
diesen Ländern zu unterstützen und so Demokratisierung, verantwortungsvolle
Regierungsführung, Energieversorgungssicherheit, Umweltschutz sowie die
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Alle beteiligten Länder –
mit Ausnahme von Belarus, dessen Mitgliedschaft ausgesetzt ist – entsenden
Delegationen in die Parlamentarische Versammlung EURO-NEST.

Zusätzlich zu den Arbeiten der zuständigen Ausschüsse für auswärtige
Angelegenheiten und internationalen Handel verfügt das Europäische Parlament über
eine ständige Delegation für die Beziehungen mit dem Südkaukasus (DSCA), die sich
um die Beziehungen der EU zu den drei Staaten im Südkaukasus kümmert – im
Parlamentarischen Assoziationsausschuss (PAA) mit Georgien, im Parlamentarischen
Partnerschaftsausschuss (PPA) mit Armenien und im Ausschuss für parlamentarische
Kooperation (APK) mit Aserbaidschan – und die Arbeit des EU-Sonderbeauftragten für
den Südkaukasus und die Krise in Georgien überwacht.

GEORGIEN

Das Assoziierungsabkommen EU-Georgien, zu dem eine vertiefte und umfassende
Freihandelszone gehört, trat im Juli 2016 in Kraft. Georgien hat erhebliche
Anstrengungen unternommen, um seine Rechtsvorschriften mit den EU-Normen in
Einklang zu bringen, was unter anderem zur Folge hatte, dass seit März 2017 für
Kurzaufenthalte im Schengen-Raum eine Befreiung von der Visumpflicht gilt. Die
EU ist der wichtigste Handelspartner Georgiens, da es etwa 21% seines gesamten
Handels mit der EU abwickelt (2021). Die EU stellt Georgien jedes Jahr technische und
finanzielle Unterstützung in Höhe von über 100 Mio. EUR zur Verfügung, wobei der
Schwerpunkt auf Wirtschaftsentwicklung, verantwortungsvoller Regierungsführung,
Freizügigkeit und Bildung liegt.
Im Rahmen des Konzepts „Team Europa“ wurden Anstrengungen unternommen,
um die Partnerländer bei der Bewältigung der sozioökonomischen Folgen der
COVID-19-Krise zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde Georgien ein
maßgeschneidertes Maßnahmenpaket in Höhe von 183 Mio. EUR angeboten, mit dem
eine Kombination bestehender und neuer Mittel mobilisiert wurde, um die Menschen
konkret zu unterstützen und Georgiens makrofinanzielle Stabilität zu stärken.
Die politische Landschaft und die Medienlandschaft Georgiens sind von einer scharfen
Polarisierung gekennzeichnet. Darüber hinaus wiesen eine Reihe fragwürdiger
Entwicklungen in den vergangenen Jahren auf deutliche Rückschritte bei der
Demokratie und eine andauernde Beeinträchtigung der bürgerlichen Freiheiten hin.
Dazu zählen insbesondere die weit verbreitete Straflosigkeit bei Korruption auf
hohen staatlichen Ebenen, Fälle von Polizeigewalt, ein chronischer Mangel an
Unabhängigkeit und Transparenz in der Justiz, Einschränkungen der Medienfreiheit
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(versinnbildlicht durch die Verurteilung von Nika Gvaramia, dem Gründer des
oppositionsnahen Fernsehsenders Mtavari, zu dreieinhalb Jahren Gefängnishaft
aufgrund von fadenscheinigen Anschuldigungen im Mai 2022 – Hr. Gvaramia wurde
letztendlich im Juni 2023 durch den georgischen Präsidenten begnadigt), verbale und
körperliche Angriffe auf Journalisten und oppositionsnahe Vertreter der Medien sowie
die anhaltende Stigmatisierung und Diskriminierung der LGBTQI+-Gemeinschaft, die
auf tragische Art und Weise an den gewalttätigen Angriffen auf den Marsch der
Würde am 5. Juli 2021 und dessen anschließend erzwungener Absage deutlich wurde.
Darüber hinaus wurden bei der Präsidentschaftswahl 2018, der Parlamentswahl 2020
und den Kommunalwahlen 2021 eine Reihe von Unregelmäßigkeiten und Mängeln
festgestellt. In diesem schwierigen Kontext hat das Europäische Parlament zwei
kritische Entschließungen angenommen: Verstöße gegen die Medienfreiheit und die
Sicherheit von Journalisten in Georgien (9. Juni 2022) und Situation des ehemaligen
georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili (15. Februar 2023). Im Juli 2021
kündigten die Spitzen der regierenden Partei Georgischer Traum die vom Präsidenten
des Europäischen Rates, Charles Michel, vermittelte Vereinbarung vom 19. April 2021
einseitig auf. In diesem Dokument wurden die Themen politisch beeinflusste Justiz,
Verbesserung der Rahmenbedingungen bei Wahlen und Justizreform eingehend
behandelt. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind nach wie vor der
Auffassung, dass die demokratische Entwicklung Georgiens durch das Abkommen
vom 19. April 2021 bekräftigt wird.
Nach der dringenden Bitte der Ukraine um Aufnahme in die Europäische Union
während ihres Kampfs gegen den russischen Einmarsch reichte Georgien (neben
der Republik Moldau) am 3. März 2022 in einem beschleunigten Verfahren seinen
eigenen Antrag auf den Status eines Bewerberlandes ein. Im Einklang mit den von
der Kommission herausgegebenen Stellungnahmen und unter Berücksichtigung der
besorgniserregenden Rückschritte im Bereich Demokratie, die in den letzten Jahren
zu beobachten waren, beschloss der Europäische Rat am 23. Juni 2022, lediglich
Georgiens „europäische Perspektive“ anzuerkennen, während der Ukraine und der
Republik Moldau der Status eines Bewerberlandes zuerkannt wurde.
Das georgische Parlament hat thematische Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit
den zwölf von der Kommission identifizierten wichtigsten Prioritäten befassen sollen,
und damit das Verfahren zur Bewältigung dieser Probleme in Gang gesetzt. Beim
siebten Treffen des Assoziationsrats EU-Georgien am 6. September 2022 in Brüssel
erklärte die EU allerdings ihre tiefe Besorgnis über fehlende wesentliche Fortschritte
und weitere negative Entwicklungen in Georgien im Hinblick auf die demokratischen
Standards und die Rechtsstaatlichkeit.
Angesichts der Annexion Abchasiens und des Gebiets Zchinwali bzw. Südossetiens
durch Russland setzt Georgien alle Hoffnungen auf eine engere Anbindung an die
EU und die NATO. Die EU hat wiederholt ihre uneingeschränkte Unterstützung
der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität Georgiens in seinen
international anerkannten Grenzen hervorgehoben, etwa in der Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu den besetzten Hoheitsgebieten
Georgiens zehn Jahre nach der Invasion durch Russland. Die EU unterstützt die
Konfliktlösungsbemühungen, die im Rahmen der Arbeit des EU-Sonderbeauftragten
für den Südkaukasus und die Krise in Georgien, der EU-Beobachtermission und
des Stabilitäts- und Friedensinstruments der EU und somit ergänzend zu den
internationalen Genfer Gesprächen unternommen werden. Der jährliche strategische
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Sicherheitsdialog zwischen der EU und Georgien ist ein Zeichen des Vertrauens in den
Beziehungen zwischen den beiden Seiten. Georgien leistet zudem auf der Grundlage
eines 2014 in Kraft getretenen Rahmenabkommens über seine Beteiligung einen
wichtigen Beitrag zu mehreren Einsätzen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik der EU. Andererseits sind die georgischen Behörden in den
letzten Jahren verstärkt dem Kreml beigesprungen, was sich in ihrer Weigerung, sich
an den von der EU angeführten Sanktionen gegen Russland zu beteiligen, und der
Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Georgien und Russland zeigte.
A. Standpunkt des Europäischen Parlaments und interparlamentarische
Zusammenarbeit
Am 9. Juni 2022 ersuchte die Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments
den Europäischen Rat, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines EU-
Bewerberlandes zuzuerkennen und darauf hinzuwirken, Georgien ebenfalls diesen
Status zuzuerkennen. Auf der Grundlage der drei von der Kommission am 17. Juni
2022 herausgegebenen Stellungnahmen erkannte der Europäische Rat am 23. Juni
2022 lediglich Georgiens „europäische Perspektive“ an, während er der Ukraine und
der Republik Moldau den Status eines Bewerberlandes zuerkannte.
Zusätzlich nahm das Europäische Parlament am 9. Juni 2022 eine Entschließung zu
Verstößen gegen die Medienfreiheit und die Sicherheit von Journalisten in Georgien
an. In diesem Dokument verurteilten die Mitglieder des Parlaments die Vereinnahmung
des Staates durch die Partei Georgischer Traum und ihren Gründer, den Oligarchen
Bidsina Iwanischwili, und beklagten eine erhebliche Verschlechterung der Lage der
Medien im Land.
Das zwölfte Treffen des PAA EU-Georgien fand am 8. Juni 2023 statt. Die
Teilnehmer räumten Fortschritte bei der Harmonisierung in technischen Bereichen
ein, die Mitglieder des Europäischen Parlaments beklagten jedoch die rückläufige
Tendenz hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit und Effizienz der Justiz,
des Arbeitsrechts und des Diskriminierungsverbots. Sie forderten ihre georgischen
Amtskollegen auf, mit Interessenträgern der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten,
um die zwölf von der Kommission identifizierten wichtigsten Prioritäten zu bewältigen.
Ferner stellten sie fest, dass sich die Menschenrechtslage in den besetzten Gebieten
weiter verschlechtert hat.
Am 14. Dezember 2022 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung
„über die Umsetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Georgien“ an, die
sich auf einen Bericht des ständigen Berichterstatters Sven Mikser (S&D, Estland),
Mitglied des Europäischen Parlaments, stützt. Die Mitglieder des Parlaments nahmen
die Reformen Georgiens, die trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-
Pandemie weitergeführt wurden, zur Kenntnis, forderten jedoch eine systematischere
Einbeziehung der Akteure der Zivilgesellschaft in die Entscheidungsfindung
und bedauerten die rückläufigen Tendenzen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit,
insbesondere die Fälle politisierter Justiz.
B. Wahlbeobachtung
In Georgien sind seit 1995 bei Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen
Beobachtungsmissionen des Büros für demokratische Institutionen und
Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) zugegen. Dabei wurden, wie im OSZE-Raum üblich, Beobachter
des Europäischen Parlaments in die Missionen des BDIMR der OSZE eingebunden.
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Die Parlamentswahl 2016 wurde als weitgehend demokratisch und fair bewertet,
auch wenn es einige verfahrenstechnische Unregelmäßigkeiten gab und Vorwürfe
der Einschüchterung erhoben wurden. Das Parteienbündnis Georgischer Traum
gewann und sicherte sich die für Verfassungsänderungen erforderliche Mehrheit
von 75% der Abgeordneten. Seitens der OSZE und der EU gab es Kritik an
der Präsidentschaftswahl 2018 wegen des Missbrauchs administrativer Ressourcen,
der ausgeprägten Polarisierung der privaten Medien und der Negativkampagnen,
die Gesamtbewertung fiel jedoch positiv aus. Infolge der COVID-19-Krise und
der damit verbundenen Einschränkungen im Bereich öffentliche Gesundheit und
Reisebeschränkungen entsandte das Europäische Parlament kurzfristig keine
Mitglieder zur Beobachtung der Parlamentswahl 2020. Das BDIMR der OSZE
entsandte eine zahlenmäßig beschränkte Wahlbeobachtungsmission, die aus
einem Kernteam von Sachverständigen und Langzeitbeobachtern bestand. Am
Wahltag beteiligte sich das BDIMR mit kurzfristigen Beobachtern, die von der
Parlamentarischen Versammlung der OSZE, der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats und der Parlamentarischen Versammlung der NATO entsandt wurden,
gemeinsam mit der Initiative European Diplomatic Watch, die auf Initiative der EU-
Delegation in Georgien ins Leben gerufen wurde, an der Wahlbeobachtung. Bei der
Wahl kam es erneut zu einem eindeutigen Sieg des regierenden Parteienbündnisses
Georgischer Traum. Die internationalen Beobachter stellten fest, dass die Wahl
wettbewerbsgeprägt war und die Freiheiten im Großen und Ganzen geachtet wurden.
Für das Land ist das mit Sicherheit eine positive Entwicklung, obwohl es vereinzelte
Zwischenfälle und Fälle von Druck auf die Wähler gab und während des Wahlkampfs
und am Wahltag die Trennung zwischen Regierungspartei und Staat nicht mehr klar
erkennbar war. Im Oktober 2021 fanden in Georgien Kommunalwahlen statt, und das
Europäische Parlament nahm an der internationalen Wahlbeobachtungsmission unter
Leitung des BDIMR der OSZE teil.

ARMENIEN

Die Beziehungen Armeniens zur EU beruhen auf dem im November 2017
unterzeichneten Abkommen über eine umfassende und verstärkte Partnerschaft
(Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement – CEPA), das am 1. März
2021 vollständig in Kraft trat. Mit dem CEPA, das an die Stelle des früheren
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens von 1999 getreten ist, werden die
bilateralen Beziehungen in einer Reihe von Bereichen vertieft, wobei die Vereinbarkeit
mit der Mitgliedschaft Armeniens in der Eurasischen Wirtschaftsunion sichergestellt ist.
Mit einem Anteil von etwa 16% am gesamten Handel Armeniens (2022) ist die EU der
27 nach Russland der zweitgrößte Handelspartner des Landes.
Die politische Lage in Armenien änderte sich im Mai 2018 grundlegend, als friedliche
Massenproteste dem Anführer der Opposition, Nikol Paschinjan, zur Übernahme der
Regierungsverantwortung verhalfen („Samtene Revolution“) und die neue Regierung
eine ambitionierte Reformagenda auf den Weg brachte, unter anderem in den
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Bei der
vorgezogenen Parlamentswahl von Juni 2021 wurde dieser Kurs erneut bestätigt,
denn die regierende Partei Zivilvertrag erhielt 54% der Stimmen, trotz der politischen
Gegenbewegung und der erheblichen humanitären Herausforderungen im Land, die
durch die Niederlage Armeniens im zweiten Krieg um Bergkarabach im Jahr 2020
verursacht worden waren.
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Der sechswöchige Krieg, den Aserbaidschan ausgelöst hatte, war seit dem
Waffenstillstand von 1994 der größte Gewaltausbruch in dem langwierigen Konflikt.
Nach Beendigung des Krieges durch einen von Russland vermittelten Waffenstillstand
am 9. November 2020 verlor Armenien die Kontrolle über einen Teil Bergkarabachs –
eine ehemals von ethnischen Armeniern bewohnte autonome Einheit im sowjetischen
Aserbaidschan und seit der Auflösung der Sowjetunion ein nicht anerkannter De-facto-
Staat – und die angrenzenden aserbaidschanischen Rayone, die es seit 26 Jahren
kontrolliert hatte. Nach Angriffen Aserbaidschans auf Ziele auf dem Hoheitsgebiet
der Republik Armenien (also nicht Bergkarabach) im September 2022 erreichten
die Spannungen einen neuen Höhepunkt. Nach einer neunmonatigen Blockade von
Bergkarabach, welche zu einer katastrophalen humanitären Lage führte, startete
Aserbaidschan am 19. September 2023 eine Militäroffensive gegen die Region, in
deren Zuge es zu Hunderten Toten kam und welche die Niederlage des De-facto-Staats
und schließlich seine Beseitigung zur Folge hatte. Die gesamte Bevölkerung von über
100 000 Karabach-Armeniern floh innerhalb weniger Tage nach Armenien.
Die EU hat ihr Engagement gegenüber Armenien stetig verstärkt und ihre Hilfe
ausgebaut, um das Land insbesondere bei der Bewältigung der zahlreichen
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Konflikt zu unterstützen, wie unter
anderem der Flüchtlingssituation. Die Unterstützung Armeniens durch die EU wird in
erster Linie aus dem Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ geleistet, wobei sich die
Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 auf über 180 Mio. EUR belaufen. Dieses konzentriert
sich besonders auf den Aufbau von Resilienz sowie die fortlaufende Unterstützung der
Reformen des Landes im Sinne der Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Ein Teil dieser Mittel trägt zum Wirtschafts- und Investitionsplan der EU für Armenien
bei, der ein Paket von Finanzhilfen, Darlehen und Garantien umfasst, mit dem rund
2,6 Mrd. EUR an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert werden können.
Durch die Vermittlung des Präsidenten des Europäischen Rates war die EU aktiv
an den Anstrengungen beteiligt, eine Verhandlungslösung des Konflikts Armenien-
Aserbaidschan zu erreichen. Sie unterstreicht zudem die Bedeutung dessen, den
Schutz der Rechte und der Sicherheit der Karabach-Armenier sicherzustellen und so
deren Rückkehr zu ermöglichen. Seit Februar 2023 sind auf Einladung Armeniens
zivile Beobachter der EU im Rahmen der EU-Mission in Armenien entlang der Grenze
zu Aserbaidschan stationiert. Die EU hat ihre uneingeschränkte Unterstützung der
armenischen Souveränität, territorialen Integrität und Demokratie betont.
A. Standpunkt des Europäischen Parlaments und interparlamentarische
Zusammenarbeit
Das Europäische Parlament steht fest auf Seiten der armenischen Demokratie und
einer friedlichen Lösung des seit langer Zeit anhaltenden Konflikts mit Aserbaidschan.
Im März 2023 nahm das Parlament eine umfassende Entschließung zu den
Beziehungen zwischen der EU und Armenien an, in der es seine Unterstützung für
die demokratischen Reformen im Land, die Vertiefung der bilateralen Beziehungen
und ein verstärktes Engagement der EU im Bereich der Sicherheit, insbesondere
durch die EU-Mission in Armenien und Vermittlungsbemühungen, zum Ausdruck
bringt. Im Oktober 2023 verurteilte das Parlament den im Voraus geplanten und
ungerechtfertigten militärischen Angriff seitens Aserbaidschans auf die Armenier von
Bergkarabach aufs Schärfste und forderte als Reaktion auf den Flüchtlingsstrom,
die Drohungen Aserbaidschans sowie die Destabilisierungsversuche Russlands
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eine deutliche Erhöhung der EU-Hilfen für Armenien. Es forderte zudem eine
entschlossene Antwort der EU auf die Handlungen Aserbaidschans, einschließlich
gezielter Sanktionen und einer eingehenden Überprüfung der Beziehungen. In
früheren Entschließungen im Januar 2023 verurteilte das Parlament „aufs Schärfste
die jüngste militärische Aggression Aserbaidschans vom September 2022“ sowie
die „die rechtswidrige Blockade des Latschin-Korridors durch Aserbaidschan“ und
bedauerte deren humanitäre Konsequenzen. In einer Entschließung vom März 2022
„verurteilt [das Parlament] aufs Schärfste, dass Aserbaidschan seine Politik fortsetzt,
das armenische Kulturerbe in und um Bergkarabach herum auszulöschen“. Im Mai
2021 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es insbesondere die
sofortige und bedingungslose Freilassung aller armenischen Kriegsgefangenen und
aller anderen noch von Aserbaidschan inhaftierten Gefangenen forderte. Nach dem
Krieg um Bergkarabach im Jahr 2020 nahm das Parlament im Januar 2021 eine
Entschließung an, in der es „bedauert, dass der Status quo durch militärische
Kräfte und nicht durch friedliche Verhandlungen geändert wurde“, und „betont,
dass noch eine dauerhafte Lösung gefunden werden muss“. Zudem bekräftigte
es, dass Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung auf den Grundprinzipien der
Minsk-Gruppe der OSZE (Gewaltverzicht, territoriale Integrität, Gleichberechtigung
und Selbstbestimmungsrecht der Völker) beruhen muss. Im Jahr 2015 nahm das
Europäische Parlament eine Entschließung zu dem 100. Jahrestag des Völkermords
an den Armeniern an.
Bilaterale interparlamentarische Beziehungen werden im Rahmen des
Parlamentarischen Partnerschaftsausschusses hergestellt, der sein letztes Treffen im
März 2023 abhielt. Führende Mitglieder des Europäischen Parlaments, die die Lage
in Armenien verfolgen, haben eine Reihe von Erklärungen veröffentlicht, in denen sie
insbesondere darauf bestehen, dass eine umfassende Lösung des Konflikts auf dem
Verhandlungsweg gefunden werden muss, und ihre Besorgnis über Angelegenheiten
wie die Blockade des Latschin-Korridors, Zwischenfälle an der Grenze und Angriffe,
die Lage der armenischen Gefangenen, Landminen, hetzerische Verlautbarungen, den
humanitären Zugang und den Schutz des Kulturerbes äußern.
B. Wahlbeobachtung
Das Europäische Parlament war im Rahmen der Wahlbeobachtungsmissionen des
BDIMR der OSZE mehrmals durch Mitglieder in Armenien vertreten, unter anderem
bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Jahr 2018. Die Wahl von 2018 wurde als
gut organisiert und mit minimalen Unregelmäßigkeiten behaftet beurteilt und somit
insgesamt positiv bewertet und die Delegation des Europäischen Parlaments stellte
fest, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl deutlich abgenommen haben. Infolge
der COVID-19-Pandemie war das Europäische Parlament nicht in der Lage, die Wahl
im Juni 2021 zu beobachten, aber die Mitglieder nahmen zur Kenntnis, dass sie vom
BDIMR der OSZE im Allgemeinen positiv bewertet wurde.

ASERBAIDSCHAN

Seit 1999 besteht zwischen der EU und Aserbaidschan ein Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen. Die Verhandlungen für ein erweitertes Abkommen begannen
im Februar 2017, blieben bisher jedoch ergebnislos. Die EU ist der wichtigste
Handelspartner Aserbaidschans, da das Land – in erster Linie aufgrund der Erdöl-
und Erdgasausfuhren in die EU (im Jahr 2022 etwa 4,1% bzw. 3,7% der Erdöl- und
Erdgaseinfuhren der EU nach Eigenmasse) – etwa 52% seines gesamten Handels
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mit ihr abwickelt (2022). Die Erdgasausfuhren Aserbaidschans in die EU wurden im
Dezember 2020 nach Abschluss des Projekts des Gastransportkorridors in Südost-
Europa aufgenommen. Im Juli 2022 erklärten die EU und Aserbaidschan die Absicht,
die Kapazität des Gastransportkorridors in Südost-Europa bis 2027 zu verdoppeln.
Im Demokratie-Index 2022 der Economist Intelligence Unit belegt Aserbaidschan
Platz 134 von 167 und im Bericht 2023 über die Freiheit in der Welt wird das
Land als unfrei eingestuft. Präsident İlham Əliyev, der derzeit seine vierte Amtszeit
absolviert, löste 2003 seinen Vater Heydər Əliyev ab. 2017 schuf er das Amt des
Ersten Vizepräsidenten und ernannte seine Ehefrau Mehriban Əliyeva zur Ersten
Vizepräsidentin. Dem neuesten, im Juli 2023 veröffentlichten EU-Jahresbericht über
Menschenrechte und Demokratie zufolge „gibt der Sachstand hinsichtlich des Schutzes
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in
Aserbaidschan weiterhin Anlass zu Besorgnis“, insbesondere angesichts des Mangels
an Unabhängigkeit der Justiz, der Einschränkungen von Grundfreiheiten, einschließlich
der Freiheit der Meinungsäußerung, der Versammlungs- und der Vereinigungsfreiheit,
sowie Einschüchterungen, Festnahmen, Inhaftierungen und Gerichtsverhandlungen
gegen Menschenrechtsverteidiger, gesellschaftliche Aktivisten, Journalisten und
Aktivisten der politischen Opposition. Ein neues Gesetz über politische Parteien hat
den politischen Pluralismus weiter eingeschränkt.
Durch den Sieg Aserbaidschans im sechswöchigen Krieg mit Armenien um
Bergkarabach, den das Land im September 2020 begann, wurde die Stellung von
Präsident Əliyev erheblich gestärkt. Im Zuge des Waffenstillstands vom 9. November
2020 hat Aserbaidschan die Kontrolle über die mehr als 26 Jahre lang von armenischen
Streitkräften besetzten, an Bergkarabach angrenzenden Rayone wiedererlangt,
wodurch Hunderttausende Binnenvertriebene künftig in ihre Heimat zurückkehren
können. Ebenfalls hat es die Kontrolle über einen Teil Bergkarabachs selbst –
eine ehemals autonome Region, die international als Teil Aserbaidschans anerkannt
ist, aber von ethnischen Armeniern bewohnt wird – übernommen. Nach einer
neunmonatigen Blockade des verbleibenden Teils von Bergkarabach, welche zu einer
katastrophalen humanitären Lage führte, startete Aserbaidschan im September 2023
eine Militäroffensive gegen die Region, welche die Niederlage des armenischen
De-facto-Staats und schließlich seine Beseitigung zur Folge hatte. Die gesamte
Bevölkerung von über 100 000 Karabach-Armeniern floh innerhalb weniger Tage nach
Armenien. Im September 2022 hatte Aserbaidschan armenisches Hoheitsgebiet direkt
angegriffen, was eine gefährliche Eskalation darstellte, und Befürchtungen aufkommen
ließ, dass weitere Vormärsche über Bergkarabach hinaus folgen könnten.
Die EU war aktiv an den Anstrengungen beteiligt, eine Verhandlungslösung des
Konflikts Armenien-Aserbaidschan zu erreichen, insbesondere durch die Vermittlung
des Präsidenten des Europäischen Rates. Sie betont die Bedeutung der gegenseitigen
Achtung der Souveränität und territorialen Integrität, um mit der Festlegung der
Staatsgrenzen fortzufahren und den Schutz der Rechte und der Sicherheit der
Karabach-Armenier sicherzustellen, um so deren Rückkehr zu ermöglichen. Seit
Februar 2023 wurden europäische Beobachter nach Armenien entsendet, um zur
regionalen Sicherheit beizutragen. Allerdings hat Aserbaidschan der Stationierung von
EU-Beobachtern auf seiner Seite der Grenze nicht zugestimmt.
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A. Standpunkt des Europäischen Parlaments und interparlamentarische
Zusammenarbeit
Im März 2023 nahm das Parlament eine umfassende Entschließung zu den
Beziehungen zwischen der EU und Armenien an, in der es „sich zutiefst
besorgt darüber [erklärte], dass Verletzungen grundlegender Menschenrechte in
Aserbaidschan systemisch und weitverbreitet sind und dass dadurch die Rechte
der Bürgerinnen und Bürger auf Freiheit und Sicherheit beeinträchtigt werden“.
Es betonte, dass die weitere Kooperation zwischen der EU und Aserbaidschan
vorbehaltlich des wirksamen und konkreten Fortschritts des Landes hinsichtlich
der Achtung internationaler Standards und internationaler Verpflichtungen erfolgen
sollte und dass die Freilassung aller politischen Gefangenen eine unabdingbare
Voraussetzung für ein neues Partnerschaftsabkommen sei. Gleichzeitig begrüßte das
Parlament die humanitäre Hilfe Aserbaidschans für die Ukraine und erkannte die Rolle
Aserbaidschans als Lieferant fossiler Energieträger für die EU an. Die Entschließung
verurteilte zudem Aserbaidschans Aggression gegen Armenien im September 2022
sowie die Blockade des Latschin-Korridors und forderte Aserbaidschan insbesondere
auf, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur Blockade zu achten und
zuzulassen, dass EU-Beobachter in Armenien auf der aserbaidschanischen Seite der
Grenze eingesetzt werden.
Im Oktober 2023 verurteilte das Parlament den im Voraus geplanten und
ungerechtfertigten militärischen Angriff seitens Aserbaidschans auf die Armenier von
Bergkarabach aufs Schärfste und forderte eine entschlossene Antwort der EU auf
die Handlungen Aserbaidschans, einschließlich gezielter Sanktionen, der Aussetzung
der Verhandlungen über ein erweitertes Partnerschaftsabkommen zwischen der EU
und Aserbaidschan, der Aussetzung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im
Energiebereich und einer eingehenden Überprüfung der Beziehungen. In früheren
Entschließungen im Januar 2023 verurteilte das Parlament bereits „aufs Schärfste
die jüngste militärische Aggression Aserbaidschans vom September 2022“ sowie „die
rechtswidrige Blockade des Latschin-Korridors durch Aserbaidschan“ und bedauerte
deren humanitäre Konsequenzen. In einer Entschließung vom März 2022 „verurteilt
[das Parlament] aufs Schärfste, dass Aserbaidschan seine Politik fortsetzt, das
armenische Kulturerbe in und um Bergkarabach herum auszulöschen“. Im Mai 2021
nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es insbesondere die sofortige und
bedingungslose Freilassung aller armenischen Kriegsgefangenen und aller anderen
noch von Aserbaidschan inhaftierten Gefangenen forderte.
Im September 2023 brachte das Europäische Parlament in einer Entschließung den
Fall des politischen Gefangenen Dr. Gubad Ibadoghlu zur Sprache und drängte
die aserbaidschanischen Behörden, „alle politischen Gefangenen, unabhängigen
Journalisten und Menschenrechtsverteidiger freizulassen, alle politisch motivierten
Anklagen gegen sie fallenzulassen und die extraterritoriale Repression zu beenden“.
Im Jahr 2019 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es die sofortige
Freilassung von Mehman Huseynov, eines gegen Korruption eintretenden Bloggers,
und anderer politischer Gefangener forderte. 2017 verurteilte es in Anbetracht
der jüngsten Enthüllungen zur Geldwäsche in Aserbaidschan aufs Schärfste, dass
Aserbaidschan und weitere autokratische Regimes in Drittländern mit unerlaubten
Mitteln Einfluss auf europäische Entscheidungsträger ausüben wollten.
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Im Jahr 2016 wurden nach einer vierjährigen Pause wieder offizielle
interparlamentarische Beziehungen aufgenommen und im Dezember 2021 fand das
letzte Treffen des Ausschusses für Parlamentarische Kooperation statt. Führende
Mitglieder des Europäischen Parlaments, die die Lage in Aserbaidschan verfolgen,
haben eine Reihe von Erklärungen veröffentlicht, in denen sie insbesondere darauf
bestehen, dass eine umfassende Lösung des Konflikts auf dem Verhandlungsweg
gefunden werden muss, und ihre Besorgnis über Angelegenheiten wie die Blockade
des Latschin-Korridors, Zwischenfälle an der Grenze und Angriffe, die Lage der
armenischen Gefangenen, Landminen, hetzerische Verlautbarungen, den humanitären
Zugang und den Schutz des Kulturerbes äußern.
B. Wahlbeobachtung
Mitglieder des Europäischen Parlaments waren im Rahmen der
Wahlbeobachtungsmissionen des BDIMR der OSZE in Aserbaidschan vertreten. Da
diese Missionen jedoch bei allen Wahlen in dem Land, bei denen sie zugegen waren,
zu dem Schluss kamen, dass die internationalen Anforderungen nicht erfüllt wurden
und dass noch Empfehlungen umgesetzt werden müssen, beschloss das Parlament,
keine Beobachter zu der Parlamentswahl 2015 und zu der Präsidentschaftswahl 2018
zu entsenden. Zur Beobachtung der Parlamentswahl 2020 wurde es nicht eingeladen.
Die zu der Parlamentswahl 2020 entsandte Mission des BDIMR erklärte, durch
die restriktiven Rechtsvorschriften und das politische Umfeld sei echter Wettbewerb
verhindert worden, den Wählern sei in Ermangelung einer echten politischen
Diskussion keine sinnvolle Wahlmöglichkeit geboten worden, es seien Fälle von Druck
auf Wähler, Kandidaten und ihre Vertreter beobachtet worden, es habe während der
Auszählung erhebliche Verfahrensverstöße gegeben und die Aufstellung der Daten
gebe Anlass zu Bedenken, ob die Ergebnisse ehrlich ermittelt worden seien.

Florian Carmona / Michal Jiráček
10/2023
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5.5.8. SÜDLICHE PARTNERLÄNDER

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) bezieht sich auf die Länder Ägypten,
Algerien, Israel, Jordanien, den Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Syrien und
Tunesien. Sie umfasst bilaterale politische Beziehungen zwischen der EU und
den zehn einzelnen Partnerländern, die durch einen Rahmen der regionalen
Zusammenarbeit, der Union für den Mittelmeerraum, ergänzt werden. Im Jahr 2011
baute die EU ihre Unterstützung für einen demokratischen Wandel im Rahmen der
ENP als Reaktion auf die Aufstände in ihrer südlichen Nachbarschaft aus. 2015
überarbeitete sie die ENP erneut.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 8 des Vertrags über die Europäische Union;

— Titel V des Vertrags über die Europäische Union: das auswärtige Handeln der EU;

— Artikel 206-207 (Handel) und 216-219 (Internationale Abkommen) des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

INSTRUMENTE

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) wird über Programme der
Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene (individuell auf jedes Land angepasst), auf
regionaler Ebene, auf Ebene der unter die Nachbarschaftspolitik fallenden Region
und auf grenzübergreifender Ebene (zwischen EU-Ländern und Nachbarländern,
die eine Land- oder Seegrenze teilen) durchgeführt. Die Rechtsgrundlage für
die bilateralen Beziehungen der EU zu Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien,
dem Libanon, Marokko, der Palästinensischen Behörde und Tunesien bilden
Assoziierungsabkommen. Das mit Syrien vor dem gewaltsamen Vorgehen der
syrischen Regierung gegen die öffentlichen Proteste im Jahr 2011 eingeleitete
Assoziierungsabkommen wurde niemals unterzeichnet. Die Verhandlungen über ein
Rahmenabkommen zwischen der EU und Libyen wurden im Februar 2011 ausgesetzt
und noch nicht wiederaufgenommen.
Im Rahmen der ENP haben die EU und ihre südlichen Partner (mit Ausnahme
von Libyen und Syrien) bilaterale Aktionspläne, Partnerschaftsprioritäten oder
Assoziierungsagenden angenommen. Darin wird jeweils eine Agenda für politische und
wirtschaftliche Reformen samt kurz- und mittelfristigen Prioritäten für einen Zeitraum
von drei bis fünf Jahren formuliert. ENP-Aktionspläne tragen den Bedürfnissen,
Interessen und Möglichkeiten der EU und des jeweiligen Partnerlandes Rechnung
und zielen insbesondere darauf ab, demokratische, sozial gerechte und inklusive
Gesellschaften aufzubauen, wirtschaftliche Integration und Bildung zu fördern,
kleine und mittlere Unternehmen sowie die Landwirtschaft voranzubringen und den
grenzüberschreitenden Personenverkehr zu erleichtern.
Das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) war im Zeitraum 2014-2020
das wichtigste Finanzinstrument für die bilaterale Zusammenarbeit mit
den südlichen Partnerländern. Das neue Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) – „Europa
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in der Welt“ – wird den Rahmen für die Zusammenarbeit der EU mit diesen Ländern
für den Zeitraum 2021-2027 bilden. Im Rahmen des neuen Instruments „NDICI/Europa
in der Welt“ wird der Schwerpunkt verstärkt auf die Kombination von Finanzhilfen
der EU mit Darlehen europäischer und internationaler Finanzinstitute gelegt, wodurch
es den Partnerländern ermöglicht wird, erhebliche Mittel zu Vorzugsbedingungen für
Investitionen zu mobilisieren. Mit dem neuen System von Garantien, das im Rahmen
von „NDICI/Europa in der Welt“ vorgesehen ist, soll der Zugang zu zusätzlichen Mitteln
durch die Mobilisierung sowohl öffentlicher als auch privater Investoren ermöglicht
werden.
Am 9. Februar 2021 haben die Europäische Kommission und der Hohe Vertreter der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik eine gemeinsame Mitteilung angenommen,
in der eine ehrgeizige und innovative neue Agenda für den Mittelmeerraum
vorgeschlagen wird, um der strategischen Partnerschaft zwischen der Europäischen
Union und ihren Partnern in der südlichen Nachbarschaft neue Dynamik zu verleihen
und sie zu stärken. Die neue Agenda konzentriert sich auf fünf Politikbereiche:
a) menschliche Entwicklung, gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit,
b) Resilienz, Wohlstand und digitaler Wandel, c) Frieden und Sicherheit, d) Migration
und Mobilität und e) ökologischer Wandel: Klimaresilienz, Energie und Umwelt.
Gleichzeitig soll ein spezieller Wirtschafts- und Investitionsplan für die südliche
Nachbarschaft zur wirtschaftlichen Erholung beitragen und die Lebensqualität der
Menschen in der Region, auch infolge der COVID-19-Pandemie, verbessern.
Darüber hinaus ist die EU bestrebt, den Marktzugang und die Zusammenarbeit in
den Bereichen Migration und Mobilität mit ihren südlichen Partnern voranzubringen.
Die Verhandlungen über vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen (Deep and
Comprehensive Free Trade Agreements, DCFTA) mit Marokko und Tunesien sind
im Gange. Mit Marokko, Tunesien und Jordanien wurden Mobilitätspartnerschaften
abgeschlossen, und mit dem Libanon laufen Verhandlungen. Innerhalb dieser
Rahmenregelungen wurden diverse Projekte durchgeführt, insbesondere im Rahmen
der Mobilitätspartnerschaftsfazilität, die 2016 initiiert wurde. Darüber hinaus werden
regionale und bilaterale Initiativen in den Bereichen Migration und Mobilität in Algerien,
Ägypten, Libyen, Marokko und Tunesien über die Nordafrika-Komponente des Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika finanziert. Mit dem Regionalen Treuhandfonds der EU
als Reaktion auf die Syrien-Krise, dem sogenannten „Madad-Fonds“, wurden syrische
Flüchtlinge, Binnenvertriebene und lokale Gemeinschaften im Libanon, in Jordanien
und in Ägypten unterstützt. Der Madad-Fonds lief offiziell im Dezember 2021 aus, wobei
von ihm finanzierte Projekte noch bis Juni 2025 laufen.
Durch die Union für den Mittelmeerraum, die 2008 gegründet wurde, um die Europa-
Mittelmeer-Partnerschaft wieder aufleben zu lassen, wurde ein regionaler Rahmen für
die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den 15 Mittelmeerländern,
einschließlich der zehn südlichen Partnerländer, geschaffen.

AKTUELLER STATUS

A. Algerien
Als wichtiger regionaler Akteur und bedeutender Energieerzeuger ist Algerien ein
wichtiger Partner der EU in der südlichen Nachbarschaft. Im Jahr 2005 trat
ein Assoziierungsabkommen in Kraft. Die EU und Algerien haben noch keine
Partnerschaftsprioritäten für den Zeitraum 2021-2027 angenommen, weshalb die
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Arbeit auf der Grundlage der auf der Tagung des Assoziationsrates vom März
2017 angenommenen Prioritäten fortgesetzt wird. Mit den Partnerschaftsprioritäten
wurde ein neuer Rahmen für das politische Engagement und eine verstärkte
Zusammenarbeit geschaffen, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Punkten liegt:
i) Regierungsführung und Grundrechte, ii) sozioökonomische Entwicklung und Handel,
iii) Energie, Umweltschutz und Klimawandel, iv) strategischer und sicherheitspolitischer
Dialog und v) menschliche Dimension, Migration und Mobilität.
B. Ägypten
Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Ägypten werden durch ein
Assoziierungsabkommen geregelt, das seit 2004 in Kraft ist. Im Juni 2022 wurde mit
der Annahme neuer Partnerschaftsprioritäten, anhand derer die Beziehung bis 2027
gestaltet werden soll, vom 9. Assoziationsrat EU-Ägypten bestätigt, dass die EU und
Ägypten eine wirksame und vielschichtige Partnerschaft pflegen. Diese stehen im
Einklang mit der Agenda der EU für den Mittelmeerraum sowie ihrem Wirtschafts-
und Investitionsplan und der ägyptischen „Strategie für nachhaltige Entwicklung –
Vision 2030“. Die EU und Ägypten entschieden, ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit
mit drei Hauptprioritäten zu vertiefen: i) nachhaltige, moderne Wirtschaft und soziale
Entwicklung; ii) Partnerschaft in der Außenpolitik; iii) Stärkung der Stabilität.
C. Israel
Die EU und Israel unterhalten umfassende Beziehungen, die mit engen Wirtschafts-
und Handelsbeziehungen sowie technischer Zusammenarbeit einhergehen. Auf der
Grundlage des Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2000 entwickelten sich die
Beziehungen in den Folgejahren dynamisch weiter, wobei in vielen Bereichen ein
erheblicher Ausbau zu verzeichnen war. Der im Jahr 2005 vereinbarte Aktionsplan
EU-Israel beruht auf den gemeinsamen Werten der Demokratie, der Achtung der
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundfreiheiten und fördert die
Einbeziehung Israels in europäische Strategien und Programme. Im Jahr 2009
entschied die EU, dass es Fortschritte im Nahost-Friedensprozess (Middle East
Peace Process, MEPP) geben müsse, wenn die Beziehungen durch den Status
„fortgeschritten“ aufgewertet werden sollen. Die Zusammenarbeit wird auf der
Grundlage des ENP-Aktionsplans von 2005 fortgeführt, der nach weiterer Verlängerung
bis Januar 2025 in Kraft bleibt.
D. Jordanien
Die EU betrachtet Jordanien als einen wichtigen Partner, der im Nahen und Mittleren
Osten eine stabilisierende Rolle spielt. Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU
und Jordanien, das seit Mai 2002 in Kraft ist, bildet die Rechtsgrundlage für diese
bilaterale Partnerschaft. Jordanien war das erste Partnerland des Mittelmeerraums, mit
dem technische Verhandlungen zum Abschluss geführt wurden; das Land unterhält
daher seit 2010 Beziehungen zur EU im „fortgeschrittenen Status“. Im Jahr 2012 wurde
ein ENP-Aktionsplan angenommen und im Juni 2022 wurden im Einklang mit der neuen
Agenda der EU für den Mittelmeerraum und ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan
neue Partnerschaftsprioritäten EU-Jordanien vereinbart, die bis 2027 als Richtschnur
für die Partnerschaft dienen sollen. Die EU und Jordanien werden ihren Dialog und
ihre Zusammenarbeit mit drei Zielen weiter vertiefen: i) Stärkung der Zusammenarbeit
im Hinblick auf regionale Stabilität und Sicherheit; ii) Förderung einer nachhaltigen
wirtschaftlichen Stabilität; iii) Stärkung der verantwortungsvollen Regierungsführung
und der Achtung der Menschenrechte.
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Die EU und Jordanien gingen im Oktober 2014 eine Mobilitätspartnerschaft
ein, um Mobilität und Migration zu steuern. Darüber hinaus hat Jordanien seit
2013 1,08 Mrd. EUR Makrofinanzhilfen seitens der EU erhalten. Das letzte
Darlehensprogramm in Höhe von 700 Mio. EUR wurde im Jahr 2020 angenommen.
Es wird dazu beitragen, dass Jordanien die wirtschaftliche Stabilisierung fördern,
die Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung verbessern, Wirtschaftsreformen
vorantreiben und die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie begrenzen
kann. Jordanien erhält zudem Mittel aus dem „Madad-Fonds“, dem Regionalen
Treuhandfonds der EU als Reaktion auf die Syrien-Krise.
E. Libanon
Die Beziehungen beruhen auf dem seit 2006 geltenden Assoziierungsabkommen
EU-Libanon sowie den 2016 vereinbarten Partnerschaftsprioritäten EU-Libanon und
dem Pakt EU-Libanon, der die Bewältigung der Auswirkungen der Syrien-Krise
auf den Libanon zum Gegenstand hat. Die Gültigkeitsdauer der bestehenden
Partnerschaftsprioritäten wurde verlängert, bis neue Prioritäten im Rahmen von
„NDICI/Europa in der Welt“ vereinbart werden können. Die Prioritäten konzentrieren
sich auf i) die Förderung des Wachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen,
ii) die Unterstützung der lokalen Regierungsführung und der sozioökonomischen
Entwicklung und iii) die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und Verbesserung der
Sicherheit. Die Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Libanon umfasst
spezifische Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten und Institutionen sowie
Maßnahmen zugunsten der Zivilgesellschaft. Im Assoziationsrat EU-Libanon, der
im Juli 2017 zusammentrat, wurde vereinbart, Gespräche im Hinblick auf die
Unterzeichnung einer Mobilitätspartnerschaft zu führen. Der Libanon ist ein Land mit
4,4 Millionen Einwohnern, das derzeit etwa 1 Million registrierte syrische Flüchtlinge
beherbergt. Der Libanon erhält Mittel aus dem „Madad-Fonds“, dem Regionalen
Treuhandfonds der EU als Reaktion auf die Syrien-Krise. Im Dezember 2020 gab
die EU bekannt, dass sie gemeinsam mit den Vereinten Nationen und der Weltbank
einen „Reform-, Erholungs- und Wiederaufbaurahmen“ ins Leben rufen werde, mit
dem „ein besserer Libanon aufgebaut werden solle“, der nach den Grundsätzen der
Transparenz, Inklusion und Rechenschaftspflicht ausgerichtet werde. Neben einer
auf den Menschen ausgerichteten Erholung wird die substanzielle Unterstützung
der EU beim Wiederaufbau eines demokratischen, transparenten, inklusiven und
prosperierenden Libanon jedoch weiterhin von greifbaren Fortschritten bei den
notwendigen Reformen abhängen.
F. Libyen
Seit dem Ende des Gaddafi-Regimes bewegt sich Libyen vor dem Hintergrund der
komplexen politischen, territorialen, sozialen und ethnischen Spaltungen auf einen
Bürgerkrieg zu. Darüber hinaus gilt Libyen als Transitroute für Menschenhandel und
Schmuggel in der Sahelzone. Vor diesem Hintergrund ist die EU bestrebt, Libyen
dabei zu unterstützen, einen stabilen und inklusiven Staat zu schaffen. Die Union
unterstützt die Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen, die darauf abzielen,
den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen, und strebt eine Vertiefung der diplomatischen
Beziehungen zu libyschen und regionalen Interessenträgern an. Zwischen Libyen
und der EU gibt es weder ein Assoziierungsabkommen noch andere vertragliche
Beziehungen, doch das Land kommt für Finanzierungen im Rahmen des NDICI und
anderer Finanzinstrumente infrage. Die lokale und regionale Instabilität hat Libyen von
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einem Zielland für Migration zu einem Transitland gemacht, wodurch eine sofortige
Reaktion der EU erforderlich wurde, um die dringendste Not zu lindern. Libyen hat
daher Mittel aus der Nordafrika-Komponente des Nothilfe-Treuhandfonds der EU für
Afrika erhalten, mit dem die Ursachen der irregulären Migration angegangen sowie
Schutzmaßnahmen und Migrationssteuerung unterstützt werden.
G. Marokko
Marokko hat von den Partnern im Süden eine der am weitesten entwickelten
Beziehungen zur EU. Ein Assoziierungsabkommen ist seit dem Jahr 2000 in
Kraft, und ein neuer ENP-Aktionsplan wurde 2013 verabschiedet. Im Jahr 2008
wurde dem Land im Rahmen der ENP der fortgeschrittene Status zuerkannt,
womit dem Bestreben Rechnung getragen wird, die Zusammenarbeit zwischen
der EU und Marokko zu intensivieren und die wirtschaftlichen und politischen
Reformen weiterhin zu unterstützen. Die Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU
und Marokko wurde im Juni 2013 begründet. Verhandlungen über Abkommen zur
Erleichterung der Visaerteilung und zur Rückübernahme sowie über ein vertieftes
und umfassendes Freihandelsabkommen sind im Gange. Darüber hinaus ist 2014
ein neues Fischereiabkommen in Kraft getreten. Zwei Urteilen des Gerichtshofs der
Europäischen Union zufolge darf die EU ihre Abkommen mit Marokko umsetzen; diese
gelten jedoch nicht für die Westsahara. Weitere Urteile des Gerichtshofs werden 2023
erwartet.
H. Palästina
Mit einer vorläufigen jährlichen bilateralen Mittelzuweisung in Höhe von 300 Mio. EUR
ist die EU der größte Geldgeber der Palästinensischen Behörde. Übergeordnetes Ziel
der EU-Unterstützung ist es, einen Beitrag zum Aufbau der Kapazitäten eines künftigen
lebensfähigen, unabhängigen und demokratischen palästinensischen Staates zu
leisten, der in Frieden und Sicherheit mit Israel und anderen Nachbarn koexistiert. Die
Rechtsgrundlage für die Beziehungen zwischen der EU und der Palästinensischen
Behörde bildet das 1997 abgeschlossene Interimsassoziationsabkommen über Handel
und Zusammenarbeit. Die EU und die Palästinensische Behörde haben einen ENP-
Aktionsplan unterzeichnet, der 2013 in Kraft getreten ist. Im selben Jahr hat die EU
Israel und dem künftigen Staat Palästina „besondere privilegierte Partnerschaften“
angeboten und vorbehaltlich einer künftigen Vereinbarung über den endgültigen
Status ein beispielloses Paket von Maßnahmen zur politischen, wirtschaftlichen und
sicherheitspolitischen Unterstützung beider Seiten bereitgestellt. Die EU engagiert sich
aktiv im Nahost-Friedensprozess (MEPP) und ist Mitglied des Nahost-Quartetts, das
auf eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der sogenannten Roadmap for Peace
(Fahrplan für den Frieden) von 2003 hinarbeitet. Im Juni 2022 billigte die Kommission
eine neue bilaterale Mittelzuweisung an Palästina in Höhe von 224,8 Mio. EUR. Das
Hilfspaket ist dafür vorgesehen, die Palästinensische Behörde und entscheidende
Vorhaben im besetzten palästinensischen Gebiet zu unterstützen. Infolge der
Terroranschläge der Hamas in Israel hat die Kommission eine dringende Überprüfung
der EU-Finanzhilfe für Palästina angekündigt. Von der GD ECHO bereitgestellte
humanitäre Hilfe ist von der Überprüfung nicht betroffen. Die Kommission hat die
Verdreifachung der für Gaza vorgesehenen humanitären Hilfe durch eine sofortige
Erhöhung um 50 Mio. EUR angekündigt, mit der der Gesamtbetrag auf 75 Mio. EUR
ansteigt.
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I. Syrien
Nach der Eskalation der Gewalt und aufgrund der inakzeptablen Menschenrechtslage
setzte die EU im Mai 2011 ihre gesamte bilaterale Zusammenarbeit mit der syrischen
Regierung aus. Parallel dazu hat die EU verschiedene restriktive Maßnahmen in
Form von Sanktionen ergriffen. Im Einklang mit der EU-Strategie für Syrien vom
3. April 2017 unterstützt die EU inklusive Friedensverhandlungen mit Blick auf einen
von Syrien selbst angeführten politischen Übergang. Im Rahmen der Bemühungen
zur Bewältigung der Krise in Syrien ist die EU der größte Geber, und die EU
und ihre Mitgliedstaaten haben seit 2011 zusammen mehr als 24,9 Mrd. EUR
an humanitärer Hilfe, Entwicklungshilfe, Wirtschaftshilfe und Stabilisierungshilfe
bereitgestellt. Seit 2017 organisiert die EU jährliche Brüsseler Konferenzen zum Thema
„Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region“, die unter dem gemeinsamen
Vorsitz der Union und der Vereinten Nationen stattfinden. Das übergeordnete
Ziel dieser Konferenzen ist es, die syrische Bevölkerung zu unterstützen und die
internationale Gemeinschaft zu mobilisieren, um eine dauerhafte politische Lösung
der Krise in Syrien im Einklang mit der Resolution 2254 des VN-Sicherheitsrates
zu finden. Bisher wurden im Rahmen aller Brüsseler Konferenzen die schwierigsten
humanitären und resilienzbezogenen Probleme der syrischen Bevölkerung und der
Gemeinschaften, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben, sowohl innerhalb des
Landes als auch in der Region, behandelt.
J. Tunesien
Nach der tunesischen Revolution 2011 hat die EU politische, finanzielle und
technische Unterstützung für den Übergang des Landes zur Demokratie bereitgestellt.
Die Rechtsgrundlage für die bilateralen Beziehungen bildet weiterhin das
Assoziierungsabkommen, das seit 1998 in Kraft ist. In Anbetracht der erzielten
Fortschritte vereinbarten die EU und Tunesien 2012 die Schaffung einer „privilegierten
Partnerschaft“ mit einem ausführlichen Aktionsplan für den Zeitraum 2013-2017.
Im März 2014 gingen Tunesien und die EU eine Mobilitätspartnerschaft ein,
woraufhin Verhandlungen über Visaerleichterungs- und Rückübernahmeabkommen
aufgenommen wurden. Im Oktober 2015 wurden Verhandlungen über ein vertieftes und
umfassendes Freihandelsabkommen angenommen. Die politischen Entwicklungen
im Land seit Juli 2021 haben sich jedoch auf die Unterstützung der EU für
Tunesien ausgewirkt. Die Europäische Union ist bereit, alle Bemühungen Tunesiens
um dringende Strukturreformen zu unterstützen, und wird auch weiterhin das
tunesische Volk bei der Bewältigung der großen sozioökonomischen und finanziellen
Herausforderungen unterstützen, mit denen das Land konfrontiert ist.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament ist umfassend an der Europäischen Nachbarschaftspolitik beteiligt.
Über den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten überwacht es die Umsetzung
der ENP, insbesondere über die jährlichen Fortschrittsberichte und die Überprüfungen.
Der Ausschuss verfolgt die politische Lage in den Partnerländern durch
regelmäßige Aussprachen mit hochrangigen Regierungsvertretern, Sachverständigen
und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Durch seine Haushaltsbefugnisse kann das
Parlament unmittelbar Einfluss darauf nehmen, in welcher Höhe Mittel für die
einschlägigen Finanzinstrumente bereitgestellt werden. Für den Abschluss aller
Assoziierungsabkommen mit den südlichen Partnerländern der Europäischen
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Nachbarschaftspolitik ist die Zustimmung des Parlaments erforderlich. Auch
neue Handelsabkommen, einschließlich künftiger vertiefter und umfassender
Freihandelsabkommen mit Marokko und Tunesien, bedürfen der Zustimmung des
Parlaments.
Die regelmäßige Pflege der bilateralen Beziehungen mit den Parlamenten der
südlichen Partnerländer wird durch ständige Delegationen sichergestellt. Die
Beziehungen zum marokkanischen Parlament wurden daher mit der Bildung eines
Gemischten Parlamentarischen Ausschusses im Jahr 2010 ausgebaut. Zudem
wurden 2016 mit Tunesien und 2018 mit Algerien Gemischte Parlamentarische
Ausschüsse gebildet. Die parlamentarischen Beziehungen mit Syrien wurden wegen
des Bürgerkriegs ausgesetzt, und auch die gegenwärtige Lage in Libyen lässt
interparlamentarische Beziehungen nicht zu. Das Parlament nahm an mehreren EU-
Wahlbeobachtungsmissionen in südlichen Partnerländern teil und unterstützt Tunesien
im Rahmen seines Demokratieförderungsprogramms. Das Parlament beteiligt sich
auf regionaler Ebene an der Parlamentarischen Versammlung der Union für den
Mittelmeerraum, die alljährlich eine Plenartagung und mehrere Ausschusssitzungen
abhält. Derzeit hat das marokkanische Parlament den turnusmäßigen Vorsitz der
Parlamentarischen Versammlung inne.

Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis / Camelia Oaida
10/2023
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5.6. WEITERE BEZIEHUNGEN ÜBER
DIE NACHBARSCHAFT HINAUS
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5.6.1. TRANSATLANTISCHE
BEZIEHUNGEN: USA UND KANADA

Die EU, die USA und Kanada teilen die Werte der Demokratie, der Menschenrechte,
der Rechtsstaatlichkeit und der wirtschaftlichen und politischen Freiheit sowie
ähnliche außen- und sicherheitspolitische Ziele. Die enge Zusammenarbeit und die
strategischen Beziehungen zu den USA und Kanada gehören weiterhin zu den
Prioritäten der EU.

POLITISCHER DIALOG ZWISCHEN DER EU UND DEN USA

Die enge Zusammenarbeit und die strategischen Beziehungen zwischen der
Europäischen Union, ihren Mitgliedstaaten und den USA gründen auf einer
gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen demokratischen Werten. Diese sind für
die Sicherheit und den Wohlstand beider Partner von entscheidender Bedeutung. Die
EU und die USA arbeiten in einigen Bereichen der Außenpolitik und in verschiedenen
geografischen Kontexten eng zusammen. Darunter fallen die Themen Sicherheit,
Energie und Technologie, Russland, Ukraine, die Länder des westlichen Balkans, die
Terrorismusbekämpfung und der Nahe Osten.
Der Amtsantritt von Joe Biden als Präsident der USA am 20. Januar 2021 hat den
Beziehungen zwischen der EU und den USA, die sich während der Amtszeit von
Präsident Trump verschlechtert hatten, neuen Schwung verliehen. Das Gipfeltreffen
EU-USA vom 20. Oktober 2023 in Washington bot die Gelegenheit, die transatlantische
Partnerschaft, einschließlich der gemeinsamen Verpflichtung zur Unterstützung der
Ukraine, zu überprüfen. Dabei hoben die Führungsspitzen auch die Bedeutung von
Handel und Investitionen hervor und erörterten, wie noch offene Fragen gelöst werden
können. Zum Abschluss des Gipfeltreffens nahmen sie eine gemeinsame Erklärung an.
Die vierte Tagung des EU-US-Handels- und Technologierates (Trade and Technology
Council – TTC), der auf dem Gipfeltreffen EU-USA vom Juni 2021 ins Leben gerufen
wurde, fand im Mai 2023 in Schweden statt. Der TTC dient beiden Partnern als Forum
für die Abstimmung ihrer Konzepte in wichtigen globalen Handels-, Wirtschafts- und
Technologiefragen. Am 10. März 2023, unterzeichneten der Präsident Joe Biden und
die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine gemeinsame Erklärung, in
der auf die gemeinsamen Bemühungen zur Beendigung des Kriegs Russlands gegen
die Ukraine und die Zusammenarbeit beim Aufbau zukunftsweisender ökologischer
Volkswirtschaften eingegangen wird.
Im Oktober 2021 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu der Zukunft
der Beziehungen zwischen der EU und den USA an, in der beide Seiten aufgefordert
werden, den Multilateralismus zu stärken und bei gemeinsamen außen-, sicherheits-
und wirtschaftspolitischen Zielen zusammenzuarbeiten, u. a. im Zusammenhang mit
der Pandemie, den Menschenrechten und einer weltweiten Steuerreform.
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INTERPARLAMENTARISCHER DIALOG – DER TRANSATLANTISCHE
DIALOG DER GESETZGEBER

Mit der Einrichtung des Transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber im Jahr 1999
wurde die Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Kongress
der USA ausgebaut und institutionalisiert. Bei diesem Dialog kommen Mitglieder des
Europäischen Parlaments und des Repräsentantenhauses der USA zweimal im Jahr
im Rahmen interparlamentarischer Treffen zusammen. Diese finden abwechselnd in
den Vereinigten Staaten und in Europa statt. Die Gesetzgeber, die an diesen Treffen
teilnehmen, tauschen sich über zentrale politische Themen aus, die von beiderseitigem
Interesse sind, wie beispielsweise Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit,
außenpolitische Herausforderungen, Sicherheit und Verteidigung. Der transatlantische
politische Dialog ist angesichts der Gesetzgebungsbefugnisse des Kongresses und
seiner Befugnis, bei weltweiten Krisen Interventionen der USA zu genehmigen
und über die Form der Beteiligung der USA an globalen Lenkungsinstitutionen
zu bestimmen, von wesentlicher Bedeutung. Das 86. interparlamentarische Treffen
EU-USA im Rahmen des Transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber wurde im
Juni 2023 in Stockholm (Schweden) abgehalten. Zu den erörterten Themen zählten
die transatlantische Unterstützung der Ukraine, Sanktionen, Sicherheit und Stabilität
im indopazifischen Raum, die Politik der EU und der USA gegenüber China, Handel
und Technologien, die NATO-Erweiterung und die Zusammenarbeit zwischen der
EU und der NATO. Zum Abschluss der Tagung wurde eine gemeinsame Erklärung
unterzeichnet.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EU UND DEN USA

Die EU und die USA sind die größten Handelsmächte und Investoren der Welt. Im
Jahr 2022 waren die USA mit einem Anteil von 25% am weltweiten BIP und 8% an
den weltweiten Warenausfuhren die größte Volkswirtschaft der Welt. Die EU war mit
einem Anteil von 25% am weltweiten BIP und 28,5% am weltweiten Warenhandel die
drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Die EU arbeitet eng mit den USA zusammen, um bilaterale Handelshemmnisse,
darunter auch jene, die unter der Vorgängerregierung entstanden sind, auszuräumen,
insbesondere durch den TTC. Mit der Auftaktveranstaltung des TTC im September
2021 wurde eine Reihe spezifischer Dialoge zwischen den USA und der EU eingeleitet,
um die Verantwortung von Online-Plattformen und Big-Tech-Unternehmen zu erörtern,
u. a. in Bezug auf künstliche Intelligenz und Datenströme. Außerdem wird gemeinsam
an Maßnahmen für Steuergerechtigkeit und gegen Marktverzerrungen sowie an einem
gemeinsamen Ansatz für den Schutz kritischer Technologien gearbeitet. Im März 2023
wurde der Dialog über die Anreize für die Industrie der sauberen Technologien (Clean
Energy Incentives Dialogue) ins Leben gerufen, mit dem die Anreizprogramme der
EU und den USA koordiniert werden sollen. Das Ziel besteht darin, dass sich diese
Programme gegenseitig verstärken und dass dieser Dialog auch Teil des TTC wird.
Seit Oktober 2022 arbeitet eine Taskforce der EU und der USA zum Gesetz zur
Senkung der Inflationsrate daran, die Herausforderungen zu ermitteln, die bei der
Angleichung der Konzepte für die Stärkung und Sicherheit von Lieferketten, der
Produktion und der Innovation auf beiden Seiten des Atlantiks entstehen. Dies führte
zu Verhandlungen über ein gezieltes Abkommen über kritische Rohstoffe, mit dem
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es ermöglicht werden soll, dass betreffende in der EU gewonnene oder bearbeitete
kritische Rohstoffe bei den Anforderungen für die Steuergutschrift für saubere
Fahrzeuge im Rahmen des Gesetzes zur Senkung der Inflationsrate berücksichtigt
werden.
In Bezug auf eine weitere politische Pattsituation, die dadurch verursacht wurde, dass
die USA nach Abschnitt 232 des Trade Expansion Acts (Einfuhren, die die nationale
Sicherheit bedrohen) Zölle auf Stahl und Aluminium verhängten, haben sich die EU
und die USA vorübergehend darauf geeinigt, die Zölle gemäß Abschnitt 232 auf
Stahl- und Aluminiumausfuhren aus der EU bis zu den früheren Handelsvolumen
aufzuheben. Beide Seiten einigten sich außerdem darauf, eine Vereinbarung zu einer
erleichterten Dekarbonisierung der Stahl- und Aluminiumindustrie anzustreben und das
Problem der Überkapazitäten in diesen Industriezweigen anzugehen, die durch nicht
marktkonforme Vorgehensweisen in einigen Volkswirtschaften verursacht werden. Auf
dem Gipfeltreffen EU-USA vom 20. Oktober 2023 erklärten beide Seiten, dass bei
der Ermittlung der Ursachen von nicht marktbezogenen Überkapazitäten erhebliche
Fortschritte erzielt worden seien und dass sie weiteren Fortschritten in den kommenden
zwei Monaten entgegensehen.
Im Jahr 2022 waren die USA mit einem Anteil von 19,8% an den gesamten
Warenausfuhren der EU das wichtigste Ausfuhrziel der EU (zum Vergleich lag der Anteil
Chinas bei 9%). Die USA nahmen unter den Importpartnern der EU mit 11,9% der in
die EU eingeführten Waren den zweiten Platz ein. Im Jahr 2022 stiegen die Ausfuhren
aus der EU in die USA um 27,5%, wodurch ein Höchststand von 509,4 Mrd. EUR
erreicht wurde, während die Einfuhren aus den USA um 53,4% stiegen, was einem
Wert von 358,7 Mrd. EUR entspricht. Der Handelsüberschuss der EU mit den USA fiel
um 15,3 Mrd. EUR auf das Niveau von 2019/2020.
Die USA sind der wichtigste Handelspartner der EU im internationalen
Dienstleistungsverkehr. Zusammengenommen machen die beiden Volkswirtschaften
mehr als 40% des weltweiten BIP und mehr als 40% des weltweiten Handels mit Waren
und Dienstleistungen aus. Seit 2016 verzeichnet die EU im Dienstleistungsverkehr
jedoch ein Handelsbilanzdefizit, das sich im Jahr 2021 auf 87,9 Mrd. EUR belief.
Die EU und die USA sind sich gegenseitig die größten Investoren, wobei die USA
insgesamt viermal so viel in der EU wie im gesamten asiatisch-pazifischen Raum
investieren. Die EU investiert rund zehnmal so viel in den USA wie in Indien und China
zusammen. Die letzten Jahre waren jedoch durch einige Rückschläge gekennzeichnet:
So war der Zufluss von Investitionen sowohl aus den USA in die EU als auch aus
der EU in die USA im Jahr 2018 negativ. Das führte zu einer Neuausrichtung der
Bestände an ausländischen Direktinvestitionen (ADI-Bestände), die im Jahr 2021 ein
Defizit von 16,4 Mrd. EUR gegenüber einem Überschuss von 284,5 Mrd. EUR im
Jahr 2018 aufwiesen. Im Jahr 2021 waren die ADI-Bestände der EU in den USA
insgesamt wieder höher (um 47,2 Mrd. EUR) als die ADI-Bestände der USA in der EU.
Bilaterale Direktinvestitionen – die von Natur aus langfristig ausgerichtet sind – dürften
die treibende Kraft der transatlantischen Handelsbeziehungen sein. Dafür spricht auch,
dass der Handel zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften in der EU und den USA
mehr als ein Drittel des gesamten transatlantischen Handels ausmacht. Schätzungen
zufolge bieten Unternehmen aus der EU und den USA, die auf dem jeweils anderen
Hoheitsgebiet tätig sind, Arbeitsplätze für über 14 Mio. Menschen.
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DER POLITISCHE DIALOG ZWISCHEN DER EU UND KANADA

Kanada zählt zu den ältesten und engsten Partnern der EU. Die Zusammenarbeit
zwischen der EU und Kanada, die auf gemeinsamen Werten, einer traditionell engen
Zusammenarbeit und engen Kontakten zwischen den Menschen beruht, wurde in den
vergangenen Jahren deutlich gestärkt.
Die bilateralen Beziehungen wurden in den 1950er Jahren aus wirtschaftlichen
Gründen aufgenommen und haben sich seitdem zu einer engen strategischen
Partnerschaft entwickelt. Die EU und Kanada arbeiten bei globalen Herausforderungen
– z. B. in den Bereichen Umwelt, Klimawandel, Energieversorgungssicherheit und
regionale Stabilität – eng zusammen und sind auch im Kontext der G7 und G20 enge
Partner.
Die EU und Kanada reagierten entschieden auf die grundlose und brutale militärische
Aggression Russlands gegen die Ukraine, indem sie abgestimmte Sanktionen
verhängten und umfassende – sicherheitspolitische, finanzielle, materielle und
humanitäre – Unterstützung für die Ukraine leisteten.
Im Energiebereich hat Kanada dazu beigetragen, die Energieversorgungssicherheit
der EU zu verbessern und die Abhängigkeit der EU von Energie aus Russland zu
beenden. In Bezug auf COVID-19 leistete die EU einen entscheidenden Beitrag
zur Sicherstellung einer kohärenten und kontinuierlichen Versorgung Kanadas mit
Impfstoffen. In der Anfangsphase der Impfungen stammten die meisten in Kanada
verteilten Impfstoffe aus Anlagen in der EU.
Kanada leistet regelmäßig Beiträge zu den Missionen im Rahmen der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und hat seit 2005
an 24 Wahlbeobachtungsmissionen der EU teilgenommen. Kanada wurde offiziell
eingeladen, sich am Projekt der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit zur
militärischen Mobilität (Dezember 2021) und an dem Projekt eines Netzes von Logistik-
Drehkreuzen in Europa und zur Unterstützung von Operationen zu beteiligen. Das
Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Kanada
(Strategic Partnership Agreement – SPA), mit dem das Rahmenabkommen von 1976
abgelöst wurde, ist ein umfassendes politisches Abkommen, mit dem die bilaterale
Zusammenarbeit in einer Reihe außenpolitischer und sektorbezogener Bereiche
gestärkt werden soll. Dies betrifft unter anderem die Bereiche internationaler Frieden
und internationale Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Krisenbewältigung, maritime
Sicherheit, globale Ordnungspolitik, Energie, Verkehr, Forschung und Entwicklung,
Gesundheit, Umwelt, Klimawandel und arktischer Raum.
Am 30. Oktober 2016 unterzeichneten Kanada und die EU auf dem Gipfeltreffen
EU-Kanada das SPA. Im Februar 2017 gab das Europäische Parlament seine
Zustimmung. Seit dem 1. April 2017 sind große Teile des Abkommens vorläufig
in Kraft. Uneingeschränkt angewandt wird das Abkommen erst, wenn es von
allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. (Die Ratifizierung durch Italien, Frankreich
und Irland steht derzeit noch aus). Um die Zusammenarbeit in diesem Rahmen
zu erleichtern, wurden mehrere gemeinsame Einrichtungen geschaffen, und auf
hoher Beamten- und Ministerebene fand ein intensiver Dialog statt. Am 16. Mai
2022 fand in Brüssel die dritte Sitzung des Gemeinsamen Ministerausschusses
EU-Kanada unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten und Hohen Vertreters Josep
Borrell und der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly statt (siehe hierzu
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die gemeinsame Erklärung). Das jüngste Gipfeltreffen EU-Kanada zwischen dem
kanadischen Premierminister, dem Präsidenten des Europäischen Rates und der
Präsidentin der Kommission fand – unter physischer Anwesenheit der Teilnehmer –
am 14. Juni 2021 in Brüssel statt (siehe hierzu die gemeinsame Erklärung und die
Pressekonferenz). Die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, besuchte
Kanada vom 6. bis 8. März 2023. Sie hielt im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung
des kanadischen Parlaments eine Ansprache und traf sich mit Premierminister Justin
Trudeau. In ihrer gemeinsamen Erklärung wurde der Schwerpunkt unter anderem
auf die Themen Ukraine, Desinformation, Klima, nachhaltige Energie und Rohstoffe,
Wirtschaft und Technologie sowie Forschung und die Gleichstellung der Geschlechter
gelegt.

INTERPARLAMENTARISCHER DIALOG

Seit mehr als 40 Jahren kommen Mitglieder des Europäischen Parlaments und
ihre kanadischen Amtskollegen jährlich im Rahmen interparlamentarischer Treffen
abwechselnd in der EU und in Kanada zusammen, um politische Entwicklungen in
Kanada und in der EU zu erörtern und sich über Themen von beiderseitigem Interesse
wie Handel, Klimawandel und Migration auszutauschen.
Aufbauend auf dem SPA wurde im Rahmen des 38. interparlamentarischen Treffens
eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sich die beiden Parlamente dazu
verpflichteten, das interparlamentarische Treffen durch regelmäßige zusätzliche
Treffen zu einem ständigen Dialog auszubauen, und übereinkamen, dass das
interparlamentarische Treffen als Pendant zu den anderen Gremien fungieren soll,
die im Rahmen des SPA eingerichtet wurden. Bei dem 42. interparlamentarischen
Treffen, das im Juni 2023 in Brüssel stattfand, ging es um den Handel und die
Zusammenarbeit zwischen der EU und Kanada in den Bereichen KI-Regulierung,
Energie, Einflussnahme aus dem Ausland sowie Sicherheit und Verteidigung (siehe
die gemeinsame Erklärung). Die Mitglieder der Delegation des Europäischen
Parlaments für die Beziehungen zu Kanada (D-CA) kommen im Laufe des Jahres
regelmäßig mit Interessenträgern zusammen, um sich auf die interparlamentarischen
Treffen vorzubereiten. Im Rahmen der jüngsten Treffen wurde über die fünfjährige
Umsetzung des CETA, die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und die
Beziehungen zwischen Kanada und den USA beraten.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EU UND KANADA

Durch das CETA wurden die Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbeziehungen
zwischen der EU und Kanada erheblich verbessert, indem die Märkte gegenseitig für
Güter, Dienstleistungen und Investitionen, darunter die Vergabe öffentlicher Aufträge,
geöffnet wurden. Außerdem wurden durch das CETA Möglichkeiten für nachhaltiges
Wachstum geschaffen, und im Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung sowie
im Rahmen eines breiten Spektrums an Dialogen, einschließlich des regelmäßigen
Forums der Zivilgesellschaft, wird gemeinsamen Werten Rechnung getragen. Das
CETA ist das erste bilaterale Wirtschaftsabkommen der EU, in dessen Rahmen eine
Investitionsgerichtsbarkeit für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen
Investoren und Staaten vorgesehen ist.
Das Abkommen wurde auf dem Gipfeltreffen EU-Kanada vom 30. Oktober 2016
unterzeichnet. Am 15. Februar 2017 gab das Parlament seine Zustimmung. Die
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vorläufige Anwendung der Teile des Abkommens, die in die Zuständigkeit der EU
fallen, begann am 21. September 2017. Uneingeschränkt angewandt werden kann das
CETA erst, wenn es von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Derzeit steht noch die
Ratifizierung durch zehn Mitgliedstaaten aus.
Im Laufe der dritten Sitzung des Gemischten CETA-Ausschusses, die am 2. Dezember
2022 in Ottawa stattfand, wurde von beiden Seiten hervorgehoben, dass die
positive Wirtschaftsleistung im Rahmen des CETA vor dem Hintergrund zunehmender
geopolitischer Spannungen, des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, der Störungen
von Versorgungsketten, der weltweiten Energiekrise und der aufkommenden
wirtschaftlichen Rezession von entscheidender Bedeutung ist.
Aufbauend auf den engeren Beziehungen, die durch das CETA entstanden sind,
unterzeichneten die EU und Kanada am 21. Juni 2021 auch die strategische
Rohstoffpartnerschaft zwischen der EU und Kanada. Diese soll die Integration der
Wertschöpfungsketten für Rohstoffe weiter vorantreiben und die Zusammenarbeit
in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation, bei Umwelt-, Sozial-
und Governance-Kriterien sowie in Bezug auf Normen zwischen den Parteien
verbessern. Im März 2022 schlossen Kanada und die EU die Verhandlungen über
ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Berufsqualifikationen von
Architekten ab, wobei es sich um das erste Abkommen der EU mit einem Drittland
über Berufsqualifikationen handelt. Ende 2022 begannen die Verhandlungen über den
Beitritt Kanadas zum EU-Forschungsprogramm Horizont Europa.
Sowohl Kanada als auch die EU waren von den Zöllen der USA auf Stahl und
Aluminium betroffen, und Kanada war ebenso wie die EU der Ansicht, dass diese
weder wirtschaftlich gerechtfertigt noch mit den Regeln der Welthandelsorganisation
vereinbar seien. Daher haben die EU und Kanada sowie weitere Partner, die sich für die
auf Regeln basierende Handelsordnung einsetzen, ihren Dialog über handelspolitische
Fragen intensiviert.
Der Warenhandel zwischen der EU und Kanada ist zwischen 2016 und 2022 um 66%
gestiegen und der Handel mit Dienstleistungen um 46%, wodurch der Handel mit
anderen drittstaatlichen Handelspartnern der EU übertroffen wurde.
Im Jahr 2022 war die EU Kanadas zweitgrößter Handelspartner nach den USA. Auf
die EU entfielen 8,2% aller Warenausfuhren und -einfuhren Kanadas. Die EU führte im
Jahr 2022 Waren im Wert von 47,4 Mrd. EUR nach Kanada aus und kanadische Waren
im Wert von 29,7 Mrd. EUR ein. Kanada war 2021 der zwölftgrößte internationale
Handelspartner der EU. Maschinen, mineralische Erzeugnisse, Verkehrsausrüstung
und Chemikalien gehören zu den wichtigsten Waren, mit denen die beiden Partner
handeln.
Der Handel mit Dienstleistungen ist ein wichtiger Bestandteil der Handelsbeziehungen
zwischen der EU und Kanada. Im Jahr 2021 stieg der Wert der nach Kanada
ausgeführten Dienstleistungen der EU auf 17,4 Mrd. EUR. Der Wert der aus Kanada
in die EU eingeführten Dienstleistungen stieg auf 13,7 Mrd. EUR. Der Handel mit
Dienstleistungen zwischen der EU und Kanada betrifft unter anderem häufig die
Bereiche Verkehr, Reisen, Versicherungen und Kommunikation. Im Jahr 2020 ging
der Wert der aus Kanada in die EU eingeführten und der aus der EU nach Kanada
ausgeführten Dienstleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie um 21% bzw. 33%
zurück.
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Was ausländische Direktinvestitionen (ADI) betrifft, so haben die EU und Kanada
im Jahr 2018 nahezu gleich hohe Investitionen in die jeweils andere Volkswirtschaft
getätigt. Die EU ist Kanadas zweitgrößter Partner für beiderseitige Direktinvestitionen
nach den USA. In den Jahren 2019 und 2020 wurden die kanadischen Bestände in
der EU angesichts der COVID-19-Pandemie mit 257,7 Mrd. EUR um 30% niedriger
bewertet, während die EU-Bestände in Kanada im Jahr 2020 um 22% zurückgingen.
Im Jahr 2021 war genau das Gegenteil der Fall. Während die ADI-Bestände Kanadas
in der EU im Jahr 2021 um 6% stiegen, gingen die EU-Bestände in Kanada um weitere
4% zurück.

Leon Peijnenburg / Tuula Turunen
10/2023
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5.6.2. LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK

Die Beziehungen der Europäischen Union zu Lateinamerika und der Karibik sind
vielschichtig und werden auf unterschiedlichen Ebenen gepflegt. Ausgehend von
der neuen Agenda für die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika und
der Karibik ist die EU bestrebt, die biregionale strategische Partnerschaft zu stärken
und zu modernisieren. Die EU interagiert durch Gipfeltreffen mit den Staats- und
Regierungschefs sowie durch parlamentarische Diplomatie mit der gesamten Region
und ist außerdem durch Übereinkommen und politische Dialoge mit der Karibik,
Zentralamerika, der Andengemeinschaft, dem Mercosur und einzelnen Ländern
verbunden.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags über die Europäische Union;

— Titel I-III und V (Allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln
der Union; Gemeinsame Handelspolitik; Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe; Internationale Übereinkünfte) des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN REGIONEN

Die EU sowie Lateinamerika und die Karibik (LAK) sind natürliche Partner, die durch
enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen miteinander verbunden
sind. Die EU verfügt über ein umfassendes Netz von Abkommen mit 27 der 33 Länder
der Region. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen sind eng: Die EU ist der größte
Investor in der Region, drittgrößter Handelspartner der Region und leistet den größten
Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit.
Am 7. Juni 2023 nahmen der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik
und die Kommission eine gemeinsame Mitteilung mit dem Titel „Eine neue Agenda
für die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika und der Karibik“ an, um
die Beziehungen zu stärken und die Partnerschaft zwischen der EU und den LAK-
Staaten zu erneuern. Ihr Schwerpunkt liegt auf sechs Schlüsselbereichen: Erneuerte
politische Partnerschaft; Stärkung der gemeinsamen Handelsagenda; Einführung
einer Global-Gateway-Investitionsstrategie zur Beschleunigung eines fairen grünen
und digitalen Wandels und zur Beseitigung von Ungleichheiten; Bündelung der
Kräfte für Justiz, Bürgersicherheit und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität; Zusammenarbeit zur Förderung von Frieden und Sicherheit,
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und humanitärer Hilfe; Aufbau
einer dynamischen Partnerschaft mit persönlichen Kontakten.
In der Mitteilung wird die parlamentarische Diplomatie als Schlüsselkomponente
der biregionalen Beziehungen anerkannt und insbesondere die Rolle der
Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EuroLat) herausgestellt.
A. Die Gipfeltreffen
Auf dem ersten Gipfeltreffen zwischen der EU, Lateinamerika und der Karibik, das
im Juni 1999 in Rio de Janeiro stattfand, wurde eine „Biregionale Strategische
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Partnerschaft“ gegründet. Das sechste und letzte Gipfeltreffen EU-Lateinamerika/
Karibik fand 2010 in Madrid statt, auf dem die EU-LAK-Stiftung mit dem Auftrag
gegründet wurde, die biregionale strategische Partnerschaft zu stärken und zu fördern.
Die 2010 gegründete Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen
Staaten (CELAC) ist ein regionaler Block der 33 lateinamerikanischen und karibischen
Staaten. Regionale Gipfeltreffen zwischen der EU und der CELAC sind inzwischen
das wichtigste Forum für Dialog und Zusammenarbeit mit Blick auf die gemeinsame
Bewältigung globaler Herausforderungen. Das dritte Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs EU-CELAC fand am 17./18. Juli 2023 – acht Jahre nach dem
vorausgegangenen Gipfeltreffen – in Brüssel statt. Die Staats- und Regierungschefs
der EU und der CELAC haben sich verpflichtet, ihre langjährige Partnerschaft
zu erneuern und zu institutionalisieren. Das Gipfeltreffen fand unter dem Motto
„Erneuerung der biregionalen Partnerschaft zur Stärkung des Friedens und der
nachhaltigen Entwicklung“ statt. Es wurde ein breites Themenspektrum erörtert,
darunter eine verstärkte Zusammenarbeit in multilateralen Foren, Frieden und
Sicherheit in der Welt, Handel und Investitionen, die Bekämpfung des Klimawandels,
Justiz und Sicherheit. Zusammen machen die Länder der EU, Lateinamerikas und der
Karibik mehr als ein Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen (VN) aus und sind
eine treibende Kraft für ein starkes, regelbasiertes multilaterales System. Am Ende des
Gipfeltreffens wurde eine Erklärung angenommen, die mit einer Ausnahme von allen
EU-CELAC-Ländern gebilligt wurde. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten,
dass die Grundlage der Partnerschaft EU-CELAC ein gemeinsames Bekenntnis zu
Demokratie, Menschenrechten und Grundfreiheiten, Rechtsstaatlichkeit, inklusivem
Multilateralismus und internationaler Zusammenarbeit im Einklang mit den in der
Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht verankerten Grundsätzen
ist. Ferner wurde während dieses Treffens der Fahrplan EU-CELAC für den Zeitraum
2023-2025 veröffentlicht, und die Staats- und Regierungschefs vereinbarten, künftige
Gipfeltreffen alle zwei Jahre abzuhalten, wobei der nächste Gipfel 2025 voraussichtlich
in Kolumbien stattfinden wird. Die EU und die CELAC treffen sich auch auf
Ministerebene; das letzte Ministertreffen EU-CELAC fand im Oktober 2022 in Buenos
Aires (Argentinien) statt.
B. Die parlamentarische Dimension
Für die EU und die LAK ist die parlamentarische Diplomatie eine wichtige Plattform
für den Dialog sowie für den Austausch über Ideen und bewährte Verfahren.
Im Jahr 1974 begann mit der ersten von 17 interparlamentarischen Konferenzen,
die im Zweijahresrhythmus stattfanden, der regelmäßige Kontakt zwischen dem
Europäischen Parlament und Mitgliedern lateinamerikanischer Parlamente.
Im Jahr 2006 wurde die Parlamentarische Versammlung Europa-Lateinamerika
(EuroLat) als parlamentarische Institution der biregionalen strategischen Partnerschaft
gegründet. Sie ist ein Forum für den Austausch sowie die Überwachung und Prüfung
aller Fragen im Zusammenhang mit der Partnerschaft.
Die EuroLat setzt sich aus 150 Mitgliedern zusammen: Es nehmen 75 Mitglieder des
Europäischen Parlaments und 75 Mitglieder der lateinamerikanischen subregionalen
Parlamente teil, unter anderem des Lateinamerikanischen Parlaments, des
Andenparlaments, des Zentralamerikanischen Parlaments, des Parlaments des
Mercosur und der Kongresse von Chile und Mexiko.
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Seit 2006 hat die EuroLat 15 Plenartagungen abgehalten, die letzte fand im Juli
2023 in Madrid (Spanien) statt. Zu den erörterten Themen zählen die Bekämpfung
von Hetze, die Regulierung digitaler Plattformen, die Herausforderungen im Bereich
Bildung und Gesundheit durch COVID-19, der Zugang zu Wasser und die Bekämpfung
der organisierten Kriminalität.

BEZIEHUNGEN ZU DEN SUBREGIONEN

A. Andengemeinschaft (Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru)
Im Dezember 2003 schlossen die EU und die Andenregion ein Abkommen
über politischen Dialog und Zusammenarbeit (Political Dialogue and Cooperation
Agreement, PDCA) ab, mit dem die Bereiche ihrer Zusammenarbeit nochmals
erweitert wurden. Dieses Abkommen ist allerdings noch nicht in Kraft getreten. Die
Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen wurden im Juni 2007 aufgenommen
und führten schließlich im März 2010 zu einem multilateralen Handelsabkommen
mit Peru und Kolumbien. Das Handelsabkommen, das im Juni 2012 unterzeichnet
und im Dezember 2012 vom Europäischen Parlament ratifiziert wurde, trat mit
Peru am 1. März 2013 und mit Kolumbien am 1. August 2013 in Kraft. In dem
Abkommen sind die vollständige Liberalisierung des Handels mit Industriegütern und
Fischereierzeugnissen über einen Zeitraum von zehn Jahren – wobei die meisten Zölle
mit seinem Inkrafttreten abgeschafft werden – und die Erleichterung des Marktzugangs
für landwirtschaftliche Erzeugnisse vorgesehen. Das Abkommen umfasst die
Vergabe öffentlicher Aufträge, Investitionen, Menschenrechte sowie Arbeits- und
Umweltschutznormen. Ecuador ist dem Handelsabkommen am 1. Januar 2017
beigetreten. Die vollständige Umsetzung des Abkommens bedarf der Ratifizierung
durch die Mitgliedstaaten.
B. Karibik
Die Beziehungen zwischen der EU und der Karibik sind geprägt von
verschiedenen sich überschneidenden institutionellen Rahmenbedingungen, darunter
das Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen, das 16 karibische Staaten
umfasst[1], und die Gemeinsame Partnerschaftsstrategie Karibik-EU, die einen
strukturierten Rahmen für einen breiteren und tieferen Dialog und eine vertiefte
Zusammenarbeit bietet. Die EU ist der größte Handelspartner der Karibik.
Der wichtigste Partner für den wirtschaftlichen Dialog mit der EU ist das
Karibische Forum (Cariforum). Es umfasst Mitglieder der karibischen Gemeinschaft
sowie die Dominikanische Republik und Kuba. 2008 unterzeichneten sie das
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Cariforum-EU, ein umfassendes Freihandels-
und Wirtschaftsabkommen.
Die Verhandlungen über ein PDCA, die im April 2014 aufgenommen worden
waren, wurden im März 2016 erfolgreich abgeschlossen. Das Abkommen wird seit
dem 1. November 2017 vorläufig angewandt. Es kann uneingeschränkt in Kraft
treten, sobald es von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist. Das Abkommen
umfasst drei wesentliche Kapitel: eines über den politischen Dialog, eines über
Zusammenarbeit und branchenspezifischen Dialog und eines über Handel.

[1]Antigua und Barbuda, Belize, Bahamas, Barbados, Kuba, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada,
Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad
und Tobago.
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C. Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und
Panama)
Ein Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika, das erste von der EU geschlossene
interregionale Abkommen dieser Art, wurde im Juni 2012 unterzeichnet und
im Dezember 2012 vom Europäischen Parlament ratifiziert. Es besteht aus
drei Säulen – politischer Dialog, Zusammenarbeit und Handel – und es wird
darin das Ziel festgelegt, eine privilegierte politische Partnerschaft auf der
Grundlage von Werten, Grundsätzen und gemeinsamen Zielen zu entwickeln.
Das Abkommen zielt auch darauf ab, die Menschenrechte zu stärken, die
Armut zu verringern, Ungleichheit zu bekämpfen, Konflikten vorzubeugen und
verantwortliches Regierungshandeln, Sicherheit, regionale Integration und nachhaltige
Entwicklung zu fördern. Mit dem Assoziierungsabkommen wird auch der Handel
mit Industriegütern und Fischereierzeugnissen liberalisiert, und die meisten Zölle im
Handel mit Agrarprodukten werden abgeschafft. Seit 2013 wird nur das Kapitel des
Abkommens zum Handel vorläufig angewandt. Die Umsetzung des vollständigen
Abkommens steht aufgrund der fehlenden Ratifizierung eines EU-Mitgliedstaats noch
aus. Derzeit laufen Verhandlungen über die Einsetzung eines parlamentarischen
Assoziationsausschusses zur Überwachung der Umsetzung des Abkommens.
D. Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay)
Im Jahr 1999 wurden Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit
dem Mercosur, das politischen Dialog, Zusammenarbeit und Freihandel umfasst,
aufgenommen. Nach 20-jährigen Verhandlungen (mit Ausnahme einer Aussetzung
von 2004 bis 2010) erzielten die EU und der Mercosur im Juni 2019 eine
politische Einigung über das Handelskapitel des Assoziierungsabkommens und im
Juni 2020 über die letzten noch offenen Fragen in den Kapiteln zu Politik und
Zusammenarbeit. Die Forderung der EU an ihre Mercosur-Partner, sich auf zusätzliche
Verpflichtungen in Umweltfragen zu einigen, die dem Abkommen beizufügen sind, hat
den Annahmeprozess zum Stillstand gebracht, der aber bald wieder aufgenommen
werden soll. Bei Inkrafttreten des Abkommens würden Zölle auf 91% der aus der EU in
den Mercosur exportierten Waren abgeschafft und die Zollabgaben auf verschiedene
Erzeugnisse gesenkt. Die EU würde wiederum Zölle auf 92% der aus dem Mercosur
importierten Waren abschaffen, jedoch Zollkontingente für sensible landwirtschaftliche
Erzeugnisse beibehalten.

BEZIEHUNGEN ZU EINZELNEN LÄNDERN

A. Brasilien
Im Jahr 2007 richteten die EU und Brasilien eine strategische Partnerschaft ein.
Im Zuge dieser Partnerschaft setzen die EU und Brasilien ihre Zusammenarbeit
und ihren politischen Dialog in mehr als 30 Bereichen von beiderseitigem Interesse
fort, darunter internationaler Frieden und internationale Sicherheit, Menschenrechte,
Regierungsführung im öffentlichen Sektor, Wirtschafts- und Finanzfragen, Innovation,
Sozialpolitik, Bildung, Umwelt und regionale Integration. Die strategische Partnerschaft
zwischen der EU und Brasilien umfasst außerdem einen regelmäßigen Dialog
zwischen dem brasilianischen Nationalkongress und dem Europäischen Parlament.
Infolge der Wahl von Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens im Jahr 2022
kam es, nachdem er im Januar 2023 sein Amt angetreten hatte, zu einer starken
Wiederbelebung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien, einschließlich einer
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Reihe hochrangiger Besuche beider Seiten. Im Jahr 2023 besuchten nicht weniger
als vier Delegationen des Europäischen Parlaments[2] Brasilien. Ein Gipfeltreffen EU-
Brasilien für 2024 ist in Planung.
B. Chile
Im Jahr 2002 schloss die EU mit Chile ein Assoziierungsabkommen ab. Das
Abkommen ist in drei Abschnitte gegliedert: ein Kapitel zum politischen Dialog, ein
Kapitel zur Zusammenarbeit sowie die Schaffung einer Freihandelszone für Waren und
Dienstleistungen. Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss EU-Chile überwacht
seit 2003 die Umsetzung des Assoziierungsabkommens.
Verhandlungen über die Aktualisierung des Assoziierungsabkommens und dessen
Ersetzung durch das fortgeschrittene Rahmenabkommen wurden im November 2017
aufgenommen und im Dezember 2022 abgeschlossen. Das aktualisierte Abkommen
stärkt die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Chile, enthält
Verpflichtungen in Bezug auf Handel und nachhaltige Entwicklung und erleichtert
den Zugang zu mineralischen Ressourcen und erneuerbaren Energiequellen. Die
Ratifizierung steht derzeit noch aus.
C. Mexiko
Mexiko ist das einzige Land, mit dem die EU sowohl ein Assoziierungsabkommen
als auch eine strategische Partnerschaft abgeschlossen hat. Das Abkommen
über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit,
auch „Globalabkommen“ genannt, trat im Jahr 2000 in Kraft. Mit ihm wurde der
politische Dialog institutionalisiert, die Bereiche der Zusammenarbeit wurden erweitert,
beispielsweise um die Bereiche Demokratie und Menschenrechte, und es wurde
eine Freihandelszone EU-Mexiko geschaffen. Die Verhandlungen mit Mexiko über
die Aktualisierung des Globalabkommens wurden im Mai 2016 aufgenommen. Im
April 2018 wurde eine grundsätzliche Einigung über die Handelskapitel erzielt und im
April 2020 eine Einigung über die letzten noch ausstehenden Aspekte. Die Ratifizierung
steht derzeit noch aus.
Die strategische Partnerschaft wurde 2009 mit zwei Zielen gegründet: die
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der EU und Mexiko auf multilateraler
Ebene bei weltweiten Themen zu verbessern und den bilateralen Beziehungen und
Initiativen zusätzliche politische Impulse zu verleihen. Im Rahmen der strategischen
Partnerschaft wurden drei Gipfeltreffen EU-Mexiko abgehalten, das bisher letzte
im Juni 2015. Zwischen der EU und Mexiko findet ein regelmäßiger Dialog auf
hoher Ebene zu zahlreichen Themen statt, darunter Menschenrechte, Sicherheit und
Strafverfolgung, wirtschaftliche Themen, Umwelt und Klimawandel. Der Gemischte
Parlamentarische Ausschuss EU-Mexiko überwacht seit 2005 die Umsetzung des
Globalabkommens. Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss tritt in der Regel
zweimal im Jahr zusammen und ist ein grundlegendes Forum für den Austausch. Seine
Arbeit war von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung des Globalabkommens.

Clotilde Chantal Claudie SEBAG / Jonas Kraft
10/2023

[2]Die Delegation für die Beziehungen zur Föderativen Republik Brasilien, der Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten, der Ausschuss für internationalen Handel und der Ausschuss für Umweltfragen,
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
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5.6.3. RUSSLAND

Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind seit 2014 infolge
der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, seiner Unterstützung
von Separatisten im Osten der Ukraine, der von Russland in seiner
Nachbarschaft betriebenen Destabilisierungspolitik, der Desinformations- und
Einmischungskampagnen Russlands und der Menschenrechtsverletzungen in dem
Land stark belastet. Nach dem groß angelegten Überfall Russlands auf die
Ukraine am 24. Februar 2022 wurde die verbliebene politische, kulturelle und
wissenschaftliche Zusammenarbeit eingestellt.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V des Vertrags über die Europäische Union: „Auswärtiges Handeln“;

— Artikel 206 und 207 (Handel) sowie Artikel 216 bis 219 (internationale
Übereinkünfte) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV);

— Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (bilaterale Beziehungen).

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EU UND RUSSLAND

Bis zu den Protesten der Euromajdan-Bewegung in der Ukraine im November
2013 hatten die EU und Russland eine strategische Partnerschaft aufgebaut, die
unter anderem Themenbereiche wie Handel, Wirtschaft, Energie, Klimawandel,
Forschung, Bildung, Kultur und Sicherheit, darunter die Terrorismusbekämpfung, die
Nichtverbreitung von Kernwaffen und die Konfliktlösung im Nahen Osten, umfasste.
Den Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation (WTO), der im Jahr 2012 vollzogen
wurde, hatte die EU nachdrücklich befürwortet. Die rechtswidrige Annexion der Krim
durch Russland im März 2014, die offensichtliche Unterstützung militanter Separatisten
in der Ostukraine durch Russland und die Versuche Russlands, den Zugang zum
Asowschen Meer zu behindern, waren der Auslöser für eine umfassende Überprüfung
der Politik der EU gegenüber Russland.
Die EU hat – wie auch die USA, Kanada, Australien und andere westliche Länder – seit
März 2014 schrittweise restriktive Maßnahmen gegen Russland verhängt. Ursprünglich
umfassten die Sanktionen der EU gegen Russland im Jahr 2014 individuelle
Restriktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten und Einreiseverbote, die
sich gegen Angehörige der Elite Russlands, ukrainische Separatisten und mit ihnen
verbundenen Organisationen richten, sowie diplomatische Sanktionen, zu denen
die förmliche Aussetzung der Gipfeltreffen zwischen der EU und Russland und
der Verhandlungen über das neue Kooperationsabkommen zwischen der EU und
Russland sowie der Ausschluss Russlands aus der G8 gehören. Später folgten
darauf umfassendere Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit den anfänglichen
Beschränkungen des Handels mit der Krim und branchenbezogenen Sanktionen,
die den Waffenhandel, Energielieferungen und die finanzielle Zusammenarbeit mit
Russland betreffen. Daraufhin verhängte Russland im August 2014 Gegensanktionen,
mit denen zahlreiche Agrar- und Lebensmittel aus der EU verboten wurden (43% der
gesamten Agrar- und Lebensmittelausfuhren der EU nach Russland und 4,2% der
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gesamten Agrar- und Lebensmittelausfuhren der EU in die Welt im Jahr 2013). Trotz
der Sanktionen und Gegensanktionen blieb die EU weiterhin Russlands wichtigster
Handelspartner, und Russland war der fünftwichtigste Handelspartner der EU.
Darüber hinaus hat die EU ihre Beziehungen zu Russland im Rahmen der globalen
Sicherheitsstrategie der EU von 2016 neu bewertet und diese Beziehungen als „eine
zentrale strategische Herausforderung“ eingestuft. Im März 2016 legte der Rat fünf
Grundsätze für die Beziehungen zwischen der EU und Russland fest: 1) Umsetzung der
Minsker Vereinbarungen zum Konflikt in der Ostukraine als wesentliche Voraussetzung
für jedwede grundlegende Änderung des Standpunkts der EU gegenüber Russland,
2) Stärkung der Beziehungen zu den östlichen Partnern und anderen Nachbarn
der EU, darunter auch Zentralasien, 3) Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU
(z. B. im Hinblick auf die Energieversorgungssicherheit, hybride Bedrohungen oder
strategische Kommunikation), 4) selektives Engagement mit Russland bei Themen, die
für die EU von Interesse sind, und 5) notwendige zwischenmenschliche Kontakte und
Unterstützung der Zivilgesellschaft in Russland.
Seit dem groß angelegten Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 gilt
Russland als Aggressor gegen die Ukraine, und die EU hat ihre Strategie gegenüber
der Russischen Föderation neu ausgerichtet.
Im März 2022 hat die EU ihren Strategischen Kompass für Sicherheit und Verteidigung
angenommen und festgestellt, dass Russland eine „langfristige und unmittelbare
Bedrohung für die europäische Sicherheit“ darstellt, wodurch sich die Beziehungen
zwischen der EU und Russland seit 2016 erheblich verändert haben. Dieser Ansatz
wurde im strategischen Konzept der NATO vom Juni 2022 weiter untermauert, in dem
es heißt: „Die Russische Föderation ist die größte und unmittelbare Bedrohung für
die Sicherheit der Verbündeten sowie für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen
Raum“.
Dementsprechend richten sich die politischen Maßnahmen der EU gegenüber
Russland seit 2022 nach den folgenden Leitprinzipien: 1) Russland muss international
isoliert werden, und es müssen Sanktionen gegen Russland verhängt werden,
um zu verhindern, dass es Krieg führen kann. 2) Die internationale Gemeinschaft
muss für Rechenschaftspflicht sorgen, indem sie Russland, einzelne Täter und
Mittäter wegen in der Ukraine begangener Verstöße gegen das Völkerrecht und
Kriegsverbrechen zur Verantwortung zieht. 3) Die Nachbarn der EU müssen unterstützt
werden, unter anderem durch die Erweiterungspolitik der EU, und die Partner in
der ganzen Welt haben dabei geholfen, die Folgen des Angriffskriegs Russlands
gegen die Ukraine zu bewältigen. 4) Eine enge Zusammenarbeit mit der NATO
und Partnern in der ganzen Welt sollte unterstützt werden, um die regelbasierte
internationale Ordnung zu verteidigen. 5) Die Widerstandsfähigkeit der EU muss
gestärkt werden, insbesondere in Bezug auf die Energieversorgungssicherheit und
kritische Infrastruktur, und Russlands Cyberbedrohungen und hybriden Bedrohungen,
Informationsmanipulation und Einmischung muss entgegengewirkt werden. 6) Die
Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger und unabhängige Medien müssen
innerhalb und außerhalb Russlands unterstützt und gleichzeitig Bedrohungen für die
Sicherheit und die öffentliche Ordnung in der EU angegangen werden.
Seit seiner vierten Amtszeit als Präsident im Jahr 2018 hat Wladimir Putin
Verfassungsänderungen durchgesetzt, die 2020 verabschiedet wurden und die es
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ihm ermöglichen werden, über 2024, das Ende seiner derzeitigen Amtszeit, hinaus
(theoretisch bis 2036) an der Macht zu bleiben.
Unter Wladimir Putin wurde der individuelle und kollektive Handlungsspielraum vor
allem ab 2012 durch gesetzliche Beschränkungen und die gezielte Einschüchterung
von kritischen Stimmen immer mehr eingeengt. Im Laufe der Jahre haben die
Staatsorgane Russlands weitreichende rechtliche Restriktionen für „ausländische
Agenten“ sowie „unerwünschte“ und „extremistische“ Organisationen eingeführt, die
sich gegen Hunderte nichtstaatlicher Organisationen richten, und gleichzeitig wurde
die Zensur der Medien, des Internets und der sozialen Medien in erheblichem Maße
verschärft. Immer mehr Akteure der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger
und unabhängige Journalisten wurden als „ausländische Agenten“ eingestuft,
schikaniert und inhaftiert, Menschenrechtsorganisationen wurden geschlossen und die
Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beschnitten. Zudem wurden der
investigative Journalismus und der Datenjournalismus ins Visier genommen, während
die staatlich kontrollierten Medien unablässig das Bild einer „belagerten Festung“
heraufbeschwören, die vom „gesamten Westen“ angegriffen wird. Hinzu kam, dass die
Parlamentswahlen von 2016 und 2021 sowie die Regional- und Kommunalwahlen vom
September 2022 in einem restriktiven politischen und medialen Umfeld stattfanden,
was Präsident Putins Partei „Einiges Russland“ einen deutlichen Wahlsieg bescherte.
Wahlbeobachter und unabhängige Medien stellten fest, dass die Wahlen wie bereits
in der Vergangenheit nicht den internationalen Standards entsprachen und durch
Betrug, die Mobilisierung von Wählern an ihrem Arbeitsplatz, den systematischen
Ausschluss der Opposition und andere Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet waren.
Sachverständige haben festgestellt, dass die Regionalwahlen im September 2023
noch weniger fair und frei waren als die vorangegangenen Wahlen. Das Wahlrecht
der Bürger Russlands wurde inzwischen so stark eingeschränkt, dass diese Wahlen
als Urnengang ohne jegliche echte demokratische Grundsätze angesehen werden
können. Im März 2024 wird die nächste Präsidentschaftswahl in Russland abgehalten.
Im Oktober 2020 wurden auf einer besonderen EU-Rechtsgrundlage – der
Sanktionsregelung für chemische Waffen – sechs Staatsbürger und eine
Einrichtung Russlands wegen des Mordversuchs an dem Oppositionellen und
Korruptionsbekämpfer Alexei Nawalny, der im August 2020 mit einem militärischen
toxischen Nervenkampfstoff verübt worden war, in die entsprechende Liste für
Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten aufgenommen. Hierfür wurde
dasselbe Rechtsinstrument herangezogen wie bei den Verantwortlichen im Fall Skripal
in Salisbury (Vereinigtes Königreich) im März 2018.
Im März 2021 wandte der Rat die neue globale Sanktionsregelung der EU im Bereich
der Menschenrechte an und verhängte Sanktionen gegen vier Staatsangehörige
Russlands wegen ihrer Rolle bei der willkürlichen Festnahme, Strafverfolgung und
Verurteilung von Alexei Nawalny sowie bei der Unterdrückung friedlicher Proteste im
Zusammenhang mit dieser rechtswidrigen Behandlung.
Seit August 2014 übt Russland Vergeltung für die EU-Sanktionen, indem es
unter Hinweis auf angebliche Verstöße gegen die Vorschriften in Bezug auf die
Lebensmittelsicherheit Sanktionen in den Bereichen landwirtschaftliche Erzeugnisse,
Rohstoffe und Lebensmittel verhängt. Dadurch wurde Russlands Politik der
Importsubstitution in der Landwirtschaft gestärkt. Ferner hat Russland eine schwarze
Liste eingeführt, in der Bürger aus der EU und den USA geführt werden, die Kritik
an Russlands Handeln geäußert haben, und verweigert ihnen die Einreise nach
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Russland. Die Liste wird nicht offiziell veröffentlicht, weshalb es im Gegensatz zum
Reiseverbot der EU keine Möglichkeit eines Rechtsbehelfs gibt. Auf dieser Liste
standen mehrere MdEP und ab dem 30. April 2021 auch der Name des inzwischen
verstorbenen Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli zusammen mit
der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz Věra
Jourová sowie sechs Beamte aus EU-Mitgliedstaaten.
Am 21. Februar 2022 erkannte die Staatsduma der Russischen Föderation offiziell
die Unabhängigkeit der selbstproklamierten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk
an. Am 24. Februar 2022 begann die Russische Föderation ihren groß angelegten
Einmarsch in die Ukraine.
Seither hat die EU die unrechtmäßige, unprovozierte und ungerechtfertigte militärische
Aggression Russlands gegen die Ukraine und die Angriffe auf die Zivilbevölkerung
und die zivile Infrastruktur aufs Schärfste verurteilt und fordert den sofortigen und
bedingungslosen Rückzug der gesamten Streitkräfte Russlands aus dem gesamten
Hoheitsgebiet der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen. Sie hat
darauf hingewiesen, dass dieser Angriffskrieg einen eklatanten und offenkundigen
Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Grundprinzipien des
Völkerrechts darstellt und dass die Russische Föderation die volle Verantwortung
dafür trägt. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat ebenfalls
auf die Konsequenzen dieses Angriffskriegs für die Weltordnung hingewiesen und
am 1. März 2022 erklärt: „Es ist nicht nur die Ukraine, die angegriffen wird. Auch
das Völkerrecht, die regelbasierte internationale Ordnung, die Demokratie und die
Menschenwürde werden angegriffen. Es handelt sich schlichtweg um geopolitischen
Terrorismus“. Darüber hinaus haben die Staats- und Regierungschefs der EU
betont, dass man Russland, Belarus und alle für Kriegsverbrechen und andere
schwerste Verbrechen Verantwortlichen wegen ihrer Taten gemäß dem Völkerrecht
zur Rechenschaft ziehen wird. Die EU hat außerdem Russlands Instrumentalisierung
von Nahrungsmitteln im Krieg gegen die Ukraine und die damit ausgelöste weltweite
Krise der Ernährungssicherheit verurteilt. Die EU betrachtet auch die Scheinreferenden
vom September 2022 und die sogenannten Wahlen, die Russland im September
2023 in den besetzten Gebieten der Ukraine abgehalten hat, als rechtswidrig und
unrechtmäßig und lehnt diesen Versuch Russlands, seine rechtswidrige militärische
Kontrolle zu legitimieren oder normalisieren, und den Versuch der Annexion von Teilen
des Hoheitsgebiets der Ukraine entschieden ab.
Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg haben die EU-Mitgliedstaaten in enger
Zusammenarbeit mit Partnern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten
Königreich, Kanada, Australien und Japan rasch beispiellos harte Sanktionen verhängt.
Seit dem 24. Februar 2022 hat die EU die restriktiven sektorbezogenen Maßnahmen
durch elf aufeinanderfolgende Sanktionspakete (bis Juni 2023) massiv ausgeweitet
und eine beträchtliche Zahl von Personen und Organisationen in die Sanktionsliste
aufgenommen, um damit den Druck auf Russland weiter zu erhöhen, den Krieg
zu beenden. Die restriktiven Maßnahmen zielen darauf ab, die wirtschaftliche
Grundlage Russlands zu schwächen, es von wesentlichen Technologien und Märkten
abzuschneiden und die Fähigkeit des Landes, Krieg zu führen, in erheblichem Maße
zu verringern.
Die rasch nacheinander verhängten elf Pakete von EU-Sanktionen, die bereits
als „Sanktionsrevolution“ bezeichnet wurden, hat Maßnahmen zur Folge, die sich
in bislang ungekanntem Ausmaß gegen Schlüsselbereiche der Wirtschaft und die
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politischen Eliten Russlands richten. Mit jedem Paket wurde der Anwendungsbereich
der ab 2014 angenommenen Sanktionsregelungen schrittweise ergänzt und
ausgeweitet, wobei außerdem zusätzlich ein Verbot der Einfuhr von Waren mit
Ursprung in den rechtswidrig annektierten Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und
Saporischschja in die EU ausgesprochen wurde. Die Sanktionspakete sollen eine
große Wirkung entfalten und weitreichende Konsequenzen für die Bereiche Finanzen,
Energietransport, Technologie, Beratung, Rundfunk sowie Metall, Luxusgüter und
andere Waren haben.
Zusätzlich zu den individuellen und wirtschaftlichen Sanktionen wurde eine Reihe
diplomatischer Sanktionen verhängt, darunter die Aussetzung der Visaerleichterungen
zwischen der EU und Russland. Zusammen mit anderen Mitgliedern der
Welthandelsorganisation (WTO) kam die EU überein, Waren und Dienstleistungen aus
Russland auf den EU-Märkten die Meistbegünstigung zu entziehen.
Ende Juni 2023 umfassten die Sanktionslisten 1 572 Personen und
244 Organisationen. Zu den Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden,
gehören der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin, Außenminister
Sergei Lawrow, die 351 Mitglieder der Staatsduma, die der Anerkennung der
vorübergehend besetzten Gebiete Donezk und Luhansk zugestimmt haben,
hochrangige Beamte und Militärangehörige, an Desinformationskampagnen beteiligte
Personen sowie die für Raketenangriffe auf Zivilisten und die kritische zivile
Infrastruktur und für die Verschleppung und anschließende rechtswidrige Adoption
ukrainischer Kinder verantwortlichen Personen und viele andere. Mehrere
ranghohe Angehörige der Söldnerorganisation „Gruppe Wagner“ wurden in die
Sanktionsliste aufgenommen, darunter deren damaliger Führer Jewgeni Prigoschin.
Alle Sanktionspakete wurden im September vom Rat bis März 2024 verlängert.
Bei dem elften Sanktionspaket liegt der Schwerpunkt auf verstärkten Maßnahmen
gegen die Umgehung von Beschränkungen gegen Russland durch Einfuhren über
Drittländer oder Schattenunternehmen. Dazu gehört ein Instrument zur Bekämpfung
von Umgehungspraktiken, das eigens dazu dient, die Umgehung von Sanktionen
durch Drittländer einzudämmen. Die individuellen Sanktionen (Einreiseverbote und
das Einfrieren von Vermögenswerten) richten sich gegen Personen, die für die
Unterstützung, Finanzierung oder Durchführung von Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben,
verantwortlich sind oder von diesen Handlungen profitieren. In diesem Zusammenhang
hat der Rat, nachdem er den Verstoß gegen restriktive Maßnahmen in die Liste der
„EU-Straftaten“ aufgenommen hatte, am 9. Juni 2023 beschlossen, Straftaten und
Strafen für Verstöße gegen EU-Sanktionen einzuführen und damit die Untersuchung,
Verfolgung und Bestrafung von Verstößen gegen Sanktionsmaßnahmen in der
gesamten EU zu erleichtern.
Als Vergeltungsmaßnahmen gegen die von der EU verhängten und anderen
internationalen Sanktionen, mit denen Russland nach seinem Überfall auf die Ukraine
im Februar 2022 belegt wurde, veröffentlichte die Regierung Russlands eine Liste
„unfreundlicher“ ausländischer Länder, zu der die EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte
Königreich, die USA und andere Länder gehören, die sich an Sanktionsregelungen
gegen Russland halten. Die Menschen aus diesen Ländern unterliegen nun einem
immer komplexeren System von Gegenmaßnahmen, die verschiedene Geschäfts-
und Finanzvereinbarungen mit Verbindungen zu Russland betreffen. Am 31. März
2022 beschlossen die Staatsorgane Russlands ferner, ihre Sanktionsliste erheblich zu
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erweitern, in die „die führenden Vertreter der EU, mehrere Mitglieder der Europäischen
Kommission und leitende Militärangehörige in der EU sowie die überwältigende
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments“ aufgenommen wurden. Auf
Russlands schwarzer Liste stehen auch hochrangige Regierungsbeamte einiger EU-
Mitgliedstaaten und Abgeordnete nationaler Parlamente sowie Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und Medienvertreter.
Die Europäische Kommission unterstützt weiterhin die Tätigkeit des Internationalen
Strafgerichtshofs, bekundete jedoch auch ihre Bereitschaft, mit der internationalen
Gemeinschaft an der Einrichtung eines internationalen Ad-hoc-Gerichts oder
eines „hybriden“ Sondergerichts zusammenzuarbeiten, um die von der politischen
und militärischen Führung der Russischen Föderation und ihren Verbündeten,
insbesondere Belarus, begangenen Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine zu
untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Seit dem 30. Mai 2023 wurde Eurojust
mit neuen Befugnissen zur Sicherung, Analyse und Speicherung von Beweismitteln
ausgestattet, um die weitere Untersuchung von im Hoheitsgebiet der Ukraine
begangenen Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
zu ermöglichen. Die Agentur unterstützt dadurch die gemeinsame Ermittlungsgruppe
der EU, die gemeinsam mit Polen, Lettland, Estland, der Slowakei, Rumänien, Litauen
und der Ukraine eingerichtet wurde.
Nach einem Jahrzehnt, in dem der öffentliche Raum unter der Herrschaft Wladimir
Putins immer weiter geschrumpft war, wurde nach der Rückkehr von Alexei Nawalny
nach Russland im Januar 2021 eine neue Spirale der innenpolitischen Unterdrückung
in Gang gesetzt, die seit dem groß angelegten Überfall Russlands auf die Ukraine im
Februar 2022 in dramatischem Maße Fahrt aufgenommen hat. Jede anderslautende
Meinung oder Abweichung von der offiziellen Version der Ereignisse wird bestraft, und
kritische Stimmen in der Gesellschaft sind inzwischen kaum noch zu vernehmen.
Seit dem 24. Februar 2022 wurden in Russland 20 000 Demonstranten festgenommen,
die gegen den Krieg protestiert hatten. Die EU hat das systematische harte
Vorgehen gegen nichtstaatliche Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft,
Menschenrechtsverteidiger und unabhängige Journalisten in Russland und auch
im Ausland verurteilt und unterstützt weiterhin Russen, die sich gegen den Krieg
in der Ukraine ausgesprochen oder dagegen protestiert haben. Am 5. Juni 2023
hat der Rat Sanktionen gegen neun Personen verhängt, nachdem der russische
Oppositionspolitiker, Demokratieverfechter und Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa
aufgrund politisch motivierter und falscher Anschuldigungen zu einer Gefängnisstrafe
von 25 Jahren verurteilt worden ist. Die EU hat wiederholt ihre Solidarität mit Wladimir
Kara-Mursa, Alexei Nawalny, Ilja Jaschin und allen anderen Bürgern Russlands
bekräftigt, die verfolgt, inhaftiert oder eingeschüchtert werden, weil sie weiterhin für die
Menschenrechte eintreten und die Wahrheit über die rechtswidrigen Handlungen des
Regimes aussprechen.
Die EU-Mitgliedstaaten haben am 12. September 2022 das
Visaerleichterungsabkommen zwischen der EU und Russland von 2007 vollständig
aufgehoben, wobei die Europäische Kommission Leitlinien eingeführt hat, mit
denen sichergestellt werden soll, dass sich diese Maßnahme nicht negativ auf
schutzbedürftige und solche Personen auswirkt, die aus zwingenden Gründen in die
EU reisen möchten, wie Journalisten, Dissidenten oder Vertreter der Zivilgesellschaft.
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GELTENDE VEREINBARUNGEN

Rechtsgrundlage der Beziehungen zwischen der EU und Russland ist das
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) vom Juni 1994. Es trat zunächst
für die Dauer von zehn Jahren in Kraft und wurde dann jedes Jahr automatisch
verlängert. Das Abkommen enthält die wichtigsten gemeinsamen Ziele und bestimmt
den institutionellen Rahmen für bilaterale Kontakte – einschließlich regelmäßiger
Konsultationen zu Menschenrechtsfragen und der zweimal jährlich stattfindenden
Gipfeltreffen auf Präsidentenebene –, die derzeit auf Eis gelegt worden sind.
Auf dem Gipfeltreffen von 2003 in Sankt Petersburg hatten die EU und Russland ihre
Zusammenarbeit intensiviert, indem sie vier „Gemeinsame Räume“ schufen: einen
Raum der Wirtschaft, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, einen
Raum für äußere Sicherheit und einen Raum der Forschung, Bildung und Kultur. Auf
regionaler Ebene riefen die EU und Russland gemeinsam mit Norwegen und Island im
Jahr 2007 die neue Politik der Nördlichen Dimension ins Leben, in deren Mittelpunkt
die länderübergreifende Zusammenarbeit im Ostsee- und Barentsseeraum steht. Im
Juli 2008 wurden Verhandlungen über ein neues Abkommen aufgenommen, das
„rechtlich bindende Zusagen“ unter anderem für die Bereiche politischer Dialog, Recht,
Freiheit, Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Forschung, Bildung, Kultur,
Handel, Investitionen und Energie enthalten sollte. 2010 wurde eine „Partnerschaft
für Modernisierung“ geschaffen. Die Verhandlungen über ein Abkommen über
Erleichterungen bei der Erteilung von Visa wurden 2011 abgeschlossen. Allerdings
hat die Intervention Russlands auf der Krim dazu geführt, dass all diese Gespräche
und Verfahren ausgesetzt wurden. Im Jahr 2014 legte der Europäische Rat die
Zusammenarbeit (mit Ausnahme der länderübergreifenden Zusammenarbeit und der
direkten persönlichen Kontakte) mit Russland sowie EU-Finanzierungen für das Land
über internationale Finanzinstitutionen auf Eis. Die Beziehungen zwischen der EU
und Russland waren bereits seit der rechtswidrigen Annexion der Krim und der Stadt
Sewastopol durch Russland im Jahr 2014 und den destabilisierenden Handlungen
Russlands in der Ostukraine angespannt. Nachdem Russland am 24. Februar
2022 die Ukraine überfallen hat, wurde die verbleibende politische, kulturelle und
wissenschaftliche Zusammenarbeit eingestellt.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Jahr 1997 billigte das Europäische Parlament das PKA im Rahmen des
Zustimmungsverfahrens.
Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschließungen zur Ukraine
angenommen, in denen die rechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und
dessen Rolle bei der Destabilisierung der Ostukraine verurteilt werden. Im Juni
2015 und März 2019 nahm das Europäische Parlament Entschließungen zum
Stand der Beziehungen zwischen der EU und Russland an, in denen die EU-
Sanktionen befürwortet werden und betont wird, dass für die Zivilgesellschaft
Russlands ambitioniertere EU-Finanzhilfen bereitgestellt und persönliche Kontakte
trotz der schwierigen Beziehungen gefördert werden müssen. In der Entschließung
von 2019 äußert es sich zutiefst besorgt angesichts des außenpolitischen Auftretens
von Russland, insbesondere in den Ländern der Östlichen Partnerschaft. Außerdem
wird in der Entschließung die Verschlechterung der Lage der Menschenrechte
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und Grundfreiheiten in Russland kritisiert und vorgeschlagen, Russland nicht mehr
als „strategischen Partner“ der EU zu betrachten. Im September 2021 nahm das
Europäische Parlament eine Empfehlung zur Ausrichtung der politischen Beziehungen
zwischen der EU und Russland an, in der die EU aufgefordert wird, dafür zu sorgen,
„dass das weitere Engagement in Russland an die Zusage des Kreml geknüpft sein
wird, seine interne Aggression gegen das eigene Volk zu beenden, die systematische
Unterdrückung der Opposition und die Einschüchterung und die Folter politischer
Gefangener zu beenden, Rechtsvorschriften, die nicht mit den internationalen Normen
vereinbar sind, aufzuheben oder zu ändern, wie die gegen ausländische Agenten
[…], die Unterdrückung von Organisationen der Zivilgesellschaft […] zu beenden und
seine externe Aggression gegen die Nachbarländer einzustellen“. Das Europäische
Parlament fordert die EU auf, über klar definierte rote Linien zu ziehen und von einer
Zusammenarbeit mit Russland abzusehen, die allein dazu dient, die Dialogkanäle
offenzuhalten. Es fordert ferner ein Konzept und eine Strategie für die Zukunft der
Beziehungen der EU zu einem freien, wohlhabenden, friedlichen und demokratischen
Russland.
Vor der Krise im Jahr 2014 war das Europäische Parlament für ein neues umfassendes
Abkommen mit Russland auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Interessen
eingetreten. Allerdings bekundete das Europäische Parlament mehrmals erhebliche
Bedenken in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit
und den Zustand der Demokratie in Russland, beispielsweise mit Blick auf Gesetze
gegen „LGBTI-Propaganda“, die Straffreiheit bei minderschwerer häuslicher Gewalt,
das massive Vorgehen gegen unabhängige nichtstaatliche Organisationen oder
Organisationen, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten. Besonders verurteilte das
Europäische Parlament, dass die Verletzungen der Menschenrechte der Bewohner der
Krim und vor allem der Krimtataren ein beispielloses Ausmaß erreicht haben. 2018
forderte es die Freilassung des ukrainischen Filmregisseurs Oleh Senzow, der sich
gegen die rechtswidrige Annexion der Krim ausgesprochen hatte, und verlieh ihm den
Sacharow-Preis. Oleh Senzow wurde 2019 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs
zwischen Russland und der Ukraine freigelassen. Das Europäische Parlament hat den
Mordversuch an Alexej Nawalny im Jahr 2020 scharf verurteilt.
Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hat das Europäische
Parlament zahlreiche Entschließungen angenommen, in denen es die Aggression
Russlands und die infolgedessen begangenen Verbrechen verurteilt und seine
ungebrochene Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale
Unversehrtheit der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen zum Ausdruck
gebracht hat.
In den vergangenen anderthalb Jahren hat das Europäische Parlament scharfe und
wirksame EU-Sanktionen als wichtigstes Instrument gegen die Russische Föderation,
Belarus und Verbündete der Russischen Föderation vehement befürwortet. Es hat
gefordert, dass russländische Vermögenswerte, die von der EU eingefroren wurden,
eingezogen und für den Wiederaufbau der Ukraine und die Entschädigung der Opfer
der Aggression Russlands verwendet werden. Was die weltweite Zusammenarbeit bei
Sanktionen betrifft, so hat das Europäische Parlament die Partner aufgefordert, sich
diesen Sanktionen anzuschließen, und ist besorgt darüber, dass mehrere Drittländer
mit Russland kollaborieren und das Land dabei unterstützen, die Sanktionen zu
umgehen.
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Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 23. November 2022
Russland als einen dem Terrorismus Vorschub leistenden und sich terroristischer
Mittel bedienenden Staat eingestuft, und es forderte die internationale Gemeinschaft
auf, vereint vorzugehen, wenn es darum geht, die für Kriegsverbrechen, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression Verantwortlichen zur
Rechenschaft zu ziehen. In mehreren Entschließungen forderte es, dass Präsident
Putin, andere führende Vertreter Russlands und ihre belarussischen Verbündeten für
das von ihnen begangene Verbrechen der Aggression zur Verantwortung gezogen
werden. Insofern unterstützt das Europäische Parlament die Einrichtung eines
internationalen Sondergerichtshofs zur strafrechtlichen Verfolgung des Verbrechens
der Aggression gegen die Ukraine, das von der politischen und militärischen
Führung der Russischen Föderation und ihrer Verbündeten, insbesondere Belarus,
begangen wird. Es unterstützt zudem uneingeschränkt die laufenden Ermittlungen
des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zur Lage in der
Ukraine und zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen, den mutmaßlichen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und dem mutmaßlichen Völkermord. Als der IStGH im
März 2023 Haftbefehle gegen Wladimir Putin und Marija Lwowa-Belowa, die für
Kinderrechte zuständige Beauftragte des Präsidenten der Russischen Föderation,
wegen der unrechtmäßigen Deportation ukrainischer Kinder ins Hoheitsgebiet
Russlands erlassen hat, begrüßte das Europäische Parlament diesen Beschluss in
einer Plenardebatte.
Das Europäische Parlament forderte in seiner Empfehlung vom 8. Juni 2022
zur Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nach dem Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine den Vizepräsidenten der Kommission und den Hohen
Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell nachdrücklich auf,
einen ganzheitlichen Ansatz gegenüber der Russischen Föderation zu verfolgen und
angesichts der Gräueltaten und Kriegsverbrechen, die von russischen politischen
Eliten inszeniert und von russischen Truppen, ihren Stellvertretern und Söldnern in der
Ukraine und anderswo begangen werden, jegliches selektive Engagement gegenüber
Moskau aufzugeben.
Das Europäische Parlament stellte in seiner Entschließung vom 16. Februar 2023
fest, dass Russlands Angriffskrieg die geopolitische Lage in Europa grundlegend
verändert hat, und forderte die EU daher auf, kühne, entschlossene und umfassende
politische, sicherheitspolitische und finanzielle Entscheidungen zu treffen und mit der
internationalen Isolierung der Russischen Föderation fortzufahren.
Gleichzeitig ist das Europäische Parlament der Ansicht, dass die Kommission,
der Europäische Auswärtige Dienst und die Mitgliedstaaten beginnen sollten,
Überlegungen dazu anzustellen, wie in Zukunft eine Zusammenarbeit mit Russland
gestaltet und das Land dabei unterstützt werden kann, dass ihm ein Übergang von
einem autoritären Regime zu einem demokratischen Land, das dem Revisionismus
und Imperialismus abschwört, gelingt, wie in der Entschließung vom 6. Oktober 2022
dargelegt.
Bereits vor Beginn des Angriffskriegs hatte das Europäische Parlament schon
seit Jahren die inländischen Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes Russlands
und die zunehmende Verschlechterung der Menschenrechtslage in Russland
angeprangert. Nachdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine
begonnen hatte, verurteilte das Europäische Parlament erneut aufs Schärfste
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die schwerwiegenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit und des Rechts
auf freie Meinungsäußerung sowie des Rechts auf friedliche Versammlung und
Vereinigung und das systematische und massive Vorgehen gegen Organisationen der
Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger, unabhängige Medien, Rechtsanwälte
und die politische Opposition. Das Europäische Parlament hat zudem die
weitreichenden repressiven Rechtsvorschriften Russlands missbilligt, darunter die
Bestimmungen zu „ausländischen Agenten“ und „unerwünschten Organisationen“, die
Änderungen des Strafgesetzbuchs und das Gesetz über Massenmedien, auf die die
Staatsmacht zurückgreift, um abweichende Stimmen im Land und im Ausland mit
juristischen Mitteln zu schikanieren und unabhängige Medien zu schwächen. Darüber
hinaus hat das Europäische Parlament die anhaltende und immer weiter verschärfte
Zensur in Russland verurteilt.
Insbesondere hat das Europäische Parlament Russland wiederholt wegen der
Verurteilung von Alexei Nawalny scharf kritisiert, dem 2021 der Sacharow-Preis
des Europäischen Parlaments verliehen wurde. Nachdem immer mehr politisch
engagierte Bürger Russlands festgenommen und ins Gefängnis gesteckt werden,
nahm das Europäische Parlament am 7. April 2022 und am 20. April 2023 jeweils
eine Entschließung an, worin die zunehmende Repression in Russland, insbesondere
die Fälle von Wladimir Kara-Mursa und Alexei Nawalny, angeprangert wurden. Im
Rahmen der Kampagne zur Freilassung von Alexei Nawalny war vom 26. bis
30. Juni 2023 vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel eine
Nachbildung der Strafzelle, in der Alexei Nawalny seine neuneinhalbjährige Haftstrafe
verbüßt, in Originalgröße aufgestellt. Mit dieser Aktion der Koordinierungsgruppe
Demokratieförderung und Wahlen sollte auf die Notlage von Alexei Nawalny
aufmerksam gemacht und die Öffentlichkeit über Repressionen gegen die politische
Opposition in Russland informiert werden. Im September 2023 brachten der
Vorsitzende des Unterausschusses Menschenrechte, der Vorsitzende der Delegation
für die Beziehungen zu Russland und der ständige Berichterstatter des Europäischen
Parlaments für Russland in einer gemeinsamen Erklärung ihre Sorge um Wladimir
Kara-Mursa zum Ausdruck, der in ein Hochsicherheitsgefängnis in Sibirien in Einzelhaft
verlegt wurde.
Das Europäische Parlament äußerte in seiner Entschließung vom 5. Oktober
2023 seine Sorge um Sarema Mussajewa, eine Menschenrechtsverteidigerin
aus Tschetschenien. Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien werden vom
Europäischen Parlament immer wieder scharf verurteilt.
Das Europäische Parlament hat seine Solidarität mit und Unterstützung für die
Menschen in Russland und Belarus zum Ausdruck gebracht, die gegen Russlands
Angriffskrieg gegen die Ukraine protestiert haben, und es hat gefordert, dass die
Mitgliedstaaten Russen und Belarussen, die verfolgt werden, weil sie sich gegen
den Krieg ausgesprochen haben, sowie Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern
aus Russland und Belarus aus Gewissensgründen Schutz und Asyl gewähren.
Ferner hat es die EU-Organe aufgefordert, mit demokratisch gesinnten Wortführern
und der Zivilgesellschaft in Russland zusammenzuarbeiten, und es unterstützt
zudem die Einrichtung eines bei ihm angesiedelten Demokratiezentrums für
Russland. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments traf 2022 mit Vertretern der
Opposition Russlands zusammen, und der Unterausschuss Menschenrechte führt mit
unabhängigen Journalisten, Vertretern der Zivilgesellschaft und Oppositionellen aus
Russland einen regelmäßigen Meinungsaustausch. Außerdem veranstalteten mehrere
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MdEP am 5. und 6. Juni 2023 ein Podiumsgespräch zur Zukunft eines demokratischen
Russlands, an dem Vertreter der EU-Organe, MdEP und prominente Vertreter der
freien Medien und der politischen Opposition Russlands unterschiedlicher Couleur
teilnahmen.
Die Beziehungen zu den Gesetzgebern Russlands wurden überwiegend im
Ausschuss für parlamentarische Kooperation (APK), einem im Rahmen des
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Russland
eingerichteten interparlamentarischen Gremium, weiterentwickelt. Der APK bot von
1997 bis 2014 eine stabile Plattform für die Entwicklung der Zusammenarbeit
und des Dialogs zwischen den Delegationen des Europäischen Parlaments
und der Föderationsversammlung von Russland. Seit März 2014 sind diese
interparlamentarischen Treffen allerdings im Einklang mit den restriktiven Maßnahmen
der EU, mit denen auf die Ukraine-Krise reagiert wurde, unterbrochen. Dennoch tritt die
Delegation des Europäischen Parlaments im APK EU-Russland weiterhin regelmäßig
zusammen, um die Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine für die
Welt und die EU und insbesondere das immer massivere Vorgehen der Staatsorgane
Russlands gegen die Zivilgesellschaft des Landes zu analysieren und zu erörtern.
Zu diesem Zweck führt die Delegation einen regelmäßigen Meinungsaustausch
mit Vertretern der Opposition, Menschenrechtsverteidigern, der Zivilgesellschaft,
nichtstaatlichen Organisationen und unabhängigen Journalisten aus Russland sowie
mit Sachverständigen aus der ganzen Welt.
Seit 1999 hat Russland das Europäische Parlament nicht mehr zur Beobachtung von
Wahlen eingeladen.

Vanessa Cuevas Herman
11/2023
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5.6.4. ZENTRALASIEN

Die EU erkennt die strategische Bedeutung Zentralasiens als Brücke zwischen
Europa und dem gewaltigen asiatischen Kontinent an. Im Jahr 2019 aktualisierte
die EU ihre Strategie für Zentralasien, um den Schwerpunkt auf die
Förderung von Resilienz (in Bereichen wie Menschenrechte, Grenzsicherheit
und Umwelt), Wohlstand (mit besonderer Betonung der Konnektivität) sowie
regionale Zusammenarbeit zu legen. Das Europäische Parlament betont die
Bedeutung der Menschenrechte, der verantwortungsvollen Staatsführung und der
gesellschaftlichen Entwicklung und unterstreicht die Rolle der parlamentarischen
Diplomatie. Es unterstützt nachdrücklich die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
mit konkreten Initiativen wie etwa der Demokratisierung in Zentralasien. Nun, da
die Taliban im August 2021 die Macht über Afghanistan übernommen haben, ist
Zentralasien zu einer Region geworden, die für die Sicherheit und Stabilität von
entscheidender Bedeutung ist. Während Tadschikistan Vorbehalte geäußert hat,
haben Turkmenistan und Usbekistan vor Kurzem die Zusammenarbeit mit den
Taliban aufgenommen. An den Unruhen in Tadschikistan im Januar 2022 (die
endeten, als die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit russisch
geführte Truppen sandte) und dem derzeitigen Konflikt zwischen Tadschikistan und
Kirgisistan zeigt sich die Gefahr der Instabilität in dieser Region, die unter russischem
Einfluss steht. Zwar haben die russische Invasion der Ukraine und die Konzentration
der Truppen an der Front dazu geführt, dass der Einfluss Moskaus in Zentralasien
derzeit abnimmt. Doch Russland bleibt nach wie vor ein wichtiger Sicherheitsgarant
in der Region, verfügt über Einrichtungen in drei von fünf zentralasiatischen Ländern,
kontrolliert zwei Drittel der dortigen Waffeneinfuhren und unterstützt die Regierungen
der Region.

RECHTSGRUNDLAGEN

— Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV) – „Auswärtiges Handeln“;

— Artikel 206 und 207 (Handel) und Artikel 216 bis 219 (internationale Übereinkünfte)
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV);

— Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) über bilaterale Beziehungen,
ausgenommen Turkmenistan, mit dem ein Interimsabkommen über Handel
besteht. Das neue erweiterte PKA (EPKA) mit Kasachstan trat am 1. März 2020 in
vollem Umfang in Kraft. Das EPKA mit Kirgisistan wurde im Juli 2019 paraphiert,
und mit Usbekistan werden derzeit Verhandlungen geführt. Tadschikistan hat
ebenfalls Interesse an einem EPKA geäußert.

DIE LÄNDER ZENTRALASIENS UND DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DER EU UND ZENTRALASIEN

Jahrelang waren die Beziehungen zwischen den Ländern Zentralasiens untereinander
aufgrund von Grenz- und Ressourcenkonflikten im Allgemeinen wenig ausgeprägt.
Nach dem Führungswechsel in Usbekistan im Jahr 2016 hat sich die Lage jedoch
rasch geändert, wodurch neue Chancen für die regionale Zusammenarbeit entstehen.
Im März 2018 fand in Astana das erste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs
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Zentralasiens zur regionalen Zusammenarbeit seit den 1990er-Jahren statt, und ein
zweiter Gipfel wurde im November 2019 in Taschkent abgehalten. Ein besonderes
Augenmerk gilt dort angesichts des enormen Potenzials für regionale Zusammenarbeit
und Investitionen auch Quellen der erneuerbaren Energie. Die regionale Wirtschaft
ging 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie stark zurück, wuchs 2021 aber wieder
um 3,9%. Die weitere Entwicklung ist aufgrund der russischen Invasion der Ukraine
und aufgrund der Inflation und der steigenden Rohstoffpreise ungewiss.
Die jeweilige Außenpolitik aller Länder Zentralasiens ist vielschichtig und von dem
Bemühen gekennzeichnet, insbesondere die Beziehungen zu Russland, China,
der EU und den USA ausgewogen zu gestalten. Auch die Beziehungen zur
Türkei und zum Iran sind wichtig. Turkmenistan ist größtenteils von der Außenwelt
abgeschlossen, und sein Status der „immerwährenden Neutralität“ wurde sogar von
den Vereinten Nationen anerkannt. Der Handel mit der EU, vor allem der Handel
mit mineralischen Bodenschätzen, ist in Kasachstan von Bedeutung und wird in
Usbekistan insbesondere seit der Annahme des Textilprotokolls zwischen der EU
und Usbekistan, zu dem das Parlament im Jahr 2016 seine Zustimmung gab,
immer wichtiger. Die EU hat zudem den Beitritt Kirgisistans, Tadschikistans und
Kasachstans zur Welthandelsorganisation (WTO) begrüßt. Kasachstan und Kirgisistan
sind Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion.
Im Jahr 2016 unterstützte das Parlament die Strategie der EU für Zentralasien und
forderte einen stärker zielgerichteten Ansatz der Strategie. Die Zentralasienstrategie
wurde vom Rat im Juni 2019 gebilligt. Der Umfang der Beziehungen der EU hängt von
der Bereitschaft der einzelnen zentralasiatischen Staaten ab, Reformen vorzunehmen
und Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der
Justiz zu stärken sowie die Wirtschaft zu modernisieren und zu diversifizieren,
einschließlich durch Unterstützung des Privatsektors und insbesondere kleinerer und
mittlerer Unternehmen in einer freien Marktwirtschaft.
Die Bedeutung eines regionalen Ansatzes und der regionalen Zusammenarbeit
wird auch im Rahmen der Ministertreffen EU-Zentralasien hervorgehoben. Das
17. Ministertreffen EU-Zentralasien fand im November 2021 statt und hatte zum Ziel,
einen ökologischen und nachhaltigen Wiederaufbau nach der COVID-19-Krise und die
Zusammenarbeit in Bezug auf einige der Herausforderungen zu fördern, die sich aus
den Entwicklungen in Afghanistan ergeben haben.
Die Aktivitäten des Parlaments im Zusammenhang mit Zentralasien werden
hauptsächlich durch den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET), den
Ausschuss für internationalen Handel (INTA), den Unterausschuss für Sicherheit und
Verteidigung (SEDE), den Unterausschuss Menschenrechte (DROI), die Delegation für
die Beziehungen mit Zentralasien (DCAS) sowie unter anderem durch die Ausschüsse
für parlamentarische Kooperation (APK) und die Delegation für die Beziehungen
zu Afghanistan (D-AF) durchgeführt. Die mit der Mehrzahl der zentralasiatischen
Länder eingerichteten APK kommen jedes Jahr zusammen. Die Mitglieder des
Europäischen Parlaments überwachen die Umsetzung der Abkommen und richten ihr
Augenmerk auf Menschenrechtsfragen, die politische Lage, die wirtschaftliche und
entwicklungspolitische Zusammenarbeit sowie Wahlverfahren.
Seit 2013 finden regelmäßig hochrangige politische und sicherheitspolitische Dialoge
zwischen der EU und Zentralasien statt. Diese Dialoge haben Diskussionen über die
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Prioritäten im Rahmen der Strategie der Zentralasienstrategie der EU sowie über die
Förderung der Vernetzung zwischen der EU und Asien ausgelöst.
Seit der Eröffnung der EU-Delegation in Turkmenistan im Juli 2019 gibt es in allen
Ländern Zentralasiens EU-Delegationen. Die EU-Delegation in der Mongolei wurde
2017 eröffnet.
Im Jahr 2020 belief sich der bilaterale Warenhandel auf 22,3 Mrd. EUR mit einem
Handelsüberschuss von 4,1 Mrd. EUR zugunsten Zentralasiens. Die zentralasiatischen
Länder erhielten für den Zeitraum 2014-2020 Mittel in Höhe von 1,02 Mrd. EUR
aus dem Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI), sowohl
im Rahmen der bilateralen Unterstützung als auch aus regionalen Programmen
(360 Mio. EUR). Der Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen lag auf den Bereichen
Bildung, regionale Sicherheit, nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen
und sozioökonomische Entwicklung. Kasachstan und Turkmenistan können aus den
bilateralen Teilen des Instruments keine Förderung mehr erhalten, da sie den Status
von Ländern mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich erlangt haben. Sie haben
jedoch weiterhin Zugang zu den regionalen Programmen. Das Europäische Instrument
für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) kommt in allen zentralasiatischen
Staaten zum Einsatz, mit Ausnahme Turkmenistans, wo es zu wenige Organisationen
der Zivilgesellschaft gibt, die zudem schlecht organisiert sind und zu streng überwacht
werden. Horizont Europa ist das neue wichtige Finanzierungsprogramm der EU für
Forschung und Innovationen mit einem Etat von 95,5 Mrd. EUR, der weltweit für einen
Zeitraum von sieben Jahren (2021-2027) im Rahmen des Mehrjahresrichtprogramms
bereitgestellt wird.
Die EU hat die älteren PKA mit den zentralasiatischen Partnern aktualisiert.
Die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe EU-Zentralasien zum Thema Umwelt und
Klimawandel fand am 4. und 5. Oktober 2021 statt. Das Forum der Zivilgesellschaft EU-
Zentralasien fand am 6. Oktober 2021 im kasachischen Almaty statt und stand unter
dem Motto „Für eine bessere Zukunft: Beteiligung am nachhaltigen Aufbau nach der
COVID-Pandemie“.
Nach der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 ist die Lage in
Afghanistan nicht nur zu einem globalen Problem geworden, sondern auch zu
einem Hauptanliegen der Regierungen der zentralasiatischen Staaten. Die gesamte
zentralasiatische Region ist zu einem Gebiet von wesentlicher Bedeutung geworden,
wenn es darum geht, religiösen Extremismus und Terrornetzwerke sowie den
Drogenhandel innerhalb der Grenzen dieser Region einzudämmen. Obwohl die Taliban
offenbar eine diplomatische Offensive gestartet haben, um die zentralasiatischen
Nachbarn zu beruhigen, zögern einige zentralasiatische Republiken (insbesondere
Tadschikistan) nach wie vor, sich ernsthaft mit ihnen einzulassen. Aufgrund der
humanitären Krise in Afghanistan könnten die zentralasiatischen Länder zum Ziel einer
großen Zahl afghanischer Flüchtlinge und somit potenzieller Empfänger zusätzlicher
Unterstützung seitens der EU werden, die ihnen aus den bilateralen und regionalen
Programmen im Rahmen des Mehrjahresrichtprogramms 2021-2027 zufließen könnte.
A. Kasachstan
Was Kasachstan betrifft, so stimmte das Parlament dem erweiterten Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen im Jahr 2017 zu und betonte, wie wichtig der Grundsatz
„mehr für mehr“ sei, um politische und sozioökonomische Reformen anzustoßen.
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Der ehemalige kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew trat im März 2019 nach
drei Jahrzehnten an der Macht zurück, behielt jedoch als „Führer der Nation“ unter dem
neuen Präsidenten Toqajew weiterhin erheblichen Einfluss und formelle Befugnisse,
einschließlich des Vorsitzes des nationalen Sicherheitsrats. In Kasachstan fanden im
Januar 2021 Parlamentswahlen statt, um die 107 Sitze des Mäschilis, des Unterhauses
des Landes, zu besetzen. Die Regierungspartei „Nur Otan“ behauptete ihre Mehrheit,
während die oppositionelle Nationale Sozialdemokratische Partei „Asat“ (NSDP) die
Wahl boykottierte und der politischen Elite Betrug vorwarf.
Das Europäische Parlament hat im Januar 2022 eine Entschließung zur Situation
in Kasachstan angenommen, nachdem dort ein unerwartet starker Anstieg der
Flüssiggaspreise, die von der kasachischen Regierung festgelegt worden waren,
Proteste ausgelöst hatte. Die Proteste eskalierten, als unbekannte gut ausgebildete
und organisierte bewaffnete Personen Gewalt provozierten. Präsident Toqajew ordnete
daraufhin die Ergreifung sofortiger Maßnahmen an und rief den Notstand aus. Auf
Präsident Toqajews Ersuchen hin entsandte die von Russland geführte Organisation
des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) Soldaten („Friedenstruppen“) aus
Russland, Belarus, Tadschikistan, Armenien und Kirgisistan nach Kasachstan.
Präsident Toqajew machte die vorherige Regierung für die Krise verantwortlich und
nutzte die Situation, um seine Macht zu festigen und um der Machtteilung, die ihm von
Nasarbajew aufgezwungen worden war, ein Ende zu setzen. Er übernahm den Vorsitz
des Sicherheitsrates und ernannte einen neuen Premierminister. Wichtige Mitglieder
aus Nasarbajews Familie verloren ihre einflussreichen Posten. Im September 2022
benannte das kasachische Parlament die Hauptstadt des Landes von Nur-Sultan
in Astana um, um das Land endgültig vom Nursultan Nasarbajew, dem ersten
Präsidenten der ehemaligen Sowjetrepublik, zu distanzieren.
Am 11. Januar 2022 kündigte Präsident Toqajew ein umfangreiches Reformpaket an.
Kasachstan hat in der Vergangenheit ein hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet und
wurde 2006 als Land mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich eingestuft. Dieser
wirtschaftliche Fortschritt ist wegen der gravierenden Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie und der wachsenden politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit des
Landes von China in Gefahr geraten. Im April 2021 kündigte Kasachstan seinen
eigenen COVID-19-Impfstoff QazVac an und stellte sich an, die Produktionszahlen
zu steigern, um ihn allen Bürgern zugänglich zu machen. Für 2022 wird aufgrund
der russischen Invasion der Ukraine ein Rückgang des kasachischen BIP erwartet.
2022 jährt sich auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kasachstan
und China zum 30. Mal, wobei die Kasachen in jüngster Zeit gegen den wachsenden
Einfluss und die zunehmende Wirtschaftsmacht Chinas protestiert haben.
Im Januar 2021 hat Kasachstan nach der Ratifizierung des Zweiten Fakultativprotokolls
der Vereinten Nationen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte die Todesstrafe abgeschafft und wurde damit zum 88. Unterzeichnerstaat des
Paktes. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) begrüßte diesen Schritt in einer
Erklärung. Kasachstan trat dem Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über
bürgerliche und politische Rechte, einem multilateralen Vertrag, der zur Internationalen
Charta der Menschenrechte gehört, 2020 bei.
Am 5. Juni 2022 fand in Kasachstan ein Verfassungsreferendum statt, das zu einer
erheblichen Veränderung des bestehenden institutionellen Kräftegleichgewichts führte
und u. a. zur Folge hatte, dass die Macht des Präsidenten begrenzt und die Rolle des
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Parlaments gestärkt wurde. Die offizielle Beteiligung an diesem Referendum war mit
68% hoch, und 77,1% derjenigen, die ihre Stimme abgegeben hatten, hatten für die
Veränderungen gestimmt.
Der 19. Kooperationsrat EU-Kasachstan trat im Juni 2022 zusammen, um
die Fortschritte bei der Umsetzung des erweiterten Partnerschafts- und
Kooperationsabkommens zwischen der EU und Kasachstan zu prüfen. Die
EU begrüßte im Rahmen der Tagung das fortgeschrittene Niveau der
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Kasachstan. Die EU ist der wichtigste
Handelspartner Kasachstans und der größte ausländische Investor, und Kasachstan ist
seinerseits nach wie vor der bedeutendste Handelspartner der EU in Zentralasien. Im
Jahr 2021 belief sich die Handelsbilanz auf 12 Mrd. EUR zugunsten Kasachstans. Die
EU begrüßte auch die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der 2019 ins Leben
gerufenen hochrangigen Business-Plattform EU-Kasachstan und insbesondere den
konstruktiven Ansatz, den das Land bei der Berücksichtigung der Bedenken von EU-
Investoren unter Beweis gestellt hat.
Das Parlament hat seit 2005 keine Wahlen mehr in Kasachstan beobachtet. Das Büro
für demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (BDIMR der OSZE) hat Wahlbeobachter nach
Kasachstan geschickt. Bei den Parlamentswahlen im Januar 2021 hat das BDIMR
der OSZE Defizite festgestellt. Dazu zählten unter anderem das Fehlen einer echten
Opposition zur Regierungspartei „Nur Otan“ sowie die Missachtung der Empfehlungen
des BDIMR der OSZE in Bezug auf die Grundfreiheiten, die Unparteilichkeit der
Wahlbehörde und das Wahlrecht. Der EAD stellte ferner fest, dass Kasachstan
zwar wichtige politische Reformen vollzogen habe, die Wahl jedoch eine verpasste
Gelegenheit gewesen sei, deren wirksame Umsetzung unter Beweis zu stellen.
In seiner Entschließung vom 11. Februar 2021 zur besorgniserregenden
Menschenrechtslage in Kasachstan forderte das Parlament die Einhaltung des
Rechtsrahmens für die Abhaltung von Wahlen. Es wies auf die Bedeutung
der Empfehlungen der OSZE hin, einschließlich der Empfehlungen zur
Gewährleistung der Grundfreiheiten, zur Beendigung der willkürlichen Inhaftierung
von Menschenrechtsverteidigern und Mitgliedern politischer Oppositionsbewegungen,
zur Achtung der Rechte von LGBTI-Personen und zur Gewährleistung der Sicherheit
der kasachischen und anderen ethnischen Minderheiten. Darüber hinaus forderte es
mögliche individuelle Sanktionen gegen kasachische Amtsträger, die unmittelbar für
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind.
B. Kirgisistan
Im Juli 2019 wurde ein erweitertes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
(EPKA) mit Kirgisistan unterzeichnet. Die EU ist einer der wichtigsten Geldgeber
für nachhaltige Entwicklung und Reformen in Kirgisistan. Im Zeitraum von 2014 bis
2020 stellte die EU 174 Mio. EUR an zuschussgebundener Entwicklungshilfe für drei
Hauptbereiche und Unterstützungsmaßnahmen bereit: Rechtsstaatlichkeit, integrierte
ländliche Entwicklung und Bildung. Darüber hinaus unterstützt die EU den Übergang
zur Demokratie und demokratische Wahlen durch ein Rechtsstaatlichkeitsprogramm
und hat ferner 20 Mio. EUR für die Stabilisierung und Demokratisierung des
Landes bereitgestellt. Das Mehrjahresrichtprogramm 2021-2027 orientiert sich an der
nationalen Entwicklungsstrategie Kirgisistans für den Zeitraum bis 2040, die einen
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langfristigen Fahrplan vorgibt, mit dessen Hilfe Kirgisistan bis 2040 ein starkes,
autarkes und wohlhabendes Land werden soll.
Das BDIMR der OSZE beobachtet regelmäßig Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen. Die jüngste Parlamentswahl wurde im Oktober 2020
abgehalten, aber nach Massenprotesten gegen Unregelmäßigkeiten und Stimmenkauf
für ungültig erklärt. Der kirgisische Präsident Sooronbai Dscheenbekow trat im Oktober
2020 zurück. Nach der Präsidentschaftswahl im Januar 2021 wurde Sadyr Dschaparow
der sechste Präsident Kirgisistans. Die EU stellte eine geringe Wahlbeteiligung,
das Fehlen gleicher Ausgangsbedingungen für die Kandidaten, Verstöße gegen die
Verfahrensregeln des Wahlkampfs und einen Missbrauch von Verwaltungsressourcen
fest, wie vom BDIMR der OSZE gemeldet wurde. Die EU forderte den Präsidenten
auf, sich zu den universellen Verpflichtungen im Bereich der Grundfreiheiten und der
Menschenrechte zu bekennen. Zudem forderte sie nachdrücklich, dass die Verfassung
geachtet wird, und dass die Parlamentswahl in Zusammenarbeit mit dem BDIMR
der OSZE abgehalten wird. Die Parlamentswahl fand im November 2021 statt.
Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen mit Zentralasien
(DCAS) besuchte das Land.
In einem Referendum vom 11. April 2021 wurde eine neue Verfassung gebilligt, mit
der die Größe des Parlaments um 25 Prozent auf 90 Sitze reduziert wurde. Zudem
verleiht die neue Verfassung dem Präsidenten die Befugnis, Richter und Leiter von
Strafverfolgungsbehörden zu ernennen. Sie ersetzt auch das geltende Gesetz, wonach
der Präsident nur eine Amtszeit hat, durch eine neue Regelung, der zufolge er für eine
zweite Amtszeit widergewählt werden kann. Die EU gab im April 2021 eine Erklärung
zur Verfassungsreform in Kirgisistan ab, in der sie ihr Bedauern über das Fehlen eines
inklusiven Dialogs unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft zum Ausdruck brachte. Sie
betonte jedoch ausdrücklich, dass sie die Reformagenda weiter unterstützen werde.
Im Juni 2021 traf der EU-Sonderbeauftragte für Zentralasien, Peter Burian, in der
Kirgisischen Republik ein, um bilaterale Treffen mit Präsident Dschaparow und
anderen führenden Vertretern des Landes abzuhalten, auf denen die bilaterale
Zusammenarbeit, der Sachstand in Bezug auf Menschenrechtsfragen und die
Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien erörtert
wurden.
Auf der 18. Tagung des Kooperationsrats EU-Kirgisische Republik vom 4. Juni
2021 wurden die Themen Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, Fortschritte bei Justiz-
und Wahlreformen, verantwortungsvolle Staatsführung, Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft und Menschenrechte erörtert. Der 11. jährliche Menschenrechtsdialog
zwischen der EU und der Kirgisischen Republik fand am 6. September 2021 in Brüssel
statt. Die EU brachte ihre Besorgnis über die Beschränkungen infolge der COVID-19-
Pandemie zum Ausdruck, die zu einer Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt,
Einschränkungen für unabhängige Medien und kontroversen Gesetzgebungsinitiativen
geführt hätten. Kirgisistan richtete am 5. November 2021 in Bischkek das erste
Wirtschaftsforum EU-Zentralasien aus.
Im Hinblick auf Kirgisistan äußerte das Parlament im Jahr 2015 seine Besorgnis über
die Gesetzesentwürfe zu LGBTI-„Propaganda“. Im Januar 2019 gab es Empfehlungen
für die Aushandlung eines neuen bilateralen Abkommens ab. Nach Zusammenstößen
an der kirgisisch-tadschikischen Grenze im April 2021 gaben der Vorsitzende des
AFET-Ausschusses des Parlaments, David McAllister, und der Vorsitzende der DCAS,
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Fulvio Martusciello, am 3. Mai 2021 eine Erklärung ab, in der sie den Waffenstillstand
begrüßten und beide Seiten aufforderten, die militärischen Zusammenstöße durch
diplomatische Gespräche zu beenden. Der Waffenstillstand wurde nicht eingehalten.
Bislang wurden im Rahmen des fortdauernden Grenzkonflikts zwischen Kirgisistan und
Tadschikistan hunderte Menschen getötet oder verletzt und Tausende mussten ihre
Heimat verlassen. Im September 2022 hat sich der Konflikt noch weiter verschärft.
Das Parlament ist zutiefst besorgt über die Situation der Menschenrechte in Kirgisistan.
Eine im Juli 2020 eingeleitete Untersuchung in Bezug auf den Tod des inhaftierten
Menschenrechtsverteidigers Azimjon Asqarov wurde zunächst eingestellt und
anschließend wieder aufgenommen. Einige ausländische Menschenrechtsaktivisten
und Medienkorrespondenten dürfen bis auf Weiteres nicht nach Kirgisistan einreisen.
Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein weitverbreitetes Problem.
C. Usbekistan
Usbekistan ist zum neunten begünstigten Land geworden, als es im April 2021
der EU-Regelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung
(APS+) beigetreten ist. Durch den Beitritt zu dieser Regelung erhält Usbekistan
aufgrund der Aufhebung der Zölle für zwei Drittel der unter das APS+ fallenden
Produktlinien zusätzliche wirtschaftliche Vorteile. Mit dem Instrument werden die
Exporte des Landes angekurbelt; es trägt außerdem dazu bei, ausländische
Investitionen anzuziehen. Im Gegenzug wird von Usbekistan erwartet, dass es
27 wichtige internationale Übereinkommen über verantwortungsvolle Staatsführung,
Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie Umwelt- und Klimaschutz umsetzt.
In seiner Empfehlung vom März 2019 zu dem neuen umfassenden Abkommen
zwischen der EU und Usbekistan forderte das Parlament für sich eine
ordnungsgemäße Kontrolle des Verhandlungsprozesses.
Am 6. Juli 2022 paraphierten die EU und Usbekistan das neue erweiterte
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, mit dem ein neuer, moderner und
weitreichender Rahmen zur Förderung der Partnerschaft zwischen der EU und
Usbekistan geschaffen wird. Darüber hinaus hielten die EU und Usbekistan die
18. Jahrestagung ihres Kooperationsausschusses ab. Im Rahmen der Tagung wurden
die Entwicklungen der bilateralen Beziehungen in den vergangenen Jahren und die
Zukunftsaussichten erörtert. Die EU brachte die jüngsten, von Gewalt geprägten
Ereignisse in Karakalpakistan zur Sprache und forderte eine schnellstmögliche
unabhängige Untersuchung der Umstände im Zusammenhang mit den Protesten.
Sie betonte zudem, dass es wichtig sei, das Recht auf friedliche Demonstration zu
verteidigen.
Die 18. Jahrestagung des Kooperationsausschusses bot zudem Gelegenheit, über die
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, einschließlich der Mitgliedschaft Usbekistans
im APS+ der EU, zu sprechen. Die Gespräche deckten u. a. die technische
Zusammenarbeit, die Unterstützung der usbekischen Entwicklungsstrategie durch
die EU, die Zusammenarbeit im Energiebereich mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit
und dem ökologischen Wandel, die Menschen- und Grundrechte mit besonderem
Schwerpunkt auf Reformen der usbekischen Verfassung und des usbekischen
Strafrechts sowie die regionale Situation in Zentralasien einschließlich Afghanistan ab.
Beide Seiten sahen erwartungsvoll der Konferenz EU-Zentralasien über nachhaltige
Konnektivität entgegen, die im November 2022 im usbekischen Samarkand stattfinden
sollte.
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Seit dem Amtsantritt von Präsidenten Schawkat Mirsijojew im Jahr 2016 sind in
Usbekistan rasche und weitreichende Veränderungsprozesse zur Schaffung von mehr
Demokratie im Gange. Unter anderem wurden einige ambitionierte Reformen und
interne Veränderungen angestoßen, die auf eine positive Entwicklung hindeuten,
wie zum Beispiel die Freilassung politischer Gefangener. Die Grundlagen für diese
Veränderungen bildet die nationale Entwicklungsstrategie Usbekistans für die Jahre
2017 bis 2021.
Im Februar 2021 unterzeichnete Mirsijojew ein Gesetz, um die Präsidentschaftswahl
auf Oktober 2021 zu verschieben. Das BDIMR der OSZE bekräftigte in
diesem Zusammenhang seine Empfehlungen zur Finanzierung politischer Parteien,
zur beschleunigten Stimmenzählung und zur Kürzung staatlicher Mittel für
Wahlkampagnen. Im Vorfeld der für Oktober 2021 anberaumten Wahl gab es
Bedenken, dass es keine wirkliche Opposition geben würde. Die usbekischen
Behörden lehnten die Eintragung einer neuen Partei namens „Haqiqat va
Taraqqiyo“ (Sozialdemokratische Partei für Wahrheit und Fortschritt) mit der
Begründung ab, dass viele der vom Oppositionspolitiker Chidirnasar Allakulow
gesammelten Unterschriften ungültig seien.
Im Mai 2021 verurteilte ein usbekisches Gericht den Blogger Otabek Sattorij wegen
Verleumdung und Erpressung zu einer Haftstrafe von sechs Jahren. Der Blogger
hatte in seinen Videos wiederholt hochrangige Regierungsbeamte aus seiner Provinz
Termiz kritisiert und auf Korruptionsfälle hingewiesen. Organisationen, die sich für die
Menschenrechte und für Journalisten einsetzen, bezeichneten das Gerichtsurteil als
Versuch der Staatsführung, die Presse im Vorfeld der Wahl einzuschüchtern.
Usbekistan hat kürzlich den Kontakt zu den Taliban aufgenommen. Im Oktober
2021 traf der stellvertretende Ministerpräsident Usbekistans mit Vertretern der Taliban
in der usbekischen Grenzstadt Termiz zusammen, um Handelsfragen und Fragen
des wirtschaftlichen Austauschs zu erörtern, um die Sicherheit der Grenzen und
die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Transport und internationale Fracht
zu sorgen und um über das Eisenbahnprojekt zu sprechen, das Termiz über
die afghanischen Städte Masar-e Scharif und Kabul mit der pakistanischen Stadt
Peschawar verbinden soll.
Im Dezember 2016 billigte das Europäische Parlament das Textilprotokoll zwischen der
EU und Usbekistan, nachdem das Land zugesagt hatte, sich in enger Zusammenarbeit
mit der Internationalen Arbeitsorganisation entschieden für die Abschaffung von
Kinderarbeit bei der jährlichen Baumwollernte einzusetzen. Im März 2019 gab
das Parlament Empfehlungen im Hinblick auf die Aushandlung des erweiterten
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens ab.
Das Parlament wurde im Dezember 2019 zum ersten Mal zur Beobachtung einer
Parlamentswahl nach Usbekistan eingeladen; diese wurden jedoch nur vom BDIMR
der OSZE beobachtet. Das Parlament lehnte die Einladung mit der Begründung ab,
dass diese Wahl weder frei noch fair sei, und verwies darauf, dass die Mitglieder des
usbekischen Parlaments ausschließlich Regierungsparteien angehörten.
Das Parlament nahm jedoch die Einladung zur Beobachtung der Präsidentschaftswahl
vom 24. Oktober 2021 an, obwohl die fünf Kandidaten, die von
der zentralen Wahlkommission gebilligt und registriert worden waren,
Angaben zufolge alle dem Regierungslager angehörten, während den beiden
glaubwürdigen Oppositionskandidaten der Liberaldemokratischen Partei und der
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Sozialdemokratischen Partei für Wahrheit und Fortschritt die Registrierung verweigert
worden war.
Die Beziehungen Usbekistans zu Russland wurden unter Präsident Mirsijojew
ausgebaut. Die beiden Länder haben ein Abkommen über die Ausweitung der
militärisch-technischen Zusammenarbeit unterzeichnet, in dessen Rahmen sie sich
verpflichtet haben, bei der Beschaffung von militärischen Gütern und militärischer
Ausrüstung sowie im Bereich der Forschung und Unterstützung zusammenzuarbeiten
und veraltete Waffen zu erneuern. Russland ist einer der größten Handelspartner
Usbekistans. Russische Investoren sind vor allem an usbekischem Öl und Gas
interessiert. Die russische Gazprom arbeitet im Bereich der Gasproduktion auf
usbekischen Gasfeldern mit dem Kohlenwasserstoffproduzenten Uzbekneftegaz
zusammen und kauft auch usbekisches Gas ein. Am 15. September 2022 richtete
Usbekistan das bilaterale Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping
und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Samarkand aus.
D. Turkmenistan
Turkmenistan ist unter der autoritären Herrschaft von Präsident Berdimuhamedow
nach wie vor ein repressives Land. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass weder
Fortschritte bei der demokratischen Entwicklung erzielt wurden, noch Verbesserungen
bei der Menschenrechtslage zu beobachten waren. 2021 führte Turkmenistan einige
Verfassungsreformen ein, darunter die Einrichtung eines Oberhauses. Die Rolle des
turkmenischen Parlaments ist jedoch nach wie vor äußerst begrenzt.
Die Anfänge der formellen Beziehungen zwischen der EU und Turkmenistan liegen
im Jahr 1997; im Jahr 1998 unterzeichneten die beiden Parteien ein Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen (PKA). Obwohl bereits seit 2004 alle EU-Mitgliedstaaten
und Turkmenistan das Abkommen ratifiziert haben, steht die Ratifizierung durch das
Europäische Parlament noch aus, weshalb das PKA nicht finalisiert werden kann. Das
Parlament hat sich wiederholt geweigert, das PKA zwischen der EU und Turkmenistan
zu ratifizieren, da es große Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Vorgaben hegt,
die Turkmenistan in Bezug auf die Menschenrechte und Grundfreiheiten erzielen soll.
Daher unterliegen die Beziehungen der EU zu Turkmenistan bis auf Weiteres weiterhin
dem Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen von 2010.
Neben Gesprächen innerhalb des regionalen Rahmens EU-Zentralasien führen
die EU und Turkmenistan auch jährliche bilaterale Gespräche im Rahmen des
Menschenrechtsdialogs EU-Turkmenistan und des Gemischten Ausschusses EU-
Turkmenistan. Die 20. Tagung des Gemischten Ausschusses wurde im Oktober 2021
mit dem Ziel abgehalten, die Partnerschaft und Zusammenarbeit, insbesondere in den
Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Investitionen, voranzubringen und
gemeinsame Projekte in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft, Bildung und
Gesundheitsschutz auszuarbeiten.
Die EU hat bekräftigt, dass Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte
wesentliche Aspekte der Beziehungen zwischen der EU und Turkmenistan sind.
Der 13. jährliche Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Turkmenistan fand
am 6. Juli 2021 statt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Erfüllung der
internationalen rechtlichen Verpflichtungen Turkmenistans, insbesondere die Achtung
der Menschenrechte, sozioökonomische Fragen und die Zusammenarbeit auf
multilateralen Plattformen. Das Parlament äußerte unablässig Besorgnis über die
schlechte Menschenrechtsbilanz Turkmenistans und hat das Inkrafttreten des PKA
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daher bisher blockiert. Im März 2019 gab es Empfehlungen ab, die umgesetzt werden
müssen, bevor es in Erwägung ziehen wird, seine Zustimmung zu erteilen. Das
Parlament wurde bislang noch nie als Wahlbeobachter nach Turkmenistan eingeladen.
Das sechste Interparlamentarische Treffen EU-Turkmenistan soll im Dezember 2022
stattfinden.
Infolge der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 versuchen die
EU-Mitgliedstaaten nun, mehr Gas aus Turkmenistan zu beziehen, um ihre
Energieversorgung sicherzustellen. Turkmenistan und die EU arbeiten daher derzeit
an einem Gasabkommen, da Turkmenistan seine Ausfuhren im Energiebereich
diversifizieren möchte, während die EU die Diversifizierung ihrer Energieeinfuhren
anstrebt. Turkmenistan hat im November 2014 ein Rahmenabkommen mit der
Türkei geschlossen, um sein Gas über die transanatolische Erdgasfernleitung liefern
zu können, durch die derzeit Gas aus dem im Kaspischen Meer gelegenen
aserbaidschanischen Gasfeld Schah Denis fließt. 2021 stellte das Unternehmen Trans
Caspian Resources sein Vorhaben für den sog. Trans-Caspian Interconnector vor,
eine im Vergleich zur transkaspischen Erdgasfernleitung kleinere Gaspipeline, die von
Turkmenistan nach Aserbaidschan verlaufen soll. Nach ihrer Fertigstellung können
über diese Fernleitung zwischen 10 und 12 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr
transportiert werden.
E. Tadschikistan
Die Beziehungen zwischen der EU und Tadschikistan haben sich seit der
Unabhängigkeit des Landes von der UdSSR im Jahr 1992 erheblich entwickelt. Den
rechtlichen Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und Tadschikistan bildet
derzeit das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA), das im Oktober 2004
unterzeichnet wurde und seit Januar 2010 in Kraft ist. Das Parlament stimmte im Jahr
2009 dem Abschluss des PKA mit Tadschikistan zu, forderte jedoch Verbesserungen
bei den Menschenrechten, bei der Bekämpfung der Korruption sowie in den
Bereichen Gesundheit und Bildung. Das PKA trug zur Verbesserung der bilateralen
Zusammenarbeit bei und erhöhte die Präsenz der EU in Tadschikistan, da es die
Schaffung einer Plattform für den politischen Dialog und die Förderung des bilateralen
Handels und der wirtschaftlichen Beziehungen vorsah. Darüber hinaus umfasst es
Artikel über die Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Bekämpfung von
Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismus.
Tadschikistan ist ein wichtiger Partner der EU, der derzeit vor verschiedenen
Herausforderungen steht, darunter die Auswirkungen internationaler Sanktionen, die
Rückkehr vieler tadschikischer Migranten aus Russland nach dessen Invasion der
Ukraine, die kritische Menschenrechtslage sowie ein starkes Interesse an einem Beitritt
zum Allgemeinen Präferenzsystem APS+. Seit der Machtübernahme durch die Taliban
in Afghanistan beherbergt Tadschikistan Tausende afghanische Flüchtlinge. Das Land
setzt sich für die Bekämpfung der Ausbreitung von Extremismus und Radikalismus in
Zentralasien ein.
Auf der neunten Tagung des Kooperationsrates EU-Tadschikistan, die im Februar
2021 im Rahmen des PKA EU-Tadschikistan stattgefunden hat, wurden Möglichkeiten
zur Vertiefung der Beziehungen erörtert. Seitdem wurden Kontakte aufgebaut,
um nach dem Vorbild anderer zentralasiatischer Länder Verhandlungen über ein
erweitertes PKA aufzunehmen. Neben Gesprächen über die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie legte die EU Tadschikistan nahe, seine Bilanz in Bezug auf die
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Grundfreiheiten und die Achtung der Menschenrechte zu verbessern. Im November
2020 fand der 12. Menschenrechtsdialog statt, in dessen Rahmen Bedenken
hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen geäußert wurden.
Im März 2020 wurde in Tadschikistan ein neues Parlament gewählt. Die
regierende Volksdemokratische Partei gewann mit überwältigender Mehrheit. Die
Präsidentschaftswahl fand im Oktober 2021 inmitten der COVID-19-Pandemie statt.
Wie erwartet gewann Emomalij Rahmon die Wahl ohne Schwierigkeiten und sicherte
sich eine weitere Amtszeit von sieben Jahren als Präsident.
Im Juni 2016 hat das Europäische Parlament eine äußerst kritische Entschließung
zu der Lage politischer Gefangener angenommen, in der es seine tiefe Besorgnis
über die Verschlechterung der Menschenrechtslage, die zunehmenden Festnahmen
und Inhaftierungen von Menschenrechtsaktivisten, politischen Gegnern und deren
Familienangehörigen sowie die schwerwiegenden Einschränkungen für unabhängige
Medien zum Ausdruck brachte.
Das Parlament hat wiederholt seine Besorgnis über den Konflikt an der kirgisisch-
tadschikischen Grenze geäußert und begrüßte die im April 2021 geschlossene
Waffenstillstandsvereinbarung. Allerdings nahm im September 2022 mehrerorts
entlang der Grenze die Gewalt zwischen den Grenzschützern erneut zu. Eine solche
Eskalation schadet der regionalen Stabilität.
F. Mongolei
Die Mongolei fällt zwar nicht unter die Strategie der EU für Zentralasien, wird
jedoch vom Parlament als Teil der Region und deren Struktur der ständigen
Delegationen eingestuft. Die Mongolei teilt eine Vielzahl von kulturellen, historischen
und wirtschaftlichen Aspekten mit den zentralasiatischen Republiken der ehemaligen
UdSSR. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Mongolei als „Oase der
Demokratie“ mit solidem Wirtschaftswachstum profiliert, wenngleich die Entwicklungen
im Jahr 2019 Bedenken hinsichtlich einer Aushöhlung der Demokratie aufkommen
ließen. Im Jahr 2017 erteilte das Parlament seine Zustimmung zu dem PKA zwischen
der EU und der Mongolei.
Obwohl die COVID-19-Pandemie in vollem Gange war, fand in der Mongolei im
Juni 2020 eine reguläre Parlamentswahl statt, bei der Uchnaagiin Chürelsüch
zum Präsidenten gewählt wurde. Da gemäß der neuen geänderten Verfassung
der Präsident nicht Mitglied einer politischen Partei sein darf, wurde Uchnaagiin
Chürelsüch im Juni 2021 als Vorsitzender der Mongolischen Volkspartei (MVP) durch
den amtierenden mongolischen Ministerpräsidenten Luvsannamsrain Oyun-Erdene
abgelöst. Die mongolische Politik wird derzeit durch eine Konsolidierung der MVP mit
einer überwältigenden Mehrheit im mongolischen Parlament und durch die Kontrolle
vonseiten des Präsidentschaft beherrscht.
Im Juni 2022 fand die Jahrestagung des Gemischten Ausschusses EU-Mongolei
statt, auf der die Partnerschaft auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie
Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen bekräftigt wurde. Die Mongolei und die EU
verständigten sich darauf, dass der Klimawandel bekämpft, die Umwelt geschützt
und das Übereinkommen von Paris vollständig umgesetzt werden müsse. Die EU
beglückwünschte die Mongolei zu ihrem Status als eines von fünf vorrangigen
Ländern, mit denen die EU derzeit eine Waldpartnerschaft aufbaut, da die Mongolei
und die EU ein gemeinsames Interesse an der Förderung einer nachhaltigen
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ökologischen Entwicklung, die ein zentrales Ziel des Mehrjahresrichtprogramms
2021-2027 darstellt, haben. Zuvor war im März 2022 die Arbeitsgruppe EU-
Mongolei für Entwicklungszusammenarbeit zusammengetreten, um Entwicklungs- und
Investitionsprioritäten sowie das Mehrjahresrichtprogramm 2021-2027 zu erörtern.
Ebenfalls im März 2022 traf sich der Unterausschuss EU-Mongolei für Handel
und Investitionen zu einer Sitzung, um potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit,
die Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zum Schutz geografischer
Angaben und Chancen im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen und im
Bereich der Geologie zu besprechen.
Die Erklärungen des Europäischen Parlaments zur Mongolei stehen überwiegend
im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Fragen, befassen sich jedoch auch mit dem
Bedarf des Landes an Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe in Verbindung mit
extremen Witterungsverhältnissen. Eine Delegation des Parlaments beobachtete 2017
die Präsidentschaftswahl und 2016 die Parlamentswahl in der Mongolei und stellte fest,
dass sich in dem Land eine stabile Demokratie entwickle. Zur Parlamentswahl im Juni
2020 und zur Präsidentschaftswahl im Juni 2021 schickte das Parlament aufgrund der
COVID-19-Pandemie allerdings keine Beobachter.
Das 15. interparlamentarische Treffen EU-Mongolei fand im Juni 2022 in Brüssel statt.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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5.6.5. GOLFSTAATEN, IRAN, IRAK UND JEMEN

Die EU hat Kooperationsabkommen mit dem Jemen und dem Golf-Kooperationsrat
(einer regionalen Organisation, der Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören) sowie ein Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen mit dem Irak geschlossen. Derzeit unterhält die EU
keine vertraglichen Beziehungen zum Iran und es gibt keine EU-Delegation in
Teheran. Die derzeitigen Beziehungen zum Iran beruhen auf der Erhaltung des
Iran-Atomabkommens, dem im Juli 2015 in Wien unterzeichneten gemeinsamen
umfassenden Aktionsplan (JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action).

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln) des Vertrags über die Europäische Union;

— Artikel 206-207 (Handel) und 216-219 (Internationale Abkommen) des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

A. Golf-Kooperationsrat (GKR)
Der Golf-Kooperationsrat wurde im Mai 1981 gegründet. Heute ist die Gruppe, die
immer noch aus den Gründungsmitgliedern (Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-
Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten) besteht, die wichtigste Schaltstelle
für die Beziehungen der EU zu diesen sechs Ländern. Die EU und der GKR vertreten
bei einer Reihe von Angelegenheiten einen gemeinsamen Standpunkt zu Problemen
im Nahen Osten.
In den Golfstaaten, die über große Erdölvorkommen verfügen, ist ein
bemerkenswerter sozioökonomischer und politischer Wandel zu beobachten, wobei
die Reformfortschritte jedoch unterschiedlich sind. Ein Übergreifen der arabischen
Aufstände auf die Golfmonarchien wurde durch vorbeugende politische Maßnahmen
– Subventionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst –
verhindert sowie durch Repressalien, vor allem in Bahrain und in der Ostprovinz
Saudi-Arabiens (al-Scharqijja), unterbunden. Die Länder des GKR beteiligen sich
aktiv an der Nahostdiplomatie und stehen dabei bisweilen in Konkurrenz zueinander.
Dies hat zu der fortdauernden diplomatischen Krise zwischen Katar und einigen
Ländern des GKR beigetragen, die Katar beschuldigen, terroristische und religiöse
Gruppen (einschließlich der Muslimbruderschaft) zu unterstützen, mit dem Iran
verbündete Gruppen zu finanzieren, die Souveränität seiner Nachbarn zu verletzen
und Oppositionsbewegungen in den Nachbarländern zu fördern.
Zwischen der EU und den Ländern des GKR bestehen in erster Linie Wirtschafts-
und Handelsverbindungen, jedoch ist die EU auch am Ausbau ihrer politischen
Beziehungen in der Region – auch durch Menschenrechtsdialoge – interessiert. Der
Handel zwischen den beiden Seiten nahm im Laufe der Jahre stetig zu, wobei die EU
einen erheblichen Handelsüberschuss verzeichnet.
1988 unterzeichneten die EU und der GKR ein Kooperationsabkommen. Ziel
des Abkommens ist es, die Stabilität in dieser strategisch wichtigen Region zu
festigen, politische und wirtschaftliche Beziehungen zu fördern, die wirtschaftliche
und technische Zusammenarbeit auszubauen und die Zusammenarbeit in
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den Bereichen Energie, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Landwirtschaft,
Fischerei, Investitionen, Wissenschaft, Technik und Umwelt zu vertiefen. Das
Abkommen sieht jährliche gemeinsame Ratstagungen bzw. Ministertreffen und
gemeinsame Kooperationsausschüsse auf der Ebene hochrangiger Beamter vor. Ein
parlamentarisches Gremium ist in dem Abkommen nicht vorgesehen. Im April 2016
einigte sich der Gemischte Kooperationsausschuss EU-GKR darauf, einen stärker
strukturierten informellen Dialog über Handel und Investitionen einzurichten. Daran
schloss sich im Juli 2016 eine gemeinsame Rats- und Ministertagung der EU
und des GKR an. Wegen der im Juni 2017 zwischen Katar und den anderen
Golfstaaten ausgebrochenen diplomatischen Krise wurden seither keine neuen
Tagungen einberufen.
Die EU und der GKR vereinbarten ein gemeinsames Aktionsprogramm
für den Zeitraum 2010-2013, das einen Plan für die Intensivierung der
Zusammenarbeit in Bereichen wie Informations- und Kommunikationstechnologie,
Nuklearsicherheit, saubere Energie, Forschung und Wirtschaftsdialog umfasste. Die
Verlängerung dieses Programms wurde allerdings vor allem wegen mangelnder
Fortschritte bei Handelsfragen verschoben. 1990 wurden Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen aufgenommen. Diese liegen jedoch seit 2008 auf Eis,
da bis heute Uneinigkeit über die Frage der Ausfuhrzölle herrscht. Seit dem
1. Januar 2007 stehen Mittel aus dem Partnerschaftsinstrument (wie auch aus
dem Vorgängerinstrument, dem Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit mit
industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit
hohem Einkommen) für Maßnahmen zur Umsetzung des Kooperationsabkommens
zwischen der EU und dem GKR zur Verfügung. Außerdem sind die Staaten des Golf-
Kooperationsrats in das Programm Erasmus Mundus eingebunden.
Rolle des Europäischen Parlaments
Am 24. März 2011 verabschiedete das Parlament eine Entschließung[1] zu den
Beziehungen der Europäischen Union zum Golf-Kooperationsrat, in der es eine
strategische Partnerschaft mit dem GKR und seinen Mitgliedstaaten forderte. Dieser
Standpunkt wurde in der Entschließung[2] des Parlaments vom 9. Juli 2015 zu den
sicherheitspolitischen Herausforderungen im Nahen Osten und in Nordafrika sowie zu
den Perspektiven für politische Stabilität bekräftigt.
Die Delegation des Parlaments für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel führt
regelmäßig interparlamentarische Treffen mit den beratenden Ausschüssen in der
Region durch und beobachtet die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und
dem GKR.
In den vergangenen Jahren nahm das Parlament eine Reihe von Entschließungen
an, in denen es seiner erheblichen Besorgnis angesichts der Menschenrechtslage in
einigen Staaten des GRK, etwa in Saudi-Arabien[3] und Bahrain[4], und der Rückkehr
zur Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe in Kuwait und Bahrain[5] Ausdruck
verlieh. Nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat Saudi-

[1]ABl. C 247 E vom 17.8.2012, S. 1.
[2]ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 98.
[3]ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 133, ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 142 und ABl. C 310 vom 25.8.2016,
S. 29.
[4]ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 130, ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 42, ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 151
und ABl. C 316 vom 30.8.2016, S. 178.
[5]ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 192.
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Arabiens in Istanbul nahm das Parlament eine Entschließung[6] an, in der es die Tötung
verurteilte, eine unabhängige und unparteiische internationale Untersuchung seines
Verschwindenlassens und seiner außergerichtlichen Tötung forderte und die saudisch-
arabischen Behörden aufforderte, alle Menschenrechtsverteidiger unverzüglich und
bedingungslos freizulassen.
In Anbetracht der schweren Beschuldigungen, dass Saudi-Arabien im Jemen das
Völkerrecht verletze, forderte das Parlament mehrmals ein Waffenembargo der EU
gegen Saudi-Arabien[7].
2015 wurde dem saudischen Blogger Raif Badawi der Sacharow-Preis für geistige
Freiheit des Parlaments verliehen.
B. Jemen
Die Beziehungen der EU zum Jemen beruhen auf dem Kooperationsabkommen
von 1997, das sich über die Bereiche Handel, Entwicklungszusammenarbeit, Kultur,
Kommunikation und Information, Umwelt und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen
sowie den politischen Dialog erstreckt. Im März 2015 leitete eine von Saudi-Arabien
angeführte internationale militärische Koalition einen Feldzug gegen Aufständische
ein, die den damaligen Präsidenten vertrieben hatten. Die EU unterstützt die
Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen, mit denen eine politische Lösung
des Konflikts gefunden werden soll.
Am 18. Februar 2019 nahm der Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen zum
Jemen an, in denen er sein Eintreten für die Einheit, Souveränität, Unabhängigkeit und
territoriale Integrität des Jemen bekräftigte. Die EU unterstützt das „Abkommen von
Stockholm“, das im Dezember 2018 von Vertretern der jemenitischen Parteien unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geschlossen wurde, und den politischen
Prozess unter der Führung der Vereinten Nationen, um den Konflikt zu beenden und
ein verbessertes regionales Umfeld zu fördern.
Die EU hat ihre Unterstützung aufgestockt, um die dramatische Situation im Jemen zu
bewältigen, wo mehr als 80% der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.
Seit 2015 hat die EU humanitäre Hilfsleistungen in Höhe von 554 Mio. EUR für das
Land bereitgestellt. Dieser Betrag ergänzt die langfristigen Hilfsleistungen in Höhe von
318 Mio. EUR, die die EU seither gezahlt hat. Der seit 2015 in allen Bereichen der
Unterstützung geleistete Gesamtbeitrag der EU für den Jemen übersteigt inzwischen
1 Mrd. EUR. Da die COVID-19-Pandemie in diesem vom Krieg zerrissenen Land für
immer mehr Bedenken sorgt, finanziert die EU mit Mitteln in Höhe von insgesamt
70 Mio. EUR (Stand 9. September 2020) auch Sofortmaßnahmen, mit denen die
Auswirkungen der Pandemie im Jemen gelindert werden sollen.
Die EU-Delegation in der Republik Jemen ist derzeit von Amman (Jordanien) aus tätig.
Rolle des Europäischen Parlaments
Am 9. Juli 2015, 25. Februar 2016, 15. Juni 2017, 30. November 2017 und 4. Oktober
2018 verabschiedete das Parlament Entschließungen[8] zum Jemen, in denen es
seine große Besorgnis angesichts der alarmierenden humanitären Situation und
Sicherheitslage in Jemen zum Ausdruck brachte und die wirksame Durchsetzung

[6]ABl. C 345 vom 16.10.2020, S. 67.
[7]ABl. C 363 vom 28.10.2020, S. 36 und ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 63.
[8]ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 93, ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 142, ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 146,
ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 104 und ABl. C 11 vom 13.1.2020, S. 44.
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eines Waffenstillstands forderte. Das Parlament bedauerte in seiner Entschließung[9]

vom 13. September 2017 zu Waffenexporten, dass Militärtechnologie, die von einigen
Mitgliedstaaten ausgeführt wurde, im Konflikt im Jemen eingesetzt wird.
Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Arabischen
Halbinsel ist auch für die Beziehungen zu Jemen und für die Überwachung der Lage
im Land zuständig.
C. Irak
Die EU ist seit dem Krieg von 2003 einer der wichtigsten Akteure, die dem Irak
Unterstützung gewähren. Im Mai 2012 unterzeichneten die EU und der Irak ein
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA). Das Abkommen sieht einen
Rahmen für Dialog und Zusammenarbeit in mehreren Bereichen wie etwa politische
Angelegenheiten, Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, Handelsfragen,
Menschenrechte, Gesundheit, Bildung und Umwelt vor. Im Rahmen des PKA fand im
Januar 2014 die allererste Tagung des Kooperationsrates zwischen der EU und dem
Irak statt. Die zweite Tagung wurde am 18. Oktober 2016 abgehalten. Für den Zeitraum
2014-2020 hat die Kommission zugesagt, 75 Mio. EUR für die Zusammenarbeit
mit dem Irak in den Bereichen Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Bildung und
nachhaltige Energie bereitzustellen.
Im Januar 2018 beschloss die EU eine neue Strategie für den Irak. Da 3 Mio.
vertriebene Iraker nach wie vor nicht in ihre Heimat zurückkehren können, stehen
die Fortsetzung der humanitären Hilfe der EU für die Bevölkerung des Irak und
die Unterstützung bei der Stabilisierung der befreiten Gebiete, die der sogenannte
Islamische Staat (IS) unter seiner Kontrolle hatte, im Mittelpunkt der Strategie. Ferner
soll auf die langfristigen Bemühungen um Reformen, Wiederaufbau und Aussöhnung
eingegangen werden, die der Irak fortsetzen muss, um den Frieden zu sichern und
ein geeintes, demokratisches Land aufzubauen, in dem alle Bürger ihre Rechte
uneingeschränkt wahrnehmen und in größerem Wohlstand leben können.
Seit 2014 hat die EU über 1 Mrd. EUR für den Irak bereitgestellt, davon 469 Mio.
EUR für humanitäre Hilfe für irakische Vertriebene und syrische Flüchtlinge im Irak.
2020 wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt, um das lokale Gesundheitssystem bei
der Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen.
Rolle des Europäischen Parlaments
In den vergangenen Jahren hat das Parlament mehrere Entschließungen[10] zur Lage
im Irak angenommen, unter anderem zur IS-Offensive, zu geschlechtsspezifischer
Gewalt, zur Verfolgung von Minderheiten, zur Lage im Nordirak und in Mossul, zu
Massengräbern, zu Bildung, zur Zerstörung von Kulturstätten durch den IS und zu
Waffenexporten.
Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Irak hält
interparlamentarische Treffen mit dem irakischen Repräsentantenrat ab. Im Jahr 2016
ging der Sacharow-Preis an Nadia Murad Basee Taha und Lamiya Aji Bashar, die vom
IS im Irak als Sexsklavinnen missbraucht wurden und heute das Sprachrohr der Frauen
sind, die Opfer des systematischen Einsatzes sexueller Gewalt durch den IS geworden

[9]ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 63.
[10]ABl. C 310 vom 25.8.2016, S. 35, ABl. C 224 vom 21.6.2016, S. 25, ABl. C 234 vom 28.6.2016, S. 25,
ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 69, ABl. C 289 vom 9.8.2016, S. 46, ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 77,
ABl. C 316 vom 30.8.2016, S. 113, ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 194, ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 117,
ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 151, ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 55 und ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 63.
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sind. Sie setzen sich öffentlich für die Rechte der Gemeinschaft der Jesiden im Irak
ein, einer religiösen Minderheit, die im Rahmen einer Völkermordkampagne von den
militanten Kämpfern des IS verfolgt wurde.
D. Iran
Die derzeitigen Beziehungen zum Iran beruhen auf der Erhaltung des Iran-
Atomabkommens, dem im Juli 2015 in Wien unterzeichneten gemeinsamen
umfassenden Aktionsplan (JCPOA). Der JCPOA ist eine zentrale Komponente des
internationalen Systems der Nichtverbreitung von Kernwaffen. Er ermächtigt die
Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), eine Organisation innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen zur Überwachung des Atomwaffensperrvertrags, die
die strengsten Inspektionen in der Geschichte der Nichtverbreitung von Kernwaffen
durchführt. Die IAEO übernimmt die volle Verantwortung für die Überwachung der
Einhaltung der im JCPOA festgelegten Verpflichtungen durch Iran. Im Gegenzug zu
den von Iran eingegangenen Verpflichtungen wird der Iran durch den JCPOA wieder
in das globale System integriert.
Der Austritt der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 und ihre Politik des maximalen
Drucks veranlassten den Iran dazu, sein Engagement im Rahmen des Abkommens
zu verringern, mit dem ein umfassendes und strenges System für Inspektionen
und Überwachungsmaßnahmen durch die Internationale Atomenergie-Organisation
eingerichtet wurde. Die EU arbeitet gemeinsam mit den E3 (Deutschland, Frankreich
und dem Vereinigten Königreich), Russland und China daran, dass der JCPOA erhalten
bleibt und der Iran seinen Verpflichtungen nachkommt.
Gemäß dem JCPOA ist das Waffenembargo gegen den Iran am 18. Oktober 2020
ausgelaufen. Die EU äußerte Vorbehalte gegen das Auslaufen des Embargos,
wies jedoch gleichzeitig die Drohung der Regierung der USA in Bezug auf die
Wiedereinführung aller Sanktionen der Vereinten Nationen („Snapback“) zurück. Die
EU wird ihr Waffenembargo bis 2023 aufrechterhalten. Die Sanktionen der EU stehen
nicht mit dem JCPOA im Zusammenhang, sondern mit Menschenrechtsverletzungen,
feindseligen Aktivitäten gegen die EU und dem Start ballistischer Raketen und
Marschflugkörper.
Die wirtschaftlichen Vorteile, die sich durch eine Lockerung der Sanktionen im
Gegenzug für die Einhaltung des JCPOA hätten ergeben können, sind bei der
Bevölkerung des Iran bislang noch nicht angekommen. Mit dem Instrument der
EU zur Unterstützung des Handelsaustauschs mit dem Iran, INSTEX, konnten die
harten Auswirkungen der Sanktionen der USA nicht ausgeglichen werden. Diese
Auswirkungen wurden durch die COVID-19-Pandemie weiter verschärft, wodurch
Hardliner gestärkt werden.
Die E3 treten seit April 2021 zusammen, da der Iran und die USA sich weigern, direkt
miteinander in den Dialog zu treten. Die Verhandlungen über den JCPOA in Wien
wurden im Juni 2021 unterbrochen, nachdem Ebrahim Raisi zum Präsidenten gewählt
worden war. Im Juli 2021 warnte die IAEO, Teheran beabsichtige, bei der Herstellung
von Brennstäben für den Forschungsreaktor Teheran angereichertes Uran mit einem
Anteil von bis zu 20% des Isotops U-235 zu verwenden.
Da der Iran nicht Mitglied der Welthandelsorganisation ist und es kein bilaterales
Abkommen zwischen der EU und dem Iran gibt, unterliegt der Handel zwischen
den beiden Parteien der allgemeinen Einfuhrregelung der EU. Die EU ist mit einem
Anteil von 12,3% am gesamten Warenhandel des Iran im Jahr 2020 der zweitgrößte
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Handelspartner des Landes. Vor der Einführung der derzeitigen Sanktionsregelung war
die EU der größte Handelspartner des Iran.
Im Jahr 2020 stellte die EU dem Iran als Maßnahme zur Linderung der COVID-19-
Pandemie humanitäre Hilfe in Höhe von 20 Mio. EUR zur Verfügung. Im Juli 2021 stellte
die EU weitere 15 Mio. EUR für die am stärksten betroffenen Gruppen im Iran bereit,
wodurch sich die humanitäre Hilfe der EU für den Iran seit 2016 auf insgesamt über
76 Mio. EUR beläuft.
Am 21. Februar 2020 fand eine Wahl zum Madschles (dem Parlament des Iran)
statt. Die Hardliner gewannen die Wahl. Die düstere Wirtschaftslage im Iran und die
Tatsache, dass sich der JCPOA für das Land nicht bezahlt macht, wirkten sich auf die
Präsidentschaftswahl vom 18. Juni 2021 aus, aus der Ebrahim Raisi, ein konservativer
Geistlicher und ehemaliger Generalstaatsanwalt des Landes, als Sieger hervorging.
Das derzeitige Kabinett, das Ende August 2021 vom Parlament des Iran gebilligt wurde,
ist besetzt von einer Reihe von Ministern, gegen die internationale Sanktionen verhängt
wurden.
Die EU hat sich weiterhin voll und ganz dem JCPOA verschrieben und übernimmt
nach wie vor eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen allen Parteien und ermutigt
sie, das Abkommen einzuhalten. Der Vizepräsident / Hohen Vertreter war Gastgeber
eines Treffens im Oktober 2021, um mit dem Iran die Wiederaufnahme der Wiener
Verhandlungen zu erörtern.
Im April 2021 kündigte der Iran als Reaktion auf die selbstbewusste Haltung
der EU in Menschenrechtsfragen die Aussetzung aller Menschenrechtsgespräche
und der Zusammenarbeit mit der EU in den Bereichen Terrorismus, Drogen und
Flüchtlinge an. Im Januar 2022 verurteilte ein iranisches Gericht die iranische
Menschenrechtsverteidigerin Narges Mohammadi zu acht Jahren Gefängnis und 70
Peitschenhieben. Im Anschluss an diesen Fall forderte die EU den Iran im gleichen
Monat zur Einhaltung des Völkerrechts auf.
Die seit Monaten laufenden Verhandlungen in Wien über den Wiedereintritt der USA
in den JCPOA und die Rückkehr Irans zu seinen Verpflichtungen im Rahmen des
Atomabkommens sind aufgrund der Spannungen mit dem Westen, insbesondere den
USA, nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 ins Stocken
geraten. Seit September 2022 schienen die Verhandlungen völlig festgefahren zu sein.
Rolle des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament ist sehr stark in die Beziehungen zum Iran eingebunden.
Die Delegation für die Beziehungen zu Iran (D-IR) wurde 2004 gegründet, um einen
direkten Kanal für interparlamentarische Treffen mit dem Madschles einzurichten.
Die D-IR spielt seit 2015 eine entscheidende Rolle im Rahmen des JCPOA und bei
der Annäherung von EU und Iran. Seit 2005 wurden sieben interparlamentarische
Treffen abgehalten, zuletzt im September 2018 in Brüssel. Das Europäische Parlament
hat das Engagement der Europäischen Union, eine diplomatische Lösung für das
Atomprogramm Irans zu finden, stets unterstützt. Das Parlament ist zwar ein starker
Befürworter des JCPOA und der jüngsten Beziehungen der EU zum Iran, beobachtet
aber auch aktiv die Lage in Bezug auf politische Gegner, religiöse Minderheiten,
Menschenrechtsverteidiger, Frauen und die LGTBI-Gemeinschaft im Iran. Darüber
hinaus lehnt es die Todesstrafe, Folter, willkürliche Gerichtsverfahren, Polizeibrutalität
und die Inhaftierung politischer Gegner entschieden ab.
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Das Europäische Parlament bedauert zutiefst den Tod von Mahsa Amini, einer
jungen Kurdin, die am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam starb, nachdem
sie festgenommen worden war, weil sie angeblich ihren Hidschab nicht korrekt trug.
Im ganzen Land kam es zu Unruhen und Protesten, bei denen Berichten zufolge
mindestens 50 Menschen ums Leben kamen und Hunderte Demonstrierende verhaftet
wurden. Diese Zahlen lassen sich aufgrund der Sperrungen des Internets im Iran nur
schwer bestätigen.
Einschlägige Maßnahmen und Entschließungen des Europäischen Parlaments zu Iran
seit 2019:
— 17. Februar 2022: Entschließung des Parlaments zur Todesstrafe in Iran, in der

bekräftigt wird, dass die EU die Todesstrafe unter allen Umständen und aus voller
Überzeugung ablehnt und die Regierung des Iran aufgefordert wird, als Schritt
auf dem Weg zur Abschaffung der Todesstrafe umgehend ein Moratorium für die
Vollstreckung der Todesstrafe einzuführen.

— 9. August 2021: Neun Mitglieder des Europäischen Parlaments verfassten
gemeinsam einen offenen Brief an den Vizepräsidenten/Hohen Vertreter der EU,
in dem sie ihre Besorgnis und ihr Bedauern darüber zum Ausdruck brachten, dass
der Europäische Auswärtige Dienst an der Amtseinführung des neuen iranischen
Präsidenten Ebrahim Raisi teilgenommen hat.

— 8. Juli 2021: Entschließung des Parlaments zum Fall von Ahmadresa Dschalali, in
der die neue iranische Regierung aufgefordert wurde, seine wegen vermeintlicher
Spionage verhängte und unmittelbar bevorstehende Hinrichtung auszusetzen.

— 17. Dezember 2020: Entschließung des Parlaments zum Fall der
Sacharow-Preisträgerin 2012, Nasrin Sotudeh, einer Anwältin und
Menschenrechtsverteidigerin, die inhaftiert wurde, weil sie Frauen und
Oppositionsaktivistinnen vertritt, die strafrechtlich verfolgt werden, weil sie das
obligatorische Kopftuch nicht trugen. Am 13. Dezember 2018 hatte es eine
ähnliche Entschließung angenommen, in der es ihre Freilassung forderte.

— 19. Dezember 2019: Entschließung des Parlaments zur brutalen Niederschlagung
der jüngsten Proteste im Iran, nachdem der Staat die Kraftstoffpreise erhöht hatte,
um die finanziellen Auswirkungen der Sanktionen der USA auf die Wirtschaft zu
kompensieren. Bei den Protesten kamen mehrere Zivilisten und Sicherheitskräfte
zu Tode. Das Parlament forderte die Freilassung der Menschenrechtsverteidiger
und verurteilte die Entscheidung des Iran, den Internetzugang zu weltweiten
Netzen zu sperren.

— 19. September 2019: Entschließung des Parlaments zur Lage von
Frauenrechtsaktivisten und inhaftierten EU-Bürgern, die zusätzlich die iranische
Staatsangehörigkeit besitzen. Am 31. Mai 2018 hatte das Parlament eine
ähnliche Entschließung zur Lage von inhaftierten Personen mit doppelter
Staatsangehörigkeit (EU/Iran) angenommen.

— 14. März 2019: Entschließung des Parlaments zum Fall
von Menschenrechtsverteidigern, Journalisten und Gefangenen aus
Gewissensgründen, die wegen der Ausübung ihres Rechts auf freie
Meinungsäußerung und friedliche Versammlung festgenommen oder verurteilt
worden waren, als das iranische Ministerium für Nachrichtenwesen und weitere
Kräfte in den vergangenen Monaten hart gegen die Zivilgesellschaft vorgingen.
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5.6.6. AFRIKA

Die Zusammenarbeit der EU mit den afrikanischen Ländern und der Afrikanischen
Union (AU) beruht auf zwei Säulen: a) den Partnerschaftsabkommen mit den
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten)
und b) der Gemeinsamen Strategie Afrika-EU. Das im Jahr 2000 von der EU
und den AKP-Staaten in Cotonou (Benin) unterzeichnete Partnerschaftsabkommen,
das über 20 Jahre lang die Rechtsgrundlage für die politische, wirtschaftliche und
entwicklungspolitische Dimension der Partnerschaft bildete, wird gegenwärtig durch
ein ganz neues Abkommen, das am 15. November 2023 in Samoa unterzeichnet
wurde, ersetzt. Ursprünglich sollte das Cotonou-Abkommen Ende 2020 auslaufen,
allerdings wurde es verlängert, zuletzt bis Dezember 2023. Grund hierfür war,
dass die Unterzeichnung des neuen Abkommens, das ausgehandelt wurde, um die
Partnerschaft zu modernisieren und auszubauen, mehrere Jahre im EU-Rat blockiert
wurde.
Die Gemeinsame Strategie Afrika-EU wurde durch mehrjährige Fahrpläne und
Aktionspläne umgesetzt, die auf jedem Afrika-EU-Gipfel angenommen wurden. Auf
dem letzten Gipfeltreffen EU-AU im Februar 2022 in Brüssel einigten sich die
Staats- und Regierungschefs der EU und Afrikas auf eine gemeinsame Vision für
eine erneuerte Partnerschaft auf der Grundlage von Solidarität, Sicherheit, Frieden,
nachhaltiger Entwicklung und gemeinsamem Wohlstand.
Die EU ist Afrikas größter Geber von Entwicklungshilfe, die über das Instrument für
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit
(NDICI) – Europa in der Welt bereitgestellt wird.
Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte in ihrer Rede zur Lage der Union
im September 2023, dass die EU „eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft
entwickeln [muss], die sich mit Fragen beschäftigt, die für Europa und Afrika
gleichermaßen von Interesse sind“ und mit Afrika ein neues Strategiekonzept
erarbeiten muss.

RECHTSGRUNDLAGE

— Artikel 217 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV);

— das Cotonou-Partnerschaftsabkommen zwischen den AKP-Staaten und der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (Cotonou-Abkommen),
das ab Januar 2024 durch das Samoa-Partnerschaftsabkommen zwischen der
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Organisation
afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS) andererseits ersetzt
werden soll;

— Verordnung (EU) 2021/947 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der
Welt.
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DIE AKP-EU-PARTNERSCHAFTSABKOMMEN

Die Beziehungen zwischen der EU und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara
wurden insbesondere durch das Cotonou-Abkommen geregelt, das die Grundlage für
die Beziehungen zwischen der EU und den 79 Staaten der OAKPS bildete.
Das Cotonou-Abkommen wurde im Jahr 2000 unterzeichnet und sollte 2020
auslaufen, wurde jedoch mehrmals verlängert, zuletzt bis 31. Dezember 2023.
Wichtigstes Ziel des Abkommens von Cotonou war es, zur Beseitigung der
Armut beizutragen und die Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft
zu fördern. Das Abkommen war in drei Säulen aufgeteilt (politische Dimension,
Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit)
und wurde durch die gemeinsamen Institutionen der AKP-Staaten und der EU, darunter
Ministerrat, Botschafterausschuss und Paritätische Parlamentarische Versammlung,
umgesetzt.
Die Verhandlungen über das Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen zwischen
der EU und der OAKPS wurden im Dezember 2020 abgeschlossen, die
Unterzeichnung des neuen Abkommens erfolgte jedoch erst im November 2023,
da es EU-interne Unstimmigkeiten hinsichtlich der Art des neuen Abkommens und
Vorbehalte zweier EU-Mitgliedstaaten gab. In dem neuen Partnerschaftsabkommen
werden strategische Schwerpunktbereiche für die Zusammenarbeit festgelegt,
darunter: Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung; Frieden und
Sicherheit, menschliche und soziale Entwicklung, ökologische Nachhaltigkeit und
Klimawandel; inklusives, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inklusive, nachhaltige
Entwicklung sowie Migration und Mobilität. In dem neuen Abkommen, das häufig auch
als „Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen“ bezeichnet wird, wird auch die
Bedeutung der Zusammenarbeit in internationalen Foren, im Rahmen der Agenda
2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und bei den Zielen für
nachhaltige Entwicklung hervorgehoben.
Die Zusammenarbeit ist in drei regionale Protokolle gegliedert, die die verschiedenen
Prioritäten der AKP-Regionen widerspiegeln. Das Protokoll EU-Afrika bildet nun den
wichtigsten rechtlichen Rahmen für die Beziehungen zwischen der EU und den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Im Protokoll wird dem Dialog und der
Zusammenarbeit mit der AU eine größere Rolle eingeräumt. Zu den regionalen
Schwerpunktbereichen gehören integratives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
menschliche und soziale Entwicklung, Umwelt und natürliche Ressourcen, Frieden
und Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Demokratie und gute Regierungsführung,
Menschenrechte und Gleichstellung der Geschlechter sowie Migration und Mobilität.
Im neuen Samoa-Partnerschaftsabkommen sind gemeinsame Organe vorgesehen,
insbesondere ein OAKPS-EU-Ministerrat und vier interparlamentarische
Versammlungen, bestehend aus einer zentralen Gemeinsamen Parlamentarischen
Versammlung OAKPS-EU und drei regionalen parlamentarischen Versammlungen
(Afrika-EU, Karibik-EU und Pazifik-EU) (siehe das Briefing des Wissenschaftlichen
Dienstes des Europäischen Parlaments mit dem Titel „After Cotonou: towards a
new agreement with the African, Caribbean and Pacific states“ (Nach Cotonou:
auf dem Weg zu einem neuen Abkommen mit den afrikanischen, karibischen
und pazifischen Staaten)). Stand November 2023 sollen die konstituierenden
Sitzungen der vier Versammlungen im Februar 2024 in Luanda (Angola) stattfinden.
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Jede Versammlung wird jährlich eine ordentliche Sitzung abhalten. Ausgerichtet
werden die Sitzungen dabei abwechselnd von einem EU-Staat und einem AKP-
Staat. Die Regionalversammlungen können zudem in Verbindung mit der jährlichen
Gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung OAKPS-EU zusätzliche Sitzungen
abhalten.

DIE GEMEINSAME STRATEGIE AFRIKA-EU

Die ursprüngliche Gemeinsame Strategie Afrika-EU wurde von den Staats- und
Regierungschefs der EU und Afrikas auf dem zweiten EU-Afrika-Gipfel (2007 in
Lissabon) angenommen. In dieser Strategie wurde die politische Vision für die
Partnerschaft Afrika-EU festgelegt. Sie umfasst folgende Ziele:
— Ausdehnung der Beziehungen zwischen Afrika und der EU über die

Zusammenarbeit zwischen Gebern und Empfängern hinaus auf Themen von
beiderseitigem politischem Interesse;

— Ausweitung der Zusammenarbeit zur Bewältigung weltweiter gemeinsamer
Herausforderungen wie Migration, Klimawandel, Frieden und Sicherheit sowie
Stärkung der Zusammenarbeit in internationalen Foren;

— Unterstützung der Bestrebungen Afrikas, transregionale und kontinentale
Antworten auf diese wichtigen Herausforderungen zu finden;

— Aufbau einer auf die Menschen ausgerichteten Partnerschaft, um eine bessere
Teilhabe der Bürger Afrikas und Europas zu erreichen.

Im Vorfeld des nächsten (sechsten) Gipfeltreffens zwischen der EU und der
AU veröffentlichten die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst eine
Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika“.
In der Mitteilung wird eine verstärkte Zusammenarbeit vorgeschlagen, die sich auf
fünf Säulen stützt: den Übergang zu einer grünen Wirtschaft und den Zugang zu
Energie, den digitalen Wandel, nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung, Frieden
und gute Regierungsführung sowie Migration und Mobilität. Am 25. März 2021
verabschiedete das Parlament eine Entschließung zu einer neuen Strategie EU-Afrika
– eine Partnerschaft für nachhaltige und inklusive Entwicklung. In der Entschließung
des Parlaments wurden Teile des Vorschlags, wie nachhaltiges und integratives
Wachstum, aufgegriffen und gestärkt, während gleichzeitig gefordert wurde, den
Schwerpunkt stärker auf andere Bereiche wie menschliche Entwicklung, soziale
Inklusion, Menschenrechte, Stärkung der Rolle von Frauen und jungen Menschen
und widerstandsfähige Landwirtschaft zu legen. Was die Migration betrifft, so wurde
in der Entschließung die Ansicht vertreten, dass der Erfolg der Partnerschaft von
erheblichen Verbesserungen der Mobilitätsmöglichkeiten abhängen werde, und es
wurde die Entwicklung legaler Migrationskanäle gefordert.
Auf dem sechsten Gipfeltreffen zwischen der EU und der AU (Brüssel, 17.-18. Februar
2022) einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU und der AU
auf eine gemeinsame Vision für eine erneuerte Partnerschaft zur Förderung
der gemeinsamen Prioritäten, der gemeinsamen Werte und des Völkerrechts
sowie zur Wahrung der gemeinsamen Interessen und öffentlichen Güter. Hierzu
gehören u. a.: Sicherheit und Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger, Schutz
der Menschenrechte für alle, Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der
Rolle der Frau in allen Lebensbereichen, Achtung der demokratischen Grundsätze,
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verantwortungsvolle Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, Maßnahmen zur
Erhaltung des Klimas, der Umwelt und der biologischen Vielfalt, nachhaltiges und
integratives Wirtschaftswachstum, Bekämpfung von Ungleichheiten, Förderung der
Rechte des Kindes und Inklusion von Frauen, jungen Menschen und der am stärksten
benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Auf dem Gipfel wurde ein Investitionspaket
Afrika-Europa in Höhe von 150 Mrd. EUR vereinbart mit dem Ziel, diversifizierte,
nachhaltige und widerstandsfähige Volkswirtschaften zu fördern.

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind nach wie vor Afrikas größter Geber von öffentlicher
Entwicklungshilfe.
Als Ergebnis der Verhandlungen über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen
2021-2027 (siehe Kurzdarstellung 1.4.3 „Mehrjähriger Finanzrahmen“) wird die
Entwicklungszusammenarbeit durch das umfassende Instrument „NDICI – Europa in
der Welt“ abgedeckt, das vollständig in den EU-Haushalt integriert ist. Zuvor wurde
der Großteil der Entwicklungshilfe für afrikanische Länder über den Europäischen
Entwicklungsfonds bereitgestellt, der vom EU-Haushalt abgekoppelt war.
„NDICI – Europa in der Welt“ vereint 10 getrennte Instrumente und Mittel aus dem
MFR 2014-2020 sowie dem Europäischen Entwicklungsfonds. Es verfügt über eine
Finanzausstattung von 79,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2020) und besteht aus drei
Hauptkomponenten: eine geografische Komponente, eine thematische Komponente
und eine Krisenreaktionskomponente. Der größte Teil, der für die geografische
Komponente reserviert ist, beläuft sich auf 60,4 Mrd. EUR, und fast die Hälfte davon
ist für Afrika bestimmt.

HANDELSBEZIEHUNGEN

Das Cotonou-Abkommen ermöglichte es der EU und den
AKP-Staaten, entwicklungsorientierte Freihandelsabkommen, sogenannte
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA), auszuhandeln. Der Handel zwischen
der EU und afrikanischen Ländern – zusammen mit der regionalen und
kontinentalen wirtschaftlichen Integration – gilt als wesentliches Element zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika. Darüber hinaus wird den
meisten Ländern südlich der Sahara anhand von unilateralen Regelungen
ein präferenzieller Marktzugang zur EU gewährt (siehe Kurzdarstellung 5.2.3
„Handelsregelungen für Entwicklungsländer“). Die wichtigsten Instrumente zur
Förderung des Handels zwischen den Regionen Afrikas und der EU sind die WPA,
die als uneingeschränkt mit den Regeln der Welthandelsorganisation vereinbar
erachtet werden. Die Verhandlungen über diese WPA, die 2002 begonnen
haben, haben sich jedoch als schwieriger als erwartet erwiesen und sind auf
erheblichen Widerstand seitens einiger afrikanischer Regierungen, Vertreter der
lokalen Zivilgesellschaft und Gewerkschaften gestoßen. Daher werden mehrere
WPA, die ganze afrikanischen Regionen abdecken sollten, nur vorläufig mit Ländern
angewandt, die dazu bereit sind, wie Côte d’Ivoire, Ghana, Kamerun und Kenia
(weitere Informationen sind dem Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des
Europäischen Parlaments mit dem Titel „EU economic Partnership agreements with
ACP countries“ (Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit AKP-Staaten) zu
entnehmen).
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Für den Abschluss des Samoa-Abkommens ist laut Gesetz die Zustimmung des
Parlaments erforderlich (Artikel 218 AEUV). Allerdings kann das Abkommen bereits vor
Erteilung der Zustimmung und vor der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten teilweise
und vorläufig angewandt werden. Die Zustimmung des Parlaments ist auch für WPA
mit AKP-Ländern erforderlich. Darüber hinaus hat das Parlament aktiv zur Gestaltung
des neuen Finanzierungsinstruments „NDICI – Europa in der Welt“ beigetragen und
überwacht dessen Umsetzung.
Das Parlament verfügt über mehrere ständige interparlamentarische Delegationen
für die Beziehungen mit den afrikanischen Staaten und Institutionen. Die wichtigste
Einrichtung für die Arbeit des Parlaments in dieser Hinsicht war bislang die Paritätische
Parlamentarische Versammlung AKP-EU, die sich aus Mitgliedern des Parlaments
und Abgeordneten aus den AKP-Staaten zusammensetzt und die gemäß Artikel 14
des Cotonou-Abkommens eine zentrale Rolle dabei spielt, die parlamentarischen
Beziehungen zwischen der EU und ihren AKP-Partnerstaaten zu stärken. Neben den
neuen regionalen parlamentarischen Versammlungen war eine der Hauptforderungen
des Parlaments während der Verhandlungen die Beibehaltung einer Gemeinsamen
Parlamentarischen Versammlung im neuen Abkommen, welche als unabdingbare
Voraussetzung für seine Zustimmung gilt.
Durch seine 2009 eingerichtete Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen
Parlament hat das Parlament ebenfalls Formen der parlamentarischen
Zusammenarbeit mit der AU entwickelt. Die zwischenstaatlichen Gipfeltreffen werden
in der Regel von parlamentarischen Gipfeltreffen begleitet, wobei zu Beginn
eines jeden zwischenstaatlichen Gipfeltreffens eine gemeinsame Erklärung der
parlamentarischen Gipfeltreffen direkt an die Staats- und Regierungschefs abgegeben
wird.
Die Europäische Union unterhält außerdem privilegierte parlamentarische
Beziehungen mit Südafrika, die 2007 durch die Strategische Partnerschaft zwischen
der EU und Südafrika -, die einzige bilaterale strategische Partnerschaft der EU mit
einem afrikanischen Staat, gestärkt wurden. Dies spiegelt sich auch in der eigens
eingerichteten Delegation für die Beziehungen zu Südafrika des Parlaments wider.

Christian Meseth
10/2023
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5.6.7. SÜDASIEN

Der indopazifische Raum entwickelt sich rasch und wird zur wichtigsten
geostrategischen Region, in der über 50% der Weltbevölkerung leben. Der
Containerverkehr der Welt verläuft zu zwei Dritteln durch den indopazifischen
Raum, dessen Seewege die Hauptrouten für Handel und Energieversorgung
sind. Die EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum wurde
im September 2021 angenommen, um die Präsenz der EU in der Region zu
verstärken, Partnerschaften aufzubauen, die regelbasierte internationale Ordnung
zu stärken und globale Herausforderungen anzugehen. Die EU passt ihre derzeitigen
Instrumente im Rahmen ihrer strategischen Autonomie an. Mit dem Strategischen
Kompass der EU für Sicherheit und Verteidigung, der vom Rat im März 2022 förmlich
gebilligt wurde, wird eine offene und regelbasierte regionale Sicherheitsarchitektur
gefördert, die sichere Seeverbindungen, den Aufbau von Kapazitäten und eine
verstärkte Präsenz der Marine im indopazifischen Raum umfasst. Die EU bemüht
sich als starker Wirtschaftsakteur und wichtiger Geber von Entwicklungs- und
Nothilfe darum, engere Beziehungen zu den Ländern in Südasien zu knüpfen.
Dabei wirkt die EU auf den Aufbau von Institutionen hin, sowie die Förderung von
Demokratie, guter Regierungsführung und Menschenrechten. Gleichzeitig ist ihr die
Sicherheit ein Anliegen, unter anderem aufgrund des Konflikts in Kaschmir und
der Lage in Afghanistan. Das Europäische Parlament hat die Bemühungen der EU
zur Bewältigung der COVID-19-Krise und deren Auswirkungen in der Region mit
gezielter Hilfe für die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen unterstützt.

Gegenstand dieser Kurzdarstellung ist der südasiatische Raum. Weitere
Kurzdarstellungen sind Ostasien (5.6.8) und Südostasien (5.6.9) gewidmet.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags über die Europäische Union;

— Artikel 206 und 207 (Handel) sowie Artikel 216 bis 219 (Internationale
Übereinkünfte) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV);

— Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (bilaterale Beziehungen).

SÜDASIATISCHE VEREINIGUNG FÜR REGIONALE
ZUSAMMENARBEIT (SAARC)

Die EU setzt sich für regionale Integration ein und unterstützt die Südasiatische
Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (SAARC), deren Mitgliedstaaten
Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, die Malediven, Nepal, Pakistan und Sri
Lanka sind. Die EU, China, der Iran, Japan, Südkorea, Mauritius, Myanmar/Birma und
die USA genießen Beobachterstatus. Aufgrund von internen Differenzen, insbesondere
zwischen Indien und Pakistan, wurde die Arbeit der SAARC ausgesetzt.
Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen der EU und den Ländern Südasiens
umfasst finanzielle und technische Hilfe sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zu
den Prioritäten gehören regionale Stabilität, Armutsbekämpfung, Menschenrechte,
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nachhaltige Entwicklung, verantwortungsvolle Staatsführung und Arbeitnehmerrechte.
Ziele der Zusammenarbeit der EU und der SAARC sind die Förderung der
Harmonisierung von Normen, die Erleichterung des Handels und die Sensibilisierung
für die Vorteile einer regionalen Zusammenarbeit.

INDIEN

Durch die strategische Partnerschaft zwischen der EU und Indien, die 2004 begründet
wurde, werden der politische Dialog und die Kooperation, sowie die Entwicklung
von Wirtschaftsbeziehungen, Handel und Investitionen gefördert und der persönliche
Austausch gestärkt. Der Rat der Europäischen Union hat am 10. Dezember 2018
Schlussfolgerungen angenommen, in der für die kommenden Jahre eine Vertiefung
und Ausweitung der Zusammenarbeit mit Indien durch die Förderung von Frieden und
Sicherheit angestrebt wird.
Mit einem Warenverkehr, der sich im Jahr 2021 auf 88 Mrd. EUR (10,8% des
indischen Handels insgesamt) belief, wobei es eine Handelsbilanz in Höhe von rund
4,3 Mrd. EUR zugunsten Indiens gab, ist die EU Indiens drittgrößter Handelspartner.
Die ausländischen Investitionsströme nach Indien sind im vergangenen Jahrzehnt von
8% auf 18% angestiegen, wobei die EU der größte ausländische Investor in Indien ist.
Der Direktinvestitionsbestand der EU in Indien belief sich 2021 auf rund 80 Mrd. EUR.
In Indien sind rund 6 000 europäische Unternehmen vertreten, die unmittelbar 1,7 Mio.
und mittelbar 5 Mio. Arbeitsplätze in vielen verschiedenen Branchen bieten. Derzeit
kommt das Land in den Genuss unilateraler Präferenzzölle gemäß dem Allgemeinen
Präferenzsystem (APS) der EU, bei dem unilaterale Handelspräferenzen mit der
Achtung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte verknüpft werden.
In den letzten Jahren ist Indien zunehmend auf der internationalen Bühne
aktiv geworden. Es hat ein wachsendes Interesse an der Verbesserung seiner
Handelsbeziehungen mit der EU, die derzeit hauptsächlich den Regeln der
Welthandelsorganisation folgt. Für die EU ist die Verbesserung der bilateralen
Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Indien und der EU von strategischer
Bedeutung, ebenso wie die Stärkung der wirtschaftlichen und geopolitischen
Beziehungen vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des indopazifischen
Raums. Die Bereiche, die derzeit für die Handelsbeziehungen zwischen der EU
und Indien relevant sind, sind Landwirtschaft, Dienstleistungen, digitaler Handel,
Patentschutz, Umwelt und Arbeitnehmerrechte.
Das 16. Gipfeltreffen EU-Indien fand im Mai 2021 statt. Die wichtigsten Ergebnisse
waren das Bekenntnis zur Wiederaufnahme von zuvor ins Stocken geratenen
Gesprächen über ein Freihandelsabkommen (FHA) sowie zur Aufnahme von
Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen und ein Abkommen über
geografische Angaben. Am 16. März 2022 fand ein erstes Treffen der Chefunterhändler
statt. Beide Seiten einigten sich darauf, über ihre derzeitigen WTO-Verpflichtungen in
Bezug auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr hinauszugehen. Die Kommission
gab zudem an, dass beim Warenverkehr eine Liberalisierung von mehr als 94%
innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des FHA allgemein angestrebt werden
sollte.
Im Mai 2021 wurde auch die Konnektivitätspartnerschaft zwischen der EU und Indien
geschlossen, mit der eine stabile und nachhaltige Konnektivität gefördert werden
soll. Diesen Schritten kommt vor dem Hintergrund der Spannungen mit China große
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Bedeutung zu. Darüber hinaus arbeitet Indien nach einer Entscheidung des obersten
Gerichtshofs derzeit an der Überarbeitung seiner Datenschutzgesetzgebung, um diese
den Rechtsvorschriften der EU anzunähern. Einige Tage vor dem 16. Gipfeltreffen EU-
Indien veröffentlichten die EU und Indien ihre Strategie für den indopazifischen Raum,
in der sie sich für eine multilaterale, auf Regeln basierende internationale Ordnung in
der Region aussprechen, vor allem als ein Zeichen der Stärke gegenüber China. Indien
hat sich dazu verpflichtet, für einen sicheren Cyberraum zu sorgen und die maritime
Sicherheit zu verbessern, um wichtige Schifffahrtswege zu schützen.
Im Rahmen ihrer Bemühungen um eine Angleichung in strategischen Fragen gaben
die EU und Indien im Mai 2021 eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie ihre
gemeinsamen Verpflichtungen bekräftigten. Im September 2021 kündigte die EU ihre
Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum an, in der Indien eine
bedeutende Rolle spielt, und die unter anderem weitere Fortschritte bei der Umsetzung
der Konnektivitätspartnerschaft, die Unterstützung Indiens bei der Einrichtung eines
geeigneten Regelungsumfelds und die Erleichterung der Mobilisierung von benötigten
Finanzmitteln für die Verbesserung der örtlichen Konnektivität zwischen Europa und
dem indopazifischen Raum umfasst.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der indische
Ministerpräsident Narendra Modi haben auf ihrer Tagung im April 2022 den Handels-
und Technologierat EU-Indien ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um einen
strategischen Koordinierungsmechanismus, der die Zusammenarbeit in den Bereichen
Handel, vertrauenswürdige Technologien und Sicherheit erleichtern soll.
Eine Delegation des Ausschusses für internationalen Handel des Parlaments
reiste im April 2022 nach Indien, um eine Bilanz der Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen zu ziehen.
Im Juni 2022 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur EU und den
sicherheitspolitischen Herausforderungen im indopazifischen Raum an, in der sie die
Zusagen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien in den
Bereichen Sicherheit und Verteidigung begrüßt und betont, dass Indien einen wichtigen
Partner für die maritime Sicherheit im indopazifischen Raum darstellt. In derselben
Entschließung bedauert das Parlament die Tatsache, dass Indien Russland nicht
deutlich für seine Invasion der Ukraine verurteilt hat.
Im Juli 2022 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung über die
zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien in den Bereichen Handel
und Investitionen an, in der sie die Bereitschaft begrüßt, auf den Abschluss eines
ehrgeizigen, wertebasierten, ausgewogenen, umfassenden und für beide Seiten
vorteilhaften Handelsabkommens zwischen der EU und Indien hinzuarbeiten.
Auch in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation wird die
Zusammenarbeit der EU mit Indien als Teil von Horizont Europa (2021-2027)
gestärkt. Die derzeitige indische Bildungspolitik zielt auf die Entwicklung von weiteren
internationalen Partnerschaften mit europäischen Universitäten ab, um gemeinsam an
Horizont-Programmen zu arbeiten.
Die EU hat im Zusammenhang mit der COVID-19-Gesundheitskrise ihre Solidarität
mit Indien zum Ausdruck gebracht und im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens
der Union Zahlungen in Höhe von 100 Mrd. EUR geleistet und dringend benötigte
Arzneimittel sowie medizinische Ausrüstung geliefert.
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Bei der Parlamentswahl in Indien im Mai 2019, die in sieben Phasen unterteilt
war, waren mehr als 900 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die hinduistisch-
nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) von Narendra Modi gewann 303 der
545 Sitze in der Lok Sabha und erzielte damit das beste Ergebnis in der Geschichte
der Partei. Damit gewann sie gegen die Partei Indischer Nationalkongress und deren
Verbündete. Im Juli 2022 wurde Droupadi Murmu, Kandidatin der BJP, durch indirekte
Wahl zur Präsidentin Indiens gewählt. Die nächsten Parlamentswahlen sollen 2024
stattfinden. Die BJP konnte nicht nur in Nordindien, ihrer historischen Hochburg,
sondern auch darüber hinaus Unterstützer gewinnen und somit in den nordöstlichen
Bundesstaaten einen Stimmenzuwachs und in Westbengalen Sitze erzielen. Der
Stimmenzuwachs für die BJP aus den Gebieten im Süden mit einer geringeren
Zustimmungsquote war hingegen weniger spektakulär. In Uttar Pradesh wurde die
BJP-geführte Regierung mit einer geringeren Mehrheit wiedergewählt.
In Indien werden derzeit politische und wirtschaftliche Reformen durchgeführt,
wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung der Verwaltung, einer guten
Regierungsführung, der Korruptionsbekämpfung und der Lösung sozialer Probleme
liegt. Dazu gehören auch Demonetisierungs- und Transparenzprogramme, die
Entwicklung der Wirtschaft mittels der Initiativen „Make in India“ und „Invest India“ sowie
die Einführung einer landesweiten Steuer auf Waren und Dienstleistungen.
Indien ist ebenso wie seine Nachbarländer Pakistan und China eine Atommacht
und steht Sicherheitsproblemen, Terrorismus und bewaffneten Grenzkonflikten
(insbesondere mit Pakistan in dem autonomen Bundesstaat Jammu und Kaschmir
sowie – in geringerem Umfang – mit China) gegenüber. Im August 2019 hob
die indische Regierung den Sonderstatus von Jammu und Kaschmir auf, was zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen führte, durch die die politische Stabilität in der
Region gefährdet wurde. Indiens Kastensystem ist weltweit eine der ältesten Formen
der Gliederung in Gesellschaftsschichten und lässt Bedenken hinsichtlich anhaltender
Diskriminierung aus Gründen der Kastenzugehörigkeit aufkommen. Darüber hinaus
ist das Land ein ethnischer und sprachlicher Flickenteppich mit Spannungen in einer
Reihe von Bundesstaaten, und es gibt immer wieder Berichte über Verstöße gegen die
Menschen-, Frauen- und Kinderrechte.
Die Menschenrechtsprobleme in Indien sind weiterhin ein Anlass zur Besorgnis. Am
29. April 2021 nahm das Europäische Parlament eine Empfehlung zu den Beziehungen
zwischen der EU und Indien an, in der vor dem Hintergrund der heftigen Proteste von
Landwirten, die seit Ende 2020 andauern, auf das Recht auf Versammlungsfreiheit
Bezug genommen wird.
Gemäß der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ist Kinderarbeit in Indien
weitverbreitet, obwohl Premierminister Modi eine Reihe von Maßnahmen gebilligt
hat, durch die untersagt wird, dass Kinder unter 14 Jahren gefährliche Aufgaben
ausführen und harte Strafen für Arbeitgeber vorgesehen werden, die gegen das Gesetz
verstoßen. Die Zahl der Kinderarbeiter in Indien wurde 2020 auf 33 Millionen geschätzt
und 56% der arbeitenden Jugendlichen gehen nicht mehr zur Schule.
Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh wurde 2020 ein Gesetz gegen
erzwungene und missbräuchliche religiöse Konvertierungen verabschiedet, nach dem
Freiheitsstrafen vorgesehen sind. Kritiker sehen darin eine Verschwörung vonseiten
radikaler Hindugruppen zur Unterdrückung von religiösen Minderheiten. Es haben
bereits Verhaftungen nach diesem Gesetz stattgefunden.
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PAKISTAN

Die Beziehungen zwischen der EU und Pakistan reichen bis 1962 zurück und fußen
derzeit auf dem Kooperationsabkommen von 2004. Die EU unterstützt als wichtiger
Geber von Entwicklungs- und Nothilfe die Förderung der Demokratie und den Aufbau
von Institutionen in Pakistan.
Pakistan kommt in großem Maße in den Genuss der unilateralen Handelspräferenzen
der EU im Rahmen von APS+, die dem Land seit 2014 wieder gewährt werden.
In diesem Zusammenhang überwacht der Ausschuss des Europäischen Parlaments
für internationalen Handel die Einhaltung der mit APS+ verbundenen Anforderungen.
Möglicherweise wird demnächst überprüft, ob Pakistan weiterhin für APS+ infrage
kommt, da damit Verpflichtungen einhergehen, wie etwa Garantien in Bezug auf die
Menschenrechte und die Religionsfreiheit.
Die EU ist nach China der zweitwichtigste Handelspartner Pakistans. 2020 belief sich
ihr Anteil am Gesamthandelsvolumen Pakistans auf 14,3% und ihr Anteil an den
Gesamtausfuhren des Landes auf 28%. Pakistan lag 2020 unter den Handelspartnern
der EU für Waren an 42. Stelle und machte 0,3% des EU-Handels aus. Der bilaterale
Warenverkehr zwischen den Partnern belief sich 2020 auf 9,3 Mrd. EUR. Pakistans
Handelsüberschuss mit der EU betrug 1,7 Mrd. EUR.
Die EU leistet Pakistan in großem Umfang Entwicklungshilfe und humanitäre
Hilfe. Die Ausgaben im Rahmen des Finanzierungsinstruments für die
Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum von 2014-2020 beliefen sich auf
653 Mio. EUR. Pakistan war stark von der COVID-19-Pandemie betroffen und die EU
hat 150 Mio. EUR für die Bekämpfung der gesundheitlichen Notlage bereitgestellt.
265 Mio. EUR sind im Rahmen des Mehrjahresrichtprogramms 2021-2027 für Pakistan
mit drei Schwerpunktbereichen vorgesehen: umweltverträgliches und integratives
Wachstum, Humankapital und Regierungsführung/Rechtsstaatlichkeit. Obwohl es sich
dabei um einen kleineren Betrag als im vorigen Programmzeitraum handelt, bleibt dies
dennoch eine bedeutende Zuwendung. Die Mittel werden voraussichtlich in Form einer
Haushaltsunterstützung gewährt. Die EU hat die Herausforderungen anerkannt, denen
Pakistan durch die Aufnahme von mehr als drei Millionen Flüchtlingen gegenübersteht
und ist bereit, zusätzliche Unterstützung zu leisten, auch für die freiwillige Rückführung
der Flüchtlinge nach Afghanistan.
Am 16. Juni 2021 fand die 16. Tagung des Gemischten Ausschusses EU-Pakistan
statt. Dabei wurden die vollständige und wirksame Umsetzung des strategischen
Maßnahmenplans 2019 der EU und Pakistans, die sozioökonomischen Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie sowie Pakistans Bemühungen um eine nachhaltige
wirtschaftliche Erholung besprochen. Zudem fand ein Austausch über Klimawandel,
Konnektivität und Digitalisierung, sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Kultur, Wissenschaft und Technologie statt. Die EU würdigte Pakistan für die Aufnahme
von Millionen afghanischer Flüchtlinge im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte. Die
EU sicherte Pakistan ihre Zusammenarbeit und laufenden Bemühungen um eine
nachhaltige Lösung zu, unter anderem durch die Unterstützung und Förderung einer
sicheren und würdevollen Rückkehr afghanischer Flüchtlinge in ihr Heimatland.
In seiner Entschließung vom 27. April 2021 forderte das Parlament die
Kommission auf, erneut zu prüfen, ob Pakistan aufgrund der sich verschlechternden
Menschenrechtslage für das APS+-Programm infrage kommt. Das Parlament
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überwacht die von der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD)
ergriffenen Schritte, um Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Shehbaz Sharif
auszuüben, damit diese sich mit den Menschenrechtsfragen befasst, einschließlich
der Blasphemiegesetze, durch die harte Strafen bis hin zur Todesstrafe vorgesehen
sind. Die pakistanischen Behörden haben Reformen zur Verbesserung der guten
Regierungsführung und der Freiheiten durchgeführt und haben Vorschläge zur
Stärkung des Strafrechtssystems des Landes vorgelegt, da Militärgerichte in Pakistan
seit März 2019 nicht mehr für die Zivilbevölkerung zuständig sind.
Das 13. interparlamentarische Treffen der EU mit Pakistan fand im März 2022
statt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die politischen Entwicklungen in
Pakistan, die russische Aggression gegenüber der Ukraine sowie Handel, APS
+ und Menschenrechte. Bei dem interparlamentarischen Treffen wurde es als
unerlässlich betrachtet, dass Abgeordnete auf beiden Seiten Fortschritte bewerten,
parlamentarische Kontrolle ausüben und Leitlinien für die bilateralen Beziehungen
bereitstellen.
Im Juni 2022 bewertete die Beobachtermission der Europäischen Union die
wirksame Umsetzung der 27 internationalen Übereinkommen. Die Umsetzung der
Übereinkommen ist zwingend erforderlich, um den APS+-Status zu behalten, der sich
für Pakistan als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Seit dem Beitritt des Landes zum APS+
im Jahr 2014 haben pakistanische Unternehmen ihre Ausfuhren auf den EU-Markt um
65% gesteigert. Der europäische Binnenmarkt ist mit über 440 Mio. Verbrauchern der
wichtigste Markt für Pakistan. Die Ergebnisse der Mission werden Teil des nächsten
APS-Berichts sein, der dem Parlament und dem Rat Ende 2022 vorgelegt werden soll.
Im Zusammenhang mit dem Friedensprozess in Afghanistan hat Pakistan
entscheidend dazu beigetragen, dass die Vereinbarung zwischen den USA und
den Taliban vom Februar 2020 geschlossen werden konnte, in der Washington
dem Rückzug aller US- und NATO-Truppen aus Afghanistan zustimmte. Die
geostrategische Bedeutung Pakistans in der indopazifischen Region wird vermutlich
zunehmen, insbesondere nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban im
August 2021. Ein stabiles, demokratisches und wohlhabendes Pakistan ist von
wesentlicher Bedeutung für die EU und als bedeutender Ansprechpartner der Taliban
und als Hauptziel afghanischer Flüchtlinge wird das internationale Ansehen des
Landes neu ausgerichtet. Pakistan ist Schauplatz anhaltender politischer Turbulenzen.
Die pakistanische Armee hat nach wie vor Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik
des Landes und verfügt über weitreichende Befugnisse in den Bereichen Sicherheit
und Terrorismusbekämpfung. Im April 2022 wurde nach einem Misstrauensvotum im
März 2022 eine neue Regierung gebildet und Premierminister Imran Khan des Amtes
enthoben. Der Anführer der Partei Pakistan Muslim League, Shahbaz Sharif, Bruder
des ehemaligen Premierministers mit der längsten Amtszeit Nawaz Sharif, wurde
zum neuen Premierminister gewählt. Die nächste Parlamentswahl soll Mitte 2023
stattfinden.
Das Oberste Gericht Islamabad klagte den ehemaligen Premierminister Imran Khan
im September 2022 der Korruption an, nachdem die Richter seine Erklärungen
zurückgewiesen hatten. Khan steht auch vor dem Anti-Terrorismus-Gericht, da die
Vorwürfe ihm gegenüber nach Polizeiangaben in Verbindung mit einer Bedrohung
des Polizeichefs von Islamabad und einer Richterin stehen. Khan wird zudem
wegen mutmaßlicher Anstiftung des Militärs zur Meuterei angeklagt. Seit seiner
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Amtsenthebung ist Khan ein lautstarker Kritiker der Regierung und der Armee und zählt
weiterhin auf die Unterstützung vieler pakistanischer Wähler.

AFGHANISTAN

Das Kooperationsabkommen EU-Afghanistan über Partnerschaft und Entwicklung
wurde am 18. Februar 2017 unterzeichnet und am 13. März 2019 vom
Europäischen Parlament angenommen. Die Beziehungen zur EU wurden der Kriegs-
und Nachkriegssituation angepasst. Dank des umfangreichen Engagements des
Europäischen Parlaments wurde Afghanistan teilweise und schrittweise in die EU-
Strategie für Zentralasien einbezogen. Der größte Teil der Ausgaben der EU für
Entwicklungshilfe in Asien ging an Afghanistan und es kam außerdem in den Genuss
der vorteilhaftesten Handelsregelung der EU, der „Alles-außer-Waffen“-Regelung. Im
derzeitigen EU-Haushalt wurden für den Zeitraum 2014-2020 insgesamt 1,4 Mrd. EUR
für Afghanistan bereitgestellt. Auf der Afghanistan-Konferenz „Frieden, Wohlstand
und Eigenständigkeit“, die im November 2020 in Genf stattfand, sagte die EU für
den Zeitraum 2021-2025 längerfristige Unterstützung und Soforthilfe in Höhe von
1,2 Mrd. EUR zu.
Die letzten Parlamentswahlen fanden im September 2019 statt, wobei Ashraf Ghani
mit 50,64% die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, und damit zum Sieger
über Abdullah Abdullah, der 39,52% erhielt, erklärt wurde. Am 29. Februar 2020
unterzeichneten die USA und die Taliban in Doha eine gemeinsame Friedenserklärung,
ein bilaterales Friedensabkommen ohne Beteiligung der afghanischen Regierung.
Die USA und die NATO verpflichteten sich zum Rückzug ihrer Truppen und
zur Freilassung von Gefangenen. Die USA verpflichteten sich außerdem dazu,
diplomatische Bemühungen mit anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats und
Afghanistan anzustrengen, um Mitglieder der Taliban von der UN-Sanktionsliste zu
entfernen.
Die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban
über die Schaffung der Bedingungen für einen umfassenden Waffenstillstand und
eine politische Lösung wurden im September 2020 in Doha aufgenommen. Im Jahr
2021 fanden in Doha, Moskau und Istanbul Friedenskonferenzen statt, allerdings
ohne positive Ergebnisse. Mittlerweile sind die Verhandlungen festgefahren, und die
Situation wird durch interne Differenzen in der Regierung, die Folgen der COVID-19-
Pandemie und eine sich verschlechternde humanitäre Lage verschärft.
Seit Mai 2021 haben die Taliban in schnellem Tempo die Kontrolle über immer
mehr Gebiete ergriffen. Der geringe Widerstand durch afghanische Sicherheitskräfte
ermöglichte es den Taliban, in weniger als vier Monaten die Kontrolle über das Land zu
erlangen. Am 15. August 2021, einige Stunden nachdem Präsident Ghani ins Exil nach
Dubai geflohen ist, verkündeten die Taliban den Sieg über Kabul. Am 7. September
2021 ernannten die Taliban eine ausschließlich männliche Übergangsregierung,
entgegen früherer Zusicherungen, dass die neue Regierung inklusiv sein würde.
Seitdem haben die Taliban fortwährend schwere Menschenrechtsverletzungen
begangen, insbesondere gegen Frauen, Mädchen und Minderheiten.
Am 30. August 2021 war der Rückzug der USA und der NATO aus Afghanistan
früher als erwartet abgeschlossen nach dem Grundsatz „gemeinsam rein, gemeinsam
raus“. Dadurch wurde das Ende des Afghanistan-Krieges 2001-2021 markiert, das
Land jedoch in einem humanitären Chaos hinterlassen. Die Sicherheitsprobleme
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Afghanistans haben sich durch den Rückzug der Truppen der USA und der NATO
verstärkt.
Es ist unklar, welche Verbindungen zwischen den Taliban und Al-Qaida und dem
sogenannten Islamischen Staat bestehen, und das Land ist gespalten zwischen
städtischen und ländlichen Gemeinschaften. Die junge städtische Bevölkerung
Afghanistans würde lieber weiterhin in der relativ offenen Gesellschaft leben, mit der
sie vertraut ist. Die ethnischen Minderheiten der Tadschiken, Usbeken und Hazara
möchten jedoch nicht von den Taliban regiert werden.
Nach der Übernahme durch die Taliban richtete die EU einen Krisenstab mit mehr
als 100 Mitarbeitern ein, mit tiefer Besorgnis über Repressalien gegen afghanische
Sicherheitskräfte und für EU-Botschaften tätige Personen. Im August 2021 gewährte
der Krisenstab Unterstützung für die Evakuierung von mehr als 17 500 Menschen aus
Kabul, davon 4 100 Unionsbürger und 13 400 afghanische Staatsangehörige. Der EU-
Delegation gelang die Evakuierung ihres gesamten Personals.
Als eines der am meisten auf Hilfe angewiesenen Länder sieht Afghanistan
einer humanitären Katastrophe entgegen, die die Hälfte seiner Bevölkerung ohne
grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Wasser und Medizin zurücklässt. Mit mehr
als drei Millionen Binnenvertriebenen und mehr als zwei Millionen Flüchtlingen und
Asylsuchenden in Pakistan und im Iran hat sich die humanitäre Situation weiter
verschlechtert. Die Konferenz der Vereinten Nationen über Afghanistan, die am
13. September 2021 in Genf abgehalten wurde, sieht 1,2 Mrd. USD vor, wovon
677 Mio. USD von der EU und ihren Mitgliedstaaten zugesagt wurden. Auf dem G20-
Gipfeltreffen am 12. Oktober 2021 kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen
ein Unterstützungspaket von 1 Mrd. EUR für Afghanistan an. Die Lage ist nach wie
vor dramatisch und wurde durch die jüngsten Erdbeben und Überschwemmungen
im Jahr 2022 verschärft, nach denen die Kommission 1 Mio. EUR an humanitärer
Hilfe bereitgestellt hat, um den dringendsten Bedarf zu decken. Die EU arbeitet mit
den Taliban in praktischen Fragen wie Evakuierungen und humanitären Einsätzen
zusammen und koordiniert ihre Kontakte über eine vom EAD verwaltete Delegation in
Kabul.
Die EU ist zutiefst besorgt über eine Wiedereinführung eines islamischen Emirats
mit einem radikalen Scharia-Rechtssystem. Damit werden ernsthafte Fragen über die
zukünftige Zusammenarbeit der EU mit Afghanistan aufgeworfen, die davon abhängig
sein wird, ob und wie die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre erhalten werden
können. Insbesondere der potenziellen Zunahme von internationalem Terrorismus
und Migration sowie der Zunahme des Drogenhandels muss besondere Beachtung
zukommen.
Am 3. September 2021 stimmte der EU-Außenminister zu, dass die EU die
Taliban nicht anerkennen wird, aber mit ihnen zusammenarbeiten wird. Das Ausmaß
der Zusammenarbeit wird vom Verhalten der neuen afghanischen Regierung, der
Verpflichtung dazu, dass Afghanistan nicht als Basis für Terrorismus dienen wird, der
Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Frauenrechte, der Rechtsstaatlichkeit
und der Freiheit der Medien abhängen. Die Zusammenarbeit wird außerdem von der
Einrichtung einer inklusiven Übergangsregierung, dem freien Zugang für Mitarbeiter
humanitärer Hilfsorganisationen und der Verpflichtung der Taliban, Ausländern und
Afghanen das Verlassen des Landes zu erlauben, abhängen.
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Seit der Machtübernahme durch die Taliban wurden eine Reihe von Restriktionen
gegenüber Frauen in Afghanistan Ende 2021 und 2022 wieder eingeführt. Es wurden
Bekleidungsvorschriften durchgesetzt und Gesetze eingeführt, durch die Frauen der
Zugang zu öffentlichen Bereichen ohne männlichen Vormund untersagt wird. Einige
öffentliche Universitäten nahmen zwar im Februar 2022 den Betrieb sowohl für Männer
als auch für Frauen wieder auf und Schulen begannen im März 2022 ein neues
Schuljahr, doch die Taliban nahmen ein zuvor gegebenes Versprechen wieder zurück,
Mädchen den Schulbesuch zu erlauben. Davon waren schätzungsweise 1,1 Millionen
Schülerinnen betroffen. Der Weltbank zufolge stieg der Anteil an erwerbstätigen
Frauen im letzten Jahrzehnt von 15% auf 22%. Seit der Machtübernahme durch die
Taliban sank er jedoch wieder, da diese seit ihrer Rückkehr an die Macht weitere
Einschränkungen des Bewegungsradius von Frauen außerhalb ihres Zuhauses
durchgesetzt haben.
Das Parlament hat integrative Verhandlungen in Afghanistan als Vorbedingung
für eine Beendigung der letzten durch Tod und Zerstörung geprägten vier
Jahrzehnte unterstützt, und besteht darauf, dass alle politischen Gruppierungen
und die Zivilgesellschaft einbezogen werden. Seit Herbst 2020 hat das Parlament
wiederholt die Gewaltausbrüche verurteilt und in einer Entschließung von Juni
2021 zur Lage in Afghanistan seine Besorgnis über die Folgen des Rückzugs der
Truppen geäußert und zur Annahme einer umfassenden Strategie für die zukünftige
Zusammenarbeit der EU mit Afghanistan aufgefordert. Im Juli 2021, einen Monat
vor der Machtübernahme durch die Taliban, hielt die Delegation des Europäischen
Parlaments für die Beziehungen zu Afghanistan das 6. Interparlamentarische Treffen
mit Vertretern der Nationalversammlung Afghanistans ab. In diesem Rahmen fanden
zwei Podiumsdiskussionen statt, eine davon über den Friedensprozess und die Lage
in Afghanistan nach dem Abzug ausländischer Truppen, und die andere über die Rolle
von Frauen im Friedensprozess und die zukünftige Zusammenarbeit mit der EU.
Im September 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zur Lage in Afghanistan
an, in der es die gewaltsame Übernahme durch die Taliban zutiefst bedauert.
Das Parlament drückt seine große Besorgnis für die Zukunft aus und stimmte der
Entscheidung der EU zu, die Regierung der Taliban nicht anzuerkennen. Es erkennt
außerdem an, dass die operative Zusammenarbeit mit der Taliban-Regierung für
logistische, operative und humanitäre Zwecke nötig ist, und fordert die Erleichterung
der weiteren Evakuierung von EU-Bürgern und gefährdeten Afghanen und eine
weitere Aufstockung der humanitären Hilfe. Das Parlament, und insbesondere seine
Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan, hat seine Bedenken über die
humanitäre und wirtschaftliche Krise und die Flüchtlingskrise ausgedrückt, die einen
humanitären Korridor und einen strategischen Ansatz für die gesamte Region,
einschließlich Pakistan, dem Iran und Zentralasien, erfordert.
Im Rahmen der hochrangigen Konferenz „Afghan Women‘s Day“ (Afghanischer
Frauentag) im Februar 2022 wurde eine Reihe von Veranstaltungen durch das
Parlament organisiert. Am 10. März 2022 wurde das „Afghan Women Leaders
Forum“ (Forum für afghanische Frauen in Führungspositionen) eingerichtet. An
dem ersten Treffen, das virtuell stattfand, nahmen fast 50 afghanischen Frauen in
Führungspositionen von Afghanistan und anderen Teilen der Welt aus teil.
Die EU hat viele Erklärungen zugunsten von Frauenrechten herausgegeben, wie die
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidenten
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der Kommission Josep Borrell im März 2022, in der die sofortige Wiedereröffnung
von Sekundarschulen für Mädchen gefordert wird. Diese Forderung wurde in der
Erklärung der Außenminister der GZ aufgegriffen. Im April 2022 nahm das Parlament
eine Entschließung zur Lage der Frauenrechte in Afghanistan an. Das Parlament
verurteilt darin die Entscheidung der Taliban, Mädchen ab dem siebten Schuljahr vom
Schulunterricht auszuschließen, und bedauert das anhaltende Bestreben der Taliban,
Frauen aus dem öffentlichen Leben auszuschließen und ihnen ihre grundlegendsten
Rechte zu entziehen, darunter das Recht auf Bildung, Arbeit, Freizügigkeit und
Gesundheitsfürsorge
Wie in der Erklärung des EAD von August 2022 zu der Lage ein Jahr nach der
Machtübernahme durch die Taliban betont, hält die EU die Beziehungen zu den Taliban
aufrecht und hebt hervor, dass ihr Engagement dem afghanischen Volk gilt.

BANGLADESCH

Die Beziehungen zwischen der EU und Bangladesch bestehen seit
1973. Das Kooperationsabkommen von 2001 umfasst die Themen Handel,
Wirtschaftsentwicklung, Menschenrechte, gute Regierungsführung und Umwelt.
Bangladesch gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) und kommt
daher in den Genuss der „Alles-außer-Waffen“-Regelung der EU (EBA), der
vorteilhaftesten Handelsregelung im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems
(APS) der EU. Es wird erwartet, dass Bangladesch bis 2026 nicht mehr zu den am
wenigsten entwickelten Ländern gehört. Nach einem Übergangszeitraum hätte das
Land dann keinen Zugang mehr zu der EBA-Regelung.
Gemäß dem Mehrjahresrichtprogramm 2014-2020 hat die EU neue Hilfsmaßnahmen
in Höhe von bis zu 690 Mio. EUR zugesagt. Dabei betonte sie, dass politische
Reformen für Bangladesch notwendig sind, um das Unternehmensumfeld zu
verbessern und mehr Handel und Investitionen anzuziehen. Im Juli 2019 startete
die EU zwei Programme in Bangladesch, die auf Reformen der öffentlichen
Finanzverwaltung und der nationalen sozialen Sicherungssysteme ausgerichtet
sind. Im Rahmen einer Reaktion von Team Europa auf COVID-19 stellte die
EU 113 Mio. EUR bereit, um die Lebensgrundlagen von Beschäftigten in den
exportorientierten Bekleidungs- und Lederindustrien in Bangladesch zu sichern. Die
Programmplanung der EU für den Zeitraum 2021-2027 stimmt mit dem achten
Fünfjahresplan 2020-2025 überein.
Bangladesch ist eine parlamentarische Demokratie, in der sich zwei Parteien, die
„Awami-Liga“ (AL) und die „Bangladesh Nationalist Party“ an der Macht ablösen.
Die AL ging aus den Wahlen im Dezember 2018 siegreich hervor. Bangladesch
gehört zu den wenigen Ländern, die die Millenniums-Entwicklungsziele erreicht
haben. Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen sind jedoch immer noch ein
akutes Thema, was vor allem für die Industriegebiete mit Bekleidungsfabriken in
der Umgebung von Dhaka gilt. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat sich in
erheblichem Maße auf die wirtschaftliche und politische Stabilität ausgewirkt. Die
AL wurde für eine dritte aufeinanderfolgende Amtszeit gewählt, die 2023 endet.
Bangladeschs Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird 2022 vermutlich aufgrund der Krise
infolge der Invasion der Ukraine durch Russland, dem steigenden Rohstoffpreis und
der Inflation fallen. Das Land hat daher um finanzielle Unterstützung durch den
Internationalen Währungsfonds (IWF) ersucht. In den letzten Jahren haben sich die
Exporte der Bekleidungsindustrie in Bangladesch vervielfacht. Unfälle und Brände in
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Fabriken und anderen Arbeitsstätten kommen jedoch häufig in Bangladesch vor. Im
letzten Jahrzehnt kamen dabei 1 310 Arbeitnehmer ums Leben und 3 883 wurden
verletzt.
Seit August 2017 sind mehr als 800 000 Angehörige der Volksgruppe der Rohingya aus
Myanmar/Birma geflohen und haben in Bangladesch Zuflucht vor Verfolgung gesucht.
Die EU hat die Flüchtlingskrise der Rohingya genau verfolgt und mehr als die Hälfte der
bei der UN-Geberkonferenz im Oktober 2017 zugesagten 280 Mio. EUR ausgezahlt.
Ursprünglich stellte die EU mehr als 150 Mio. EUR für humanitäre Hilfe bereit, auf
die 2018 weitere 41 Mio. EUR, 2019 35 Mio. EUR und 2020 31 Mio. EUR folgten.
Mit diesen Mitteln wurden hauptsächlich die Rohingya im Flüchtlingscamp Cox’s
Bazar unterstützt. Am 23. Februar 2021 kündigte die EU eine weitere Bereitstellung
von 39 Mio. EUR an humanitärer Hilfe an Bangladesch und Myanmar/Birma an.
Diese Mittel sind für die Bedürfnisse der von Konflikten betroffenen und vertriebenen
Gemeinschaften vorgesehen, insbesondere für die Rohingya, deren Lage sich
während der COVID-19-Pandemie verschlechtert hat. Angesichts der Entwicklungen in
Myanmar/Birma ist es unwahrscheinlich, dass die Rohingya-Flüchtlinge beabsichtigen,
dorthin zurückzukehren. Die Krise um die Rohingya ist ein wichtiges Thema im
Vorfeld der Wahlen 2023 in Bangladesch. Die Regierung Bangladeschs bemüht sich
um eine Repatriierung der Rohingya, deren Rückkehr jedoch noch immer durch die
Bedingungen in Myanmar/Birma beeinträchtigt wird.

SRI LANKA

Der Grundstein der Beziehungen zwischen der EU und Sri Lanka ist das
Kooperationsabkommen von 1975, das 1995 durch das Kooperationsabkommen
über Partnerschaft und Entwicklung ersetzt und hochgestuft wurde. Außerdem
hat die EU im Mai 2017 im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems Plus
(APS+) Sri Lanka für seine Ausfuhren Zugang zum Binnenmarkt gewährt,
was als Anreiz für politische Reformen und die Erfüllung der internationalen
Übereinkommen über Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und eine
gute Regierungsführung dienen soll.
Das Europäische Parlament verfolgt aufmerksam, welche Fortschritte Sri Lanka
bei der wirksamen Einhaltung der APS+-Kriterien macht. Die Perspektiven für eine
Übergangsjustiz und die nationale Aussöhnung, zwei grundlegende Bedingungen des
Europäischen Parlaments hinsichtlich der Eignung Sri Lankas für die Gewährung von
APS+, wurden beträchtlich unterminiert.
Die EU gewährte Sri Lanka in den vergangenen zehn Jahren Entwicklungshilfe in
Höhe von 760 Mio. EUR. Die EU ist mit einem bilateralen Gesamthandelswert von
3 Mrd. EUR im Jahr 2020 und einer Handelsbilanz zugunsten des Landes in Höhe
von 1,2 Mrd. EUR nach China der zweitgrößte Handelspartner und das zweitwichtigste
Exportziel Sri Lankas.
Die EU und Sri Lanka hielten im Februar 2022 die 24. Sitzung des Gemischten
Ausschusses in Brüssel ab. Sri Lanka gab einen aktualisierten Überblick über
Fortschritte bei der Aussöhnung und in seinen unabhängigen Institutionen,
insbesondere der Vermisstenstelle (Office of Missing Persons), der Stelle
für Entschädigungsleistungen (Office for Reparations), der Stelle für nationale
Einheit und Aussöhnung (Office for National Unity and Reconciliation) und der
Menschenrechtskommission Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka).
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Die EU bestärkt Sri Lanka nachdrücklich darin, die Zusammenarbeit und den
Dialog mit dem Menschenrechtsrat und dessen Mechanismen fortzuführen. Der
Gemischte Ausschuss führte eine Bestandsaufnahme der Schlussfolgerungen der
Arbeitsgruppe für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit durch, die im Januar
2022 zusammengetreten war. Sri Lanka würdigte den wertvollen Beitrag des APS
+-Systems zur nachhaltigen Entwicklung des Landes. Beide Seiten überprüften die
Einhaltung von 27 internationalen Übereinkommen im Hinblick auf Menschenrechte,
Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und guter Regierungsführung, die unter das
APS+-System fallen. Der Gemischte Ausschuss befasste sich auch mit den
Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe für Entwicklungszusammenarbeit, die am
2. Februar 2022 tagte, um die Prioritäten des unverbindlichen Mehrjahresprogramms
2021-2027 zu erörtern.
In Sri Lanka wütete von 1983 bis 2009 ein Bürgerkrieg zwischen der von Singhalesen
dominierten Regierung und den Befreiungstigern von Tamil Eelam. Im November
2019 gewann Gotabaya Rajapaksa die Präsidentschaftswahl und ernannte seinen
Bruder, den ehemaligen Präsidenten Mahinda Rajapaksa, zum neuen Premierminister.
Das Parteibündnis des Präsidenten, die Sri Lanka People’s Freedom Alliance,
erzielte bei den Parlamentswahlen im August 2020 einen überwältigenden Sieg.
Mahinda Rajapaksa wurde von seinem Bruder Gotabaya Rajapaksa vereidigt. Im
September 2020 wurde das umstrittene 20. Novellierungsgesetz (Amendment Bill)
eingeführt, mit dem die Exekutivgewalt des Präsidenten gestärkt und die Funktion des
Premierministers und des Parlaments geschwächt werden.
Die ernsteste Wirtschaftskrise, die das Land jemals erlitt, führte 2022 zu massiven
Demonstrationen. Hohe Rohstoffpreise und der Mangel an Grunderzeugnissen und
Energie lösten beispiellose Unruhen aus. Im April 2022 begannen größtenteils
friedliche Proteste, an denen hunderttausende Menschen teilnahmen, um den Rücktritt
von Präsident Rajapaksa zu fordern. Im Juli 2022 stürmten tausende Menschen seine
offizielle Residenz und der Präsident floh daraufhin in einem Militärflugzeug zuerst auf
die Malediven und dann nach Singapur. Sowohl Präsident Gotabaya Rajapaksa als
auch Premierminister Mahinda Rajapaksa traten von ihren Ämtern zurück.
Ranil Wickremesinghe wurde am 20. Juli 2022 zum neuen Präsidenten gewählt. Er
ernannte Dinesh Gunawardena am 22. Juli 2022 zu seinem neuen Premierminister.
Seit der Übernahme der Präsidentschaft durch Wickremesinghe haben
Menschenrechtsgruppen der Regierung vorgeworfen, hart gegen Demonstranten
vorzugehen. In den vergangenen Wochen wurden dutzende von Demonstranten von
der Polizei festgenommen. Die meisten von ihnen wurden seitdem gegen Kaution
wieder freigelassen.
Sri Lanka war zum ersten Mal in seiner Geschichte zahlungsunfähig und vereinbarte
daher ein neues Programm mit dem IWF, um die makroökonomische Stabilität
und Finanzierbarkeit der Schuldenlast zu verbessern. Der frühere Präsident
Gotabaya Rajapaksa kehrte in das Land zurück. Die Einwohner Sri Lankas
machen seine Regierung für die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des
Landes verantwortlich. Eine Erschöpfung der Devisenreserven führte zu schweren
Lebensmittel- und Brennstoffknappheiten. Im September 2022 traf die Regierung
von Sri Lanka ein vorläufiges Übereinkommen mit dem IWF für einen Kredit
von 2,9 Mrd. USD. Dieser ist von vielen Bedingungen abhängig, unter anderem
von Steuerreformen und der Umstrukturierung der 51 Mrd. USD, die Sri Lanka
seinen Gläubigern schuldet. Die Regierung steht zudem der Herausforderung
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gegenüber, die Bevölkerung von der Privatisierung bestimmter Schlüsselelemente des
öffentlichen Sektors als Bestandteil ihrer Bemühungen zur Erhöhung der Einnahmen
zu überzeugen.

NEPAL

Die Beziehungen zwischen der EU und Nepal reichen bis 1973 zurück und fußen
auf dem Kooperationsabkommen von 1996. Da fast ein Viertel der Bevölkerung von
weniger als zwei US-Dollar pro Tag lebt, ist Nepals Staatshaushalt zu 25% auf externe
Hilfe angewiesen. Die EU ist einer von Nepals wichtigsten Entwicklungshilfegebern
und hat ihre Entwicklungshilfe für 2014-2020 verdreifacht und somit auf 360 Mio. EUR
erhöht. Die EU hat außerdem nochmals unterstrichen, wie wichtig es ist, dass Nepal die
Handelspräferenzen, die dem Land im Rahmen des EBA-Programms gewährt werden,
stärker nutzt.
Der Gemischte Ausschuss EU-Nepal tagte zuletzt im November 2021. Dabei
analysierten Nepal und die EU im Unterausschuss zur Entwicklungszusammenarbeit
ihre laufende Zusammenarbeit. Zusammen mit Nepals nationalem Entwicklungsplan
2019-2024 unterstützt die EU Nepal derzeit im Rahmen des neuen
Mehrjahresrichtprogramms 2021-2027, in dem drei Schwerpunktbereiche der
Zusammenarbeit skizziert werden: integratives grünes Wachstum, Entwicklung des
Humankapitals und gute Regierungsführung. Diese Schwerpunktbereiche stehen auch
in Übereinstimmung mit den globalen Strategien der EU, wie der Strategie für die
Zusammenarbeit im indopazifischen Raum, der Globalen Aufbauinitiative und dem
Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der
Frau im Auswärtigen Handeln für den Zeitraum 2021-2025 (GAP III). Ein Gesamtbetrag
von 209 Mio. EUR wurde für den Zeitraum 2021-2024 vorgesehen.
Im April 2020 schnürte die EU für Nepal ein Hilfspaket in Höhe von 75 Mio. EUR,
mit dem die Auswirkungen der COVID-19-Krise abgemildert und die nepalesische
Wirtschaft und die Nachfrage nach Arbeitskräften angekurbelt werden sollen, um
so das individuelle Einkommen in einem Land zu stützen, das von erheblicher
Ungleichheit zwischen den oberen und unteren Kasten sowie von der Marginalisierung
bestimmter Bevölkerungsgruppen wie den Madhesi geprägt ist.
Am 23. Januar 2020 fanden in Nepal Wahlen zur Nationalversammlung statt. Die
regierende Kommunistische Partei Nepals sicherte sich 16 Sitze, die Partei Rastriya
Janata (RJP-N) zwei. Seit Dezember 2020 ist Nepal von politischer Unbeständigkeit
geprägt. Damals hatte der Präsident auf Empfehlung des Premierministers
das Parlament aufgelöst, um vorgezogene Neuwahlen auszurufen. Der Oberste
Gerichtshof setzte das Parlament im Februar 2021 wieder ein, aber die Regierung
verlor im Mai 2021 bei der Abstimmung über einen Misstrauensantrag. Die
politischen Turbulenzen hielten an und es folgte 2022 eine Zeit von hoher politischer
Unbeständigkeit, in der das Parlament erneut aufgelöst und vom Obersten Gerichtshof
wieder eingesetzt wurde. Für den 20. November 2022 wurden Parlamentswahlen
geplant.
Die weltweit hohen Preise für Öl und Rohstoffe im Jahr 2022 haben sich auf
die Verbraucherpreise in Nepal ausgewirkt und stellen ein Risiko für die politische
Stabilität dar, da sie zu Unruhen und Protesten führen könnten. Bei diesen
könnte es auch zu Forderungen nach der Wiederherstellung der Hindu-Monarchie
kommen. Diese wurde bereits von der Hindu Prajatantra Party gefordert, was deren
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Aussichten bei den Parlamentswahlen im November 2022 verbessern könnte. In
Nepals gemischtem Wahlsystem werden das relative Mehrheitswahlrecht und das
Verhältniswahlrecht kombiniert, was es schwierig macht, ein Mehrheitsmandat zu
erlangen. Politische Parteien werden daher vermutlich, wie in Nepal üblich, eine
Koalition mit Vereinbarungen zur Aufteilung der Macht eingehen müssen
China und Indien konkurrieren um Einfluss in dem Land. Die wichtigsten
Herausforderungen bestehen darin, mittels einer Verfassungsreform, mit der den
Interessen der Dalits und der ethnischen Minderheiten, insbesondere der Madhesi
in der Region Terai, Rechnung getragen wird, einen friedlichen Ausweg aus der
festgefahrenen politischen Situation zu finden und die Rechte von nepalesischen
Migranten im Ausland zu gewährleisten.
Die Regierung hat es versäumt, eine Übergangsjustiz für die Opfer von
Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs zu schaffen. Im April 2020
sprach der Oberste Gerichtshof die Empfehlung aus, das Mandat der nepalesischen
Wahrheits- und Versöhnungskommission zu ändern, um Straflosigkeit zu verhindern.
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die 2014 per Gesetz eingerichtet wurde,
ist bislang gescheitert und es herrscht weiterhin ein Klima der Straflosigkeit. Für
Verbrechen wie Folter oder Fälle von sexueller Gewalt und Misshandlung wurde
eine Amnestie erlassen. Die Regierung richtete 2014 auch die Kommission zur
Frage des Verschwindenlassens von Personen ein, mit dem Ziel, das Verschwinden
von Personen im bewaffneten Konflikt zu untersuchen und der Öffentlichkeit im
Sinne des Friedensabkommens Fakten zu liefern. Im Februar 2015 entschied
der Oberste Gerichtshof, dass das Gesetz geändert werden muss, aber die
Regierung beantragte die Aufhebung des Urteils. Am 26. April 2020 lehnte der
Oberste Gerichtshof diesen Antrag ab und bekräftigte somit die Bedeutung von
gerechten Übergangsjustizmechanismen. Menschenrechtsorganisationen begrüßten
im April 2020 die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über die Änderung von
Rechtsvorschriften der Übergangsjustiz. Die Regierung legte im Juli 2022 einen
Gesetzesentwurf zur Änderung bestehender Rechtsvorschriften vor, aber Amnesty
International und Human Rights Watch zufolge stimmt der Gesetzesentwurf nicht mit
den Vorgaben des Obersten Gerichtshofs überein und würde es weiterhin schwierig
bis unmöglich machen, Straftäter strafrechtlich zu verfolgen.
Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Südasien
besuchte Bhutan im September 2022, um die nepalesischen Beziehungen mit der
EU, dem größten Geber im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, zu bewerten.
Da Nepal möglicherweise bis 2026 nicht mehr zu den am wenigsten entwickelten
Ländern gehören wird, begrüßte das Parlament die Tatsache, dass Nepal bereits die
meisten der 27 grundsätzlichen Übereinkommen ratifiziert hat, die notwendig sind, um
die Aufnahme in das APS+-System zu beantragen.

BHUTAN

Seit Jahrhunderten von der Außenwelt isoliert, öffnet sich Bhutan nun der
Globalisierung und stärkt seine Wirtschaft, während es gleichzeitig seine alten
Gebräuche bewahrt. Im Rahmen der 2008 verabschiedeten Verfassung, mit der
für die Gewaltenteilung innerhalb einer konstitutionellen Monarchie gesorgt wurde,
vollzog Bhutan einen friedlichen Übergang zur parlamentarischen Demokratie. Die EU
unterstützt die vollständige Autonomie Bhutans von seinen mächtigen Nachbarn –
Indien und China – und ist nach wie vor der Überzeugung, dass das Land in der Lage
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sein sollte, seine eigene Sicherheits- und Außenpolitik zu formulieren, wobei sie sich
der anhaltenden Besorgnis über einen möglichen Souveränitätsverlust des Landes
aufgrund seiner geografischen Lage bewusst ist.
Im Mehrjahresrichtprogramm der EU 2014-2020 waren 49,3 Mio. EUR an
Unterstützung für Bhutan vorgesehen. Die EU ist seit 1982 in Bhutan stark vertreten
und setzt sich für die Armutsbekämpfung, die Förderung der Demokratisierung
und der guten Regierungsführung sowie für eine nachhaltige Landwirtschaft und
erneuerbare natürliche Ressourcen ein. Am 24. Mai 2018 wurde ein neues
„Handelsunterstützungsprojekt EU-Bhutan“ gestartet, um die Wertschöpfung, die
Marktverflechtungen und den Rechtsrahmen für Handel und Investitionen zu
verbessern.
Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 21,5 Mio. EUR zur Unterstützung einer
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft sowie zum Schutz vor dem Klimawandel
ausgezahlt. Darüber hinaus hat die EU aufgrund des zusätzlichen Bedarfs, der
während der COVID-19-Pandemie entstanden ist, 2020 zusätzliche 4,5 Mio. EUR
bereitgestellt.
Im derzeitigen Mehrjahresrichtprogramm 2021-2027 wird Bhutan weiter unterstützt,
in Übereinstimmung mit dem 12. Fünfjahresplan 2018-2023, in dem auf drei
Schwerpunktbereiche eingegangen wird: Klimawandel und grünes Wachstum für
ein resilientes Bhutan, gute Regierungsführung für eine inklusive sozioökonomische
Entwicklung und digitaler Wandel als Antrieb für Innovation im Bildungswesen und dem
öffentlichen Dienst. Ein Gesamtbetrag von 31 Mio. EUR wurde für den Anfangszeitraum
2021-2024 vorgesehen.
Die EU und Bhutan hielten im Februar 2022 zum 10. Mal förmliche Konsultationen
in Brüssel ab und überprüften ihre laufende Zusammenarbeit. Bhutan stellte dabei
die Schlüsselbereiche vor, in denen die Zusammenarbeit weitergeführt werden sollte,
um für einen reibungslosen und erfolgreichen Aufstieg aus der Gruppe der am
wenigsten entwickelten Länder zu sorgen, der für 2023 vorgesehen ist. Die EU und
Bhutan drückten ihre Zufriedenheit über die Ratifizierung der Rahmenvereinbarung
zwischen Bhutan und der Europäischen Investitionsbank (EIB) aus, mit der der Weg
für eine Finanzierung zu Vorzugsbedingungen durch die EIB für Entwicklungsprojekte
in Bhutan geebnet werden soll. Die EU betonte erneut ihre Unterstützung für
Bhutans Entwicklungspläne und bot an, Bhutan zu weiteren Vorzugsbedingungen
Zugang zu den EU-Märkten unter dem Allgemeinen Präferenzsystem Plus (APS+)
zu gewähren, sobald Bhutan die notwendigen Bedingungen erfüllt. Die EU stellte
das Global Gateway vor, den neuen Plan der EU für umfangreiche Investitionen in
die Infrastrukturentwicklung in der ganzen Welt, der im Dezember 2021 eingeführt
wurde und mit dem die Konnektivitätsstrategie EU-Asien 2018 ersetzt wird. Der Plan
verfügt über einen weltweiten geografischen Geltungsbereich und es wird darin ein
Investitionsziel von 300 Mrd. EUR bis 2027 festgelegt. Die EU lobte den Himalaya-Staat
für seine Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen, CO2-armen und klimaresilienten
Entwicklung. Ebenso wies die EU darauf hin, dass Bhutan wesentliche Schritte zum
Schutz der Rechte von Kindern und Frauen sowie zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter unternommen hat. Insbesondere entkriminalisierte das Parlament von
Bhutan im Dezember 2020 die Homosexualität.
Bhutan ist eine junge Demokratie, an deren Spitze die königliche Familie steht. Der
demokratische Prozess muss jedoch noch konsolidiert werden. Bhutans Isolation
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und sein Gefühl von Verwundbarkeit haben dazu beigetragen, eine ausgeprägte
nationale Identität zu schaffen, die auf der Erhaltung der Religion, Umwelt und
Kultur beruht. Der Schutz der Kultur des Landes wird als unerlässlich angesehen.
Bhutans kulturelles Erbe wird in Übereinstimmung mit der buddhistischen spirituellen
Kultur durch das Bruttonationalglück (BNG) ausgedrückt. Dadurch werden die Werte
Frieden, Gewaltfreiheit, Mitgefühl und Toleranz gefördert. Das in der Verfassung
von 2008 verankerte BNG ist eine Entwicklungsphilosophie, in deren Rahmen ein
Index genutzt wird, um das Niveau der ökonomischen Entwicklung des Landes,
gemeinsam mit dem Niveau des Wohlergehens und der Zufriedenheit der Bevölkerung
zu messen. Das BNG wurde 2011 in einer VN-Resolution anerkannt und besteht
aus mehreren Bereichen: psychologisches Wohlbefinden, Lebensstandard, gute
Regierungsführung, Gesundheit, Bildung, gesellschaftliche Vitalität, kulturelle Vielfalt,
Zeitnutzung, ökologische Vielfalt und Resilienz. Das Parlament unterstützt zudem
die Umweltpolitik Bhutans, mit der darauf abgezielt wird, die biologische Vielfalt des
Landes – die sehr stark vom Klimawandel bedroht ist – zu erhalten und die allgemeine
Umweltbeeinträchtigung in all ihren Formen im Einklang mit dem Konzept des BNG
zu verhindern.
Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Südasien
besuchte Bhutan im September 2022, um die sozioökonomische Entwicklung des
Landes, das bis Dezember 2023 nicht mehr zu den am wenigsten entwickelten
Ländern gehören wird, zu bewerten. Dies bedeutet, dass Bhutan dann nicht mehr
von der „Alles-außer-Waffen“-Regelung profitieren können wird. Bhutan wägt einen
Antrag auf Aufnahme in das APS+-System ab, es dürfte jedoch unwahrscheinlich sein,
dass Bhutan rechtzeitig sämtliche der 27 erforderlichen grundlegenden internationalen
Übereinkommen unterzeichnen und ratifizieren kann.

MALEDIVEN

Zwar gibt es bis heute kein formelles Kooperationsabkommen mit den Malediven,
aber die EU unterstützt die ländlichen Gemeinden des Landes und kooperiert
mit dem Land im Bereich des Tourismus sowie beim Klimaschutz. Im Juli 2018
verabschiedete der Rat der EU-Außenminister einen Rahmen für gezielte restriktive
Maßnahmen gegen Personen und Einrichtungen, welche die Rechtsstaatlichkeit
untergraben, eine alle Gruppen einbeziehende politische Lösung auf den Malediven
verhindern, oder denen schwere Menschenrechtsverletzungen angelastet werden. Im
April 2021 entschied der Europäische Rat, Verhandlungen über ein Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen zwischen der EU und den Malediven aufzunehmen, ein
wichtiger Meilenstein der bilateralen Beziehungen mit den Malediven. Im September
2021 fand das zweite Treffen hoher Beamter der EU und der Malediven zur Stärkung
ihrer Beziehung, einschließlich der Zusammenarbeit im indopazifischen Raum, in
Brüssel statt.
Die Malediven sind stark vom Klimawandel bedroht und haben unter dem steigenden
Meeresspiegel und Küstenerosion zu leiden, was eine erhebliche Bedrohung für
die Überlebensfähigkeit des Landes darstellt. Das Parlament der Malediven plant
die Verabschiedung seines allerersten Klimagesetzes, in dem Grenzwerte für die
Umweltverschmutzung festgelegt und Maßnahmen zum Schutz und zur Regeneration
der Umwelt verabschiedet werden sollen. Aus den Aufzeichnungen der letzten 20 Jahre
geht ein Anstieg des Meeresspiegels in der Hauptstadt Malé um fast vier Millimeter pro
Jahr und ein prognostizierter Anstieg von etwa 40 bis 50 Zentimetern bis zum Jahr 2100
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hervor. Die Folgen davon sind Stranderosion, Überschwemmungen, eine zunehmende
Versalzung des Grundwassers und unvorhersehbare Wetterbedingungen, wodurch
bereits heute Überschwemmungen und Dürren verursacht werden. Angesichts der
Tatsache, dass 80% der Malediver weniger als 100 Meter von der Meeresküste entfernt
leben, stellen die physischen Auswirkungen dieser Veränderungen eine existenzielle
Bedrohung dar.
Das Land leidet zudem unter hoher Jugendarbeitslosigkeit, Bandengewalt und
weitverbreiteter Drogensucht. Seitdem der Oppositionsführer Mohamed Solih im
September 2018 die Wahl gegen den ehemaligen Präsidenten Abdulla Yameen Abdul
Gayoom gewonnen hat, haben außerdem die politischen und sozialen Unruhen
zugenommen. Im April 2019 fanden auf den Malediven Parlamentswahlen statt.
Das Ergebnis war ein Erdrutschsieg für die Maledivische Demokratische Partei von
Mohamed Solih, die 65 der 87 Sitze im maledivischen Parlament (Majlis) errang. Im
Mai 2021 wurde der ehemalige Präsident Mohammed Nasheed, ein enger Freund von
Präsident Solih und Parlamentssprecher, bei einem Bombenanschlag schwer verletzt.
Das Parlament hat den Demokratisierungsprozess auf den Malediven unterstützt.
Präsident Ibrahim Mohamed Solih wird sich im Jahr 2023 Wahlen stellen, wobei sich
in der regiereden Maledivischen Demokratischen Partei zwei entgegengesetzte Lager
gebildet haben. Die Bemühungen der Regierung sind derzeit auf die Ankurbelung
der Wirtschaft, insbesondere die Tourismusbranche, ausgerichtet, sowie auf die
Verbesserung der Beziehungen mit Indien hinsichtlich Infrastruktur und finanzieller
Unterstützung.
Die Malediven gehören seit 2011 nicht mehr der Kategorie der am wenigsten
entwickelten Länder (LDC) an und schlossen sich 2013 den Ländern mit mittleren
Einkommen an. Die Wirtschaftsgrundlage bilden hauptsächlich der Tourismus und die
Fischerei. Die EU ist der viertgrößte Handelspartner der Malediven, auf den 2019 rund
10% des gesamten Warenhandels entfielen.
Da der Tourismus 70% des BIP ausmacht, wurde die Wirtschaft der Malediven
durch die COVID-19-Pandemie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im April 2020
stellte die EU 3 Mio. EUR zur Förderung von Maßnahmen zur Eindämmung der
schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Tourismusbranche
zur Verfügung. Die EIB kündigte ein Darlehen von 20 Mio. EUR zur Förderung von
Konjunkturmaßnahmen an.
Im August 2021 stimmte die EU der Bereitstellung von 2 Mio. EUR kostenloser Hilfe
zur Entwicklung der Beherbergungs- und Tauchsafaribranchen in den Malediven unter
dem Projekt der EU-Unterstützung für eine resiliente Erholung der KMU (kleinen und
mittleren Unternehmen) der Tourismusbranche auf den Malidiven zu. Diese Hilfe wird
zur Unterstützung der KMU der Tourismusbranche auf den Malediven bei dem Aufbau
einer resilienten Wirtschaft nach den durch die COVID-19-Pandmie verursachten
Problemen zur Verfügung gestellt.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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5.6.8. OSTASIEN

Der indopazifische Raum entwickelt sich rasch und gewinnt als Heimat von
über 50% der Weltbevölkerung immer mehr an geostrategischer Bedeutung. Der
weltweite Containerverkehr verläuft zu zwei Dritteln durch den indopazifischen
Raum, dessen Seewege die Hauptrouten für Handel und Energieversorgung
sind. Die EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum
wurde im September 2021 angenommen, um das Engagement der EU zu
verstärken, Partnerschaften aufzubauen, die regelbasierte internationale Ordnung
zu stärken und globale Herausforderungen anzugehen. Die Union ist derzeit
damit befasst, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente anzupassen, um
ihre strategische Autonomie voranzubringen. Mit dem Strategischen Kompass
der EU für Sicherheit und Verteidigung, der vom Rat im März 2022 förmlich
gebilligt wurde, wird eine offene und regelbasierte regionale Sicherheitsarchitektur
gefördert, die sichere Seeverbindungen, den Aufbau von Kapazitäten und eine
verstärkte Präsenz von Seestreitkräften im indopazifischen Raum umfasst. Die
Sicherheitsbedenken mit Blick auf Ostasien betreffen die nukleare Herausforderung
in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), die Territorialkonflikte im
Süd- und Ostchinesischen Meer und die Taiwan-Frage. Die EU ist ein starker
Wirtschaftsakteur in Ostasien und setzt sich für die Förderung von fairem
Handel, Multilateralismus, Institutionenaufbau, Demokratie, verantwortungsvoller
Staatsführung und Menschenrechten ein.

Gegenstand dieser Kurzdarstellung ist der ostasiatische Raum. Weitere
Kurzdarstellungen sind Südasien (5.6.7) und Südostasien (5.6.9) gewidmet.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags über die Europäische Union;

— Artikel 206 und 207 (Handel) und Artikel 216 bis 219 (internationale Übereinkünfte)
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union;

— Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (bilaterale Beziehungen).

OSTASIEN

A. China
Die EU und China unterhalten seit 1975 formelle diplomatische Beziehungen. Nach der
gewaltsamen Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens
durch das Militär im Jahr 1989 wurden die Beziehungen vorübergehend auf Eis
gelegt. Erst 1994 nahm die EU die Beziehungen wieder auf. Das 1989 verhängte
Waffenembargo besteht jedoch weiterhin.
Unter Präsident Xi Jinping hat sich die politische Lage in China seit 2012 erheblich
verändert. 2018 wurde eine Verfassungsänderung verabschiedet, die es Xi Jinping
ermöglichte, seine Ämter als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas,
als Staatsoberhaupt und als Oberbefehlshaber der Armee ohne zeitliche Begrenzung
auszuüben. In der Außenpolitik arbeitet China nun vermehrt mit aggressiven Mitteln
und Drohgebärden. Zudem verfügt das Land über die größte aktive Truppe weltweit.
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China hatte 2021 nach den USA die zweithöchsten Militärausgaben. Mit einer Höhe
von geschätzt 293 Mrd. USD machten sie etwa 14% der gesamten Militärausgaben
weltweit aus. Am 17. Juni 2022 ließ China offiziell seinen dritten Flugzeugträger
namens Fujian (benannt nach der Taiwan gegenüberliegenden Provinz) vom Stapel.
Er ist Teil der ständigen Bestrebungen Chinas, bis 2027 eine hochmoderne Streitmacht
aufzubauen, die mit den US-amerikanischen Streitkräften konkurrieren kann. Ein
vierter, möglicherweise nuklearbetriebener Flugzeugträger befindet sich derzeit noch
im Bau. Die chinesischen Seestreitkräfte bauen Kriegsschiffe schneller als alle anderen
Streitkräfte zusammen. China expandiert und vervielfacht derzeit seine militärische
Präsenz im Südchinesischen Meer, in der Taiwanstraße und in der Straße von
Malakka, die für den internationalen Handel und insbesondere für Chinas Handel von
entscheidender Bedeutung ist.
Die wachsende wirtschaftliche und geopolitische Verflechtung der EU und
Chinas findet in der gemeinsamen Strategischen Agenda 2020 für die
Zusammenarbeit EU-China ihren Niederschlag. Dank dieser Agenda wurde die
Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen, etwa der Außen- und Sicherheitspolitik,
der Wirtschaftsentwicklung, der globalen Ordnungspolitik und der multilateralen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handels und der Investitionen, in sozialen
und ökologischen Fragen sowie in anderen Bereichen, unter anderem in Form von
persönlichen Kontakten, vertieft und ausgeweitet. 2022 haben sich die bilateralen
Beziehungen zwischen der EU und China jedoch verschlechtert, was hauptsächlich
auf Chinas Haltung zur russischen Aggression gegen die Ukraine, auf die von China
ergriffenen Maßnahmen gegen von der EU aufgrund von Menschenrechtsverletzungen
verhängte Sanktionen und in jüngster Zeit auch auf die von China in der Taiwanstraße
ausgeübten wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen und Aggressionen zurückzuführen
ist.
Chinas Haltung zur russischen Aggression gegen die Ukraine hat zu weiteren
Spannungen zwischen den westlichen Verbündeten und China geführt. Obwohl China
den Krieg als solchen nicht befürwortet hat, dient seine „Neutralität“ gegenüber
Russland anderen asiatischen Ländern doch als Vorbild. China hat sich den Sanktionen
gegen Russland nicht angeschlossen, und China und Russland haben ihre militärische
Zusammenarbeit seit der russischen Invasion der Ukraine weiter verstärkt, da China
beschlossen hat, Putin stillschweigend zu unterstützen. Obwohl zwischen China
und Russland kein förmliches militärisches Abkommen besteht, haben die beiden
Länder ihre Waffengeschäfte untereinander und ihre gemeinsamen Militärübungen
intensiviert. Im September 2022 nahm China am Militärmanöver „Wostok 22“ vor der
russischen Ostküste teil, das rund 50 000 Soldaten und 5 000 Teile militärischer
Ausrüstung umfasste.
Die NATO hat China erstmals als Herausforderung in ihr Zehnjahres-Strategiekonzept
aufgenommen, das sie im Juni 2022 in Madrid angenommen hat. In diesem
Strategiekonzept wird die wachsende Bedrohung anerkannt, die China angesichts
seines zunehmenden wirtschaftlichen und militärischen Einflusses und seiner
zunehmenden Angriffslust im indopazifischen Raum darstellt und die sich u. a. in
heimtückischen Hybrid- und Cyberoperationen, einer provokativen Rhetorik und in
Desinformationskampagnen manifestiert, mit denen die regelbasierte internationale
Ordnung – auch im Weltraum, im Cyberspace und auf See – untergraben werden soll.
China hat wiederholt (und verstärkt im Sommer 2022) die maritimen Hoheitsgebiete
und den Luftraum Taiwans verletzt und im Südchinesischen Meer künstliche
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Landmassen angelegt und militärische Anlagen errichtet. Die EU setzt sich für eine
globale Ordnungspolitik und einen multilateralen Kooperationsansatz in Bezug auf
die Streitfragen im Südchinesischen Meer ein, ohne sich in territoriale Ansprüche
einzumischen, und betrachtet den freien Schiffs- und Flugverkehr in diesem Gebiet
als wichtiges Anliegen. Die EU hält die Streitparteien dazu an, im Rahmen von
Verhandlungen friedliche Lösungen zu finden und sich im Einklang mit dem
Seerechtsübereinkommen (SRÜ) der Vereinten Nationen an internationales Recht zu
halten. Das Südchinesische Meer ist von enormer wirtschaftlicher und strategischer
Bedeutung: Es wird von gut einem Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs durchquert
und ist reich an Fischerei- und Energieressourcen. China beansprucht rund 90% des
Südchinesischen Meeres im Rahmen der sogenannten Neun-Striche-Linie.
China steht im wirtschaftlichen Wettbewerb zur EU und ist darüber hinaus
ein Systemrivale mit wachsendem politischen Einfluss auf internationale
Regierungsstrukturen. Die chinesische Seidenstraßeninitiative („One Belt, One
Road“) erreicht jeden Winkel der Welt und fördert eine Globalisierung
nach chinesischen Vorstellungen, einschließlich intransparenter Auftragsvergabe,
chinesischer arbeitsrechtlicher Standards und chinesischer Schuldenpolitik. China hat
sich zum Ziel gesetzt, weltweit die Führungsrolle in den High-Tech-Branchen und
digitalen Technologien einzunehmen, unter anderem auch in den Bereichen künstliche
Intelligenz und 5G. Es entwickelt systematisch Strategien zur Einflussnahme durch
Desinformationskampagnen.
Auf der Tagung der Führungsspitzen der EU und Chinas vom 30. Dezember 2020
stand der Abschluss der Verhandlungen über ein umfassendes Investitionsabkommen
im Mittelpunkt. Die EU sah den Verhandlungsprozess sowie die bestehenden
Ungleichgewichte und den Mangel an Gegenseitigkeit in vielen Bereichen,
insbesondere in den Handels- und Investitionsbeziehungen, kritisch. Das umfassende
Investitionsabkommen muss vom Parlament ratifiziert werden. Dieses hat seine
Zustimmung jedoch angesichts von Chinas Haltung zu Russlands Aggression gegen
die Ukraine, Chinas Feindseligkeiten gegen Taiwan und angesichts der Sanktionen,
die China im März 2021 als Vergeltung für die vom Rat aufgrund der willkürlichen
Inhaftierung zahlreicher Uiguren in Xinjiang gegen China verhängten Sanktionen
gegen fünf MdEP und vier europäische Einrichtungen verhängt hat, bislang nicht erteilt.
Das 23. Gipfeltreffen EU-China fand im April 2022 statt. In diesem Rahmen haben die
EU und China ausführlich die russische Aggression gegen die Ukraine erörtert. Die EU
forderte China auf, die Bemühungen um eine sofortige Beendigung des Blutvergießens
in der Ukraine im Einklang mit der Rolle Chinas in der Welt als ständiges Mitglied
des VN-Sicherheitsrates und seinen besonders engen Beziehungen zu Russland zu
unterstützen. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Erholung von der COVID-19-
Pandemie, die eine gemeinsame Priorität darstellt. Die EU bekräftigte ihre Zusage, mit
China und anderen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation an einem neuen
Übereinkommen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion zu arbeiten. Ferner
wurden Gespräche über den Klimawandel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit
geführt. Die EU bestätigte ihr Festhalten an ihrer Ein-China-Politik und brachte zugleich
ihre Besorgnis angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan
zum Ausdruck.
Der neunte hochrangige Wirtschafts- und Handelsdialog EU-China fand im Juli 2022
statt. Im Mittelpunkt des Dialogs standen globale wirtschaftliche Herausforderungen,
durch COVID-19 verursachte Lieferkettenunterbrechungen sowie die Auswirkungen
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von Russlands Invasion der Ukraine, beispielsweise auf die Lebensmittel-, Energie-
und Finanzmärkte.
Die EU und China sind wichtige Handelspartner. Im Jahr 2021 war China das
drittwichtigste Bestimmungsland für EU-Warenausfuhren (10,2%) und die Hauptquelle
der EU-Wareneinfuhren (22,4%). 2019 wurden Waren im Wert von 363 Mrd. EUR
aus China in die EU eingeführt. 2021 wuchs dieser Wert auf 472 Mrd. EUR an. Die
Ausfuhren aus der EU nach China beliefen sich 2019 auf 198 Mrd. EUR und 2021
auf 223 Mrd. EUR. Dies entspricht Einfuhren im Wert von 1,3 Mrd. EUR pro Tag und
Ausfuhren in Höhe von 600 Mio. EUR pro Tag. Somit beläuft sich der Wert der zwischen
der EU und China gehandelten Waren auf 1,9 Mrd. EUR täglich.
Das Europäische Parlament ist zutiefst besorgt über die Menschenrechtslage in
China und hat bereits auf Chinas Menschenrechtsverletzungen hingewiesen, etwa
auf willkürliche Festnahmen, Arbeitslager und die Todesstrafe. Das Parlament hat
Entschließungen angenommen, in denen es die Unterdrückung von Oppositionellen
und prodemokratischen Aktivisten in Hongkong verurteilte, seine Besorgnis über das
Gesetz der Volksrepublik China über die nationale Sicherheit in Bezug auf Hongkong
zum Ausdruck brachte und die EU dazu aufforderte, für Hongkongs umfassende
Autonomie einzutreten.
Das Parlament hat darüber hinaus seine Besorgnis hinsichtlich Xinjiang und der
Situation der Uiguren zum Ausdruck gebracht und Zwangsarbeit sowie die Ausbeutung
uigurischer Minderheiten verurteilt. Ferner hat es auch Entschließungen zu Tibet
angenommen, etwa zur Lage religiöser und ethnischer Minderheiten.
Die jüngsten Entschließungen des Parlaments zu China waren:
— Entschließung vom 20. Mai 2021 zu chinesischen Gegensanktionen gegen

Einrichtungen der EU und gegen MdEP und nationale Abgeordnete;

— Entschließung vom 16. September 2021 zu einer neuen China-Strategie der EU;

— Entschließung vom 20. Januar 2022 zu der Missachtung der Grundfreiheiten in
Hongkong;

— Entschließung vom 5. Mai 2022 zu den Berichten über die fortgesetzte
Organentnahme in China;

— Entschließung vom 9. Juni 2022 zur Menschenrechtslage in Xinjiang unter
Berücksichtigung der Polizeiakten von Xinjiang;

— Entschließung vom 7. Juli 2022 zur Verhaftung von Kardinal Zen und der anderen
Treuhänder des 612-Hilfsfonds in Hongkong.

B. Taiwan
Die EU folgt der „Ein-China-Politik“ und erkennt Taiwan zwar nicht als souveränen
Staat, aber als gesondertes Zollgebiet und wirtschaftliches und handelspolitisches
Rechtssubjekt an und unterstützt die Teilnahme Taiwans an multilateralen Foren.
Ferner befürwortet sie eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen Taiwan
und China und lehnt jegliche Anwendung oder Androhung von Gewalt ab. Die
EU hat mit Taiwan in Wirtschaftszweigen wie der Automobilbranche sowie den
Branchen für Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte einen strukturierten Dialog
zu Wirtschafts- und Handelsfragen aufgenommen. Im Jahr 2021 war Taiwan der
zwölftgrößte Handelspartner der EU, während die EU nach China, den Vereinigten
Staaten, Hongkong und Japan der fünftgrößte Handelspartner Taiwans war. Zudem
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gehörte auch der Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN) zu Taiwans wichtigsten
Handelspartnern. Der Warenhandel zwischen der EU und Taiwan belief sich 2021
auf rund 64 Mrd. EUR, wobei das Handelsdefizit auf EU-Seite 7,1 Mrd. EUR betrug.
Im Vergleich zum Vorjahr nahm der bilaterale Handel zwischen der EU und Taiwan
2021 um 17,8% zu. Die Ausfuhren der EU nach Taiwan beliefen sich 2021 auf
28,41 Mrd. EUR, die Einfuhren aus Taiwan in die EU dagegen auf 35,57 Mrd. EUR.
Die EU und Taiwan halten auch jährliche Konsultationen zu nicht handelsbezogenen
Fragen ab. Die dritte Konsultation im Bereich der Arbeit fand im Februar 2021 und
die vierte Menschenrechtskonsultation im Juli 2021 statt. Sowohl die EU als auch
Taiwan setzen sich für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, der
demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaatlichkeit ein. Im Rahmen der jährlich
stattfindenden Konsultationen werden auch zahlreiche weitere Themen erörtert, so
zum Beispiel die Rechte von Wanderarbeitnehmern, insbesondere in Bezug auf
Hausangestellte und auf Arbeitnehmer im Fischereiwesen, die Todesstrafe, die
Gleichstellung der Geschlechter und die gerechte Behandlung von LGBTQIA+-
Personen. Ferner fand im Mai 2021 erstmals ein Treffen zwischen der EU und Taiwan
zur Zusammenarbeit in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz statt.
Das zweite Treffen dieser Art fand im Mai 2022 statt und umfasste Gespräche
über die Eindämmung der Risiken von Karzinogenen am Arbeitsplatz und zum
Sicherheitsmanagement in der Industrie 4.0.
Bei der taiwanischen Präsidentschaftswahl im Januar 2020 wurde Tsai Ing-wen,
Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei, mit 57,1% der Stimmen für
eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Damit lag sie vor Han Kuo-yu, der von der
Kuomintang-Partei (chinesische nationalistische Partei) aufgestellt worden war und
38,6% der Stimmen erhielt. Das prägende Thema in der taiwanischen Politik ist die
Unabhängigkeit von Festlandchina, das diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen
und psychologischen Druck auf Taiwan ausübt.
Die Spannungen zwischen Taiwan und China haben seit der Wahl Tsai Ing-wens
zur taiwanischen Präsidentin 2016 zugenommen. China hat aggressive Maßnahmen
ergriffen, und es patrouillieren vermehrt chinesische Bomber, Kampfflugzeuge
und Aufklärungsflugzeuge über Taiwan. Bis zum 31. Mai 2022 hatte Taiwan
465 Luftraumverletzungen gemeldet, was einer Zunahme von 50% gegenüber 2021
entspricht. Darüber hinaus verzeichnete Taiwan im Jahr 2022 bislang etwa fünf
Millionen chinesische Cyberangriffe täglich, die sich gegen Regierungseinrichtungen,
Halbleiterproduzenten und Finanzinstitute richteten. Das Europäische Parlament hat
wiederholt eine engere bilaterale Zusammenarbeit zwischen der EU und Taiwan in
Bereichen wie Handel, Forschung, Kultur, Bildung, Klimawandel und Umweltschutz
gefordert und seine Unterstützung für die Einleitung von Verhandlungen über
ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der EU und Taiwan bekundet. Im
September 2021 hat es eine Entschließung angenommen, in der es Fortschritte
bezüglich der Ausarbeitung eines Investitionsabkommens zwischen der EU und Taiwan
forderte. Gleichermaßen brachte es seine Unterstützung für die bedeutsame Teilnahme
Taiwans an internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zum Ausdruck. Das Parlament forderte
China zudem wiederholt und nachdrücklich auf, Taiwan nicht militärisch zu provozieren,
und hob hervor, dass sämtliche Streitigkeiten mit Blick auf die Taiwanstraße mit
friedlichen Mitteln des internationalen Rechts beigelegt werden sollten.
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Als globaler Zulieferer wichtiger Hightech-Branchen, insbesondere im
Halbleiterbereich, ist Taiwan von großer Bedeutung für die EU. Auf Initiative des
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten nahm das Parlament im Oktober 2021
eine besondere Empfehlung zu den Beziehungen mit Taiwan an, in der es
forderte, umgehend die Arbeit an einem bilateralen Investitionsabkommen mit den
taiwanesischen Behörden aufzunehmen, um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen
zu vertiefen. Das Parlament unterstützt die Einbeziehung Taiwans in die EU-Strategie
für den indopazifischen Raum und befürwortet den Dialog und die Zusammenarbeit
mit Taiwan in allen Industriebranchen und Lieferketten, insbesondere in strategisch
wichtigen Branchen wie im Bereich der Halbleitertechnologien (Taiwan produziert zwei
Drittel der Halbleiter und 90% der hochwertigen Halbleiter weltweit).
Der Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen
Prozesse (INGE) besuchte vom 3. bis 5. November 2021 die Hauptstadt Taipeh
und war damit der erste offizielle Besuch des Parlaments in Taiwan. Ziel von INGE
war es, zu untersuchen, über welche Erfahrungen Taiwan bei der Bekämpfung von
Einmischungs- und Manipulationskampagnen verfügt, und das innovative System
Taiwans zur Bekämpfung von Desinformationskampagnen und anderen Arten hybrider
Angriffe zu erörtern.
Der Besuch von Nancy Pelosi, der Präsidentin des Repräsentantenhauses der
Vereinigten Staaten, in Taiwan im August 2022 war seit 25 Jahren der hochrangigste
Besuch vonseiten der US-Regierung in Taiwan. Diesem Besuch folgten viele weitere
hochrangige Besuche von westlichen Ländern. China betrachtete diese ausländischen
Besuche auf der Insel als Einmischung in seine Angelegenheiten und als De-facto-
Anerkennung der taiwanesischen Souveränität. Peking reagierte darauf, indem es in
sieben ausgewiesenen Gebieten um Taiwan beispiellose Militärübungen durchführte,
wobei bis zu elf ballistische Flugkörper abgeschossen wurden, von denen mindestens
fünf über Taiwan flogen und somit gewissermaßen den taiwanesischen Meeres-
und Luftraum blockierten. Fünf der ballistischen Flugkörper Chinas schlugen in der
ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ein, und die groß angelegten Militärübungen
gingen mit intensiven Cyberangriffen einher.
Der Sprecher der Kommission erklärte, dass die EU daran interessiert sei, den Frieden
und den Status quo in der Taiwanstraße zu erhalten. Spannungen sollten mithilfe
eines Dialogs beigelegt werden, und es sollten geeignete Kommunikationskanäle offen
gehalten werden, um das Risiko von Missverständnissen zu verringern.
Das Parlament nahm im September 2022 eine Entschließung zur Lage in der
Taiwanstraße an, in der es die militärische Eskalation vonseiten Chinas kritisierte und
den wirtschaftlichen Zwang, den China ausübt, verurteilte. Das Parlament begrüßt
das Vorhaben Litauens, eine Handelsvertretung in Taipeh zu eröffnen, und fordert
die anderen Mitgliedstaaten auf, diesem Beispiel zu folgen und ihre Beziehungen zu
Taiwan auszubauen.
C. Hongkong
Die EU misst dem hohen Maß an Autonomie Hongkongs, das im Einklang mit
dem Grundgesetz und internationalen Verpflichtungen gewahrt bleiben muss, große
Bedeutung bei. Die Achtung der Grundrechte und -freiheiten und die Unabhängigkeit
der Justiz sind weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung
Hongkongs. Die Beziehungen zwischen der EU und Hongkong betreffen den
Handel, die Wirtschaftsentwicklung, die Zusammenarbeit im Zollwesen, Innovation und
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Technologie, den Wettbewerb, die Lebensmittelsicherheit sowie die Umwelt und die
Bildung. Die EU war 2019 nach Festlandchina der zweitgrößte Handelspartner für
Hongkong. Im Jahr 2021 waren mindestens 1 614 EU-Unternehmen in Hongkong
vertreten, und viele von ihnen nutzten Hongkong als Standort für ein regionales
Hauptquartier. Der bilaterale Warenhandel belief sich auf insgesamt 30,5 Mrd. EUR,
was einem Anstieg um 2,5% gegenüber 2020 entspricht. Die Warenausfuhren der EU
nach Hongkong beliefen sich auf 23,5 Mrd. EUR, während sich die Einfuhren aus
Hongkong auf insgesamt 7 Mrd. EUR beliefen, was zu einem Handelsüberschuss von
16,5 Mrd. EUR führte. Die EU war 2021 nach Festlandchina und Taiwan der drittgrößte
Handelspartner im Warenverkehr für Hongkong.
Aufgrund der Verbesserungen im Bereich der verantwortungsvollen Staatsführung
hat die EU Hongkong im März 2019 von der Liste nicht kooperativer Länder und
Gebiete für Steuerzwecke genommen. Die EU ist ernstlich besorgt wegen des von
China eingeführten Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit, das am 30. Juni
2020 erlassen wurde. Der Vizepräsident der Kommission und Hohe Vertreter der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) äußerte Bedenken hinsichtlich der
Konformität dieses Gesetzes mit Hongkongs Grundgesetz, der chinesisch-britischen
gemeinsamen Erklärung zu Hongkong aus dem Jahr 1984 und Chinas internationalen
Verpflichtungen. Das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit wurde dafür
eingesetzt, die prodemokratische Bewegung Hongkongs zu unterdrücken, da jedwede
Meinungsäußerung, die angeblich nicht mit der Regierungslinie übereinstimmt, zu
Verhaftung und Inhaftierung führen kann. Ein weiterer besorgniserregender Aspekt ist
die extraterritoriale Anwendung des Gesetzes.
Im Juli 2020 bekräftigten die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Unterstützung
für Hongkongs hohes Maß an Autonomie nach dem Grundsatz „Ein Land,
zwei Systeme“ und legten ein koordiniertes Maßnahmenpaket für Bereiche
wie Asylwesen, Migration, Visum- und Aufenthaltspolitik und insbesondere die
Auslieferungsabkommen der Mitgliedstaaten fest. Das Paket betraf Ausfuhren
bestimmter sensibler Ausrüstungen und Technologien für die Endnutzung in Hongkong,
Stipendien und den akademischen Austausch mit Studierenden aus Hongkong sowie
die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Die Regierung verschob die für das Jahr 2020
angesetzte siebte Wahl des Hongkonger Legislativrats um ein Jahr und rechtfertigte
diese Entscheidung mit dem Anstieg der Fälle von COVID-19. Im Dezember 2021
fanden Wahlen statt, und es ist wenig überraschend, dass pro-chinesische Kandidaten
gewannen. Der VP/HR Josep Borrell erklärte, dass die EU diesen Wahlverlauf in
Verbindung mit dem anhaltenden Druck auf die Zivilgesellschaft als weiteren Schritt
zur Aushöhlung des Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme“ sehe. Darüber hinaus
stimmten im Mai 2022 die 1 500 Mitglieder des Wahlausschusses über einen einzigen
Kandidaten, John Lee Ka-chiu, als neuen Geschäftsführer ab. Lee wurde von 99% der
Wähler unterstützt, wohingegen es bei seiner Vorgängerin, Carrie Lam, die ab 2017
Hongkongs Regierungschefin gewesen war, nur 66% waren.
Das Parlament betonte in seiner 20 Jahre nach der Einrichtung
der Sonderverwaltungsregion Hongkong angenommenen Empfehlung von
Dezember 2017, dass die Achtung des Grundgesetzes für die weitere Stärkung der
Beziehungen zur EU äußerst wichtig ist. Das Parlament verurteilte die Einmischung
Chinas in die inneren Angelegenheiten Hongkongs, die die langfristige Lebensfähigkeit
des Modells „Ein Land, zwei Systeme“ gefährden könnte. In seiner Entschließung von
Juni 2020 verurteilte das Parlament die unilaterale Einführung von Rechtsvorschriften
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über die nationale Sicherheit, da dies einen massiven Angriff auf die Autonomie
Hongkongs, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundfreiheiten darstellt. China hat sich in
der Gemeinsamen Erklärung, die bei den Vereinten Nationen als rechtlich bindender
Vertrag hinterlegt wurde, verpflichtet, das hohe Maß an Autonomie Hongkongs und
dessen Rechte und Freiheiten zu wahren.
In seiner Entschließung von Januar 2021 zur Unterdrückung der demokratischen
Opposition in Hongkong forderte das Parlament die sofortige und bedingungslose
Freilassung aller Personen, die in Hongkong in den ersten zwei Wochen des
Jahres 2021 verhaftet wurden, und all jener, die bereits zuvor aufgrund von
Bestimmungen des Gesetzes über die nationale Sicherheit verhaftet worden waren. Es
appellierte an die Behörden, in Hongkong die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte,
die demokratischen Prinzipien und das hohe Maß an Autonomie zu achten und
unverzüglich von der weiteren Anwendung des Gesetzes über die nationale Sicherheit
zur Unterdrückung der Rechte auf freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung
und Vereinigung abzusehen.
Das Parlament verabschiedete im Juli 2021 eine Entschließung zu Hongkong und
insbesondere dem Fall von „Apple Daily“, in der es die Einschränkungen des Rechts auf
freie Meinungsäußerung verurteilt und die Regierungsbehörden Hongkongs auffordert,
alle Journalisten und anderen Aktivisten, die auf der Grundlage des Gesetzes
über die nationale Sicherheit festgenommen wurden, umgehend und bedingungslos
freizulassen und die gegen sie erhobenen Anklagepunkte fallen zu lassen.
Im Januar 2022 nahm das Parlament eine weitere Entschließung zu der Missachtung
der Grundfreiheiten in Hongkong an, in der es die gezielten Angriffe auf die
gesamte Opposition, sei es NRO, Medienunternehmen oder Zivilisten, aufs Schärfste
verurteilte. In der Entschließung wird die Schaffung akademischer Möglichkeiten
aus humanitären Gründen für Menschen in Hongkong vorgeschlagen, die unter den
Zwangsmaßnahmen Chinas leiden.
D. Japan
Die EU und Japan pflegen seit 2003 eine strategische Partnerschaft, die
auf gemeinsamen Grundwerten wie der Wahrung der Menschenrechte, der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie einem starken Engagement für
die nachhaltige Entwicklung, Multilateralismus und einem regelbasierten System
der Welthandelsorganisation (WTO) beruht. Japan hat sich verpflichtet, das
Pariser Klimaschutzübereinkommen und andere multilaterale Umweltübereinkommen
wirksam umzusetzen. In Bezug auf einige Aspekte besteht für die EU allerdings Grund
zur Sorge: Japans Anwendung der Todesstrafe, Walfang und Kindesentführungen
durch einen Elternteil von Kindern aus der EU in Japan.
Die EU und Japan erneuerten ihre bilaterale strategische Partnerschaft im
Februar 2019 mit der vorläufigen Umsetzung des Abkommens über eine strategische
Partnerschaft und mit dem Inkrafttreten des Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(WPA). Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ist das wichtigste bilaterale
Handelsabkommen, das jemals von der EU abgeschlossen wurde, da es beinahe
ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP), fast 40% des Welthandels
und über 600 Millionen Menschen abdeckt. Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
beinhaltet ferner Zusagen mit Blick auf den Warenhandel und den Handel
mit Dienstleistungen und bietet zudem einen Rahmen zur Förderung bilateraler
Investitionen. Mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen wurden darüber hinaus
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hochgesteckte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt, denn erstmalig
fand ein spezifisches Bekenntnis zum Übereinkommen von Paris Eingang in ein
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Die EU und Japan unterzeichneten am 22. Juni
2020 ein Abkommen über die Sicherheit in der Zivilluftfahrt. Die mangelnde
Gegenseitigkeit des visumfreien Reiseverkehrs für EU-Bürger nach Japan ist nach
wie vor ein Problem in den bilateralen Beziehungen, da japanische Staatsangehörige
visumfreien Zugang zur EU haben.
Japan ist für die EU nach China der zweitgrößte Handelspartner in Asien. 2020 belief
sich der Gesamthandel auf insgesamt 109 Mrd. EUR. Die EU-Ausfuhren nach Japan
beliefen sich 2020 auf 54,9 Mrd. EUR. Die EU hatte einen Überschuss im Warenhandel
von 0,5 Mrd. EUR. Mit Blick auf den Handel mit Dienstleistungen beliefen sich die
Ausfuhren aus der EU nach Japan 2018 auf 35 Mrd. EUR und die Einfuhren aus Japan
in die EU auf 18 Mrd. EUR. Auf Seiten der EU entstand so ein Überschuss in Höhe von
16,3 Mrd. EUR im Handel mit Dienstleistungen.
Beide Parteien wollen die Investitionsbeziehungen verbessern und hierfür in
Zukunft ein separates Investitionsschutzabkommen abschließen. Dieses Abkommen
würde Normen für den Anleger- bzw. Investitionsschutz und einen Mechanismus
zur Streitbeilegung umfassen. Die EU und Japan schlossen im Juli 2018 die
Verhandlungen über ein angemessenes Datenschutzniveau ab und nahmen im Januar
2019 Beschlüsse an, mit denen sie die Datenschutzsysteme der anderen Partei
als gleichwertig anerkennen. Damit wurde der weltweit größte Raum für sichere
Datenströme geschaffen.
Infolge der COVID-19-Pandemie wurde das Gipfeltreffen EU-Japan 2020 in Tokio
als Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU und Japans am 26. Mai
2020 abgehalten. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihre Zusage, ihre
Anstrengungen bei der Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu
bündeln und gemeinsam an der Entwicklung von Impfstoffen zu arbeiten. Im Rahmen
der G7 verpflichteten sich die EU und Japan außerdem, sich für eine Beschleunigung
der weltweiten wirtschaftlichen Erholung einzusetzen. Sie verpflichteten sich
ferner, in den Bereichen Klimawandel und Forschung zusammenzuarbeiten. Diese
Zusammenarbeit soll im Rahmen des Grünen Deals und der Digitalen Agenda weiter
gestärkt werden. Die EU und Japan bekräftigten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen
Frieden und Sicherheit sowie bei der Bekämpfung von Desinformationskampagnen.
Am 25. Januar 2021 führte der Rat der Europäischen Union eine Aussprache mit
dem japanischen Außenminister Toshimitsu Motegi über ihre jeweiligen Ansätze für
den indopazifischen Raum. Sie kamen überein, dass ein verstärktes Engagement
der EU in der Region sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Japan und anderen
gleichgesinnten Partnern von Vorteil wäre. Es bestand beiderseitiges Interesse
an einer Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Konnektivität, maritime
Sicherheit, Umwelt und Klimawandel, Handel und Investitionen, digitale Fragen,
Förderung des Multilateralismus und Wahrung der regelbasierten internationalen
Ordnung.
Das 28. Gipfeltreffen EU-Japan fand im Mai 2022 in Tokio statt, um die Verpflichtungen
der Parteien im Rahmen des Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-Japan und des
Abkommens über eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan zu
bekräftigen, die auf gemeinsamen Interessen und den gemeinsamen Werten der
Freiheit, der Achtung der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit,
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des offenen, freien und fairen Handels, des wirksamen Multilateralismus und
der regelbasierten internationalen Ordnung beruhen. Die führenden Politiker der
EU und Japans forderten Russland auf, seine militärische Aggression gegen die
Ukraine unverzüglich einzustellen, alle seine Streitkräfte bedingungslos abzuziehen
und die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen uneingeschränkt zu achten. Die
Staats- und Regierungschefs unterstützten die Ukraine in Zusammenarbeit mit
den G7 und anderen gleichgesinnten Ländern mit weiteren Sanktionen gegen
Russland. Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel erklärte, dass
Japan der engste strategische Partner der EU im indopazifischen Raum sei und
dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine gezeigt habe, dass eine vertiefte
Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sei. Die EU und Japan nahmen
außerdem eine gemeinsame Erklärung an und riefen die digitale Partnerschaft ins
Leben, um die Zusammenarbeit zu fördern und einen erfolgreichen digitalen Wandel
zu gewährleisten, mit dem für Solidarität, Wohlstand und Nachhaltigkeit gesorgt
wird. Die Staats- und Regierungschefs erörterten ferner, wie die Zusammenarbeit
gestaltet werden sollte, um die globalen Energiemärkte stabil zu halten und für
die Diversifizierung der Energieversorgungsquellen sowie Stromversorgungssicherheit
zu sorgen. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung verpflichteten sich die EU und
Japan, ihre engen Konsultationen weiter zu vertiefen; dabei wird es unter anderem
über Nichtverbreitung und Abrüstung sowie über die Abwehr hybrider Bedrohungen
gehen. Die EU und Japan werden die auf dem Gipfeltreffen im Jahr 2021 eingeleitete
Umsetzung der Grünen Allianz EU-Japan fortsetzen. Sie bekräftigten die Bedeutung
ihrer Zusammenarbeit in Bereichen wie saubererer Wasserstoff, nukleare Sicherheit,
erneuerbare Energien und Wiederverwertung von Kohlenstoff.
Im Rahmen der Intensivierung der bilateralen strategischen Beziehungen zwischen
der EU und Japan wurde die Stärkung des interparlamentarischen Dialogs zwischen
dem Europäischen Parlament und dem japanischen Parlament zu einem festen
Bestandteil gemacht. Dies führte dazu, dass das Parlament im Dezember 2018
zwei Entschließungen verabschiedete: eine begleitende Entschließung über den
Abschluss des Abkommens über eine strategische Partnerschaft zwischen der
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Japan andererseits
sowie eine begleitende Entschließung über den Abschluss des Abkommens
zwischen der Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft.
Das Parlament verabschiedete im Juli 2020 eine Entschließung zur internationalen
und innerstaatlichen elterlichen Entführung von Kindern aus der EU in Japan,
in der die Lage der von elterlicher Kindesentführung in Japan betroffenen
Kindern hervorgehoben und betont wird, dass die einschlägigen Gesetze und
Gerichtsentscheidungen nicht durchgesetzt werden. Weitere für die Beziehungen
mit Japan relevante und kürzlich angenommene Entschließungen sind die
Entschließungen vom 21. Januar 2021 zum Thema „Konnektivität und die Beziehungen
zwischen der EU und Asien“, vom 7. Juni 2022 zum Thema „Die EU und die
sicherheitspolitischen Herausforderungen im indopazifischen Raum“ und vom 5. Juli
2022 zur Strategie für den indopazifischen Raum in den Bereichen Handel und
Investitionen.
Nach dem Rücktritt von Shinzo Abe, dem japanischen Premierminister mit der längsten
Amtszeit, trat der neue Premierminister Yoshihide Suga im September 2020 sein Amt
an und wurde Anfang Oktober 2021 von Fumio Kishida abgelöst. Am 31. Oktober
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2021 wurden in Japan die Mitglieder des Repräsentantenhauses, des japanischen
Unterhauses, für vier Jahre gewählt. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP)
konnte sich eine komfortable Mehrheit sichern, verlor jedoch einige Sitze.
Japan und die Welt waren zutiefst erschüttert über die Ermordung des ehemaligen
Premierministers Shinzo Abe am 8. Juli 2022 in Nara, wo er für die Wahl des
Rätehauses, des japanischen Oberhauses, kandidierte. Die Wahl, bei der die Hälfte
des Oberhauses für sechs Jahre gewählt wurde, fand nur zwei Tage später, am 10. Juli
2022, statt. Die LDP gewann einige Sitze hinzu, und es wurde ein neuer Rekord
erreicht, da 28% der Sitze von weiblichen Kandidaten gewonnen wurden.
E. Südkorea (Republik Korea)
Die Beziehungen zwischen der EU und Südkorea gehen auf das Abkommen über
Zusammenarbeit und Amtshilfe im Zollbereich aus dem Jahr 1997 zurück.
Südkorea ist einer der zehn wichtigsten strategischen Partner der EU, und
die strategische Partnerschaft zwischen der EU und Südkorea beruht auf drei
Hauptsäulen, die sich auf drei wichtige Abkommen stützen:
— das Rahmenabkommen zwischen der EU und Südkorea, das seit Juni 2014 in

Kraft ist und die allgemeine Struktur für die strategische Partnerschaft und die
umfassende bilaterale Zusammenarbeit vorgibt; der Gemischte Ausschuss sorgt
für seine Umsetzung und überwacht sie.

— Das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen der EU und Südkorea, das im
Dezember 2015 ratifiziert wurde. Südkorea war das erste asiatische Land, das
ein FHA mit der EU unterzeichnet hat. Dieses FHA ist eines der ehrgeizigsten
Handelsabkommen der EU und geht über frühere Abkommen hinaus. Ziel
des Freihandelsabkommens ist es, Hemmnisse für den bilateralen Handel zu
beseitigen, einen erweiterten und sicheren Markt für Waren und Dienstleistungen
zu schaffen und stabile Rahmenbedingungen für Investitionen zu schaffen.

— Das 2016 in Kraft getretene Rahmenabkommen zwischen der EU und
Südkorea über die Beteiligung an Krisenbewältigungsoperationen, durch das die
strategische Partnerschaft für Sicherheitsfragen gestärkt wird, indem Südkorea
die Teilnahme an zivilen und militärischen Krisenbewältigungsoperationen der
EU ermöglicht wird; durch dieses Rahmenabkommen wird auch die Beteiligung
Südkoreas an den Missionen und Operationen im Rahmen der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU erleichtert, um die
Wirksamkeit der Krisenreaktion zu verbessern.

Die 18. Sitzung des Gemischten Ausschusses EU-Südkorea fand im Juni 2022 in
Seoul statt. Der Ausschuss verurteilte den Einmarsch Russlands in die Ukraine
und befand einstimmig, dass Russland die territoriale Unversehrtheit, Souveränität
und Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb seiner international anerkannten Grenzen
achten müsse. Die EU und Südkorea haben sich ferner verpflichtet, ihre Kräfte
zu bündeln, um die Umsetzung des Übereinkommens von Paris voranzutreiben,
auch im Vorfeld der COP27 in Scharm El-Scheich, und die Annahme eines sehr
ambitionierten globalen Rahmens für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 im
Vorfeld der COP15 in Montreal zu fördern, unterstützt durch den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft und sauberer Energie. Sie erörterten zudem die Aussichten auf eine
grüne Partnerschaft zwischen der EU und der Republik Korea.
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Im Mai 2021 richtete Südkorea den P4G-Umweltgipfel 2021 in Seoul aus, auf
dem die Erklärung von Seoul veröffentlicht wurde, in der gefordert wurde, den
weltweiten Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf unter
2 °C statt auf 1,5 °C zu begrenzen. Die Staats- und Regierungschefs riefen dazu
auf, die nationalen Ausgaben für die Verringerung der Treibhausgasemissionen zu
erhöhen, die Bemühungen um die Abkehr von nicht erneuerbaren Energiequellen zu
beschleunigen und gemeinsam an der Lösung des Problems von Kunststoffabfällen in
Meeresökosystemen zu arbeiten.
Seit 2011 hat der bilaterale Handel weiter zugenommen, sogar während der COVID-19-
Pandemie, und erreichte 2020 ein Volumen von fast 90 Mrd. EUR. Der Warenhandel
insgesamt nahm zwischen 2010 und 2020 um 45,9% zu. 2020 war die EU
Südkoreas drittgrößte Einfuhrquelle (11,8%) und sein viertgrößtes Ausfuhrziel (9,3%).
In einigen Bereichen bestehen jedoch nach wie vor Herausforderungen, und die
EU fordert Südkorea auf, die anhaltenden Hindernisse für die Einfuhr von tierischen
Erzeugnissen aus der EU zu beseitigen und das anhängige Übereinkommen Nr. 105
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Zwangsarbeit zu ratifizieren.
Die Wissenschafts- und Technikbranche von Südkorea gehört zu den fortschrittlichsten
der Welt. Die Ausrichtung auf Innovation steht dabei im Vordergrund. Im Bereich
der Robotik und der künstlichen Intelligenz kann das Land zudem beeindruckende
Erfolge vorweisen. Für die EU bieten sich hier neue Chancen, die Zusammenarbeit
in wissenschaftlichen und technischen Fragen weiter auszubauen. Eine engere
Zusammenarbeit wurde bereits im Bereich der Cyberbedrohungen aufgebaut, da
Südkorea eine hoch digitalisierte Wirtschaft hat und derzeit eine nationale Strategie
zur Cyberabwehr entwickelt, nachdem es eine Reihe von Hackerangriffen gegeben
hatte, von denen Millionen von Menschen sowie amtliche Websites betroffen waren.
Die Mehrzahl der großen Cyberangriffe wird der Demokratischen Volksrepublik
Korea (DVRK, Nordkorea) zugeschrieben. Im November 2020 führten die EU
und Südkorea ihren sechsten Cyberdialog, der in eine gemeinsame Förderung
der Einrichtung eines Aktionsprogramms mündete. Das Programm wird dazu
beitragen, verantwortungsvolles Verhalten im Cyberraum zu fördern und Fragen der
Cybersicherheit im Kontext der internationalen Sicherheit innerhalb der Vereinten
Nationen anzugehen. Die Präsidentschaftswahl im März 2022 wurden vom Kandidaten
der konservativen Partei, Yoon Suk-yeol, nach einem stark umstrittenen Wahlkampf
gewonnen. Präsident Yoon sicherte sich durch das Wahlversprechen, gegen die
sozialen Ungleichheiten vorzugehen, einen knappen Sieg über den Kandidaten
der demokratischen Partei, Lee Jae-Myung. Die achten Kommunalwahlen fanden
im Juni 2022 statt und fielen mit den Nachwahlen für die freien Sitze in der
Nationalversammlung zusammen. Es war die erste landesweite Wahl unter Präsident
Yoon Suk-yeol nach seinem Amtsantritt am 10. Mai 2022. Die Regierungspartei von
Präsident Yoon Suk-yeol gewann 12 der 17 Sitze für Großstadtbürgermeister und
Provinzgouverneure, wodurch sich der konservative Einfluss von Yoon weniger als drei
Monate nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl weiter vergrößerte.
Im April 2021 schloss Südkorea die Ratifizierung von drei wichtigen Übereinkommen
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ab: dem Übereinkommen über die
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, dem Übereinkommen
über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen und dem
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Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit, wobei das Übereinkommen über die
Abschaffung der Zwangsarbeit noch ratifiziert werden muss.
Südkorea macht geltend, dass Japan ihm noch immer Wiedergutmachung für
den Zweiten Weltkrieg schulde. Trotz der Bemühungen um die Wiederherstellung
der Beziehungen durch einen Vertrag aus dem Jahr 1965 sind die Beziehungen
nach wie vor angespannt. Ein besonders umstrittenes Thema sind die
„Trostfrauen“ (Sexsklavinnen zwischen 1932 und 1945). Südkorea hat auch Bedenken
hinsichtlich Japans Plänen geäußert, kontaminiertes Wasser aus seinem Kraftwerk
Fukushima wieder in den Pazifik zu leiten, was sich negativ auf die Tier- und
Pflanzenwelt im Ozean und folglich auch auf das Fischereiwesen auswirken würde.
Der außenpolitische Ansatz von Präsident Yoon Suk-yeol beinhaltet eine Annäherung
an Japan, um die derzeitigen Streitigkeiten beizulegen und Handelshemmnisse zu
beseitigen. Nach Jahren der Aussetzung aufgrund der COVID-19-Pandemie nahmen
Südkorea und die Vereinigten Staaten ihre gemeinsamen Militärübungen im August
2022 wieder auf, nachdem Präsident Yoon Suk-yeol beschlossen hatte, stärker auf
Abschreckung zu setzen. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan
im Frühjahr 2022 an einer Übung zur Abwehr ballistischer Flugkörper vor der Küste
Hawaiis teilgenommen, die die verbesserten Beziehungen zwischen Seoul und Tokio
verdeutlichte.
Das Parlament hält die innerkoreanischen Beziehungen für äußerst
besorgniserregend. Zwischen April und September 2018 fanden drei innerkoreanische
Gipfeltreffen zur Denuklearisierung statt. Trotzdem gerieten der Dialog und die
Zusammenarbeit nach dem Gipfeltreffen USA-DVRK in Hanoi im Jahr 2019 ins
Stocken und verschlechterten sich nach einer gemeinsamen Militärübung der USA und
Südkoreas im August 2019 noch weiter. Die Spannungen erreichten ihren Höhepunkt,
als Nordkorea im März 2020 Kurzstreckenraketen abfeuerte und es im Juni 2020
zu einer Explosion im innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesŏng kam, bei der
ein südkoreanischer Bürger auf Nordkoreas Hoheitsgebiet ums Leben kam. Der
südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol kündigte am 15. August 2022 an, dass
er Pjöngjang im Gegenzug für die Denuklearisierung ein umfangreiches Hilfspaket
anbieten werde, das die nordkoreanische Wirtschaft erheblich verbessern würde, wenn
das Land einen echten und substanziellen Prozess der Denuklearisierung einleite. Die
EU unterstützt eine diplomatische Lösung der nuklearen Krise auf der koreanischen
Halbinsel und verfolgt weiterhin eine Politik des kritischen Dialogs. Das Europäische
Parlament ist das einzige Organ der EU, das formelle diplomatische Beziehungen zu
Nordkorea unterhält.
F. Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)
Die EU verfolgt gegenüber Nordkorea eine Politik des kritischen Dialogs, bei
der Druck in Form von Sanktionen und weiteren Maßnahmen ausgeübt wird,
gleichzeitig aber Kommunikationskanäle offengehalten werden. Die bilateralen
Beziehungen sind beschränkt, und es sind keine bilateralen politischen Abkommen
oder Handelsabkommen in Kraft. Mit Ausnahme von humanitärer Hilfe betrifft
die Entwicklungszusammenarbeit der EU vornehmlich die Ernährungssicherheit
und wird von politischen Erwägungen, Sanktionen der Vereinten Nationen
und anderen Restriktionen bestimmt. Die EU unterhält keine bilateralen
Entwicklungshilfeprogramme mit Nordkorea. Sechs Mitgliedstaaten betreiben
Botschaften in Pjöngjang. Außerdem gibt es ein französisches Büro für kulturelle
Zusammenarbeit. Viele Mitgliedstaaten haben ihre Botschafter in Seoul für Nordkorea
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akkreditiert. Die Schließung der Grenzen durch Nordkorea im Januar 2020 hat zu
Schwierigkeiten bei der Entsendung und beim Abzug von Personal nach und aus
Nordkorea geführt, und die diplomatische Präsenz wurde daher verringert.
Die EU-Sanktionen gegen Nordkorea als Reaktion auf dessen Entwicklung von
Nuklearwaffen und ballistischen Flugkörpern sind die strengsten, die je gegen ein
Land verhängt wurden. Die EU hat alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats
der Vereinten Nationen umgesetzt und selbst eine eigenständige Sanktionsregelung
eingeführt, um die Sanktionen der Vereinten Nationen zu ergänzen und zu verstärken.
Im September 2020 wandte sich die EU zum vierten Mal an Drittländer und forderte
sie auf, die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen. Am 22. März
2021 kündigte die EU erstmals Sanktionen gegen Nordkorea im Rahmen ihrer globalen
Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte an. Die Liste umfasst sowohl zwei
Minister als auch die zentrale Staatsanwaltschaft aufgrund der Unterstützung von
Repressalien.
Nordkorea hat 2017 sein Nuklearprogramm aufgestockt, wodurch sich die Spannungen
mit den Vereinigten Staaten und Südkorea verschärft haben. Obwohl die US-
Politik darin bestand, größtmöglichen Druck auszuüben, beteiligte sich der ehemalige
südkoreanische Präsident Moon Jae-in 2018 an der Deeskalation und traf den
nordkoreanischen Führer Kim Jong-un dreimal. Nach dem gescheiterten Gipfeltreffen
2019 in Hanoi zwischen US-Präsident Trump und Kim Jong-un nahmen die
Spannungen und das Misstrauen jedoch weiter zu. Seit Juli 2021 meldet die
Internationale Atomenergie-Organisation eine Zunahme der nuklearen Aktivität im
Kernforschungszentrum Yongbyon mit einem Versuchsreaktor mit einer Leistung
von fünf Megawatt. Nordkorea verurteilte die Vereinigten Staaten und Südkorea
im August 2021 für ihre gemeinsamen Militärübungen, kündigte jedoch an, dass
es sein Nuklearprogramm verlängern werde, sollten die Vereinigten Staaten ihre
Sanktionspolitik nicht beenden. Seit September 2021 führt Nordkorea Tests mit
neuen Langstreckenflugkörpern durch, die in geringerer Höhe und mit sehr flachen
Flugbahnen fliegen können, was das Abfangen dieser Flugkörper erschwert.
2022 führte Nordkorea seine größten Tests für ballistische Flugkörper durch, und
machte deutlich, dass die Reichweite seiner Interkontinentalraketen bis in die
Vereinigten Staaten reichen würde. Die Spannungen verschärften sich im März 2022
durch Nordkoreas Start einer neuen Art interkontinentaler ballistischer Flugkörper
(ICBM). Dabei handelte es sich um Hwasong-17, den bislang größten Flugkörper
Nordkoreas, dessen Flughöhe jeden bisherigen ICBM übertraf und 6 000 km
erreichte. Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un hielt anlässlich dieses Tests eine
Rede und deutete an, dass im Laufe des Jahres 2022 weitere Nuklearversuche
stattfinden würden. Südkorea baut seine Verteidigungsfähigkeiten und die militärische
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten aus, unter anderem durch die
Teilnahme an groß angelegten gemeinsamen Militärübungen und den Einsatz
zusätzlicher US-Luftraketenabwehrsysteme. Nordkoreas Strategie besteht darin, die
Vereinigten Staaten zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über Sanktionen und
humanitäre Hilfe zu zwingen. Spannungen haben die innerkoreanischen Beziehungen
beeinträchtigt und die regionalen Sicherheitsrisiken erhöht. Die Wiederaufnahme von
Raketentests durch Nordkorea im Jahr 2022 stellt zusammen mit dem Einmarsch
Russlands in die Ukraine eine große Herausforderung für den südkoreanischen
Präsidenten Yoon Suk-yeol dar, der einen kompromisslosen Ansatz verfolgt.
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Die EU hat die Raketenstarts verurteilt und Nordkorea aufgefordert, seinen
Verpflichtungen aus den Resolutionen des VN-Sicherheitsrats nachzukommen
und alle Handlungen zu unterlassen, durch die die Ausübung von Diplomatie
und das Führen eines Dialogs erschwert werden. Die EU setzt sich für die
Denuklearisierung ein. Bis Nordkorea seinen Verpflichtungen aus den Resolutionen
des VN-Sicherheitsrates nachkommt, wird die EU die Sanktionen weiterhin strikt
umsetzen und gleichzeitig die internationale Gemeinschaft dazu anhalten, dies ebenso
zu tun. Das Parlament verurteilte Pjöngjang in mehreren Entschließungen wegen
seiner Atom- und Raketenprogramme und verlieh seiner großen Besorgnis angesichts
der sich verschlechternden Menschenrechtslage im Land Ausdruck.
Im September 2022 verabschiedete die Oberste Volksversammlung Nordkoreas ein
Gesetz, durch das der Nuklearstatus des Landes unumkehrbar wird und im Falle eines
drohenden Angriffs präventive Atomschläge ermöglicht werden.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
10/2022
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5.6.9. SÜDOSTASIEN

Der indopazifische Raum entwickelt sich rasch und gewinnt als Heimat von
über 50% der Weltbevölkerung immer mehr an geostrategischer Bedeutung. Der
weltweite Containerverkehr verläuft zu zwei Dritteln durch den indopazifischen
Raum, dessen Seewege wichtige Routen für Handel und Energieversorgung
sind. Die EU-Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum wurde
im September 2021 angenommen, um das Engagement der EU zu verstärken,
Partnerschaften aufzubauen, die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken
und globale Herausforderungen anzugehen. Die Union ist derzeit damit befasst,
die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente anzupassen, um ihre strategische
Autonomie voranzubringen. Mit dem Strategischen Kompass der EU für Sicherheit
und Verteidigung, der vom Rat im März 2022 förmlich gebilligt wurde, wird eine
offene und regelbasierte regionale Sicherheitsarchitektur gefördert, die sichere
Seeverbindungen, den Aufbau von Kapazitäten und eine verstärkte Präsenz von
Seestreitkräften im indopazifischen Raum umfasst.
Die EU bemüht sich um engere Kontakte mit den Ländern Südostasiens und
unterstützt die regionale Integration in dem Verband südostasiatischer Nationen
(ASEAN). Im Hinblick auf die Region bestehen geostrategische Bedenken. Beispiele
dafür sind die Streitfrage um das Südchinesische Meer und die Taiwan-Frage sowie
Umweltbelange, insbesondere in der Subregion Mekong. Die EU ist ein starker
Wirtschaftsakteur in Südostasien und wichtigster Geber von Entwicklungshilfe.
Sie setzt sich für den Aufbau von Institutionen, Demokratie, verantwortungsvolle
Staatsführung und Menschenrechte ein. Sie mobilisierte ein Finanzpaket in Höhe
von über 800 Mio. EUR für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in der Region
und zur Abschwächung ihrer sozioökonomischen Folgen.

Gegenstand dieser Kurzdarstellung ist der südostasiatische Raum. Weitere
Kurzdarstellungen sind Südasien (5.6.7) und Ostasien (5.6.8) gewidmet.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags über die Europäische Union;

— Artikel 206-207 (Handel) und 216-219 (Internationale Abkommen) des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV);

— Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (bilaterale Beziehungen).

A. Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN)
Das erste ASEAN-Gipfeltreffen wurde im Februar 1976 in Bali abgehalten. Dort kamen
Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur und Thailand zusammen. Brunei
Darussalam, Vietnam, Laos, Kambodscha und Myanmar/Birma traten der Assoziation
später bei. Der ASEAN verfolgt eine strikte Politik der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten seiner Mitgliedstaaten.
Die EU und der ASEAN sind gleich gesinnte Partner in einem herausfordernden
geopolitischen Kontext, die beide an den regelbasierten Multilateralismus glauben.
Im Laufe von fünfundvierzig Jahren der Zusammenarbeit haben der ASEAN und
die EU eine starke Beziehung aufgebaut, die vornehmlich auf Handels- und
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Wirtschaftsbeziehungen beruht, und sind derzeit strategische Partner. Für den ASEAN
ist die EU der zweitwichtigste Handelspartner, da 13% des gesamten Handels mit dem
Rest der Welt auf die EU entfallen. Der ASEAN ist – nach den USA und China – für
die EU der drittgrößte Partner außerhalb Europas. Das übergeordnete Ziel ist weiterhin
der Abschluss eines Freihandelsabkommens (FHA) EU-ASEAN auf regionaler Ebene.
Das jüngste Ministertreffen ASEAN-EU im Juli 2021 endete mit der Vereinbarung,
die strategische Partnerschaft, die im Dezember 2020 eingegangen wurde,
auszubauen. Beide Seiten haben sich zur Abhaltung regelmäßiger Gipfeltreffen
auf Ebene der Staats- und Regierungschefs verpflichtet, um ihre wirtschaftliche
und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu stärken und die Beziehungen in
Bereichen wie Vernetzung und Entwicklung zu verbessern. Darüber hinaus wollen
sich die EU und der ASEAN verstärkt um die Entwicklung eines praktischen
Rahmens für ein interregionales FHA bemühen. Beide Parteien prüfen – unter
Berücksichtigung der EU-Strategie zur Förderung der Konnektivität zwischen Europa
und Asien und des Leitplans zur ASEAN-Konnektivität 2025 – Möglichkeiten des
Aufbaus einer Konnektivitätspartnerschaft. Beide Seiten kamen ferner überein,
eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, um die Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung
im Pflanzenölsektor, insbesondere für Palmöl, anzugehen. Die 29. Sitzung des
Gemischten Kooperationsausschusses EU-ASEAN fand im Februar 2022 statt. Beide
Seiten betonten die wichtige Rolle des ASEAN und der EU in regionalen und
globalen Angelegenheiten, überprüften das vierte Jahr der Umsetzung des EU-
ASEAN-Aktionsplans 2018-2022, wobei mehr als 88% der Handlungsschwerpunkte
entweder erfolgreich behandelt wurden oder derzeit angegangen werden, und sahen
dem rechtzeitigen Abschluss des nächsten Aktionsplans (2023-2027) erwartungsvoll
entgegen.
Die 17. Konsultationen zwischen den ASEAN-Wirtschaftsministern und dem EU-
Handelskommissar fanden am 14. September 2021 statt. Die beiden Parteien
billigten das ASEAN-EU-Arbeitsprogramm für Handel und Investitionen 2021-2022,
bekräftigten ihr Eintreten für eine Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und
die Festlegung der Parameter für das zukünftige FHA ASEAN-EU.
Die EU zielt mit der neuen strategischen Partnerschaft zwischen der EU und
dem ASEAN darauf ab, die parlamentarische Dimension der Beziehungen weiterhin
zu stärken, und zwar u. a. durch Unterstützung eines strukturierteren Austauschs
und Förderung der Einrichtung einer paritätischen parlamentarischen Versammlung
zwischen dem Europäischen Parlament und der Interparlamentarische Versammlung
des ASEAN (AIPA), um die demokratische Rechenschaftspflicht sicherzustellen
und ein Forum für den multilateralen Austausch zur Erörterung globaler Fragen
bereitzustellen. Am 14. Juni 2021 trat die ASEAN-Delegation zusammen, um mit den
ASEAN-Staaten und dem Europäischen Auswärtigen Dienst über die strategische
Partnerschaft zwischen der EU und dem ASEAN und die EU-Strategie für den
indopazifischen Raum zu diskutieren. Am 22. Juni 2021 fand der erste Interregionale
Parlamentarische Dialog EP-AIPA statt, um über die Zukunft der Handelsbeziehungen
zwischen der EU und dem ASEAN und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
zu beraten.
Die im November 2020 unterzeichnete regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft
(RCEP) trat im Januar 2022 in Kraft. Die RCEP, an der die zehn ASEAN-
Staaten und fünf der asiatisch-pazifischen Partner der EU beteiligt sind, ist das
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weltweit größte FHA und deckt weltweit mehr als die Hälfte der Ausfuhren
und fast ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) ab. Durch das
Freihandelsabkommen werden die meisten Wirtschaftszweige abgedeckt, wobei
etwa 90% der Waren voraussichtlich zollfrei gehandelt werden. Die meisten
dieser Waren unterliegen bereits diesem Vorteil im Rahmen der bestehenden
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten. Bis geplante Zollsenkungen wirksam
werden, könnten bis zu 20 Jahre vergehen. Die Übergangsfristen für Kambodscha,
Laos und Myanmar/Birma sind länger. Sensible Sektoren wie die Landwirtschaft
sind größtenteils von Zollsenkungen ausgeschlossen. Die RCEP-Mitglieder sollten
von gemeinsamen Ursprungsregeln, der Abschaffung von Ausfuhrkontingenten,
vereinfachten Zollverfahren und einem leichteren grenzüberschreitenden Zugang zu
Handelszonen profitieren. Rohstoffe, Maschinen, Kraftfahrzeuge und Konsumgüter
dürften sich als wichtige Wachstumsbereiche erweisen.
B. Asien-Europa-Treffen (ASEM) und Treffen im Rahmen der Parlamentarischen
Partnerschaft Asien-Europa (ASEP)
Ziel des ASEM ist die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des politischen
Dialogs und der Förderung intensiver direkter Kontakte zwischen den Menschen
der EU und Asiens. Die Partner haben kürzlich betont, dass wirksame und rasche
Maßnahmen im Bereich des Klimawandels, der Sicherheitszusammenarbeit, des
Handels und der Menschenrechte erforderlich sind.
Im November 2021 übernahm Kambodscha die Rolle des Gastgebers des 13. ASEM-
Gipfeltreffens (ASEM13) und des elften Treffens im Rahmen der Parlamentarischen
Partnerschaft Asien-Europa (ASEP-11). ASEM13 zielt darauf ab, den Multilateralismus
für ein gemeinsames Wachstum zu stärken, wobei der Schwerpunkt darauf liegt,
globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die nachhaltige Entwicklung und den
Terrorismus anzugehen. Ferner soll das Gipfeltreffen dazu dienen, das multilaterale
Handelssystem zu verbessern. In Übereinstimmung mit diesem allgemeinen Thema
findet ASEP-11 als eine der Nebenveranstaltungen von ASEM13 statt, bei der es
thematisch um die Stärkung der parlamentarischen Partnerschaft für Frieden und
nachhaltige Entwicklung in der Zeit nach der COVID-19-Krise geht.
C. Indonesien
Als G20-Mitglied, die drittgrößte Demokratie der Welt und das größte Land mit einer
muslimischen Mehrheit unter der Bevölkerung gewinnt Indonesien zunehmend an
Bedeutung als Partner der EU. Die Beziehungen zwischen der EU und Indonesien
werden durch das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen aus dem Jahr 2014
bestimmt. Die Tagung des Gemischten Ausschusses EU-Indonesien im Juni 2021
stellte einen Schritt nach vorne bezüglich der laufenden bilateralen Zusammenarbeit
im Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens dar. Die Staats-
und Regierungschefs hoben hervor, wie wichtig es ist, die globalen Agenden der
internationalen Gemeinschaft bei der Zusammenarbeit im indopazifischen Raum
zu stärken und umzusetzen, und betonten ihre Verpflichtung, den Klimawandel zu
bekämpfen und auf eine gemeinsame grüne Agenda hinzuwirken.
Indonesien und die EU hielten im Juli 2022 in Bali ihren sechsten Gemischten
Ausschuss ab, um die bilateralen Beziehungen zu überprüfen. Sie begrüßten, dass ihre
jeweiligen COVID-19-Impfstoffzertifikate seit Mai 2022 gegenseitig anerkannt werden.
Zuvor hatte im November 2021 der sechste sicherheitspolitische Dialog stattgefunden,
und der sechste politische Dialog hatte im März 2022 stattgefunden. Indonesien

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-6th-joint-committee_en?s=80
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-6th-joint-committee_en?s=80
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-indonesia-hold-sixth-security-dialogue_en


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2024 204
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

bekundete sein Interesse an einer verbesserten Mobilität bei der Einreise in die EU
durch die Visaliberalisierung für indonesische Geschäfts- und Tourismusreisen in den
Schengen-Raum. Indonesien und die EU bekräftigten ihr Bekenntnis zur Souveränität,
Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der Ukraine und bedauerten die
Aggression Russlands. Beide begrüßten den Besuch von Präsident Joko Widodo
in Kiew und Moskau und unterstützten die Vereinbarung „Initiative on the Safe
Transportation on Grains and Foodstuffs from Ukrainian Ports“ (Initiative zur sicheren
Beförderung von Getreide und Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen), die im Juli 2022
von Russland, der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen getroffen wurde.
Sie erneuerten ihr Engagement für die Stärkung des Geistes des Multilateralismus
und die Einhaltung des Völkerrechts, um Frieden und Stabilität zu fördern. Die beiden
Parteien kamen überein, bei der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, einschließlich
der maritimen Sicherheit, Friedenssicherungseinsätzen, der Cybersicherheit und der
Terrorismusbekämpfung, eine Partnerschaft zu beiderseitigem Nutzen zu verfolgen.
Indonesien hat im Rahmen der EU-Programme „Verbesserung der
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit in und mit Asien“ (ESIWA) und
„Kritische Seeverkehrswege im Indischen Ozean“ (CRIMARIO) einen weiteren
Wissensaustausch und weitere Konsultationen über die Zusammenarbeit im Bereich
der Sicherheit und der Verteidigung angeregt. Beide begrüßten die Planung einer
künftigen gemeinsamen Marineübung und begrüßten den Beitritt der indonesischen
Verteidigungsuniversität zum Netzwerk des EU-Verteidigungs- und Sicherheitskollegs
als assoziiertes Mitglied. Der Gemeinsame Ausschuss hat im Juli 2022 auch die
Sitzung der Arbeitsgruppe für Handel und Investitionen im April 2022 zur Kenntnis
genommen, in der es um bilaterale Handel und Investitionen ging, und bekräftigte
seine Zusage, die Arbeit an den laufenden Verhandlungen über ein umfassendes
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) zwischen Indonesien und der EU zu
beschleunigen.
Im Juni 2021 veröffentlichte die Welthandelsorganisation (WTO) ein Dokument
bezüglich des Streits über Biokraftstoff zwischen der EU und Indonesien über Palmöl.
Indonesien hat im Dezember 2019 bei der WTO Klage gegen die EU wegen bestimmter
Maßnahmen in Bezug auf Biokraftstoffe auf Basis von Palmöl und Ölpalmenpflanzen
eingereicht. In der Klage argumentierte Indonesien, dass die EU-Beschränkungen
für Biokraftstoffe auf Palmölbasis unfair und diskriminierend seien, und beantragte
WTO-Konsultationen zur Streitbelegung. Die Konsultationen zu den Maßnahmen
fanden am 19. Februar 2020 statt, da die Streitigkeit jedoch nicht beigelegt wurde,
ersuchte Indonesien im März 2020 das Streitbeilegungsgremium der WTO, ein Panel
zur Prüfung der Angelegenheit einzusetzen. Die Entscheidung der WTO steht noch
aus, aber es ist möglich, dass sie bis Ende 2022 eine Entscheidung treffen wird.
Dennoch hat die russische Invasion der Ukraine eine weltweite Knappheit an Speiseöl
verursacht, die Indonesien dabei helfen könnte, seinen Anteil am Palmölmarkt in der
EU zurückzugewinnen. Unabhängig von den Ergebnissen der Entscheidung der WTO
ist die EU bestrebt, ihren Ruf zu stärken und neue Abkommen zu unterzeichnen, auch
aufgrund der Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurde, und es
wird gemutmaßt, dass es in den kommenden Jahren zu einem Anstieg der EU-Importe
von Palmöl kommen könnte.
Die EU ist Indonesiens drittgrößter Handelspartner. 2020 belief sich der Warenhandel
zwischen der EU und Indonesien auf insgesamt 20,6 Mrd. EUR, wobei
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Indonesien einen Überschuss von 6,2 Mrd. EUR verzeichnete. Die ausländischen
Direktinvestitionen (ADI) der EU in Indonesien beliefen sich auf 25,8 Mrd. EUR.
Indonesien hielt seine Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen zeitgleich
im April 2020 ab. Joko Widodo (Jokowi genannt, indonesische demokratische Partei)
wurde für eine zweite Amtszeit wiedergewählt, jedoch büßte er durch die COVID-19-
Krise an Führungsstärke und Beliebtheit ein. Die Regierung hat ihre Priorität bei der
Infrastrukturentwicklung unter Zuhilfenahme ausländischer und privater Investitionen
gesetzt. Der Schwerpunkt der Politikgestaltung lag jedoch auf der Erholung von der
COVID-19-Pandemie.
Die nächsten Präsidentschaftswahlen werden im Oktober 2024 stattfinden. Präsident
Jokowi wird sehr wahrscheinlich für eine dritte Amtszeit kandidieren. Im vergangenen
Jahr kam es mehrfach zu Kabinettsumbildungen.
Als Präsident Joko Widodo seine Pläne zum Bau einer neuen Hauptstadt ankündigte,
versprach er eine strahlende, grüne Hightech-Metropole. Die Zukunft des mit
30 Mrd. EUR ausgestatteten Projekts wird von den Wahlen im Februar 2024 abhängen.
Es wird erwartet, dass der Bau von Nusantara bis zum Jahr 2045 dauern wird,
das mit dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Indonesiens zusammenfällt. Der
Bau von Nusantara in Borneo bedeutet erhebliche Umweltkosten in einer Region,
die für seinen riesigen Regenwald und seine Wildtiere, darunter Orang-Utans und
Nasenaffen, bekannt ist. Die Regierung hat zugesagt, den Wohlstand umzuverteilen
und die Entwicklung in anderen Teilen Indonesiens zu fördern.
Indonesien führt im laufenden Jahr den Vorsitz der G20. Der Uneinigkeit der G20-
Staaten in Bezug auf das Recht Russlands, einen Sitz am G20-Tisch zu haben, kommt
große Aufmerksamkeit zu. Russland wurde ebenso wie die Ukraine zum Gipfeltreffen
in Bali im November 2022 eingeladen. Präsident Putin nahm jedoch nicht teil, und
Präsident Selenskyj nahm per Videoverbindung teil.
Im Oktober 2019 nahm das Parlament eine Entschließung zum vorgeschlagenen
Strafgesetzbuch in Indonesien an, in der es seine Besorgnis über die Bestimmungen
Indonesiens über Blasphemie und Ehebruch zum Ausdruck brachte und darüber, dass
das neue Gesetz gegen Minderheiten angewendet würde und eine Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts, der Religion und der sexuellen Ausrichtung erlauben
würde. Das vorgeschlagene neue Gesetz löste Demonstrationen im Land aus. Das
Parlament begrüßte die Entscheidung Präsident Widodos nach massiven Protesten
von Tausenden von Menschen in ganz Indonesien, die Annahme des Gesetzes zu
verschieben.
D. Myanmar/Birma
Die EU hat Myanmar/Birma bei seinem demokratischen Wandel aktiv unterstützt
und eine führende Rolle bei der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit der
internationalen Gemeinschaft mit Myanmar/Birma gespielt, seit das Land begann, die
Demokratie wiederherzustellen und sich der Welt gegenüber zu öffnen. Aufgrund der
jahrzehntelangen internationalen Isolation und entsprechender Sanktionen gibt es kein
offizielles Rahmenabkommen.
Die Verfassung von Myanmar/Birma, die 2008 von der Militärregierung erstellt und
durch ein Referendum angenommen wurde, schränkt die Handlungsmöglichkeiten
der Zivilregierung ein und gewährt dem Militär außergewöhnlich viel Macht,
einschließlich durch die Zuweisung von 25% der Sitze im Parlament an das
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Militär und der Kontrolle über die wichtigsten Ministerien, die für die Bereiche
Sicherheit und Territorialverwaltung zuständig sind. In Myanmar/Birma herrscht nach
wie vor der Bürgerkrieg, der 1948 begonnen hat. Im Oktober 2015 wurde eine
Waffenruhe vereinbart, die jedoch von einigen aufständischen ethnischen Gruppen
nicht unterzeichnet wurde. Nach der Wahl 2015, in Folge derer Aung San Suu
Kyi ihre Ämter als Staatsberaterin, Ministerin für auswärtige Angelegenheiten und
Ministerin des Büros des Präsidenten wahrnahm, wurden demokratische Reformen
vorangetrieben. Die letzten Parlamentswahlen fanden am Sonntag, 8. November 2020
statt. Die regierende Nationale Liga für Demokratie (NLD) von Aung San Suu Kyi
gewann ausreichend Sitze im Parlament, um eine Regierung zu bilden.
Am 1. Februar 2021 gelangte das Militär durch einen Putsch an die Macht und Aung
San Suu Kyi, Präsident U Win Myint und andere führende Persönlichkeiten der NLD
wurden wegen angeblichen Wahlbetrugs festgenommen. Der Oberbefehlshaber der
Streitkräfte, General Min Aung Hlaing, wurde zum Staatschef der Militärjunta erklärt.
Gegen Aung San Suu Kyi und andere Führungspersönlichkeiten der NLD wurden
Verfahren eingeleitet. Die Ereignisse zogen prodemokratische Proteste nach sich und
bei Zusammenstößen mit der Armee gab es Tote und Schwerverletzte.
Neben anderen internationalen Akteuren hat auch die EU zahlreiche Erklärungen
zu Myanmar/Birma abgegeben und Sanktionen gegen die Junta sowie gegen
militäreigene Unternehmen verhängt. Am 22. Februar 2021 nahm der Rat
Schlussfolgerungen an, in denen er den Militärputsch auf das Schärfste verurteilte
und eine Deeskalation der Krise, die Beendigung des Ausnahmezustands, die
Wiederherstellung der rechtmäßigen Regierung und die sofortige Freilassung aller, die
im Zusammenhang mit dem Putsch festgenommen oder inhaftiert wurden, forderte.
Am 22. März, 19. April und 21. Juni 2021 verhängte der Rat Sanktionen gegen die für
den Militärputsch verantwortliche Personen und weitete die Sanktionen aus auf vom
Militär kontrollierte Unternehmen.
Am 30. April 2021 veröffentlichte der Vizepräsident der Kommission und Hohe
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zum Fünf-Punkte-Konsens,
der auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs des ASEAN am 24. April
2021 in Indonesien erzielt wurde, eine Erklärung, in der die Bereitschaft bekräftigt
wurde, den Sondergesandten des ASEAN zu unterstützen. Am 13. Oktober 2021
forderte der Vizepräsident der Kommission und Hohe Vertreter der Union für
Außen- und Sicherheitspolitik Myanmar/Birma auf, konstruktiv mit dem ASEAN
zusammenzuarbeiten. In einer Pressemitteilung lehnte Myanmar/Birma jedoch das
Gesuch des Sondergesandten des ASEAN ab, Aung San Suu Kyi treffen zu
dürfen. Der Rat hat im Februar 2022 ein viertes Sanktionspaket gegen hochrangige
(militärische) Mitglieder und Organisationen der Tatmadaw, einschließlich des Öl- und
Gasunternehmens Myanmar/Birma, gebilligt.
Der Warenverkehr zwischen den beiden Partnern erreichte 2020 einen Gesamtwert
von 3,1 Mrd. EUR. Myanmar/Birma gehört zu den am wenigsten entwickelten
Ländern und kommt daher in den Genuss der Handelsinitiative „Alles außer
Waffen“ (Everything But Arms, EBA) im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems
(APS) der EU. Myanmar/Birma ist derzeit Gegenstand eines als „verstärktes
Engagement“ bezeichneten Verfahrens, mit dem dafür gesorgt werden soll, dass das
Land die grundlegenden Anforderungen der APS-Verordnung erfüllt. Im derzeitigen
EU-Haushalt wurden für den Zeitraum 2014-2020 insgesamt 688 Mio. EUR für
Myanmar/Birma bereitgestellt. Trotz des jüngsten Putsches hat die Kommission
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bislang eher gezögert, Myanmar/Birma Handelsbeschränkungen aufzuerlegen. Als
Begründung führt sie die Konsequenzen für die Bevölkerung Myanmars/Birmas und
die begrenzten Auswirkungen auf das Militär an. Das Mehrjahresrichtprogramm der EU
2021-2027 beruht auf konkreten Prioritäten für Myanmar/Birma: Regierungsführung,
Rechtsstaatlichkeit, nachhaltiges Wachstum, Hilfe für Vertriebene, Grüner Deal und
digitale Agenda.
Das Land hat seit dem Militärputsch vom Februar 2021 einen alarmierenden Anstieg
der Zahl der Todesurteile verzeichnet, doch wird davon ausgegangen, dass, bevor die
Militärjunta Myanmars/Birmas über die Hinrichtung von vier Männern berichtete, die
nach dem Gesetz Myanmars/Birmas zur Terrorismusbekämpfung von 2014 angeklagt
wurden, bis Juli 2022 keine Hinrichtungen stattgefunden hatten.
Den Zahlen der Vereinten Nationen zufolge hat die Zahl der Binnenvertriebenen
innerhalb Myanmars/Birmas seit Mai 2022 eine Million erreicht. Den jüngsten Zahlen
zufolge sind seit dem Putsch mehr als 1 900 Menschen vom Militär getötet worden.
Myanmar/Birma hat mit einer Eskalation der Spannungen zwischen gesellschaftlichen
Gruppen zu kämpfen. Am 21. August 2020 wurde das vierte Treffen der
Friedenskonferenz („21st Century Panglong“) wiederaufgenommen. Im Rahmen der
Konferenz sollen Konflikte zwischen dem Militär und ethnischen aufständischen
Gruppen gelöst werden, indem ein landesweites Waffenstillstandsabkommen in eine
dauerhafte Einigung überführt wird.
Im Demokratieindex 2021 belegte Myanmar/Birma unter 167 Ländern Platz 166.
Besondere Aufmerksamkeit verlangt derzeit die Menschenrechtslage, insbesondere
mit Blick auf die Verfolgung der Rohingya im Bundesstaat Rakhaing. Seit August 2017
sind über 800 000 Rohingya nach Bangladesch geflohen, um der Verfolgung in
Myanmar/Birma zu entgehen. Im August 2019 lehnten Tausende von Flüchtlingen
aufgrund von Sicherheitsbedenken die Versuche von Bangladesch, Myanmar/Birma
und der VN ab, sie in die Heimat zurückzusenden. Das Parlament verurteilte in seiner
Entschließung vom 19. September 2019 die Verstöße gegen die Menschenrechte der
Rohingya. Am 9. Februar 2021 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es
den Staatsstreich und die Menschenrechtsverletzungen scharf verurteilte, die Junta
aufforderte, die Zivilregierung wiedereinzusetzen, und die sofortige Freilassung aller
Personen forderte, die unter falschem Vorwand festgenommen worden waren.
Am 7. Oktober 2021 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der
es die Menschenrechtsverletzungen, die anhaltende Diskriminierung ethnischer
Minderheiten und die Gewaltanwendung der Junta gegen ihre Bürger sowie
die Angriffe der Militärbehörden auf medizinisches Personal und Einrichtungen
verurteilte. Das Parlament forderte ferner Myanmar/Birma nachdrücklich auf, mit
dem Sondergesandten des ASEAN zusammenzuarbeiten, und forderte den Rat auf,
weiterhin gezielte Sanktionen gegen die für den Staatsstreich im Februar 2021
Verantwortlichen zu verhängen.
Im März 2022 verabschiedete das Parlament ein Jahr nach dem Putsch eine
Entschließung zu Myanmar/Birma, in der es seinen Standpunkt zu Myanmar/
Birma bekräftigte. Die EU stellte weitere 1 Mio. EUR für den Unabhängigen
Untersuchungsmechanismus der Vereinten Nationen für Myanmar bereit, ein
Mechanismus, der 2018 vom VN-Menschenrechtsrat eingeführt wurde, um Beweise
für Menschenrechtsverletzungen zu sammeln.
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E. Philippinen
Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen der EU und den
Philippinen wurde im Jahr 2011 unterzeichnet und trat im März 2018 in Kraft. Im
Rahmen der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses, die am 28. Januar 2020
in Brüssel stattfand, wurden fachbezogene Unterausschüsse eingerichtet, wodurch
die Philippinen und die EU das volle Potenzial der Zusammenarbeit entfalten
können, um die bilaterale Beziehung und die Verbundenheit zu stärken. Ferner
übernahmen die Philippinen im August 2021 die Rolle des ASEAN-Koordinators für die
Dialogbeziehungen mit der EU, die sie bis 2024 innehaben werden.
Im April 2022 fand die zweite Sitzung des Gemischten Ausschusses zur Prüfung
der laufenden bilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Partnerschafts- und
Kooperationsabkommens statt. Was regionale sicherheitspolitische Entwicklungen wie
die Streitfragen im Südchinesischen Meer anbelangt, so waren sich die EU und die
Philippinen darin einig, dass unter Achtung der Grundsätze des Völkerrechts und der
Charta der Vereinten Nationen friedliche und inklusive Lösungen für Konflikte gefunden
werden müssen. Beide Delegationen erörterten die Annahme der einschlägigen
Resolutionen auf der Notsondertagung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen zur Ukraine und im Menschenrechtsrat, in denen die russische Aggression
gegen die Ukraine verurteilt wurde.
Die EU ist ein wichtiger Geber für das Land, da sie im Zeitraum 2014-2020 Mittel
in Höhe von 325 Mio. EUR zur Verfügung stellte. Die Bereiche Rechtsstaatlichkeit
und inklusives Wachstum stehen im Mittelpunkt. Mit dem Mehrjahresrichtprogramm
der EU 2021-2027 wird die allgemeine EU-Entwicklungszusammenarbeit fortgesetzt.
Der bilaterale Warenhandel zwischen der EU und den Philippinen belief sich
2020 auf 12,3 Mrd. EUR. Die EU ist zudem viertgrößter Handelspartner der
Philippinen, mit einem Anteil am Gesamthandel des Landes von 8,4% im Jahr
2020. Die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den
Philippinen wurden im Dezember 2015 aufgenommen. Die erste Gesprächsrunde
fand im Mai 2016 statt. Bei diesen Verhandlungen wurde eine große Bandbreite
von Themen behandelt, darunter Zölle, nichttarifäre Handelshemmnisse, Handel
mit Dienstleistungen und Investitionen sowie Handelsaspekte des öffentlichen
Auftragswesens, geistiges Eigentum, Wettbewerb und nachhaltige Entwicklung.
Im Mai 2016 gewann Rodrigo Duterte die Präsidentschaftswahl und hat seither
umstrittene Maßnahmen gegen den Drogenhandel ergriffen, darunter Schießbefehle,
die zu Menschenrechtsverletzungen führten. Duterte schlug zudem einen neuen Kurs
in der Außenpolitik der Philippinen ein, indem er ungeachtet der Kontroverse um
das Südchinesische Meer und der Tatsache, dass die Philippinen zu den Anspruch
erhebenden ASEAN-Staaten in dieser Streitigkeit gehören, eine neue Allianz mit
Russland und China schmiedete. Die EU unterstützte den Mindanao-Friedensprozess
und begrüßte die friedliche Durchführung des Referendums Anfang 2019.
Sie hat zunehmend Bedenken wegen Menschenrechtsverstößen, insbesondere mit
Blick auf außergerichtliche Hinrichtungen im Zusammenhang mit dem „Krieg den
Drogen“ und dem im Juli 2020 verabschiedeten Gesetz zur Bekämpfung des
Terrorismus. Da die Philippinen seit Dezember 2014 das Handelspräferenzsystem der
EU (APS+) nutzen, erinnerte die EU das Land auf der 108. Tagung der IAO-Konferenz
in Genf im Juni 2019 an seine Verpflichtung, die internationalen Übereinkommen im
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Bereich Menschen- und Arbeitsrechte zu ratifizieren und umzusetzen, wie in dem APS-
Plus-Abkommen festgelegt.
In einer Entschließung von September 2020 hat das Parlament die EU und
die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, unverzüglich Verfahrensschritte
einzuleiten, die zur vorübergehenden Rücknahme der APS+-Präferenzen führen
könnten. Bislang wurde dieser Forderung nicht nachgekommen.
Im Mai 2022 fand die Präsidentschaftswahl statt. Der neue Präsident der Philippinen
ist Ferdinand „Bongbong“ Marcos, und seine Vizepräsidentin, Sara Duterte, ist die
Tochter des scheidenden Führers. In seiner Rede zum Amtsantritt am 30. Juni
2022 versprach Präsident Ferdinand Marcos, den kurzfristigen politischen Zielen in
den Bereichen Landwirtschaft, Infrastruktur und Investitionen Vorrang einzuräumen.
Gleichzeitig wird sich der Wettbewerb zwischen Japan und China bezüglich der
Unterstützung der neuen ehrgeizigen Eisenbahnziele wahrscheinlich verstärken.
Anders als Duterte beabsichtigt Marcos, eine ausgewogenere Diplomatie zwischen
Peking und Washington zu verfolgen. Präsident Ferdinand Marcos wird voraussichtlich
am Gipfeltreffen EU-ASEAN im Dezember 2022 in Brüssel teilnehmen.
Das Parlament nahm im Februar 2022 eine Entschließung an, in der es die Tausenden
außergerichtlicher Tötungen und andere schwere Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit Präsident Rodrigo Dutertes „Krieg gegen Drogen“ scharf
verurteilte. Darüber hinaus verurteilten die Mitglieder alle Fälle von Einschüchterungen
und Gewalt gegen diejenigen, die Vorwürfe solcher Übergriffe im Land offenlegen
wollten. Die ASEAN-Parlamentarier für Menschenrechte forderten auch die sofortige
und bedingungslose Freilassung der philippinischen Senatorin Leila De Lima, einer der
schärfsten Kritikerinnen des ehemaligen Präsidenten Duterte.
F. Vietnam
Die Beziehungen zwischen der EU und Vietnam stützen sich auf das Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen aus dem Jahr 2016. Für den Zeitraum 2014-2020
wurden insgesamt 400 Mio. EUR mit dem Schwerpunkt auf verantwortungsvoller
Staatsführung, Energie und Klimawandel, vor allem im Mekong-Delta, bereitgestellt.
Im Mehrjahresrichtprogramm der EU 2021-2027 für Vietnam werden entscheidende
Fragen und Schlüsselbereiche für das Land angegangen.
Im Juni 2019 haben die EU und Vietnam ein FHA und ein Investitionsschutzabkommen
unterzeichnet. Das Parlament erteilte daraufhin im Februar 2020 seine Zustimmung
zu den beiden Abkommen, und das FHA trat im August 2020 in Kraft. Das FHA
umfasst die umgehende Beseitigung von 65% der Zölle auf EU-Ausfuhren nach
Vietnam und von 71% der Zölle auf Einfuhren aus Vietnam. Der Ausschuss für
internationalen Handel des Europäischen Parlaments (INTA) verfolgt die Umsetzung
des Freihandelsabkommens. Das Investitionsschutzabkommen tritt in Kraft, sobald es
von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde.
Der Warenhandel zwischen der EU und Vietnam belief sich im Jahr 2020 auf
43,2 Mrd. EUR. Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) der EU in Vietnam lagen
im Jahr 2019 bei 6,1 Mrd. EUR.
Im Oktober 2019 unterzeichneten die EU und Vietnam ein
Rahmenbeteiligungsabkommen, um eine Rechtsgrundlage für die Beteiligung
Vietnams an Krisenbewältigungsoperationen der EU zu schaffen.
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Die allgemeine Menschenrechtslage in Vietnam hat sich verschlechtert, eine Tendenz,
die durch die COVID-19-Pandemie noch verstärkt wurde. Das Gleiche gilt für das Recht
auf freie Meinungsäußerung im Land, wobei das harte Vorgehen gegen abweichende
Meinungen zunimmt und die Zahl der Verhaftungen wegen „staatsfeindlicher“
Tätigkeiten steigt. 2020 wurden Dutzende Menschen wegen Aktivismus verfolgt,
Journalisten wurden verhaftet und die nach den nationalen Sicherheitsgesetzen
geltenden Gefängnisstrafen wurden verschärft. Vietnam ist ein kommunistischer
Einparteienstaat ohne politische Freiheiten. Am 23. Mai 2021 hielt das Land inmitten
der COVID-19-Pandemie die Wahlen zur 15. Nationalversammlung und der Volksräte
auf lokaler Ebene ab. Die Kommunistische Partei Vietnams (KPV) gewann die Wahlen
und kontrolliert weiterhin uneingeschränkt die Medien und den Wahlprozess. Es
existiert keine unabhängige Wahlbeaufsichtigungsstelle. Aufgrund des vollständig
vom Staat kontrollierten Wahlprozesses durften 64 der 75 Kandidaten, die sich
selbst aufgestellt hatten, nicht antreten. Zwei unabhängige Kandidaten wurden zudem
festgenommen.
Vietnam ist aber auch eines der erfolgreichsten Beispiele für ein Land, das den
Übergang von einem gescheiterten kommunistischen Wirtschaftssystem zu einer
offenen und marktorientierten Wirtschaft vollzogen hat. Das Land zählt zu den am
stärksten wachsenden ASEAN-Ländern mit einer BIP-Wachstumsrate, die zwischen
2010 und 2020 durchschnittlich fast 7% betrug.
Im Januar 2021 nahm das Parlament eine Entschließung zu Vietnam an, in der es
die unverzügliche und bedingungslose Freilassung aller Menschenrechtsverteidiger
und Journalisten fordert und den Missbrauch repressiver Rechtsvorschriften, die die
Grundrechte und Grundfreiheiten einschränken, verurteilt. Darüber hinaus forderte
es die Regierung auf, den Betrieb unabhängiger Medienunternehmen zuzulassen,
und forderte die Einrichtung eines unabhängigen Mechanismus zur Überwachung
der Menschenrechte. Im Jahr 2021 belegte Vietnam auf der Weltrangliste der
Pressefreiheit unter 180 Ländern Platz 175.
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyễn Phú Trọng,
der sich seit mehr als einem Jahrzehnt im Amt befindet, hat eine
strikte Korruptionsbekämpfungspolitik entwickelt. Im Juni 2022 wurden der
Gesundheitsminister des Landes, Nguyn Thanh Long, und der Bürgermeister von
Hanoi, Chu Ngěc Anh, ihres Amtes enthoben und verhaftet, weil ihnen in Bezug auf
COVID-19-Testkits ein Betrugsfall in Höhe von 169 Mio. EUR vorgeworfen worden
war. Weitere hochrangige Beamte wurden ebenfalls verhaftet. Vietnams Position
verbesserte sich im weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency
International für 2021 um mehr als 30 Plätze und das Land belegt damit Platz 87 von
180 Ländern.
G. Thailand
Die Partnerschaft zwischen der EU und Thailand beruht auf dem Rahmenabkommen
von 1980 und die Zusammenarbeit zwischen der EU und Thailand auf dem
Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem ASEAN von 1980. Im
März 2013 schlossen beide Seiten die Verhandlungen über ein Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen (PKA) ab, das jedoch nach dem Militärputsch im Jahr 2014
ausgesetzt wurde.
Am 2. September 2022 haben die EU und Thailand den Wortlaut des
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (PKA) EU-Thailand fertiggestellt und
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damit den Verhandlungsprozess abgeschlossen. Das PKA wird den politischen
Dialog und die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Politikbereichen verstärken,
darunter Umwelt, Energie, Klimawandel, Verkehr, Wissenschaft und Technologie,
Handel, Beschäftigung und Soziales, Menschenrechte, Bildung, Landwirtschaft,
Nichtverbreitung, Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung von Korruption und
organisierter Kriminalität sowie Migration und Kultur.
Zudem werden Maßnahmen ergriffen, um die Verhandlungen zu einem ambitionierten
und umfassenden FHA zwischen der EU und Thailand wiederaufzunehmen. Die
Verhandlungen wurden im August 2021 wieder aufgenommen, nachdem die sie 2014
nach dem Militärputsch abgebrochen worden waren. Für Thailand ist die EU einer der
wichtigsten Exportmärkte. Thailand seinerseits ist im Rahmen des ASEAN einer der
wichtigsten Handelspartner der EU. Der bilaterale Warenverkehr belief sich 2020 auf
29 Mrd. EUR. Der thailändische Handelsminister und seine Amtskollegen aus der EU
haben die Handelsgespräche im Juni 2021 wieder aufgenommen.
Seit 2014 unterdrückt das Militär Gegenbewegungen mit der Ausrufung
des Kriegsrechts. In diesem Zusammenhang wurde auch von
Menschenrechtsverletzungen berichtet. König Maha Vajiralongkorn wurde im Mai
2019 gekrönt. Die promilitärische Partei entschied die Parlamentswahlen im März
2019 für sich, wobei ihr Manipulationen vorgeworfen wurden. Prayut Chan-o-cha,
der bereits von 2014-2019 unter dem „National Council for Peace and Order“ NCPO
(Nationalrat für Frieden und Ordnung) Premierminister war, wurde im Juni 2019 zum
Premierminister ernannt. Obwohl die Militärregierung im Juli 2019 offiziell endete, hat
das Militär immer noch Einfluss auf die Regierung.
Das thailändische Verfassungsgericht hatte zuvor beschlossen , Premierminister
Prayuth Chan-o-cha seines Amtes zu entheben, da er seine Amtszeit, acht Jahre
nach dem Amtsantritt im Rahmen eines Staatsstreichs im Jahr 2014, mutmaßlich
überschritten hatte. In der endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts vom
30. September 2022 wurde jedoch festgestellt, dass Premierminister Prayuth Chan-o-
cha die Amtszeit von acht Jahren nicht überschritten hatte.
Bei den Protesten der Thailänder gegen die Regierung Prayut Chan-o-chas geht es
auch um Forderungen nach Reformen der thailändischen Monarchie. Im Februar 2020
wurde die erste Protestwelle durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts
ausgelöst, die bei jungen Menschen beliebte Oppositionspartei Neue Zukunft
aufzulösen. Bei den Wahlen im März 2019 hatte die Partei die dritthöchste Anzahl
von Sitzen im Repräsentantenhaus errungen. Die thailändische Regierung rief im
Oktober 2020 den Ausnahmezustand aus und behielt sich das Recht vor, eine
Ausgangssperre und ein Kriegsgesetz zu verhängen. Im September 2021 verlängerte
die thailändische Regierung den Ausnahmezustand zum vierzehnten Mal in Folge bis
Ende November 2021. Trotz der hohen Anzahl an COVID-19-Infektionen kündigte
der thailändische Premierminister am 11. Oktober 2021 an, das Land ab November
2021 wieder für geimpfte Besucher aus bestimmten Ländern zu öffnen. Obwohl die
Verlängerung des Ausnahmezustands und die steigende Zahl der Strafverfolgungen
wegen Majestätsbeleidigung gegen Demonstranten die Proteste verlangsamt haben,
mobilisiert die von Studenten angeführte Bewegung weiterhin in regelmäßigen
Abständen.
Am 21. Januar 2020 leitete Thailand in Kuala Lumpur offiziell einen Friedensprozess
mit aufständischen Gruppen in den südlichen Provinzen mit mehrheitlich muslimischer
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Bevölkerung ein. In den Verhandlungen wurde von Malaysia vermittelt. Trotz der
Ausrufung einer Waffenruhe im April 2020 kam es in den Jahren 2021 und 2022 zu
weiteren Bombenanschlägen.
Am 16. September 2021 stimmte das thailändische Parlament erstmals einem
Gesetzentwurf über die Schutzmaßnahmen und Bekämpfung von Folter und
Verschwindenlassen zu, nachdem Thailand 2007 das Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
unterzeichnet hatte und die Einführung des Gesetzes 14 Jahre lang aufgeschoben
hatte. Das Europäische Parlament hat mehrere Entschließungen zu Menschenrechten,
Wanderarbeitnehmern und Arbeitnehmerrechten in Thailand verabschiedet.
H. Kambodscha
Grundstein der Beziehungen zwischen der EU und Kambodscha ist das
Kooperationsabkommen von 1977. Die EU ist der größte Geber des Landes und
stellte im Zeitraum 2014-2020 Mittel in Höhe von 410 Mio. EUR zur Verfügung,
die für die Verbesserung der Staatsführung und der Rechtsstaatlichkeit sowie für
das Khmer-Rouge-Tribunal vorgesehen waren. Mit dem Mehrjahresrichtprogramm der
EU 2021-2027 für Kambodscha werden 510 Mio. USD an Hilfe für Kambodscha
bereitgestellt, um dem Land dabei zu helfen, seine wirtschaftliche Entwicklung zu
fördern. Im Jahr 2020 belief sich der gesamte Warenhandel zwischen den beiden
Partnern auf 4,3 Mrd. EUR. Die EU ist mit einem Anteil von 10,6% am Gesamthandel
des Landes nach China und den USA Kambodschas drittgrößter Handelspartner.
Jahre des Bürgerkriegs haben Kambodscha zu einem der ärmsten Staaten
Südostasiens gemacht. Nach der Unterzeichnung des Pariser Friedensabkommens
von 1991 nahm Kambodscha 1993 eine Verfassung an, mit der die Grundlage für einen
liberalen, demokratischen Staat mit einem Mehrparteiensystem geschaffen wurde.
Angesichts der beunruhigenden politischen Entwicklungen sowie der anhaltenden
Verschlechterung der Demokratie hat der Rat im Februar 2018 entsprechende
Schlussfolgerungen zu Kambodscha verabschiedet.
Ministerpräsident Hun Sen und seine regierende kambodschanische Volkspartei
(CPP) gewannen zwar die Parlamentswahlen am 29. Juli 2018, nach Aussagen der
Opposition sei der Wahlprozess jedoch weder frei noch fair gewesen. Der Vorsitzende
der Oppositionspartei – der „Cambodian National Rescue Party“ (CNRP) (nationale
Rettungspartei Kambodschas) –, Kem Sokha, wurde im September 2017 verhaftet.
Sam Rainsy, der ehemalige Vorsitzende der CNRP, lebt seit 2015 im selbst gewählten
Exil. Die CNRP wurde im November 2017 aufgelöst. Am 1. März 2021 wurde Sam
Rainsy von einem Bezirksgericht in Phnom Penh zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren
wegen des angeblichen Plans, die Regierung von Premierminister Hun Sen zu
stürzen, verurteilt. Das Gericht entzog ihm zudem das aktive und passive Wahlrecht.
Acht weitere ehemalige CNRP-Politikern wurden in Abwesenheit ebenfalls zu langen
Freiheitsstrafen verurteilt.
Im Februar 2020 entschied die Kommission, einen Teil der Zollpräferenzen für
Kambodscha im Rahmen der Handelsinitiative „Alles außer Waffen“ aufgrund von
schwerwiegenden und systematischen Verletzungen der Menschenrechtsgrundsätze
zurückzunehmen, die im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
verankert sind. Die entsprechende Verordnung trat im August 2020 in Kraft.
Die Wirtschaft Kambodschas ist auf internationale Hilfe und auf Textilausfuhren
angewiesen, und es besteht eine große Abhängigkeit von den Lohnkosten. Die
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Aussetzung der Zollpräferenzen und ihre Ersetzung durch die EU-Standardzölle
betrifft hauptsächlich Kleidung und Schuhe. Die Rücknahme macht ein Fünftel bzw.
1 Mrd. EUR der kambodschanischen Ausfuhren pro Jahr in die EU aus.
Im September 2017 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es die
kambodschanische Regierung aufforderte, die politisch motivierte Verfolgung von Kem
Sokha einzustellen. Im Jahr 2018 nahm das Parlament eine weitere Entschließung an,
in der es forderte, dass alle Vorwürfe gegen Kem Sokha fallen gelassen werden.
Am 11. März 2021 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es die
eskalierenden Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha und die unter dem
Deckmantel des Schutzes vor COVID-19 durchgeführten repressiven Maßnahmen
verurteilt. Es forderte die Sicherheitskräfte auf, von unnötiger und übermäßiger
Gewalt gegen friedliche Demonstranten abzusehen und alle Formen von Schikanen,
einschließlich gerichtlicher Schikanen, einzustellen.
Im Februar 2022 verschob die Regierung das Inkrafttreten eines nationalen Internet-
Zugangstors, über das der gesamte Datenverkehr des Landes durch eine Firewall nach
chinesischem Muster geleitet werden würde. Die Regierung gab pandemiebedingte
Verzögerungen als Grund für die Verschiebung an und stritt ab, dass sie von heftiger
Kritik von Befürwortern der freien Meinungsäußerung beeinflusst worden sei.
Ein kambodschanisches Gericht verurteilte 20 Oppositionspolitiker und Aktivisten
in einem Prozess, der von der Organisation Human Rights Watch als Hexenjagd
bezeichnet wurde. Zu den im März 2022 verurteilten Oppositionsführern gehören die
im Exil lebende Oppositionsführer Sam Rainsy, Eng Chai Eang, Mu Sochua und
andere. Das Europäische Parlament hat gefordert, die Vorwürfe bedingungslos für
nichtig zu erklären. Im Mai 2022 hat das Europäische Parlament eine Entschließung zu
dem anhaltenden massiven Vorgehen gegen die politische Opposition in Kambodscha
angenommen.
I. Singapur
Die EU und Singapur arbeiten sehr eng in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft
und Technologie zusammen. Am 13. Februar 2019 haben die EU und Singapur drei
Abkommen ratifiziert, die einen neuen Abschnitt einleiten. Dabei handelt es sich
um das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Singapur
(EUSPCA) sowie ein entsprechendes Freihandelsabkommen (EUSFTA) und ein
Investitionsschutzabkommen (EUSIPA). Das Freihandelsabkommen mit Singapur ist
am 21. November 2019 in Kraft getreten. Mit diesen Abkommen sollen die politischen,
wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen gestärkt und die Zölle erheblich reduziert
werden. Technische und nichttarifäre Handelshemmnisse werden in zahlreichen
Sektoren abgebaut.
Im Jahr 2021 belief sich der Warenhandel zwischen der EU und Singapur
42,9 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 4,5% gegenüber 2020 entspricht. Die EU-
Ausfuhren nach Singapur beliefen sich auf 27,3 Mrd. EUR, während sich die Einfuhren
aus Singapur auf 15,6 Mrd. EUR beliefen. Singapur belegte 2021 weltweit Platz 20
unter den Warenhandelspartnern der EU. Der Dienstleistungsverkehr zwischen der
EU und Singapur belief sich 2020 auf 50,3 Mrd. EUR, womit Singapur der fünftgrößte
Partner der EU für den Handel mit Dienstleistungen ist. Den Handel mit Waren und
Dienstleistungen zusammengenommen, belief sich der Gesamthandel zwischen der
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EU und Singapur im Jahr 2020 auf 91 Mrd. EUR, womit Singapur für die EU der größte
Handelspartner im ASEAN und der elftgrößte Handelspartner weltweit ist.
Singapur ist nach wie vor ein wichtiges Ziel für ausländische Direktinvestitionen aus
der EU. Ende 2020 beliefen sich die Bestände an ausländischen Direktinvestitionen
der EU in Singapur auf 255,6 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 15,4% gegenüber
2019 entspricht. Singapur belegte weltweit Platz 7 unter den Zielländern der EU für
ausländische Direktinvestitionen und ist das wichtigste Zielgebiet der EU-Investitionen
im ASEAN. Umgekehrt beliefen sich die Bestände an ausländischen Direktinvestitionen
von Singapur in der EU im Jahr 2020 auf 150 Mrd. EUR, was einem erheblichen
Anstieg um 26,6% gegenüber 2019 entspricht. Anfang Dezember 2021 führten die
EU und Singapur Gespräche über die Stärkung des bilateralen digitalen Handels,
unter anderem mit dem Ziel, eine umfassende digitale Partnerschaft zwischen der EU
und Singapur voranzubringen und die Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz und
Datenverwaltung zu verbessern.
Im Juli 2020 fand in Singapur die Parlamentswahl statt. Lee Hsien Loong gewann mit
der Partei People’s Action Party (PAP) 83 von 93 Parlamentssitzen, während die größte
Oppositionsfraktion, die Workers’ Party, die besten Ergebnisse in ihrer Geschichte
erzielte und 10 Sitze gewann. Die PAP hat noch nie eine Wahl verloren und regiert den
Stadtstaat seit 1959. Premierminister Lee Hsien Loong hatte bereits vor langer Zeit
angekündigt, dass er die Macht vor seinem 70. Geburtstag im Jahr 2022 übergeben
werde. Am 8. April 2021 gab der stellvertretende Premierminister Heng Swee Keat,
der als Nachfolger von Lee Hsien Loong vorgesehen war, bekannt, dass er das Amt
nicht antreten würde. Lawrence Wong wurde der neue Vorsitzende der regierenden
Partei People’s Action Party (PAP) und folglich der stellvertretende Ministerpräsident,
der Ministerpräsident Lee Hsien Loong bei den nächsten für 2025 anberaumten
Parlamentswahlen ablösen soll.
Premierminister Lee Hsien Loong war vorrangig um die Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen sowie
um die Erholung des Landes von der COVID-19-Pandemie bemüht. Am 9. Oktober
2021 gab die Regierung bekannt, dass Singapur ab diesem Monat für vollständig
geimpfte Personen aus acht Ländern, darunter einige EU-Länder, für Reisen ohne
Quarantänepflicht geöffnet wird.
Am 4. Oktober 2021 verabschiedete das Parlament von Singapur außerdem das
Gesetz zur Bekämpfung der ausländischen Einmischung, mit dem eine ausländische
Einmischung in die Innenpolitik bekämpft werden soll. Während sie die Arbeit
der Zivilgesellschaft unterstützt, fordert das Europäisches Parlament nach wie vor
unmissverständlich die Abschaffung der Todesstrafe.
Im Juni 2022 kündigten der Finanzminister und der stellvertretende Ministerpräsident
Lawrence Wong ein Unterstützungspaket in Höhe von 1,1 Mrd. USD an, um den Druck
der Lebenshaltungskosten abzumildern. Wong sagte, dass der Schritt besonders
darauf ausgerichtet sei, einkommensschwache Gruppen zu unterstützen, da unter
Singapur einer hohen Inflation leide. Zu den Schlüsselfaktoren für den Preisanstieg
zählen Störungen der globalen Lieferketten, hohe Rohstoffpreise und Russlands
Invasion der Ukraine. Singapur hat seine Geldpolitik seit Oktober 2021 dreimal
verschärft.
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J. Brunei Darussalam
Regiert wird das Land durch Sultan Hassanal Bolkiah, während Prinz Al-Muhtadee
Billah Verantwortlichkeiten übernimmt. Es gibt keine politische Liberalisierung. Das
Strafgesetzbuch wurde im Jahr 2014 mit Blick auf die Aufnahme eines auf der Scharia
basierenden Ansatzes überarbeitet. Im April 2019 wurde ein Strafgesetzbuch erlassen,
in dem neue Strafen wie der Tod durch Steinigung für homosexuelle Beziehungen und
Ehebruch sowie die Amputation von Gliedmaßen bei Diebstahl vorgesehen sind. Nach
einem internationalen Aufschrei hat Brunei Darussalam jedoch das Moratorium für die
Todesstrafe verlängert.
Die EU bemüht sich aktiv darum, die Beziehungen zu Brunei Darussalam zu
verbessern. Ein Rahmenabkommen gibt es allerdings nicht. Zwischen der EU und
Brunei wird derzeit ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) verhandelt,
mit dem eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Bereichen abgedeckt werden
soll. 2020 belief sich der gesamte Warenhandel zwischen Brunei Darussalam und der
EU auf 153 Mio. EUR, wobei die EU einen Überschuss von 142 Mio. EUR verzeichnete.
Der Handel zwischen der EU und Brunei Darussalam bezieht sich hauptsächlich auf
Maschinen, Kraftfahrzeuge und Chemikalien.
Die Beziehungen zwischen der EU und Brunei werden vor allem über den ASEAN
gesteuert, in dem Brunei 2021 unter dem Motto „We Care, We Prepare, We
Prosper“ den Vorsitz übernommen hat. Am 4. August 2021 wurde der stellvertretende
Außenminister von Brunei, Erywan Yusof, zum ASEAN-Sondergesandten für
Myanmar/Birma ernannt, um Vermittlungen mit der Militärjunta Myanmars/Birmas zu
führen.
Im April 2019 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es das
Inkrafttreten des Scharia-Strafrechts aufs Schärfste verurteilte. Es bekräftigte seine
Verurteilung der Todesstrafe und hob hervor, dass die Bestimmungen des Scharia-
Strafrechts gegen die Verpflichtungen Brunei Darussalams nach den internationalen
Menschenrechtsnormen verstoßen.
Die Spannungen zwischen China und den südostasiatischen Klägern in der Sache der
Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer haben 2022 zugenommen. Obwohl
Brunei bisher keinen Anspruch erhoben hatte, gab es im Juli 2022 seine erste einseitige
Erklärung zum Südchinesischen Meer als Land mit konkurrierenden Ansprüchen ab.
Die Politik Bruneis vermeidet jedoch ein konfrontatives Auftreten gegenüber China
in Bezug auf den Streit um das Südchinesische Meer aus Furcht, die bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen zu beeinträchtigen.
Der Sultan von Brunei kündigte im Juni 2022 eine frühzeitige Neubesetzung der
Minister an. Der Sultan behält das Amt des Premierministers sowie die Ressorts
Verteidigung, auswärtige Angelegenheiten sowie Finanzen und Wirtschaft. Zum ersten
Mal wurde eine Frau zur Ministerin (für Bildung) ernannt.
K. Laos
Die Beziehungen zwischen der EU und Laos stützen sich auf das
Kooperationsabkommen aus dem Jahr 1997. Die EU stellte für den Zeitraum
2016-2020 über 500 Mio. EUR zur Verfügung und unterstützte den achten nationalen
sozioökonomischen Entwicklungsplan von Laos. Mit dem Plan wurde ein starkes
Wirtschaftswachstum angestrebt und das Ziel verfolgt, bis 2020 den Status eines am
wenigsten entwickelten Landes zu überwinden. Am 17. März 2021 stellte die EU in
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Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 2,8 Mio. EUR für das laotische
Gesundheitssystem bereit, um dessen Kapazitäten für die Abwehrbereitschaft und
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und andere Pandemien zu stärken.
Am 5. Oktober 2021 startete das Land dank der Unterstützung der EU, von UNICEF
und der Globalen Partnerschaft für Bildung seine erste nationale digitale Lehr- und
Lernplattform, um Schülern und Lehrern während der COVID-19-Pandemie den
Fernunterricht zu erleichtern. Im Mehrjahresrichtprogramm der EU 2021-2027 für
Laos ist für die erste Phase 2021-2024 ein Richtbetrag von insgesamt 83 Mio. EUR
vorgesehen.
Die EU ist mit einem Anteil von 3,6% am Gesamthandel des Landes nach Thailand,
China und Vietnam Laos‘ viertgrößter Handelspartner. Das Gesamthandelsvolumen
zwischen der EU und Laos belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 436 Mio. EUR. Trotz
der Wirtschaftsreformen ist das Land nach wie vor arm und von internationaler Hilfe
abhängig. Laos gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern und kann daher die
Handelsregelung der EU „Alles außer Waffen“ nutzen.
Laos ist ein Einparteienstaat. Die Laotische Revolutionäre Volkspartei (LPRP) ist seit
dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1975 an der Macht und regiert das Land mit
fester Hand und ohne Oppositionspartei, die sie herausfordern könnte. In Laos fanden
am 21. Februar 2021 Parlamentswahlen zur neunten Nationalversammlung statt. Von
den 164 Sitzen der Nationalversammlung gingen 158 Sitze an die regierende LPRP
und sechs Sitze an unabhängige Kandidaten. Bei der konstituierenden Sitzung der
Nationalversammlung am 22. März 2021 wurde Thongloun Sisoulith, Generalsekretär
der regierenden LPRP und seit April 2016 Premierminister, zum Präsidenten des
Landes gewählt.
Laos baut derzeit seine Beziehungen zu China und zum ASEAN aus und bemüht
sich darum, verstärkt Investitionen in das Land zu holen. Seit 2014 konnte durch
Wirtschaftsreformen eine nachhaltige Wachstumsrate von über 7% erreicht werden.
Die COVID-19-Pandemie führte zu neuen Herausforderungen für diese Agenda, von
denen einige das Wirtschaftswachstum betreffen, das Schätzungen zufolge bis 2020
um −0,6% bis −2,4% gesunken ist.
Die EU richtet besonderes Augenmerk auf die Menschenrechtslage im Land, darunter
die Notlage der Vertriebenen aufgrund eines großen Dammbaus am Mekong. Anfang
Dezember 2021 wurde im Rahmen der Pekinger Initiative „Neue Seidenstraße“ (Belt
and Road Initiative, BRI) eine neue 414 km lange Eisenbahnstrecke zwischen China
und der Hauptstadt Vientiane eröffnet, in die fast ein Drittel des jährlichen BIP Laos
geflossen ist.
Während der Konferenzen der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf forderte die
EU Laos auf, die Problematik der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu bekämpfen.
Im Juli 2022 brachte die EU ihre Besorgnis über die mangelnden Fortschritte
bei der Bekämpfung der seit langem bestehenden Menschenrechtsverletzungen
in Laos zum Ausdruck und forderte die Behörden nachdrücklich auf, den
Menschenrechtsverpflichtungen des Landes gemäß der Internationalen Föderation
für Menschenrechte (FIDH) und ihrer Mitgliedsorganisation „Lao Movement for
Human Rights“ (Lao-Bewegung für Menschenrechte) nachzukommen. Die beiden
Organisationen veröffentlichten ein Themenpapier mit einer Zusammenfassung der
Menschenrechtsentwicklungen in Laos. Der jüngste Menschenrechtsdialog zwischen
der EU und Laos fand im Juli 2022 statt.
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L. Malaysia
Die EU und Malaysia brachten im Dezember 2015 die Verhandlungen über ein
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zum Abschluss. Die Verhandlungen
zu einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Malaysia wurden im April
2012 nach sieben Verhandlungsrunden auf Ersuchen Malaysias ausgesetzt. Im
März 2017 ersuchte der Rat die Kommission und die Hohe Vertreterin, das
vorgeschlagene Abkommen zu überarbeiten und zu einem gemischten Abkommen
zu ändern. Die EU und Malaysia erörterten die Aufnahme neuer Bestimmungen und
einigten sich grundsätzlich auf diese, sodass die Unterzeichnung des Abkommens
in Kürze erwartet wird. Derzeit werden zwei Abkommen ausgehandelt: ein FHA
und ein freiwilliges Partnerschaftsabkommen in Bezug auf Rechtsdurchsetzung,
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor. Die Kommission veröffentlichte im
Mai 2022 den Abschlussbericht der Nachhaltigkeitsprüfung zur Unterstützung der
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen.
Die EU ist ein wichtiger Handelspartner für und ein wichtiger Investor in Malaysia,
dessen aufstrebende Volkswirtschaft der EU attraktive Handelsmöglichkeiten bietet.
Der Handel zwischen der EU und Malaysia nimmt zu; allein seit 2010 ist eine
Zunahme um mehr als 50% zu verzeichnen. Malaysia belegte 2020 Platz 20 unter den
Handelspartnern der EU, während die EU der fünftgrößte Handelspartner Malaysias
war. Malaysia ist nach Singapur und Vietnam der drittgrößte ASEAN-Markt für die EU.
Auf die EU entfielen im Jahr 2021 8,1% des Gesamthandelvolumens Malaysias.
Die EU-Einfuhren aus Malaysia sind schrittweise angestiegen und beliefen sich
2021 auf 29,2 Mrd. EUR, während sich die EU-Ausfuhren nach Malaysia auf
11,8 Mrd. EUR beliefen. Der Handelsüberschuss Malaysias mit der EU ist in den
letzten Jahren allmählich gestiegen und belief sich 2021 auf 17,4 Mrd. EUR. Aufgrund
der Liberalisierungspolitik Malaysias und der Aussicht auf ein Freihandelsabkommen
wurden die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) der EU in Malaysia im Jahr 2020
auf 27,8 Mrd. EUR erhöht. Der bilaterale Handel zwischen der EU und Malaysia wird
von Industrieerzeugnissen bestimmt, auf die mehr als 90% des Handels entfallen.
Im März 2019 gab die Kommission bekannt, dass die Verwendung von Palmöl in
Kraftstoffen schrittweise abgeschafft werden soll. Grundlage hierfür ist die Richtlinie zur
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, mit der das Ziel von
32% für den Anteil nachhaltiger Bioenergie festgelegt wird. Indonesien und Malaysia
protestierten dagegen und legten Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO)
ein. Wie zuvor bereits Indonesien reichte auch Malaysia als weltweit zweitgrößter
Palmölerzeuger im Januar 2021 Beschwerde bei der WTO über die Bestimmungen
der EU zu Biokraftstoffen ein. Im Januar 2021 erklärte die malaysische Regierung,
rechtliche Schritte gegen die EU-Mitgliedstaaten Frankreich und Litauen wegen der
Beschränkung palmölbasierter Biokraftstoffe einzuleiten. Obwohl die EU den Antrag
Malaysias auf Einsetzung eines Panels für den Streit über Biokraftstoffe im April 2021
ablehnte, gab die WTO dem Antrag Malaysias auf Einsetzung eines Panels zur Prüfung
des EU-Gesetzes im Mai 2021 schließlich statt. Der Rat hat Schlussfolgerungen
zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke
angenommen. Erstmalig wurde Malaysia in die graue Liste in Anhang II aufgenommen.
Obwohl Palmöl in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der
EU und Malaysia als wichtiges Thema betrachtet wird, macht Palmöl weniger als 5%
der EU-Einfuhren aus Malaysia aus, und laut Statistiken des malaysischen Palmölrates
im Jahr 2019 wird die EU-Beschränkung für Palmöl nur 0,04% der Jahresproduktion
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Malaysias betreffen. Dennoch hat die russische Invasion der Ukraine eine weltweite
Knappheit an Speiseöl verursacht, die Indonesien dabei helfen könnte, seinen Anteil
am Palmölmarkt in der EU zurückzugewinnen. Wie der malaysische Minister für
Plantagenindustrie und Rohstoffe im Mai 2022 betonte, dürfte die Nachfrage der EU
nach Speiseöl weltweit aufgrund der knappen Versorgung mit Sonnenblumen- und
Sojaöl in naher Zukunft steigen.
Im Mai 2018 wurden in Malaysia Parlamentswahlen abgehalten, bei denen sich
das Regierungsbündnis Barisan Nasional (BN), an dem auch die größte politische
Partei Malaysias (United Malays National Organisation – UMNO) beteiligt ist, erstmals
geschlagen geben musste. Premierminister Mahathir Mohamad, Vorsitzender der
Alliance of Hope, trat an die Stelle von Najib Razak, der eine zwölfjährige Haftstrafe
hätte antreten müssen, wäre sein Einspruch erfolglos geblieben. Im November 2019
gewann die oppositionelle Koalition Barisan Nasional (BN) eine Nachwahl, und die
Regierung von Premierminister Mahathir Mohamad zerbrach. Mit Unterstützung der
UMNO vereidigte König Abdullah im März 2020 Muhyiddin Yassin, den Vorsitzenden
der United Indigenous Party (PPBM), als Premierminister und Vorsitzenden der neuen
Koalition Perikatan Nasional (PN). Im Oktober 2020 ersuchte Oppositionsführer Anwar
Ibrahim jedoch bei König Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah darum, beweisen
zu dürfen, dass er eine überzeugende Mehrheit im Parlament besitze, und forderte
Premierminister Muhyiddin Yassin zum Rücktritt auf.
Der König lehnte den Vorschlag von Anwar Ibrahim ab, doch inmitten einer tiefen
politischen Krise gab Premierminister Muhyiddin Yassin am 16. August 2021 seinen
Rücktritt bekannt, nachdem er die Mehrheit im Parlament verloren hatte. Der König
schritt ein, um die Nachfolge des Premierministers zu regeln, und machte einmal mehr
von seiner verfassungsmäßigen Macht Gebrauch. Am 21. August 2021 ernannte er
Ismail Sabri zum neunten Premierminister Malaysias und zum dritten Premierminister
der laufenden fünfjährigen Wahlperiode. Die nächsten Parlamentswahlen in Malaysia
finden im Jahr 2023 statt.
In seiner Entschließung verurteilte das Parlament die Todesstrafe sowie die mangelnde
Achtung von LGBTI-Rechten und kritisierte scharf, dass Unmut in der Öffentlichkeit
unterdrückt wird und friedliche Ausdrucksmöglichkeiten und eine öffentliche Debatte
fehlen.
Im Juni 2022 kündigte die malaysische Regierung an, die obligatorische Todesstrafe
abzuschaffen. Dies ist ein Fortschritt und eine beispielhafte Entscheidung in der
Region. Die EU hat die Behörden des Landes aufgefordert, konkrete Schritte zu
unternehmen, um das Abkommen rasch in das nationale Recht umzusetzen.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
10/2022
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5.6.10. PAZIFIKREGION

Die Beziehungen der EU zur Pazifikregion sind durch politische, wirtschaftliche
und entwicklungspolitische Aspekte gekennzeichnet. Die EU ist der zweitgrößte
Handelspartner der Pazifikregion.
Australien und Neuseeland sind für die EU gleichgesinnte Partner, die
gemeinsamen geostrategischen Herausforderungen gegenüberstehen und sich
für Multilateralismus und eine globale, regelbasierte Ordnung einsetzen. Im Juni
2018 wurden Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen (FHA)
zwischen der EU und Australien aufgenommen, und im April 2023 fand die
15. Verhandlungsrunde statt. Im Juli 2023 hat die EU ein Freihandelsabkommen mit
Neuseeland unterzeichnet.
Die EU pflegt Partnerschaften mit den 15 unabhängigen Inselstaaten im Pazifik
(mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung, Fischerei und Klimawandel), mit den drei
überseeischen Ländern und Gebieten im Pazifik und mit dem Forum der pazifischen
Inseln.

RECHTSGRUNDLAGE

— Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags über die Europäische Union
(EUV);

— Titel I-III und V (Gemeinsame Handelspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe, internationale Übereinkünfte) des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV);

— Rahmenabkommen zwischen der EU und Australien;

— Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit
zwischen der EU und Neuseeland (PARC);

— Partnerschaftsabkommen zwischen der Gruppe der Staaten in Afrika, im
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (Cotonou-Abkommen).

DIE EU UND DIE PAZIFIKREGION

Die Beziehung der EU zur Pazifikregion ist durch Langjährigkeit, gemeinsame Werte
und enge Wirtschafts- und Handelsbande geprägt. Die EU hat in der Region
Partnerschaften mit Australien, Neuseeland, den 15 unabhängigen Inselstaaten im
Pazifik, den drei überseeischen Ländern und Gebieten und dem Forum der pazifischen
Inseln aufgebaut.
Australien und Neuseeland sind für die EU gleichgesinnte Partner mit gemeinsamen
Werten und Interessen. Die EU hat mit beiden Ländern enge Kontakte im staatlichen
und privatwirtschaftlichen Bereich zu einer Vielfalt von Fragekomplexen geknüpft,
wobei es etwa um Klimawandel, Katastrophenvorsorge, regelbasierten Welthandel,
Sicherheit und Entwicklung, technologische Forschung und Menschenrechte geht.
Die Beziehungen der EU zu den Pazifikinseln stützen sich traditionell auf die
Entwicklungszusammenarbeit, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen der EU und
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den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) stattfindet.
In den vergangenen Jahren haben diese Beziehungen eine Ausweitung erfahren und
umfassen nunmehr Aspekte wie Umwelt, verantwortungsvolle Staatsführung, Energie,
Klimawandel, Fischerei und Menschenrechte.
A. Australien und Neuseeland
1. Australien
Zwischen der EU und Australien besteht seit Langem eine Partnerschaft, die auf
die 1960er-Jahren zurückgeht. Grundlage der derzeitigen Beziehungen ist das
Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien von 2017.
Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Abkommens liegt auf dem politischen Dialog,
Sicherheitsfragen, internationaler Zusammenarbeit, Wirtschaft und Handel, Justiz,
Kultur und Bildung, Energie und Umwelt. Das Abkommen ist im Oktober 2022 in Kraft
getreten.
Australien ist ein wichtiger Handelspartner für die EU. 2022 war die EU Australiens
drittgrößter Handelspartner für die Ein- und Ausfuhr von Waren, die sich auf insgesamt
56,4 Mrd. EUR beliefen. Unter den Handelspartnern der EU liegt Australien an 18.
Stelle. Die EU führt in erster Linie Maschinen und Chemikalien nach Australien aus,
während Australien vornehmlich Mineralien, Rohstoffe und hergestellte Güter in die EU
ausführt.
Die EU und Australien verhandeln seit 2018 über ein umfassendes
Freihandelsabkommen, um den Handel zwischen den beiden Seiten zu erleichtern.
Die fünfzehnte und letzte Verhandlungsrunde fand im April 2023 in Brüssel statt.
Das Treffen der Staats- und Regierungschefs Australiens und der EU fand im
November 2022 statt. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine, den sich ändernden strategischen Perspektiven im indopazifischen
Raum, der Förderung von Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten
und einer regelbasierten multilateralen Ordnung, dem Klimawandel, der Umwelt und
Biodiversität, dem Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung, den Menschen-
und Arbeitnehmerrechten, der Energie, dem digitalen Wandel und anderen bilateralen
Themen.
2. Neuseeland
Die Beziehungen der EU zu Neuseeland werden derzeit durch das im Oktober
2016 unterzeichnete und im Juli 2022 in Kraft getretene Partnerschaftsabkommen
über die Beziehungen und die Zusammenarbeit (PARC) geregelt. Durch die
Intensivierung des politischen Dialogs und die Verbesserung der Zusammenarbeit
in den Bereichen Wirtschaft und Handel sowie in vielen anderen Fragen, die von
Innovation über Bildung und Kultur bis hin zu Migration, Terrorismusbekämpfung
und Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Computerkriminalität reichen,
wird mit dem Partnerschaftsabkommen eine effizientere bilaterale Zusammenarbeit
begünstigt. Der erste Gemeinsame Ausschuss nach dem Inkrafttreten des PARC tagte
im Februar 2023. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Außenpolitik, insbesondere im
Zusammenhang mit Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Expansion
Chinas, mit Sicherheit, Handel, Forschung und Innovation, nachhaltiger Entwicklung,
Menschenrechten und justiziellen Angelegenheiten. Die Staats- und Regierungschefs
begrüßten den Abschluss der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen
und die Beteiligung Neuseelands am Forschungsprogramm Horizont Europa und
die Unterzeichnung eines Abkommens über den Austausch personenbezogener
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Daten. Neuseeland und die EU vereinbarten, ihre Zusammenarbeit im Bereich des
Klimawandels zu vertiefen, u. a. durch einen hochrangigen Dialog über Klima und
Landwirtschaft im Rahmen des strategischen Dialogs zur Zukunft der Landwirtschaft
in der EU
Die EU ist nach China und Australien drittgrößter Handelspartner Neuseelands. Der
beidseitige Warenverkehr zwischen der EU und Neuseeland erreichte 2022 einen
Gesamtwert von 9,1 Mrd. EUR. Neuseeland führte in die EU in erster Linie Lebensmittel
und Rohstoffe aus, während die EU hauptsächlich Maschinen und Fahrzeuge nach
Neuseeland ausführte.
Nach 12 Verhandlungsrunden, die 2018 eingeleitet wurden, unterzeichnete die EU
im Juli 2023 ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen mit Neuseeland. Das Parlament
muss dem Abkommen, durch das darauf abgezielt wird, wirtschaftliche Möglichkeiten
zu schaffen und Klima- und Arbeitsstandards zu erhalten, noch zustimmen. Der
Ausschuss für internationalen Handel (INTA) billigte die Zustimmung des Europäischen
Parlaments im Oktober 2023 und der Plenarbeschluss wird im November 2023 in
Straßburg stattfinden.
B. Andere Länder der Pazifikregion
Die 15 pazifischen unabhängigen Inselstaaten[1] haben eine Gesamtfläche von
528 000 km² und sind Teil der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean (AKP). Die Beziehungen der EU zu den unabhängigen Inselstaaten
im Pazifik sind auf Entwicklungszusammenarbeit, Fischerei und das Problem des
Klimawandels ausgerichtet.
Die Strategie der EU in Bezug auf die unabhängigen Inselstaaten im Pazifik
wird in der gemeinsamen Erklärung von 2012 mit dem Titel „Für eine neue
Entwicklungspartnerschaft zwischen der EU und dem Pazifikraum“ dargelegt und
wurde im Zuge der Strategie der EU für die Zusammenarbeit im indopazifischen
Raum vom 16. September 2021 aktualisiert. Sie orientiert sich am Cotonou-
Abkommen mit den AKP-Ländern. Im Dezember 2020 erzielten die EU und die
Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS), die die
AKP-Staatengruppe ablöst, eine politische Einigung über den Wortlaut eines neuen
Partnerschaftsabkommens, das an die Stelle des Cotonou-Abkommens treten wird.
Zentrale Aspekte des neuen Abkommens werden die Zusammenarbeit in den
Bereichen Handel und Investitionen sowie Entwicklung und Regionalisierung sein.
Es wird eine Vielzahl von Bereichen wie nachhaltige Entwicklung und Wachstum,
Menschenrechte sowie Frieden und Sicherheit abdecken, um die regionale Integration
zu fördern. Sobald das Abkommen in Kraft getreten ist, wird es als neuer Rechtsrahmen
und als Richtschnur für die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und für
die Zusammenarbeit zwischen der EU und den 79 Mitgliedern der OAKPS in den
kommenden zwanzig Jahren dienen.
Die Unterzeichnung soll am 15. November 2023 in Anwesenheit von
Kommissionsmitglied Jutta Urpilainen in Samoa erfolgen.
Das neue Partnerschaftsabkommen gründet sich auf gemeinsame Grundfeste. Diese
umfassen die Werte und Grundsätze, die beide Seiten zusammenbringen. Darüber

[1]Die 15 unabhängigen pazifischen Inselstaaten sind Fidschi, Papua-Neuguinea und Timor-Leste, auf die
zusammen 90% der Landmasse und der Bevölkerung der Region entfallen, sowie zwölf kleine Inseln, die
zu den Entwicklungsländern gehören, nämlich die Cookinseln, Kiribati, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, die
Marshallinseln, Samoa, die Salomonen, Tonga, Tuvalu und Vanuatu.
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hinaus werden drei spezifische regionale Protokolle für Afrika, die Karibik und den
Pazifikraum festgelegt, die der Förderung der regionalen Integration dienen. Dank der
regionalen Protokolle können unabhängige Gremien eingerichtet werden, über die die
Beziehungen zur EU und zu den drei verschiedenen beteiligten Regionen eigenständig
gepflegt werden. Im Abkommen ist überdies eine starke parlamentarische Dimension
vorgesehen. Diese findet ihren Niederschlag in einer ständigen Paritätischen
Parlamentarischen Versammlung, der eine klare Beraterrolle zukommt. Um der
ausgeprägten regionalen Dimension des neuen Abkommens Rechnung zu tragen,
umfasst es außerdem drei regionale parlamentarische Versammlungen, die autonom
arbeiten und eine klare beratende Funktion haben werden. Der Standpunkt des
Europäischen Parlaments wurde in drei Entschließungen zum Ausdruck gebracht
(4. Oktober 2016, 14. Juni 2018 und 28. November 2019). Das Parlament begrüßte
die vorgeschlagene Ausgestaltung der künftigen Zusammenarbeit zwischen den AKP-
Staaten und der EU und bekräftigte ferner, dass die parlamentarische Dimension
der Partnerschaft gestärkt werden muss. Mit einem Handelswert von 4 Mrd. EUR
(2022) ist die EU der 27 der fünftgrößte Handelspartner des AKP-Pazifikraums. Das
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) zwischen der EU und dem Pazifikraum
wurde im Januar 2011 vom Europäischen Parlament ratifiziert. Die Regierung von
Fidschi hat im Juli 2014 mit der Anwendung des Abkommens begonnen. Samoa trat
dem Abkommen im Dezember 2018 bei und wendet es seitdem an. Die Salomonen
traten dem Abkommen ebenfalls bei und begannen im Mai 2020 mit der Anwendung
desselben. Tonga hatte 2018 seine Absicht erklärt, dem WPA beizutreten, wobei die
Verhandlungen noch andauern.
Die EU ist nach Australien und Japan der drittgrößte Geber von Entwicklungshilfe für
die AKP-Staaten im Pazifik. Die Entwicklungshilfe der EU für den Pazifikraum für die
Jahre 2021-2027 beläuft sich auf rund 750 Mio. EUR (einschließlich der ÜLG).
Das neue Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und
internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt ist zum wichtigsten
Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit und Entwicklung der EU mit
Partnerländern im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum
2021-2027 geworden. In das Instrument wurde unter anderem der EEF einbezogen,
der vormals außerhalb des Unionshaushalts lag. Mit der Einbindung des EEF in den
Unionshaushalt werden die Kontrollbefugnisse des Europäischen Parlaments gestärkt
und wird dazu beigetragen, die öffentliche Legitimität und die politische Sichtbarkeit
der Außenhilfe der EU insgesamt zu erhöhen.
Die Inselstaaten im Pazifik stehen vor enormen Herausforderungen in Bezug auf
die Entwicklung und den Klimawandel. Die EU und die zu den Entwicklungsländern
zählenden kleinen Inselstaaten der Pazifikregion setzten sich daher 2015 im
Zusammenhang mit dem Klimawandel auf der 21. Klimakonferenz der Vereinten
Nationen (COP 21) für das Übereinkommen von Paris ein. Die 23. Klimakonferenz der
Vereinten Nationen (COP 23) fand vom 6. bis 17. November 2017 in Bonn unter dem
Vorsitz von Fidschi statt.
Beim Forum der pazifischen Inseln (PIF) handelt es sich um einen aus 18 Mitgliedern
bestehenden politischen Zusammenschluss, der als Gesprächspartner für die EU
auftritt, wenn es um die Entwicklungsfinanzierung der EU und um Handelsgespräche
geht. Dem Forum gehören Australien, die Cookinseln, Mikronesien, Fidschi, Kiribati,
Nauru, Neuseeland, Niue, Palau, Papua-Neuguinea, die Marshallinseln, Samoa, die
Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Neukaledonien und Französisch-Polynesien an.
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Die letzten beiden bilden zusammen mit Wallis und Futuna die drei überseeischen
Länder und Gebiete (ÜLG) der EU in der Region.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Die Beziehungen des Europäischen Parlaments zum australischen und zum
neuseeländischen Parlament gehen auf das Jahr 1979 zurück, als die Delegation für
die Beziehungen zu Australien und Neuseeland (DANZ) gegründet wurde. Seither hat
die Delegation an regelmäßigen interparlamentarischen Treffen mit dem australischen
und dem neuseeländischen Parlament teilgenommen. Auf diesem Wege sollen
die Beziehungen zu beiden Ländern gefördert und Themen von gemeinsamem
Interesse erörtert werden, darunter Landwirtschaft, Energie, Umwelt und Klimawandel,
Entwicklungszusammenarbeit und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wissenschaft und
Technologie, Handel, Förderung der globalen und regionalen Sicherheit im asiatisch-
pazifischen Raum, Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte. Zuletzt fand das
42. interparlamentarische Treffen EU-Australien im Dezember 2022 in Brüssel statt.
Darüber hinaus war Brüssel auch Gastgeber des 27. interparlamentarischen Treffens
EU-Neuseeland im Februar 2023.
Das Europäische Parlament wird in den Beziehungen zu den anderen Pazifikstaaten
von der Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-
EU (DACP) vertreten. Diese Delegation und ihr Gegenstück aus den AKP-
Staaten kommen in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-
EU zusammen, die zu gleichen Teilen aus Vertretern der EU und der AKP-
Staaten besteht. Die Hauptaufgabe der Delegation besteht darin, die Sitzungen
der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU vorzubereiten, die
Tätigkeiten des Europäischen Parlaments zu bewerten und weiterzuverfolgen, Treffen
mit hochrangigen AKP-Persönlichkeiten zu organisieren und aktuelle Fragen im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Cotonou-Abkommens und in Zukunft des
Samoa-Abkommens zu erörtern. Die 42. Tagung der Paritätischen Parlamentarischen
Versammlung AKP-EU fand von 29. Oktober bis 2. November 2022 in Maputo
(Mozambik) statt, gefolgt von der im Juni 2023 stattfindenden 43. Tagung in Brüssel.
Die erste gemeinsame Parlamentarische Versammlung, die im Rahmen des Samoa-
Abkommens vorgesehen ist, soll im Februar 2024 in Luanda (Angola) stattfinden.

Jonas Kraft
10/2023
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